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Qualitätsmanagement im Notariat
Einführung und Entwurf eines Systems

Von den Notaren Christian Hantke, Amberg, Dr. Hans Michael Malzer, Füssen, Jens Kirchner, Altdorf,
Dr. Erhard Pauker, Schwabmünchen, und Dr. Joachim Schervier, Landshut1

1 Der Aufsatz fußt auf der Arbeit des aus den Autoren bestehenden Ausschusses „Qualitätsmanagament“, den der Vorstand der Landesnotarkammer
Bayern 1999 bis 2001 eingesetzt hatte. Die Autoren danken den Notaren Dr. Andreas Albrecht (Regensburg), Dieter Bensch, Jochen Laue, Dr. Peter
Limmer, Dr. Manfred Rapp, Dr. Jürgen Vollhardt, Dr. Helmut Wirner und Dr. Hans Wolfsteiner für wertvolle Kommentare und Anregungen.
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2 Z.B. Endrös/Waltl NJW 96, 1030; dieselben, NJW-CoR 97, 288,
dieselben, NJW-CoR 98, 31; Krämer, NJW 96, 2354; Wüterich,
NJW 96, 2781; Steinbrück, NJW 97, 1266; Werner, NJW-CoR 97,
346, Mauer/Kramer/Becker, Unternehmensführung für rechts- und
wirtschaftsberatende Berufe, München 1997, S. 29 ff.; Mauer,
TQM und Qualitätsmanagement, in: Hartung/Römermann, Mar-
keting und Management – Handbuch für Rechtsanwälte, München
1999.

3 „Qualitätsmanagement umfasst alle Tätigkeiten des Gesamtmana-
gements, die im Rahmen des QM-Systems die Qualitätspolitik, die
Ziele und Verantwortlichkeiten festlegen sowie diese durch Mittel
wie Qualitätsplanung, Qualitätslenkung/QM-Darlegung und Qua-
litätsverbesserung verwirklichen.“ (DIN ISO 8402), zitiert nach
Werner, NJW-CoR 97, 346.

4 „Notar“ steht nachfolgend auch für „Notarin“, „Mitarbeiter“ für
„Mitarbeiterin“ etc.

5 „Notar“ steht hier auch für „die Notare“. Eventuelle Besonderhei-
ten, die sich bei Sozietäten von mehr als zwei (hauptberuflichen)
Notaren ergeben könnten, bleiben in Anbetracht der Tatsache, dass
es diese gegenwärtig nur in Hamburg gibt, hier wie im Folgenden
außer Betracht.
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1. Einleitung

1.1 Das Konzept „Qualitätsmanagement“

Qualitätsmanagement ist ein Konzept der Betriebswirtschafts-
lehre, das zunächst für Produktionsbetriebe entwickelt und
später auf Dienstleister übertragen wurde. Innerhalb der An-
waltschaft z.B. wird Qualitätsmanagement seit etwa Mitte der
90er Jahre diskutiert.2 Qualitätsmanagement ist Gegenstand
von DIN bzw. ISO Normen. Die dortige Definition3 ist aller-
dings so unergiebig, wie der Versuch, dem Begriff durch eine
Rückführung auf seine etymologischen Ursprünge (lat. quali-
tas = Eigenschaft, Beschaffenheit; engl. management = Füh-
rung, Leitung) eine brauchbare Aussage abzugewinnen.

Die Qualität der Tätigkeit eines Beraters, also auch eines 
Notars4, ist schwierig zu definieren und noch schwieriger zu
messen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
wird der gleiche Sachverhalt von verschiedenen Angehörigen
der selben Berufsgruppe – jedenfalls in Details – unterschied-
lich gewürdigt und daraufhin dem Mandanten unterschied-
liche Lösungsmöglichkeiten angeboten. Wer will sich an-
maßen, darüber das Urteil zu fällen, welcher Berufsträger das
richtige Ergebnis erzielt?

Um trotzdem den Versuch einer qualitativen Einschätzung
einer Berater-Dienstleistung zu machen, kann man allerdings
zwischen der inhaltlichen Qualität und der prozessbezogenen,
im Wesentlichen organisatorischen Qualität der Dienstleis-
tungen eines Beraters unterscheiden.

Inhaltliche Qualität bedeutet, dass die Leistung inhaltlich dem
vorgegebenen Sachverhalt angemessen Rechnung trägt und
für den Mandanten die „richtige“ Lösung mit sich bringt.
Diese „richtige“ Lösung ist für den Mandanten natürlich das
Entscheidende und muss deshalb das Endziel jeder beraten-
den Dienstleistung sein. Diese rein inhaltliche Qualität ist je-
doch notwendigerweise einzelfallbezogen und kann daher
nicht Gegenstand allgemeiner Ausführungen sein.

Auf dem Weg zu dieser ergebnisorientierten, rein inhaltlichen
Qualität gibt es jedoch als wichtiges Zwischenziel eine pro-
zessbezogene, organisatorische Qualität. Diese organisatori-
sche Qualität betrifft nicht die Güte der inhaltlichen Leistung,
sondern die Güte der Art und Weise der Leistungserbringung.
Es geht also nicht um eine Qualität im materiellen Sinn, son-
dern im formellen Sinn. Ob dabei die Bedürfnisse des Man-
danten vollständig befriedigt werden, bleibt – jedenfalls im
Grundsatz – außer Betracht. Qualitätsmanagement ist die
Summe aller formalen, prozessbezogenen, insbesondere or-
ganisatorischen Maßnahmen seitens der Leitung des Dienst-
leisters, welche der bestmöglichen Erfüllung der Aufgaben
der Dienstleistungseinheit im Ganzen dienen.

Übersetzt auf die notarielle Arbeit bedeutet dies, alle Maß-
nahmen zu betrachten, die der Notar5 ergreift, damit sein No-
tariat seine Aufgaben unter Einhaltung der gesetzlichen Vor-
gaben zur Zufriedenheit der Beteiligten und aller mit dem
jeweiligen Vorgang befassten Dritten, seien es Banken,
Behörden oder Gerichte, erledigt.



Ob und wenn ja durch wen und wie die Aufgabenerfüllung
eines Notariats oder gar des Notariats als Institution gemessen
werden kann, ist nicht oder allenfalls am Rande Gegenstand
dieser Ausarbeitung.6

Qualitätsmanagement in dem hier verstandenen Sinne ist
mehr als „Die Organisation im Notariatsbüro“, wie sie ge-
stützt auf ein externes Gutachten von 19707 in einem Sonder-
heft der MittBayNot 1974 beschrieben bzw. vorgeschlagen
wurde. Der Schwerpunkt jenes Gutachtens lag auf der Wirt-
schaftlichkeit, vor allem des Einsatzes von Sachmitteln, und
auf dem zweckmäßigen Personaleinsatz (mit starkem Bezug
zum Arbeitsrecht der Angestellten der Notarkasse). Soweit
die Betriebsabläufe als solche Gegenstand jener Unter-
suchung waren, wurde vor allem der Vollzug, also der Ar-
beitsablauf nach der Beurkundung, behandelt – Teile, die wie
manches andere auch, heute noch sehr lesenswert sind. Qua-
litätsmanagement im Notariat behandelt aber den gesamten
Prozess der Leistungserbringung – gerade auch die Urkunds-
vorbereitung. Demgegenüber werden Fragen der zweckmäßi-
gen Ausstattung mit Büromaschinen oder der Geschäfts-
räume, so interessant und wichtig sie sind, an dieser Stelle nur
am Rande behandelt. Die zweckmäßige Gestaltung von Ab-
läufen, die nicht wenigstens indirekte Auswirkungen auf den
Prozess der Leistungserbringung haben, wie z.B. das Mahn-
wesen, wird überhaupt nicht behandelt.

Der hier gewählte Ansatz führt nur dort zu Überschneidungen
mit der Vertragsgestaltungslehre, wo diese die Sachverhalts-
aufklärung als notwendige Vorphase thematisiert.8 Eine Über-
schneidung mit der im Entstehen begriffenen notariellen Ver-
handlungslehre9 ergibt sich naturgemäß dort, aber auch nur
dort, wo die persönliche Interaktion des Notars mit den Betei-
ligten zu behandeln ist.

Warum nun diese Konzentration auf den Ablauf der Leis-
tungserbringung? Die Einführung des § 17 Abs.2a BeurkG
mit Gesetz vom 31.8.1998 und vor allem die am 1.8.2002 in
Kraft getretene Novellierung dieser Vorschrift zeigen, dass
der Gesetzgeber nunmehr auch das notarielle Verfahren vor
der Beurkundung in den Blick genommen hat. Damit ist es
hohe Zeit, den gesamten Prozess der notariellen Leistungser-
bringung kritisch zu betrachten und zu versuchen, autonom
und ohne (weiteren) Zwang des Gesetzgebers, Standards zu
entwickeln.

1.2 Übergreifende Qualitätsmanagementsysteme

Die prozessbezogene, organisatorische Qualität, die durch das
Qualitätsmanagement unmittelbar betroffen ist, lässt sich
abstrakt und – wie unter 1.1 bereits angedeutet – zunächst un-
abhängig von den Anforderungen, die an die Tätigkeit des
Notars gestellt werden, betrachten, da auch der Notar sozio-
ökonomisch zu der großen Gruppe der Dienstleister im Bera-
tungsbereich zählt. Man kann deshalb die Erfahrungen, die in
anderen beratenden Berufen gemacht wurden und werden,
z.B. bei den Anwälten und Steuerberatern, miteinbeziehen.
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Die Art und Weise der Leistungserbringung ist immer von
menschlichen Grundproblemen und Grundfragen vorstruktu-
riert und wird deshalb in vielen Beratungsberufen grundsätz-
lich ähnlich ablaufen.

Es ist offenkundig, dass die gute Leistung eines Notars nicht
zufällig entsteht. Sie beruht auf den Fachkenntnissen, der
emotionalen Intelligenz und der Leistungsbereitschaft des
Notars, jedoch auch auf der zweckmäßigen Organisation des
Notariats und dem zielgerichteten Einsatz der Mitarbeiter.

Die Optimierung dieser prozessbezogenen, organisatorischen
Qualität ist Gegenstand eines weitreichenden Ansatzes, des
sogenannten Total Quality Managements (TQM). TQM kann
bezeichnet werden als der Anspruch, beständig alle Abläufe
und Einrichtungen des Unternehmens (des Notariats) mit 
dem Ziel zu verbessern, die Aufgaben des Unternehmens
(Notariats) optimal zu erfüllen.10 Umgesetzt wird dieses Total
Quality Management durch sogenannte Qualitätsmanagement-
systeme. Ein Qualitätsmanagementsystem ist eine Mehrzahl
aufeinander abgestimmter Maßnahmen zur Einlösung dieses
Anspruchs.

Das für die gewerbliche Wirtschaft wichtigste System ist in
der DIN EN ISO 900111 niedergelegt. Da diese Norm auf
Probleme eines Produktionsbetriebes abgestellt ist, haben
verschiedene Berufsgruppen eine berufsbezogene Überset-
zung dieser Anforderungen in ihrem Bereich vorgenommen,
am weitestgehenden die Anwälte, die eigene Qualitätsnormen
hierzu geschaffen haben.

1.3 Notarielles Berufsrecht, Verfahrensrecht 
und Qualitätsmanagement

Die Situation im Notariat unterscheidet sich von der in der
Anwaltschaft allerdings dadurch, dass es bei letzterer nahezu
keine positiv-rechtliche Festlegung des Verfahrens der Leis-
tungserbringung gibt12. Dort erfolgt weit überwiegend eine
indirekte Verfahrenslenkung durch die Haftungsrechtspre-
chung. Demgegenüber legen das Beurkundungsgesetz, die
Richtlinien, die Dienstordnung und manche anderen Vor-
schriften13 das Verfahren der Leistungserbringung teilweise
fest. Beispiel §§ 8 und 13 BeurkG: Über die Verhandlung
muss eine Niederschrift aufgenommen werden und diese ist
den Beteiligten in Gegenwart des Notars zwingend vorzu-
lesen. Theoretisch wären auch andere Verfahren denkbar, um
die Erfüllung der Aufgaben bzw. Pflichten des § 17 BeurkG
sicherzustellen. Der Gesetzgeber hat aber das Verfahren des
Verlesens vorgeschrieben. Für Qualitätsmanagement bleibt
hier nur insoweit Raum, als dieses Verfahren durch weitere

10 Laut Mauer, TQM und Qualitätsmanagement, in: Hartung/Römer-
mann, Marketing und Management – Handbuch für Rechtsan-
wälte, München 1999, soll TQM sein:
● „Qualitätsbewusstsein und Qualitätssicherung, und zwar in al-

len Phasen der Wertschöpfungskette sowie bei allen Führungs-
kräften und Mitarbeitern

● ein umfassender Denk- und Handlungsansatz
● strategisches Reengineering und ganzheitliche Restrukturierung
● Unternehmensphilosophie und Führungskonzept für das ganze

Unternehmen.“
11 DIN = Deutsche Industrienorm, EN = Europäische Norm, ISO =

Industrial Organization for Standardization, nachfolgend nur noch
„DIN 9001“.

12 Vgl. den Dritten Teil, Ersten Abschnitt der BRAO (§§ 43 ff.); die
Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA) ist auf §§ 191a Abs. 2,
59 b BRAO gestütztes Satzungsrecht der Bundesrechtsanwalts-
kammer, vergleichbar den Richtlinien der Notarkammern nach
§ 67 Abs. 2 BNotO.

13 Bohrer, Das Berufsrecht der Notare, München 1991, Rdnr. 38.

6 Vgl. hierzu Vollrath, MittBayNot 2001, 1.
7 „Bericht vom 20.11.1970 über die Organisation des Notariatsbe-

triebes – Organisationsvorschläge und -modelle“, erstellt im Auf-
trag der Notarkasse A.d.ö.R. von der Bayerische Treuhand Aktien-
gesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsge-
sellschaft München Nürnberg (unveröffentlicht).

8 Z.B. Schmittat, Einführung in die Vertragsgestaltung, München
2000, S. 12 ff.

9 Vgl. Walz, Die Vertragsmediation der Notare, Handbuch Media-
tion, München 2002, S. 607 ff., auch: v. Schlieffen/Wegmann
(Hrsg.) Mediation in der notariellen Praxis, Köln, 2002.
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Maßnahmen vielleicht verbessert werden kann. Entsprechen-
des gilt für die Pflicht, vor Beurkundung von Grundstücks-
geschäften das Grundbuch einzusehen, § 21 Abs. 1 BeurkG.
Auch die Pflicht zur persönlichen Amtsausübung, § 25
BNotO, stellt eine Maßnahme zur Qualitätssicherung dar.

Es kann also festgehalten werden, dass das notarielle Ver-
fahrensrecht und das Berufsrecht bereits eine Vielzahl von
Maßnahmen zur Sicherung optimaler Ergebnisse notarieller
Leistungserbringung enthalten, deren Durchführung zwin-
gend ist und nicht zur Disposition eines Konzepts für ein
Qualitätsmanagement im Notariat stehen. 

Die gesetzliche Festlegung ist jedoch lückenhaft. So ist – von
der Verpflichtung zur Einsicht des Grundbuchs abgesehen –
das Verfahren der Sachverhaltsaufklärung nicht geregelt. Eine
optimale Sachverhaltsaufklärung ist aber Voraussetzung für
die bestmögliche Erfüllung der weiteren Pflichten, die § 17
BeurkG dem Notar auferlegt. Natürlich kennen alle Notare
zahlreiche „Regeln der Technik“, die in der Praxis von einer
Notargeneration an die nächste weitergegeben werden. Diese
vielen Praktikerregeln wiederum werden aber nicht regel-
mäßig reflektiert und kaum systematisiert.

Die Entwicklung eines Konzepts für das Qualitätsmanage-
ment im Notariat kann durch seinen ganzheitlichen Ansatz
nicht nur solche Lücken schließen, sondern auch den Wir-
kungsgrad der bereits gesetzlich vorgeschriebenen Maßnah-
men zur Qualitätssicherung erhöhen und das Bewusstsein der
Berufsträger für den Sinn und Zweck dieser Regelungen ver-
tiefen und schärfen.

Entscheidend für jedes Qualitätsmanagementsystem ist
zunächst, dass der Unternehmer, Berater, Notar dadurch, dass
er sich überhaupt mit Qualitätsmanagement beschäftigt, bei
sich selbst einen Prozess zur Überprüfung und Verbesserung
der eigenen Organisationsstrukturen in Gang setzt. Der Notar
wird aber auch von außen dazu gezwungen, da die Anforde-
rungen an die Erbringer von Beratungsleistungen, auch im
notariellen Bereich, in den letzten Jahren ständig gestiegen
sind. Durch neue Kommunikationsmittel und technische Ent-
wicklungen im EDV-Bereich können heute im Notariat Leis-
tungen einer formalen Qualität und Quantität erbracht wer-
den, die früher so nicht denkbar waren. Die Anforderungen
der Mandanten an diese Leistungen sind aufgrund dieser
Möglichkeiten ständig gewachsen, wobei sich der Notar so-
wohl einem Wettbewerb im Kollegenkreis als auch mit ande-
ren Berufsgruppen, wie Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern,
Rechtsanwälten und Banken stellen muss. Durch die Beschäf-
tigung mit Qualitätsmanagementsystemen wird von innen
heraus ein Prozess in Gang gebracht, durch den der Notar sei-
nem Endziel, der inhaltlich „richtigen“ Leistung, durch Ein-
schaltung möglichst zweckmäßiger organisatorischer Zwi-
schenziele näher kommen kann.

Weder die DIN 9001, noch die anwaltsbezogenen Qualitäts-
managementsysteme können jedoch direkt beim Notar Ver-
wendung finden. Mit der vorliegenden Ausarbeitung wird
daher ein erster Entwurf eines Qualitätsmanagementsystems
nur für Notariate zur Diskussion gestellt. Die Autoren hoffen,
dass sich viele Kolleginnen und Kollegen an dieser Diskus-
sion beteiligen.

2. Ein Qualitätsmanagementsystem 
für das Notariat

2.1 Vorbemerkung

Aufbauend auf den Vorgaben des notariellen Berufsrechts und
angelehnt an das Beispiel der DIN 9001 und ihrer berufsbe-
zogenen Übersetzungen auf die jeweiligen Anforderungen an
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die Berufsgruppen der Rechtsanwälte14 und Steuerberater15

lässt sich ein Qualitätsmanagementsystem für das Notariat
durch die nachfolgenden Maßnahmen der Qualitätssicherung
darstellen. Es geht zunächst darum festzulegen, für welche
Tätigkeitsbereiche und Ablaufschritte Regelungen zu treffen
sind („Was ist zu regeln?“ – 2.2 Maßnahmen der Qualitäts-
sicherung). In dem folgenden Abschnitt 3. „Techniken der
Qualitätssicherung“ werden Beispiele und Empfehlungen
dafür gegeben, wie die Forderungen dieses Abschnitts in der
Praxis allgemein erfüllt werden können. In Teil 4. „Sachbezo-
gene Ablauforganisation“ wird der Versuch unternommen, die
Forderungen des Abschnitts 2 und die Techniken des Ab-
schnitts 3 auf die Abwicklung einzelner typischer Beurkun-
dungsaufträge anzuwenden.

2.2 Maßnahmen der Qualitätssicherung

2.2.1 Leitungsverantwortung des Notars16

2.2.1.1 Der Notar hat nach den gesetzlichen Bestimmungen die
Pflicht zur persönlichen Amtsausübung17. Dabei darf er selbst-
verständlich Hilfskräfte einsetzen, solange die eigentliche Be-
urkundungstätigkeit davon nicht berührt wird und er seiner
Überwachungs- und Steuerungspflicht nachkommt. Er muss
sich allerdings bei der Beurkundung immer vergewissern, dass
die Erklärungen dem wahren Willen der Beteiligten entspre-
chen und persönlich die erforderlichen Belehrungen erteilen.

Die Richtlinien für die Amtspflichten und sonstigen Pflichten
der Mitglieder der Landesnotarkammer Bayern nach § 67
Abs. 2 BNotO (Abschnitt IV) legen dem Notar dementspre-
chend folgende Verpflichtungen auf:

„Der Notar hat sein Amt persönlich und eigenverantwortlich
auszuüben. Der Notar darf lediglich vorbereitende, beglei-
tende und vollziehende Tätigkeiten delegieren. In jedem Fall
muss es den Beteiligten möglich bleiben, sich persönlich an
den Notar zu wenden. Es darf kein Zweifel daran entstehen,
dass alle Tätigkeiten der Mitarbeiter vom Notar selbst verant-
wortet werden.“

Auch von der haftungsrechtlichen Seite gibt es für den Notar
organisatorische Vorgaben. Nach Ansicht von Haug hat der
Notar durch die Organisation des Büros, durch Auswahl, In-
struktion und ständige Überwachung seines Personals sicher-
zustellen, dass dieses keine dem Notar vorbehaltenen Tätig-
keiten übernimmt und dass die zulässigen Hilfsarbeiten ord-
nungsgemäß erledigt werden.18

2.2.1.2 Bei Sozietäten ist im Rahmen des Sozietätsvertrages,
dessen Inhalt teilweise wiederum durch berufsrechtliche Vor-
schriften bestimmt wird, die Aufgabenverteilung zu gestalten.
Mehrere Notare grenzen untereinander ihre Kompetenzen
nach abstrakten Kriterien ab. Dabei bleibt die Höchstpersön-
lichkeit des Notaramtes unangetastet. Jeder Beteiligte hat das
Recht, sich innerhalb der Sozietät an den Notar seines Ver-
trauens zu wenden. Eine Zuständigkeitsverteilung der Art,
dass ein Sozius bestimmte Beurkundungen ausschließlich
vornimmt, unterbleibt.19 Die Sozien ordnen an, dass die Mit-

14 Rechtsanwaltspezifische Interpretation der DIN EN ISO 9001 –
nachfolgend als „RI“ zitiert und abgedruckt als Anhang 1.

15 Verlautbarung zur Qualitätssicherung in der Steuerberaterpraxis,
Beihefter zu DStR Heft 30/1998.

16 RI Ziff. 1 (Verantwortung und Kanzleiführung), DIN 4.1 (Verant-
wortung der Leitung).

17 §§ 9 Abs. 3, 25 Abs. 1, 67 Abs. 2 Nr. 4 BNotO.
18 Haug, Die Amtshaftung des Notars, 2. Aufl., München 1997, Rdnr. 128.
19 Für berufsrechtlich zwingend hält dies Bohrer, a.a.O., Rdnr. 308, 311.
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arbeiter die Beteiligten stets fragen, welcher Notar den Vor-
gang betreuen soll. Lediglich für den Fall, dass die Beteiligten
keine Präferenz äußern, machen sie Vorgaben, nach welchen
Kriterien der eine oder der andere Notar die Beurkundung
vornimmt.

Mehrere Notare regeln auch, wer welche Arbeitgeberfunktio-
nen wahrnimmt und wie und durch wen Mittelbeschaffungs-
entscheidungen (Büroeinrichtung, EDV, laufende Sachmittel-
beschaffung), die nicht ohnehin auf Mitarbeiter delegiert sind,
getroffen werden.

Sozietäten regeln ferner das Auftreten der Notare in der
Öffentlichkeit, z.B. bei Veranstaltungen und Festlichkeiten.

Bei einer Sozietät kann durch interne Absprache einem der No-
tare die Funktion eines Qualitätsmanagementbeauftragten, wie
sie im Rahmen der DIN 9001 üblich ist, zugewiesen werden.

2.2.2 Aufbauorganisation20

Der Notar legt die Aufbauorganisation seines Notariats fest.
Darin wird nach abstrakten Kriterien die Zuständigkeit seiner
Mitarbeiter für bestimmte Angelegenheiten geregelt.

2.2.2.1 Der Notar ordnet vor allem an, wer – ggf. welcher
Mitarbeiter – für welche Art von neuen Beurkundungsaufträ-
gen zuständig ist. Er legt fest, welche Beurkundungsaufträge
aufgrund ihres typischen Schwierigkeitsgrades von vornher-
ein nur von ihm selbst angenommen werden oder ihm zumin-
dest sofort nach Aufnahme zur Entscheidung über den zustän-
digen Bearbeiter vorgelegt werden.

2.2.2.2 Der Notar bestimmt aber auch, welche Mitarbeiter
Beteiligte in Empfang nehmen und Telefongespräche über die
Zentrale annehmen. Diese Mitarbeiter haben die Verantwor-
tung dafür, dass alle zentral einlaufenden Informationen zügig
die zuständige Person im Notariat erreichen. Der Notar setzt
hierfür besonders höfliche und gewandte Mitarbeiter mit ge-
nauer Kenntnis der Büroabläufe und Zuständigkeiten ein.

2.2.2.3 Der Notar bestimmt einen Mitarbeiter als Systemad-
ministrator, der alle Wartungsarbeiten bezüglich der notariats-
eigenen EDV-Anlage einschließlich abgesetzter Arbeitsplätze
für den Grundbuch- und Internet-Zugang sowie der sonstigen
Bürotechnik koordiniert und für die Pflege der Datenbestände
– in organisatorischer, nicht inhaltlicher Hinsicht – und die
Datensicherung verantwortlich ist. Dies ist selbst dann uner-
lässlich, wenn der Notar über deutlich mehr Kenntnisse der
EDV verfügt als jeder Mitarbeiter. Die EDV muss auch in sei-
ner Abwesenheit stets einwandfrei funktionieren. Anders als
bei besonders schwierigen Beurkundungsanfragen, die bis zur
Rückkehr des Notars vertagt oder an einen Kollegen verwie-
sen werden können, duldet die Beseitigung einer Störung in
der EDV in der Regel keinen Aufschub.

2.2.2.4 Der Notar bestimmt einen Mitarbeiter, der als einziger
die Ablage von Urkunden und Nebenakten durchführt. Für
diesen wird – als Ausnahme von der Regel – keine Vertretung
bestimmt. Dadurch gibt es insoweit eine klare Verantwortlich-
keit für Fehlablagen, die einem Totalverlust gleichkommen
können. Andererseits kann auf die Ablage während einer nor-
malen Urlaubsdauer oder einer durchschnittlich langen Er-
krankung verzichtet werden.

2.2.2.5 Der Notar bezeichnet einen Mitarbeiter, der für die
Beschaffung der Verbrauchsmaterialien zuständig ist. Es wäre
eine Verschwendung der eigenen Arbeitskraft, dies selbst zu
erledigen.
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2.2.2.6 Im Rahmen der Aufbauorganisation werden auch die
Vertretungen der Mitarbeiter untereinander geregelt.

2.2.3 Ablauforganisation21

Der Notar legt außerdem die Ablauforganisation in seinem
Notariat fest.

Hierbei ist zu unterscheiden zwischen allgemeinen Abläufen
und speziellen, sachbezogenen Abläufen.

2.2.3.1 Allgemeine Abläufe

Der Notar gibt Anweisungen, die von der Vorbereitung einer
Beurkundung über die Beurkundung selbst bis zur Nachbe-
arbeitung der Beurkundung reichen, die ordnungsgemäße
Aktenführung beinhalten und schließlich bei der Archivie-
rung der Urkunde enden. Der Notar legt in diesem Zusam-
menhang durch geeignete Aufnahmebögen bzw. Vorberei-
tungschecklisten, Vollzugsbearbeitungsanweisungen, Vollzugs-
bögen in den Akten und die Vorgabe von Vollzugsreihen in der
computergestützten Vollzugsbearbeitung, den genauen Ablauf
der Bearbeitung sämtlicher häufig vorkommenden Vorgänge
im Notariat fest.

Es werden auch Regelungen getroffen, die die Archivierung
von Urkunden sowie die Archivierung von sonstigen Informa-
tionen, wie sie sich z.B. in Nebenakten befinden (Art und
Umfang der Aufbewahrung der Nebenakten, Zeitdauer über
das gesetzliche Mindestmaß hinaus etc.) und in Zukunft auch
der Schaffung von elektronischen Datenbanken für bestimmte
Informationen (insbesondere bei Dauermandanten, Doku-
mentation von Familienverhältnissen, Gesellschaftsbeteili-
gungen etc.) betreffen.

Zur allgemeinen Ablauforganisation gehören Regelungen zur
Art und Weise des Mandantenempfangs, zur Telefonabwick-
lung, zur Terminvergabe, zum Vorgehen bei Abwesenheit von
Notar und Mitarbeitern, zu Auswärtsterminen und allen Fra-
gen, die nicht speziell die Abwicklung einzelner Arten von
Beurkundungsaufträgen betreffen.

Der Notar ordnet für alle rechtlich oder tatsächlich schwieri-
gen Fragen eine Vortragspflicht der Mitarbeiter an. Diese Vor-
tragspflicht besteht für Mitarbeiter, die selbständig Urkunden
vorbereiten, gegenüber ihm selbst. Im Übrigen kann die Vor-
tragspflicht auch gegenüber einem erfahrenen Mitarbeiter an-
geordnet werden.

2.2.3.2 Sachbezogene Abläufe

Die sachbezogene Ablauforganisation regelt für die konkreten
Geschäftsvorfallsgruppen – Kaufverträge, Überlassungen,
GmbH-Gründungen, Eheverträge, Testamente usw. – die Sach-
bearbeitung (beispielhaft werden wichtige einzelne Gruppen
in Abschnitt 4 dieser Abhandlung erläutert).

In diesem Zusammenhang ist auch die interne Kommunika-
tion zu regeln, insbesondere soll durch eine abstrakte Fall-
gruppenabgrenzung klargestellt werden, wer in welchen Fra-
gen bei juristischen Problemen weiterhilft und wer in welchen
Fragen bei Sachverhalts- und ähnlichen Problemen als An-
sprechpartner zur Verfügung steht. Entscheidend hierbei ist
die ständige Kommunikation zwischen Sachbearbeiter und
Notar. Nur dann, wenn der Mitarbeiter weiß, welche Auffas-
sungen der Notar in bestimmten Rechts- und Zweckmäßig-
keitsfragen vertritt, kann er den Mandanten in der Weise bera-
ten, dass die Entwurfsgestaltung und die spätere Beurkun-
dung reibungslos ablaufen werden.

20 RI Ziff. 2 (Qualitätsmanagementsystem), DIN 4.2 (Qualitätsmana-
gementsystem).
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2.2.4 Informationsmanagement22

2.2.4.1 Der Grundstoff, aus dem alle „Produkte“ eines Nota-
riats bestehen, ist die Information. Im Wesentlichen können
Informationen zur Sache (Grundstück, Kaufpreis, gewünschte
Firma etc., aber auch persönliche Daten wie Name, Geburts-
datum, Ehevertrag abgeschlossen ja/nein) und Informationen
zur Rechtslage (Gesetze, Urteile, juristische Meinungen, Ge-
staltungsmöglichkeiten) unterschieden werden. Die juris-
tische Arbeit des Notars besteht darin, den Sachverhalt um-
fassend aufzuklären und – gestützt auf sein Wissen, seine Er-
fahrung und die Erkenntnisse der vertragsgestaltenden Fach-
welt – den nächstliegenden Gestaltungs- bzw. Lösungsvor-
schlag zu machen, der dann in der Interaktion mit den Betei-
ligten, die in der Beurkundungsverhandlung gipfelt, auf Über-
einstimmung mit dem Willen der Vertragsteile überprüft wird.

Aufgrund der zentralen Bedeutung der Information für die
notarielle Arbeit ist der Gewinnung und Behandlung von
Informationen besonderes Augenmerk zu schenken. Der Ka-
talog von Anforderungen ist unterteilt in einen allgemeinen
Abschnitt (Informationsmanagement im engeren Sinn), der
Anforderungen an die Abwicklung des Tagesgeschäfts unter
dem Blickpunkt der Gewinnung, Bewahrung und Verarbei-
tung von Sachinformationen für den einzelnen Vorgang auf-
stellt, und einen besonderen Abschnitt, in dem vorwiegend
Anforderungen für den Erwerb, die Bevorratung und die Ak-
tualisierung der fachlichen Informationen (Wissensmanage-
ment, nachfolgend 2.2.5) formuliert werden.

2.2.4.2 Der Notar stellt sicher, dass Telefonate, Dokumente,
Dateien und persönlich durch Vorsprache übermittelte Infor-
mationen während der Bürostunden stets entgegengenommen
werden und kurzfristig den zuständigen Mitarbeiter erreichen.

Der Notar stellt sicher, dass Telefongespräche oder auch Tele-
faxe und E-Mails, welche einzelne Mitarbeiter direkt – ohne
den Weg über die Telefonzentrale oder einen zentralen Ein-
lauf – erreichen können, bei Abwesenheit des Adressaten stets
die Vertretung erreichen.

Soweit eingehende Dokumente besonders wichtig sind oder
dienstrechtlich spezielle Nachweise über Verbleib und Bear-
beitung gefordert werden, legt der Notar fest, dass und von
wem und wie diese Dokumente, wie z.B. Veränderungsnach-
weise und Grundschuldbriefe registriert werden.

Der Notar stellt sicher, dass er von allen wesentlichen Infor-
mationen Kenntnis erhält.

2.2.4.3 Der Notar regelt die Führung der laufenden Akten
einschließlich der Bezeichnung, Beschriftung und Einord-
nung von Schriftgut. Er legt fest, wann, wie und wo EDV-Da-
teien gespeichert werden. Es muss gewährleistet sein, dass
Vertretungen und der Notar jederzeit kurzfristigen Zugriff auf
eine bestimmte laufende Akte haben und den Sachstand des
Vorgangs aufgrund der einheitlichen Aktenführung sofort
feststellen können.

Der Notar ordnet an, dass jede laufende Akte eine Wiedervor-
lage erhält. Er legt die Regelabstände bis zu einer Wiedervor-
lage für Standardfälle fest. Die periodische Wiedervorlage
stellt in Verbindung mit der einheitlichen Führung der Akten
sicher, dass regelmäßig und ohne großen Aufwand der Bear-
beitungsstand jeder Akte geprüft und die notfalls erforder-
lichen Maßnahmen kurzfristig ergriffen werden können.

2.2.4.4 Der Notar stellt sicher, dass jeder Ausdruck aus der
EDV des Notariats eindeutig der Ausgangsdatei zugeordnet
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werden kann und jeder Mitarbeiter die Ausgangsdatei jeder-
zeit aufrufen kann, soweit der Zugriff nicht aus besonderen
Gründen beschränkt sein soll.

Auf diese Weise wird erreicht, dass Vertretungen keine
Schwierigkeiten haben, die zu bearbeitende Datei zu finden.
Ferner kann es nicht zu Verwechslungen mit Texten ähnlicher
Vorgänge kommen, was besonders bei Serienverträgen und
Sammelbeurkundungen Fehler nach sich ziehen kann.

2.2.4.5 Der Notar erlässt Anordnungen für den Postversand.
Die Anordnungen legen fest, welche Dokumente auf eine be-
sondere Art, wie z.B. als Einschreiben mit oder ohne Rück-
schein, versandt werden. Er regelt weiter, wer wie welche Da-
teien unter welchen Voraussetzungen in elektronischer Form
versenden darf, auch – wenn die technischen Einrichtungen
hierfür allseits vorhanden sind – ob solche Dateien zu ver-
schlüsseln sind.

2.2.4.6 Dass beurkundete Verträge, Erklärungen und Proto-
kolle samt dem zugehörigen Schriftwechsel nach Auflösung
der Akten für eine angemessene Zeit aufgehoben und mit
Blick auf einen späteren Zugriff systematisch verwahrt wer-
den, ist im Notariat dienstrechtlich vorgeschrieben, vgl. hierzu
§§ 44, 45, 34 und 54a BeurkG, §§ 48, 51 BNotO und §§ 7–10,
14, 16, 17–22 DONot.

Der Notar ordnet aber auch an, wie die vollzogenen Urkunden
und sonstigen abgeschlossenen Akten in der Geschäftsstelle23

aufbewahrt werden.

2.2.4.7 Der Notar entscheidet, ob die Nebenakten zu be-
stimmten Arten von Urkunden generell länger als 7 Jahre auf-
gehoben werden und erlässt gegebenenfalls die Anordnung,
eine schriftliche Verfügung für den jeweiligen Einzelfall vor-
zubereiten.24

2.2.4.8 Jedenfalls dann, wenn Informationen von außen aus-
schließlich elektronisch im Notariat eingehen und verarbeitet
werden, also wenn E-Mails und Telefaxe direkt im Netzwerk
einlaufen und nicht mehr ausgedruckt und zur Papier-Akte
genommen werden, erlässt der Notar eine Anweisung für die
Datensicherung.

2.2.5 Wissensmanagement25, Fortbildung

2.2.5.1 Gemäß § 32 BNotO bezieht der Notar das BGBl I, das
Landesgesetzblatt, das Landesjustizministerialblatt und die
DNotZ als Verkündungsblatt der BNotK. Darüber hinaus er-
hält jeder Notar aufgrund der Mitgliedschaft in der Kammer
den DNotI-Report und im hauptberuflichen Notariat prak-
tisch immer die Zeitschrift seiner Kammer bzw. des Notarver-
eins (MittBayNot, RNotZ, BWNotZ, ZNotP).

2.2.5.2 Der Notar stellt darüber hinaus sicher, dass in seinem
Notariat die üblichen Gesetzessammlungen auf dem neuesten
Stand gehalten werden und Kommentare und Handbücher zu
den wichtigsten Gesetzen bzw. Tätigkeitsgebieten in jeweils
aktuellen Auflagen auch für Mitarbeiter, die mit der Vorberei-
tung von Urkunden betraut sind, verfügbar sind.

2.2.5.3 Aus § 14 Abs. 6 BNotO ergibt sich die ausdrückliche
Pflicht des Notars sich fortzubilden. Diese Pflicht ist in den
Richtlinien der meisten Notarkammern nicht konkretisiert

22 RI Ziff. 15 (Aktenverwaltung und Postversand), DIN 4.15 (Hand-
habung, Lagerung, Verpackung, Konservierung und Versand).

23 § 5 Abs. 3 S. 1 DONot.
24 Diese Verfügung im Einzelfall dürfte nach der Formulierung von

§ 5 Abs. 4 3. Spiegelstrich DONot erforderlich sein. Da die Verfü-
gung letztlich in jedem Einzelfall vom Notar getroffen wird, liegt
auch keine Umgehung von Abs. 4 S. 4 vor.

25 RI Ziff. 5 (Interne Dokumente erstellen, freigeben und verwalten);
DIN 4.5 (Lenkung der Dokumente und Daten).
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worden.26 Der Notar hat allerdings in allen Kammerbezirken,
mit Ausnahme Berlins, auf Anfrage der Notarkammer über
die Erfüllung der Fortbildungspflicht zu berichten. Die Erfül-
lung der Fortbildungspflicht steht trotzdem nicht im Belieben
des Notars. Folgende Mindestanforderungen sind daher zu
stellen:

Der Notar wertet die einlaufenden juristischen Informationen
(Gesetzesänderungen, neue Entscheidungen, Aufsätze) in an-
gemessener Zeit aus. Gesetzblätter werden sofort auf rele-
vante Änderungen durchgesehen; sonstige Informationen re-
gelmäßig mindestens einmal im Monat, wofür Zeit eingeteilt
wird. Der Monatszeitraum ergibt sich aus der Erscheinungs-
weise der DNotZ als dem offiziellen Verkündungsblatt der
Bundesnotarkammer.

Der Notar stellt weiter sicher, dass im Notariat verwendete
Arbeitshilfen, Vertragsmuster, Textbausteine und Muster-
schreiben regelmäßig anhand der neuesten Entwicklungen in
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur überprüft und
erforderlichenfalls angepasst werden.

Der Notar stellt sicher, dass anhängige Serienverträge sowohl
an Veränderungen der Objektgegebenheiten (z.B. Fertigstel-
lungsstand) als auch der rechtlichen Entwicklung angepasst
werden. – Dies mag als eine Selbstverständlichkeit erschei-
nen. Die Praxis zeigt aber, dass es schwierig ist, eine Ände-
rung der Gesetzeslage oder der Rechtsprechung kurzfristig in
allen anhängigen Serienverträgen zu berücksichtigen. Unter dem
häufig gegebenen Zeitdruck, der durch die Neufassung des
§ 17 Abs. 2a BeurkG noch verschärft wird, vergessen Sachbe-
arbeiter dann gelegentlich bei der Erstellung des Entwurfs für
den Einzelfall, die Anpassung des Musters vorzunehmen.

Der Notar sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter über die ihr Ar-
beitsgebiet betreffenden rechtlichen und tatsächlichen Ent-
wicklungen informiert sind bzw. werden.

Der Notar sorgt dafür, dass die vorhandenen Arbeitshilfen,
Vertragsmuster, Textbausteine, Musterschreiben etc. für jeden
Mitarbeiter vollständig zur Verfügung stehen. Er achtet dar-
auf, dass einzelne Sachbearbeiter nicht mehr als unvermeid-
bar „Herrschaftswissen“ ansammeln, das für andere Mitarbei-
ter nicht verfügbar ist. Es ist völlig unmöglich, das Wissen,
das eine Person durch die Bearbeitung einer Angelegenheit
und vor allem durch die wiederholte oder gar regelmäßige Be-
arbeitung der Vorgänge eines Mandanten oder eines bestimm-
ten Sachgebiets erwirbt, auch in Fällen der Abwesenheit die-
ser Person jederzeit vollständig für Vertretungen verfügbar zu
halten. Es muss aber vermieden werden, dass wichtige Infor-
mationen, insbesondere solche, die sich nicht nur auf den Ein-
zelfall beziehen, wie Muster und Textbausteine, nur für den
ursprünglichen Ersteller verfügbar sind.27

2.2.6 Prüfungen28

2.2.6.1 Der Notar ist allein verantwortlich und entscheidungs-
befugt, hat jedoch im Rahmen der Aufbauorganisation die
Möglichkeit, bestimmte Aufgaben und Verantwortlichkeiten

439MittBayNot 6/2002 Hantke, Malzer, Kirchner, Pauker, Schervier · Qualitätsmanagement im Notariat

im Innenverhältnis zu delegieren (oben 2.2.1). Die Erledigung
delegierter Aufgaben ist zu prüfen. In Sozietäten wird unter
den Sozien abstrakt und im Vorhinein festgelegt, welcher
Notar wann was überprüft.

2.2.6.2 Mindestens stichprobenartig sind insbesondere zu prüfen:

● Urkundsdaten, welche die Beteiligten regelmäßig nicht selbst
prüfen können oder üblicherweise nicht selbst prüfen, wie
z.B. Grundbuchbeschriebe und Belastungsstände, Vertre-
tungsbefugnisse sowie Angaben der Finanzierungsgläubi-
ger zu den Bedingungen von Grundschulden;

● Fälligkeitsmitteilungen;

● Grundbuchvorlagen, wenn der Notar hierzu erst nach Vor-
liegen bestimmter Umstände ermächtigt ist;

● Auszahlungen von Anderkonten;

● Abrechnungen von Anderkonten, § 27 Abs. 4 DONot;

● Vorlagen von Handelsregisteranmeldungen, wenn diese
eine Versicherung über eine Einzahlung enthalten, die erst
nach Unterzeichnung der Anmeldung geleistet worden ist.

2.2.6.3 Der Notar prüft einmal im Jahr entsprechend § 25
DONot den Bestand der von ihm verwahrten Gelder und
Wertgegenstände.

2.2.6.4 Der Notar verfügt, dass jeder Sachbearbeiter bzw. sein
Vertreter bei Wiedervorlage der Akte eine Sachstandsprüfung
vornimmt und Vollzugsunterlagen, die noch nicht vorliegen,
aber regelmäßig vorliegen müssten, angemahnt werden.29 Er
ordnet deswegen an, dass keine laufende Akte ohne eingetra-
gene Wiedervorlage weggelegt wird (vgl. 2.2.4.3).

2.2.6.5 Der Notar veranlasst einmal im Jahr einen Aktensturz.
Auch wenn der Grundsatz „Keine Akte ohne Wiedervorlage“
gilt, ist ein Aktensturz als Kontrollmaßnahme unerlässlich. Es
kann sein, dass versehentlich keine neue Wiedervorlage ver-
fügt, deren Eintragung vergessen oder das Heraussuchen der
Akte übersehen wurde. Der Zweck des Aktensturzes und
dementsprechend der Umfang der Prüfung beschränkt sich je-
doch auf die Feststellung, dass jede Akte eine in der Zukunft
liegende Wiedervorlage trägt. Nur wo dies nicht der Fall ist,
erfolgt eine Detailkontrolle des Bearbeitungsstandes. 

2.2.6.7 Der Notar prüft einmal im Jahr stichprobenartig, dass
die Ablage der Urkunden und Nebenakten korrekt erfolgt.
Diese Prüfung kann auch auf einen zuverlässigen Mitarbeiter,
der nicht für die Ablage zuständig ist, delegiert werden.

2.2.7 Beschwerden, Fehlerbehebung30

2.2.7.1 Der Notar ordnet eine Vortragspflicht der Mitarbeiter
ihm selbst gegenüber bei allen wesentlichen Fehlern und Be-
schwerden an. Er stellt sicher, dass die Mitarbeiter in diesen
Fällen nicht ohne sein Wissen handeln.

2.2.7.2 Wenn ein wesentlicher Fehler vorgekommen ist oder
ein Mandant darauf besteht, eine Beschwerde dem Notar
selbst vorzubringen, nimmt der Notar unverzüglich mit dem
Mandanten telefonisch Kontakt auf oder lässt eine persön-
liche Besprechung mit ihm vereinbaren.

29 Aus der Haftungsrechtsprechung sind Entscheidungen bekannt,
worin die Gerichte den Notar für verpflichtet halten, eine Wieder-
vorlage anzuordnen, vgl. Haug, a.a.O. Rdnr. 617, wobei die dort
zitierte Entscheidung des OLG Celle, wonach dies der Notar per-
sönlich zu tun habe, abzulehnen ist. Das Urteil unterstreicht aber,
wie wichtig es ist, den Sachbearbeitern Vorgaben für Standardfris-
ten zu machen.

30 RI Ziff. 13 (Sofortmaßnahmen bei Fehlern) u. 14 (Korrektur- und
Vorbeugungsmaßnahmen), DIN 4.13 (Lenkung fehlerhafter Pro-
dukte), 4.14 (Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen).

26 Was nach § 67 Abs. 2 Nr. 10 BNotO aber zulässig wäre. Lediglich
die Notarkammern Celle und Mecklenburg-Vorpommern haben er-
gänzende Bestimmungen erlassen. Laut den Richtlinien der Kam-
mer Celle erfüllt der Notar seine Fortbildungspflicht „in der Regel“
durch Teilnahme an 1–2 Fortbildungen im Jahr. Nach den Richtli-
nien der Kammer Mecklenburg-Vorpommern „soll“ der Notar an
zwei notarspezifischen Fortbildungen im Jahr teilnehmen.

27 Zu den Techniken des Wissensmanagements wird in einem der nächs-
ten Hefte der MittBayNot ein Aufsatz von Schervier erscheinen.

28 RI Ziff. 10 (Prüfungen), Ziff. 12 (Stand der Mandatsbearbeitung);
DIN 4.10 (Prüfungen), 4.12 (Prüfstatus).
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2.2.7.3 Er legt die Bagatellfälle fest, in denen – ohne Prüfung
der Richtigkeit des Anliegens des Beschwerdeführers – in je-
dem Fall abgeholfen wird.

2.2.8 Personalentwicklung – Ausbildung und Fortbil-
dung der Mitarbeiter31

2.2.8.1 Nächst dem eigenen Wissen und der eigenen Gesund-
heit sind die Mitarbeiter das größte „Kapital“ des Notars. Je
höher qualifiziert und motiviert sie sind, um so größer die
Chance, dass das Notariat eine optimale „Ergebnisqualität“
erzielt. In Anbetracht der Tatsache, dass kaum ein Notariat ein
kleineres Berufsträger (Notar, Notarassessor)/Mitarbeiter-
Verhältnis als 1:4 aufweisen wird, viele aber ein deutlich
größeres, musste der Notar dem Personalwesen schon immer
besondere Aufmerksamkeit widmen. Nachdem die Geburts-
jahrgänge schwächer, die Anforderungen an das Notariat und
damit an die Mitarbeiter aber höher werden, steigt die Bedeu-
tung dieses Aspekts der notariellen Berufstätigkeit. Dem muss
der Notar Rechnung tragen:

2.2.8.2 Der Notar stellt einen Stellenplan auf, in dem jede
Stelle mit dem Tätigkeitsbereich und der Sollqualifikation des
Stelleninhabers beschrieben ist und prüft regelmäßig, ob die-
ser mit dem aktuellen Geschäftsanfall übereinstimmt. Er be-
urteilt ebenso regelmäßig seine Mitarbeiter. Durch periodi-
schen Vergleich der Ist-Qualifikation des Stelleninhabers mit
der Soll-Qualifikation wird der Personalbedarf ermittelt (Per-
sonalplanung).

2.2.8.3 Der Notar bildet seinen Mitarbeiternachwuchs lau-
fend selbst aus und stellt sicher, dass Auszubildende alle Sta-
tionen des Notariats durchlaufen und die erforderliche Unter-
weisung erhalten32.

In Zeiten sinkender Jahrgangsstärken wäre es eine Illusion an-
zunehmen, man könne in Zukunft seinen Personalbedarf aus-
schließlich durch die Einstellung ausgebildeter Arbeitskräfte
decken. Eine solche Verfahrensweise wäre auch unwirtschaft-
lich. Die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters ist selbst dann
langwierig, wenn er einen Abschluss als Notarfachangestell-
ter hat. In dieser Zeit verdient der Mitarbeiter aber erheblich
mehr als ein Auszubildender. Erst recht gilt dies, wenn Kräfte
von außerhalb des Notariats eingestellt werden müssen.
Schließlich kann ein unter Umständen mehrfaches Hin- und
Herwechseln von Mitarbeitern zwischen Elternzeit und Ar-
beitszeit für das Notariat insgesamt nur mit einem großen Re-
servoir an ausgebildeten Fachangestellten bewältigt werden.

2.2.8.4 Der Notar sorgt für die regelmäßige Fortbildung aller
seiner Mitarbeiter.

Selbst reine Schreib- und Ausfertigungskräfte benötigen in
der Regel aktualisierte juristische Basisinformationen, wie
z.B. über geänderte Genehmigungserfordernisse oder -zu-
ständigkeiten. Darüber hinaus bieten aber auch Computerpro-
gramme immer wieder Neuerungen, welche die Bearbeitung
beschleunigen und verbessern. Schließlich ist Fortbildung
eine wichtige Maßnahme zur Motivation von Mitarbeitern.
Diese Potenziale dürfen nicht ungenutzt bleiben.

2.2.8.5 Der Notar beteiligt seine Mitarbeiter an der Entwick-
lung seines Qualitätsmanagements und seiner sonstigen
Büroorganisation.
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Leitungsverantwortung (2.2.1) und Beteiligung der Mitarbei-
ter an der Verbesserung der Einrichtungen und Abläufe des
Notariats sind kein Widerspruch, sondern verhalten sich kom-
plementär zueinander. Es nützt nichts, wenn der Notar ein
Qualitätsbewusstsein entwickelt, seine Mitarbeiter aber nicht.
Die Erzeugung eines Qualitätsbewusstseins setzt aber häufig
die Veränderung von inneren Einstellungen und Verhaltens-
weisen voraus („Haben wir schon immer so gemacht“, „da
kann ja jeder kommen“ etc.). Dies gelingt nicht durch Verord-
nung von oben, sondern nur durch gemeinsame Arbeit, in die
alle sich einbringen können. Daneben gibt es noch einen ganz
praktischen Grund für die Forderung, nie ohne oder gar gegen
die Mitarbeiter, sondern mit ihnen zu organisieren: Den Ist-
Zustand kennen häufig nur die Mitarbeiter genau, weil der
Notar viele tägliche Abläufe gar nicht wahrnimmt.

2.2.8.6 Der Notar gibt allen Mitarbeitern die Möglichkeit,
sich regelmäßig an ihn persönlich zu wenden, ohne ihnen die
jederzeitige Unterbrechung seiner Arbeit zu gestatten.

Mitarbeiter brauchen das Gefühl der Sicherheit, mit Fragen
und Situationen, von denen sie sich überfordert fühlen, nicht
allein gelassen zu werden. Sie müssen in solchen Fällen zügig
und ungehindert Zugang zum Notar als Verantwortlichem er-
halten. Andernfalls können schwere Fehler die Folge sein,
von den Folgen für die Motivation des Mitarbeiters ganz zu
schweigen. Andererseits ist es weder möglich noch wün-
schenswert, dass Mitarbeiter den Notar ständig ansprechen.
Dadurch würde es dem Notar verwehrt, sich auf das Wesent-
liche zu konzentrieren. Die Mitarbeiter würden keine persön-
liche und fachliche Souveränität, so eingeschränkt diese auch
sein mag, gewinnen. Nur diese Souveränität ermöglicht aber
herausragende Leistungen.

2.2.9 Dokumentation33

Der Notar dokumentiert die wesentlichen Elemente seines
Qualitätsmanagementsystems und jegliche Veränderung die-
ser wesentlichen Elemente.

In anderen Qualitätsmanagementsystemen dient die Doku-
mentation zu einem wesentlichen Teil der Vorbereitung einer
Zertifizierung durch externe Prüfer, die hier nicht vorgesehen
ist (vgl. Abschnitt 5.). Der Aufwand für diese Dokumentatio-
nen wird allgemein als sehr hoch bezeichnet. Da jede Organi-
sation sich in kurzen Zeitabständen verändert, ist eine solche
Dokumentation umso schneller überholt, je detaillierter sie
ist. Es ist daher nicht sinnvoll, auch die kleinste Anordnung
bis hin zum Rhythmus, in dem die Blumengebinde in der An-
meldung auszutauschen sind, niederzuschreiben. Wenn hier
eine Dokumentation der wesentlichen Elemente des Quali-
tätsmanagements eines Notariats gefordert wird, so deswe-
gen, weil dies die Herausbildung eines umfassenden Quali-
tätsbewusstseins bei Notar und Mitarbeitern fördert, neuen
Mitarbeitern die Einarbeitung erheblich erleichtert und not-
falls arbeitsrechtliche Maßnahmen unterstützt. Darüber hin-
aus auch, weil in der Literatur zur Haftungsrechtsprechung
solche Festlegungen empfohlen werden.34

Auch in kleinen Notariaten müssen demnach eine Zuständig-
keitsordnung mit Vertretungsregelung und eine Anweisung
für die Datensicherung textlich niedergelegt werden. Im Übri-
gen richten sich der Umfang und die Detailgenauigkeit der
Dokumentation nach der Größe des Notariats und der Bedeu-
tung des einzelnen zu regelnden Abschnitts.

31 RI Ziff. 18 (Fortbildung und Schulung), DIN 4.18 (Schulung).
32 Vgl. § 30 Abs. 2 BNotO.

33 RI Ziff. 2 (Qualitätsmanagementsystem), DIN 4.2 (Qualitätsmana-
gementsystem).

34 Haug, a.a.O., Rdnr. 128.
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3. Techniken der Qualitätssicherung

3.1 Delegation

Wie unter 2.2.1 festgestellt, muss der Notar die Beurkun-
dungstätigkeit und damit vor allem die Belehrung der Betei-
ligten selbst vornehmen. Im Übrigen kann er – auf seine Ver-
antwortung nach außen – Aufgaben delegieren. Delegieren
heißt, nicht nur einen einzelnen Auftrag zu erteilen, sondern
einen ganzen Aufgabenbereich, also eine unbestimmte Viel-
zahl mehr oder weniger gleichartiger Aufgaben, und die Ver-
antwortung für seine Erledigung übertragen. Während die Er-
ledigung eines einzelnen Auftrags auch einzeln überwacht
werden muss, was sehr anstrengend sein kann, genügt es nor-
malerweise, die Delegation eines Aufgabenbereichs stich-
probenartig zu kontrollieren. Delegation entlastet daher zu-
vörderst die jeweilige Leitungsebene. Dazu ist aber unabding-
bare Voraussetzung, dass die Person, auf die ein Aufgabenbe-
reich delegiert wird, auch die nötige Kompetenz zur Bewälti-
gung hat. Wenn dies der Fall ist, hat Delegation auch sehr mo-
tivierende Wirkung. Der Delegationsempfänger erhält einen
Bereich zugewiesen, in dem er – bei entsprechender Kompe-
tenz – seinen Fähigkeiten entsprechend autonom tätig sein
kann, also sich seine Arbeitswelt in gewisser Weise selbst er-
schafft. Mit Selbstgeschaffenem identifiziert sich jeder Mensch
am meisten, so dass die Arbeitsergebnisse entsprechend posi-
tiv ausfallen.

Es ist daher empfehlenswert, auf jeden Mitarbeiter Aufgaben
zu delegieren und seien sie noch so klein. Bereits der Auszubil-
dende im ersten Lehrjahr kann Verantwortung übernehmen. So
kann man ihn z.B. damit betrauen, regelmäßig darauf zu ach-
ten, dass der Papiervorrat der Kopierer ausreicht und diesen
ggf. aufzufüllen. Nach kurzer Einarbeitungszeit kann er viel-
leicht damit betraut werden, die zum Posteinlauf gehörigen
Akten herauszusuchen und den Sachbearbeitern vorzulegen.

Welche Delegationsmaßnahmen sinnvoll sind, wird im fol-
genden Abschnitt näher untersucht.

3.2 Die Strukturen der Aufbauorganisation

3.2.1 Begriff, Abgrenzung Aufbau-/Ablauforganisation

Während die raum-zeitliche Strukturierung von aufgabenbe-
zogenen Arbeits- und Bewegungsvorgängen als Ablauforga-
nisation bezeichnet wird, nennt man die Bildung und Koor-
dination aufgabenteiliger, funktionsfähiger Teileinheiten Auf-
bauorganisation. Diese Aufbauorganisation wird wiederum
unterschieden in Organisationsformen, die nach den zu erfül-
lenden Aufgaben, nach der Hierarchie und nach der stattfin-
denden Kommunikation strukturiert sind. Weniger abstrakt
ausgedrückt bedeutet dies, dass die Aufbauorganisation das
arbeitsteilige Verhalten der Mitarbeiter eines Notariats regelt
(aufgabenstrukturelle Organisation), dass zugleich die hierar-
chischen Weisungsbefugnisse mitgeregelt werden (hierarchi-
sche Struktur) und außerdem auch die Kommunikations-
stränge innerhalb des Notariates entsprechend festgelegt sind
(kommunikative Struktur).

Aufgrund der Leitungsverantwortung des Notars für sein No-
tariat hat der Notar eine Aufbauorganisation in seinem Nota-
riat zu regeln. Wie detailliert diese Dienstanweisungen aus-
gearbeitet sind, hängt – wie bereits gesagt – natürlich vom
jeweiligen Regelungsbedarf und vom Regelungswunsch des
Notars ab. Bei einem bestehenden Notariat wird ein neuer
Notar sich auf die vorhandenen Gegebenheiten einstellen
müssen. Bei der Übernahme einer neuen Notarstelle kann 
der Notar seinen Vorstellungen im Wesentlichen freien Lauf
lassen.
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3.2.2 Die hierarchische Struktur der Aufbauorganisation

3.2.2.1 In einem Notariat, das bei neuerrichteten Notarstellen
vielleicht zwei Mitarbeiter, bei einem großen Doppel-Amt
möglicherweise zwanzig oder mehr Mitarbeiter hat, kommen
natürlich unterschiedliche hierarchische Strukturen vor.

Durch die persönliche Amtsausübung des Notars ist die Orga-
nisation des Notariats im Wesentlichen als Pyramidenstruktur
mit Liniensystem aufgebaut. An der Spitze steht der Notar,
darunter die fachlich hochqualifizierten Mitarbeiter (in der
Regel die Kassenangestellten). Wiederum in der Regel darun-
ter, gelegentlich aber auch daneben, die fachlich gut qualifi-
zierten Mitarbeiter (die Notarfachangestellten) und Mitarbei-
ter mit speziellen Aufgaben (z.B. Chefsekretärin) und wie-
derum darunter die Hilfskräfte. Der Notarassessor hat eine
Doppelfunktion, einmal als Sachbearbeiter und zum zweiten
als Notarvertreter, und kann als Stabsstelle betrachtet werden
(„zur besonderen Verwendung“).

3.2.2.2 Die hierarchische Struktur eines Notariats hängt aller-
dings stark von der jeweiligen personellen Besetzung ab.
Häufig anzutreffen sind hierbei Teambildungen, z.B. eine
Aufteilung in Gruppen bestehend jeweils aus einem Sachbe-
arbeiter und einer Hilfskraft, sowie einem Team von Voll-
zugskräften. Je nach Struktur des Amtes sind allerdings auch
Teambildungen nach anderen Kriterien, wie z.B. zwei qualifi-
zierte Mitarbeiter, die ein Sachgebiet abdecken, möglich. Sol-
che Sachbearbeiterteams haben den Vorteil, dass Vertretungen
weitgehend selbstorganisierend sind, was besonders bei Teil-
zeittätigkeit wichtig ist.

Wie weit innerhalb dieser Teams dann wiederum Weisungs-
befugnisse bestehen, hat ebenfalls der Notar speziell für seine
jeweilige Belegschaft zu regeln. Ausgehend von der üblichen
Einteilung in Fachvorgesetzte und Dienstvorgesetzte sollte
dabei, jedenfalls bei einer kleinen bis mittleren Betriebsgröße,
der Notar immer Dienstvorgesetzter sein und die hierarchisch
abgestuften Mitarbeiter untereinander Fachvorgesetzte. Der
Sachbearbeiter ist also für seinen Mitarbeiter weisungsbefugt,
soweit es um die Erledigung fachlicher Angelegenheiten geht,
personelle Angelegenheiten, wie z.B. Urlaubsregelungen etc.
bleiben jedoch dem Notar vorbehalten. Auch hiervon sind
aber sicher Abweichungen in der Praxis üblich. Der Notar
trägt jedoch immer die Alleinverantwortung für sämtliche Ge-
schehnisse in seinem Büro.

Mit der Delegation der Aufgaben ist zugleich eine Delegation
der Verantwortung verbunden, wobei diese Verantwortung
wiederum eine Weisungsbefugnis gegenüber weiteren unter-
geordneten Mitarbeitern mit sich bringen muss. Aufgrund der
Aufgabenverteilung und der jeweiligen Fachausbildung wird
sich in vielen Fällen bereits aus sich heraus eine gewisse
natürliche Autoritätsabstufung unter den Mitarbeitern erge-
ben, ohne dass ausdrücklich Weisungsbefugnisse vergeben
werden müssen. Innerhalb der Teams ist deshalb in aller Regel
keine ausdrückliche Weisungshierarchie zu regeln, sondern
diese begleitet die Aufgabenstruktur. 

3.2.3 Die Aufgabenstruktur der Aufbauorganisation

3.2.3.1 Die Aufgabenstruktur der Aufbauorganisation eines
Notariates enthält die Zuweisung der einzelnen Aufgaben, die
in einem Notariat, gesehen einerseits als betriebswirtschaftli-
che Organisation als auch andererseits als öffentliches Amt,
anstehen. Die Aufbauorganisation hat in diesem Zusammen-
hang die unterschiedliche Zuweisung der Aufgaben zum
Notar, seinen hochqualifizierten Mitarbeitern (dem Notaras-
sessor und in Bayern regelmäßig den Kassenangestellten),
den gut qualifizierten Mitarbeitern (den Notarfachangestell-
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ten) sowie etwaigen Hilfskräften zu regeln. Durch diese Ar-
beitsteilung wird zugleich eine Spezialisierung der einzelnen
Mitarbeiter erreicht, was zu einem Trainingseffekt und zur
Verkürzung der jeweiligen Bearbeitungszeit führt. Durch die
Arbeitsteilung werden die vorhandenen Fachkenntnisse der
Mitarbeiter optimal ausgenützt, ohne den Mitarbeiter zu über-
fordern.

3.2.3.2 Die Regelung einer Aufbauorganisation kann nach
verschiedensten Kriterien erfolgen. Denkbar sind hierbei

● eine örtliche Aufteilung (z.B. nach Gemarkungen oder Ge-
meinden)

● eine Aufteilung nach Sachgebieten (z.B. Grundstücksange-
legenheiten, Ehe- und Erbsachen, Gesellschaftsrecht)

● eine Aufteilung nach Schwierigkeitsgraden

● eine Aufteilung nach Mandanten

● eine Aufteilung nach Verfügbarkeit des Sachbearbeiters
(kommt einem Zufallsprinzip gleich).

Welche Aufgabenverteilung gewählt wird, richtet sich nach
der Struktur der im konkreten Notariat anfallenden Beurkun-
dungsaufträge und nach der Qualifikation der Mitarbeiter.

Für das kleine bis durchschnittlich große ländliche Notariat
mit einem geringen Gesellschaftsrechtsanteil und wenig Bau-
trägergeschäft ist wohl die Aufteilung nach räumlichen Gege-
benheiten zu bevorzugen, da damit gewährleistet ist, dass ein
Sachbearbeiter die örtlichen Besonderheiten kennt und immer
wieder die gleichen Mandanten erhält, deren persönliche Ver-
hältnisse ihm geläufig sind.

In einem Stadtnotariat mit hohem Bauträgeranteil wird sich
immer eine Verteilung des Geschäfts nach gewerblichen Man-
danten einerseits und Privatkunden anderseits herausbilden,
denn es ist eine natürliche Neigung von Mandanten, sich mit
ihren Anliegen immer an den selben Sachbearbeiter zu wen-
den. Hat das Notariat einen hohen Gesellschaftsrechtsanteil,
liegt eine sachgebietsorientierte Aufteilung nahe. Diese wird
allerdings fast immer auch eine Zuteilung der Mandantschaft
mit sich bringen, da Mandanten, die häufig kommen, das No-
tariat regelmäßig auch für ganz bestimmte Geschäfte benöti-
gen. So wird ein Industrieunternehmen in erster Linie gesell-
schaftsrechtliche Beurkundungswünsche haben, auch wenn
gelegentlich eine Grundschuld oder ein Grundstücksgeschäft
dieses Mandanten zu beurkunden sein wird. Genau umge-
kehrt verhält es sich zwar bei dem Bauträgermandanten, doch
kann es aufgrund des bei beiden Unternehmenstypen vorkom-
menden Bedarfs Sinn machen, denselben Sachbearbeiter oder
dieselbe Sachbearbeitergruppe mit der Erledigung gesell-
schaftsrechtlicher Aufträge und der Bearbeitung von Bauträ-
gerobjekten zu betrauen. Demgegenüber hat eine Gemeinde
normalerweise keine gesellschaftsrechtlichen Aufträge zu ver-
geben. Bei ihren Immobiliengeschäften spielen dafür öffent-
lich-rechtliche Besonderheiten eine große Rolle. Deswegen
und auch, weil der beteiligte Menschentyp in der Regel ein
anderer ist, spricht viel dafür, dieses Geschäft einem anderen
Sachbearbeiter zu übertragen.

3.2.3.3 Gleichwohl sollte der Wunsch des Mandanten nach
Betreuung durch einen bestimmten Sachbearbeiter respektiert
werden, wenn die Fähigkeiten der gewünschten Person nur
annähernd zur Erledigung des Auftrags ausreichen. Wird der
Mandant nämlich zur Vorsprache bei einem ihm nicht be-
kannten oder nicht genehmen Sachbearbeiter gezwungen,
wird er zumindest gehemmt sein und damit ungewollt nicht
im erforderlichen Maße bei der Sachverhaltsermittlung mit-
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wirken. Hat sich der Notar aber einmal für eine sachgebiets-
orientierte Aufteilung entschieden, kann der Wunsch des
Mandanten diese nicht völlig außer Kraft setzen. Sinn einer
solchen Aufteilung ist ja die fachliche Spezialisierung, die ge-
rade dem Mandanten zugute kommen soll. Die Bearbeitung
eines Vorgangs durch einen fachlich dafür nicht ausreichend
qualifizierten Mitarbeiter beschwört die Haftung des Notars
herauf. Im Zweifel, wenn der Mandant den zuständigen Mit-
arbeiter nicht akzeptiert, muss der Notar den Vorgang an sich
ziehen und zumindest nach außen selbst bearbeiten, also etwa
die Besprechung führen. Für die Fälle, in denen der Notar von
vornherein als Ansprechpartner gewünscht wird, sollte der
Notar allgemeine Regeln entwerfen, wann er die Angelegen-
heit sofort übernimmt, und wann ein Sachbearbeiter ihn – je-
denfalls vorläufig – vertritt. Für Berater wie Rechtsanwälte,
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sollte er immer ansprech-
bar sein.

3.2.3.4 Unabhängig von der Aufteilung der Aufgaben nach
Mandanten, Gemarkungen oder Sachgebieten kann es immer
vorkommen, dass ein Auftrag für den zuständigen Bearbeiter
zwar nicht generell (sonst dürfte er nicht zuständig sein), aber
wenn bestimmte Merkmale gegeben sind, zu schwierig ist.
Diese Merkmale sollte der Notar im Rahmen seiner Aufbau-
organisation festlegen und die Fälle, die sie aufweisen, zu
Vorbehaltsaufgaben erklären. Beispiel: Ein Sachbearbeiter sei
durch seine Fachkenntnisse, seine Lebenserfahrung und seine
Verhandlungskompetenz grundsätzlich ausreichend qualifi-
ziert, Eheverträge selbstständig zu besprechen und vorzube-
reiten. Hier wird der Notar sich gleichwohl die Besprechung
von Eheverträgen mit Unternehmer- und Ausländerbeteili-
gung vorbehalten. Eine Vergeudung von wertvollen Ressour-
cen stellt es demgegenüber in der Regel dar, wenn der Notar
sich die Bearbeitung aller gesellschaftsrechtlichen Vorgänge
selbst vorbehält. Viele Aufträge im Handels- und Gesell-
schaftsrecht sind so einfach zu bearbeiten, dass sich der Notar
hier auf die Endkontrolle im Rahmen der Beurkundung oder
Beglaubigung beschränken sollte. Natürlich setzt dies, wie
immer, voraus, dass Mitarbeiter entsprechend ausgebildet
sind oder werden.

Die Fälle, in denen die Besonderheiten des Einzelfalls dazu
führen, dass der zuständige Bearbeiter überfordert ist, können
nicht im Rahmen der Aufgabenverteilung geregelt werden.
Die Vorkehrungen dafür, dass der Notar diese Fälle rechtzei-
tig an sich ziehen kann, sind im Rahmen der Kommunika-
tionsstruktur bzw. der Ablauforganisation zu treffen.

Ein Beispiel für eine Zuständigkeitsverteilung in einem mitt-
leren Notariat ist als Anhang 2 beigefügt.

3.2.3.5 Zur Aufbauorganisation gehört auch die Vertretungs-
regelung. Jeder Mitarbeiter hat grundsätzlich einen vorgege-
benen Vertreter. Im Zusammenhang mit dieser Vertretungsre-
gelung ist allerdings auch die Regelung der Abwesenheiten
aufgrund Urlaubs und sonstiger Abwesenheiten zu sehen. Bei
der „Ersatzmann“-Regelung ist es nämlich möglich, dass die
Hälfte der Notariatsmitarbeiter fehlt. Um abstrakt diesem
Umstand vorzubeugen ist über eine „Ersatzmann“-Regelung
hinaus eine Einteilung in Gruppen sinnvoll, z.B. in eine
Gruppe der Kassenangestellten, eine Gruppe der sonstigen
Sachbearbeiter und eine dritte Gruppe der Hilfskräfte und
Lehrlinge. Wenn festgelegt ist, dass aus jeder Gruppe nur ein
Mitarbeiter fehlen darf, kann somit maximal eine Unterbeset-
zung von drei Personen stattfinden (außergewöhnliche Um-
stände natürlich vorbehalten). Um den Notar weitgehend von
jeder Urlaubsplanung zu entlasten, ist dann beispielsweise
folgende Regelung sinnvoll:
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Grundsätzlich darf aus jeder Gruppe maximal eine Person
fehlen, insgesamt somit maximal drei Personen. Die Ur-
laubsplanung ist zwischen den einzelnen Urlaubsgruppen-
mitgliedern selbständig abzusprechen. Der Urlaub bzw. die
Abwesenheit ist schriftlich, unter Vorlage des Urlaubspla-
ners zu beantragen. Die Eintragung in den Urlaubsplaner
erfolgt erst nach Genehmigung des Urlaubs.

3.2.4 Kommunikationsstruktur der Aufbau-
organisation

3.2.4.1 Die Kommunikationsstruktur innerhalb eines Nota-
riats wird im Wesentlichen der hierarchischen Struktur (Linien-
system) folgen. Allerdings hat jeder Mitarbeiter unter be-
stimmten vorgegebenen Umständen eine Berichtspflicht direkt
an den Notar. Außerdem ist bei Teambildung, die wünschens-
wert und notwendig ist, auch innerhalb des Teams eine ent-
sprechende Kommunikation erforderlich.

Aufgrund der geringen Zahl der Mitarbeiter ist es natürlich je-
derzeit möglich, dass ein Mitarbeiter direkt beim Notar vor-
stellig wird, um fachliche oder persönliche Angelegenheiten
zu besprechen. Der Notar sollte sich aber dessen bewusst sein,
dass damit sämtliche Verantwortung wiederum auf ihn ver-
lagert wird. Der Mitarbeiter sollte somit verpflichtet werden,
zunächst innerhalb der Hierarchien bzw. innerhalb des Teams
entsprechenden Rat einzuholen. Nur in den Fällen, in denen
die Kompetenz des Notars unbedingt gefragt ist, sollte der
Mitarbeiter direkt mit dem Notar Kontakt aufnehmen. Dies
wird noch häufig genug sein!

Um das Kontaktaufnahmebedürfnis mit dem Notar möglichst
gering zu halten, sollten den Mitarbeitern genügend Möglich-
keiten zur Verfügung gestellt werden, um – strukturiert – ihre
Anliegen vorbringen zu können. Dazu zählen routinemäßige
Mitarbeiterbesprechungen, möglichst im Kreis aller Mitar-
beiter, die die gleichen Probleme zu bewältigen haben. Diese
Mitarbeiterbesprechungen sollten regelmäßig stattfinden oder
jedenfalls von Mitarbeitern selbst einberufen werden können,
wenn genügend Fragen hierfür anliegen. Im Kalender sind
dafür entsprechende Zeitrahmen pauschal vorzusehen. Außer-
dem kann durch ein schriftliches Anfragesystem dem Notar
die Möglichkeit gegeben werden, dass er die Anfragen der
Mitarbeiter immer dann behandelt, wenn er Zeit hat und nach-
dem er sich vorher mit der Angelegenheit beschäftigt hat.
Grundsätzlich sollte zwar der Mitarbeiter die Behandlung der
Angelegenheit anregen. Nach der Anregung entscheidet je-
doch der Notar, wann und wie er auf das Ansuchen des Mitar-
beiters zurückkommt.

Mit diesen beiden Kommunikationsmöglichkeiten, der routine-
mäßigen, vom Mitarbeiter selbst einzuberufenden Mitarbei-
terbesprechung und der schriftlichen Anfrage, können we-
sentliche Stressfaktoren im Notariat beseitigt werden. Zum
einen weiß der Mitarbeiter, dass er jederzeit die Möglichkeit
hat, den Notar zu einer Stellungnahme zu einem anliegenden
Problem zu bewegen. Selbst wenn der Notar nicht auf seine
Anfrage zurückkommt, ist der Mitarbeiter durch seine An-
frage bereits aus der Verantwortung für das Problem insoweit
entlassen, als er sich selbst rechtzeitig um die Angelegenheit
gekümmert hat. Eilige Anfragen sind deshalb als solche zu
kennzeichnen. Beispiel: Wenn der Sachbearbeiter der Mei-
nung ist, ein Entwurf oder eine bestimmte Klausel darin be-
dürfe vor dem Auslauf der Prüfung durch den Notar, so legt er
die Akte mit dem Entwurf, aber ohne Anschreiben, in den
Postauslauf. Die zu prüfenden Passage kann mit Klebezetteln
(z.B. „Post-It“) oder auf ähnliche Weise gekennzeichnet
werden.
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Der Notar wird wesentlich entlastet, da er bei einer höheren
Anzahl von Mitarbeitern, insbesondere wenn sie noch geringe
Erfahrung haben, wie es bei neuen Notarstellen häufig vor-
kommt, nicht ständig in allen möglichen Angelegenheiten
ohne Rücksicht auf seine eigenen Bedürfnisse befragt wird.
Er kann sich selbst auf seine anstehenden Angelegenheiten
besser konzentrieren und muss nicht ohne Vorbereitung zu
irgendwelchen Rechts- und Sachverhaltsfragen Stellung
nehmen.

3.2.4.2 Neben diesem Informationsfluss von unten nach oben
ist natürlich auch der Informationsfluss von oben nach unten
entsprechend zu regeln. Dies betrifft insbesondere die Schu-
lung der Mitarbeiter hinsichtlich fachlicher Fragen. Als Kom-
munikationsmittel ist hierbei wieder zuallererst die Mit-
arbeiterbesprechung zu sehen, die insoweit stets vom Notar
anberaumt wird. In vielen Notariaten wird diese Mitarbeiter-
besprechung auch als sogenannte Postbesprechung ausgestal-
tet, wobei im Regelfall in diesen Besprechungen, neben der
Diskussion der aufgrund des Posteinlaufs erforderlichen
Maßnahmen, auch die Wissensvermittlung – aktuell und ge-
nerell – im Vordergrund steht.

3.3 Ablauforganisation – Allgemeiner Ablauf eines
Beurkundungsvorgangs

3.3.1 Das Beurkundungsersuchen

3.3.1.1 Die Kontaktaufnahme durch den Mandanten oder sei-
nen Berater erfolgt telefonisch, schriftlich (Brief, Fax, E-Mail)
oder durch persönliche Vorsprache im Notariat. Während bei
schriftlichen Beurkundungsaufträgen die Weiterleitung des
Beurkundungsauftrags oft im Rahmen einer Postbesprechung
durch den Notar an den jeweils zuständigen Sachbearbeiter
erfolgt, sollte bei persönlicher oder telefonischer Kontaktauf-
nahme der Mandant möglichst sofort an den zuständigen
Sachbearbeiter oder dessen Vertreter weitergeleitet werden,
nachdem der Mitarbeiter in der Anmeldung kurz nach dem
Gegenstand des Beurkundungsauftrags fragt, um eine Zuord-
nung zu ermöglichen. Bei Gesprächen und Telefonaten im
Bereich der Anmeldung ist darauf zu achten, dass die Ver-
schwiegenheit gewahrt wird, wenn sich etwa im Bereich der
Anmeldung andere Mandanten aufhalten.

3.3.1.2 Anschließend wird sich der jeweils zuständige Sach-
bearbeiter in einem ersten Gespräch den Sachverhalt in gro-
ben Zügen schildern lassen und Informationen erbitten,

● die ihm ein Bild von der gewünschten Beurkundung ver-
mitteln sollen,

● die der weiteren Sachverhaltsermittlung dienen (z.B. Grund-
buchdaten, Handelsregisternummern, bisher errichtete Ur-
kunden),

● die der Entwurfserstellung dienen, einschließlich der Per-
sonendaten der jeweils am Rechtsgeschäft Beteiligten, und
welche die spätere Bewertung ermöglichen.

Ausgesprochen hilfreich ist das frühestmögliche Notieren von
Rückrufnummern, damit die Mandanten bei etwaigen Fragen
jederzeit wieder erreicht werden können.

Bereits in diesem Stadium wird sich der Sachbearbeiter auch
darüber informieren, ob ein Verbrauchervertrag im Sinne von
§ 310 Abs. 3 BGB vorliegt. Für die Vorbereitung entsprechen-
der Beurkundungen hat der Gesetzgeber mit der Neufassung
des § 17 Abs. 2a BeurkG nun zwingende Vorgaben gemacht,
welche für die weitere Behandlung des Beurkundungsauftra-
ges von größter Wichtigkeit sind. Da diese Vorgaben sich vor
allem auf solche Verträge, die den Erwerb bzw. die Veräuße-
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rung von Immobilien betreffen, § 311b Abs. 1 BGB, bezie-
hen, wird darauf in Teil 4.2 noch näher einzugehen sein.

3.3.1.3 Auf der Grundlage der gewonnenen Informationen
entscheidet der Sachbearbeiter, ob eine Besprechung erfor-
derlich ist oder ob die gelieferten Informationen ausreichen,
um bereits einen substanziellen Urkundsentwurf zu fertigen.
Zur Vervollständigung der Daten für die Erstellung des Ent-
wurfs und für eine möglichst weitgehende Aufarbeitung des
Sachverhalts vor einem etwaigen Besprechungstermin wird
der Sachbearbeiter dann den Mandanten gezielt auffordern,
bestimmte Informationen beizubringen.

Der Notar sollte festlegen, welche Informationen bereits vor
der Erstellung des Urkundsentwurfs von den Beteiligten zu
erheben sind und in welcher Form. Er sollte zu diesem Zweck
Aufnahmebögen, Checklisten und ähnliche Arbeitshilfen be-
reithalten. Wenn deren Verwendung vorgegeben ist, wird u.U.
zugleich ein strukturierter Auftrag für die Weiterverarbeitung
generiert, der es auch ermöglichen kann, die Entwurfserstel-
lung an Hilfskräfte zu delegieren.

3.3.1.4 Den Mandanten sollte im Rahmen dieses ersten Ge-
sprächs regelmäßig Gelegenheit gegeben werden, selbst Fra-
gen zu stellen und sich zu informieren; diese Fragen werden
sich dabei in erster Linie auf das weitere Vorgehen ggf. den
zeitlichen Ablauf und ggf. auch auf eine grobe Abschätzung
der Gebühren beziehen und noch weniger auf rechtliche Fra-
gen, die im Hinblick auf die Verlässlichkeit der Aussage erst
beantwortet werden sollten, wenn der zu beurteilende Sach-
verhalt ausreichend geklärt ist. Der Sachbearbeiter wird dann
mit den Beteiligten das weitere Vorgehen besprechen, also ei-
nen Besprechungstermin vereinbaren oder nach Beschaffung
erforderlicher Informationen seitens der Beteiligten Bearbei-
tung und Versendung eines Entwurfs ankündigen. Hierbei
sollte sowohl für das Erbringen der Informationen seitens des
Mandanten und das Erstellen des Entwurfs und dessen Ver-
sendung ein zeitlicher Rahmen abgesteckt werden.

Häufig wird in diesem Verfahrensstand bereits die Verein-
barung oder Reservierung eines Beurkundungstermins ge-
wünscht. Grundsätzlich ist hier Vorsicht walten zu lassen: Je
weniger der Sachverhalt abschätzbar ist, desto mehr sollte
von einer frühen Vereinbarung eines Beurkundungstermins
Abstand genommen werden, um zweierlei zu verhindern:
zum einen soll Termindruck verhindert werden, zum anderen
soll vermieden werden, dass noch nicht getroffene Vereinba-
rungen über wichtige Punkte von einer Seite bewusst hinaus-
geschoben werden, um durch den Druck eines bereits anbe-
raumten und näher rückenden Beurkundungstermins von der
Gegenseite eine günstige Entscheidung zu erwirken. 

3.3.1.5 Geht der Beurkundungsauftrag schriftlich ein, wird
der Sachbearbeiter in gleicher Weise entscheiden, welche In-
formationen er von den Beteiligten weiter benötigt, die er
nicht selbst beschaffen kann, und inwieweit die Erstellung ei-
nes Entwurfs bereits aufgrund der vorliegenden und noch zu
erwartenden Informationen möglich oder die Durchführung
eines Besprechungstermins erforderlich ist.

Der Anteil der schriftlich oder in anderer Form der Daten-
übermittlung eingehenden Beurkundungsaufträge wird stark
von den individuellen Strukturmerkmalen des jeweiligen No-
tariats abhängen. Bei zunehmender Dichte von Beratern und
zunehmendem Anteil von leichter standardisierbaren Beur-
kundungsvorgängen, vor allem im Bereich des entgeltlichen
Grundstücksverkehrs und im Gesellschaftsrecht, wird auch
die Zahl dieser Beurkundungsaufträge stark zunehmen. So-
weit es vertretbar ist, wird in diesen Fällen in der Regel auf-
grund der eingehenden Informationen ein Vertragsentwurf zu
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fertigen und an die Beteiligten zu versenden sein. Die Durch-
führung eines Besprechungstermins würde in vielen dieser
Fälle aufgesetzt wirken. Gerade dann, wenn nicht bei beiden
Vertragsparteien Berater tätig sind, die in der Lage sind, ihre
Mandanten im Vorfeld ausreichend zu beraten und ihre Inte-
ressen durchzusetzen, ist in besonderer Weise auf die Neutra-
litätspflicht des Notars zu achten. Keinesfalls darf hier der
Eindruck entstehen, der Notar sei Vollzugsorgan einer Ver-
tragsseite oder sei in die Organisation dieser Vertragsseite ein-
gegliedert. Hier sollte besonders darauf geachtet werden, dass
beiden Vertragsparteien vor Beurkundung der Vertragsent-
wurf zur Verfügung steht, sowie auf einen entsprechenden
Zeitrahmen bei der Vergabe des Beurkundungstermins. Der
Notar soll so bei der Beurkundung die Möglichkeit haben, ge-
rade auch auf die Vertragspartei einzugehen, die den Vertrags-
inhalt nicht initiiert hat. Dies wird um so wichtiger sein, je
weniger klar die Ausgewogenheit der Interessenlagen zu Tage
tritt. Im Bereich des Gesellschaftsrechts wird dies weit weni-
ger ein Problem sein als bei Abschluss eines Ehevertrages.

3.3.2 Vorbereitung

3.3.2.1 Für den Vorgang ist eine Akte anzulegen. Die Regis-
trierung in einer Geschäftsvorfallliste in der Reihenfolge des
Eingangs kann helfen, die Übersicht über die anhängigen
Beurkundungsaufträge zu halten. Bei dem Anlegen der Akte
bewährt sich eine feste chronologische Heftung, bei der sich
auch bei längeren und komplizierteren Vorgängen ohne weite-
res die Entwicklung des Vorgangs in der zeitlichen Abfolge
ersehen lässt. Grundbuch- und Registereinsichten sowie Vor-
urkunden liegen aber in der Regel besser getrennt von den ge-
hefteten Notizen und Schriftwechselstücken, z.B. in Klar-
sichthüllen in den Akten. Der Sachbearbeiter wird bei der An-
lage des Vorgangs – je nach Aufbauorganisation – auch ent-
scheiden, inwieweit die weitere Behandlung des Geschäfts-
vorfalls durch ihn selbst erforderlich oder eine Delegation
einzelner Aufgaben oder der Bearbeitung des Vorgangs insge-
samt möglich ist. Demgegenüber hat der Sachbearbeiter in je-
der Phase zu überprüfen, ob die auftretenden Fragen oder
Probleme seinen üblichen Tätigkeitsbereich oder seine Kom-
petenzen übersteigen und in diesem Fall dem jeweils überge-
ordneten Sachbearbeiter den Vorgang vorzulegen. Dies wird
im Regelfall durch eine persönliche Vorsprache mit Schilde-
rung des Sachverhalts und des Problems erfolgen, kann aber,
gerade bei Vorlage an den Notar, auch schriftlich erfolgen, da-
mit der jeweilige Sachbearbeiter sich durch die kurze schrift-
liche Aufarbeitung des Problems intensiver damit auseinan-
dersetzt und Störungen für den Arbeitsrhythmus des Notars
möglichst gering bleiben.35

3.3.2.2 Der Sachbearbeiter wird die Einsicht von Registern
(Grundbuch, Handelsregister) und das Kopieren von Unter-
lagen aus den Registerakten usw. veranlassen. Besonderes
Augenmerk sollte auf die Überprüfung der Urkundensamm-
lung anhand des Namensregisters gelegt werden, damit et-
waige Regelungen auf Vorurkunden abgestimmt werden kön-
nen und entsprechende Verwerfungen vermieden werden.

3.3.2.3 Nach dem Eingang noch erforderlicher Informationen
von den Beteiligten wird meist ein Urkundsentwurf erstellt,
der an sämtliche Beteiligte, ggf. auch an Steuerberater oder
Rechtsanwälte, versandt wird oder aber es wird eine Bespre-
chung durchgeführt. An der Besprechung sollten möglichst
alle Urkundsbeteiligten teilnehmen; dies soll die Vollständig-
keit der Informationen sicher stellen, allen Urkundsbeteilig-

A
uf

sä
tz

e

35 vgl. 3.2.2 Kommunikationsstruktur der Aufbauorganisation.



ten Gelegenheit geben, ihre Interessen in angemessener Weise
zur Geltung zu bringen und einen Informationsvorsprung nur
eines Beteiligten verhindern. Seitens des Notars hat dies den
Vorteil, dass es für keinen Beteiligten Anlass gibt, an der Neu-
tralität des Notars zu zweifeln und Beurkundungen meist
unproblematischer ablaufen, da weder Informationsdefizite
einer Seite auszugleichen noch bisher unerkannte Interessen-
lagen eines Beteiligten zu erwarten sind.

An eine Besprechung schließt sich dann meist die Erstellung
des Entwurfs und in der obengenannten Weise die Versendung
an alle Beteiligten an. Die Versendung eines Entwurfs sollte
wirklich immer erfolgen, sobald mindestens zwei Parteien mit
auch nur möglicherweise gegenläufigen Interessen beteiligt
sind, es sei denn, die Beteiligten verzichten darauf, z.B. we-
gen der geringen wirtschaftlichen Bedeutung des Vorgangs,
oder bestehen – zulässigerweise – auf einem so kurzfristigen
Termin (der erfahrungsgemäß meist platzt), dass die Versen-
dung eines Entwurfs vom Notariat nicht mehr zu bewältigen
ist. Entwürfe bringen die Beteiligten erfahrungsgemäß dazu,
sich intensiver mit ihren Interessen auseinander zu setzen und
geben ihnen auch eine angemessene Vorstellung davon, dass
ihre Wünsche etwas komplexere Regelungen erfordern als sie
gemeint haben. Sie sind besonders wichtig, wenn die Betei-
ligten oder zumindest diejenigen Personen, die den Vorgang
anmelden, eine vorherige Besprechung für überflüssig halten.
Wenn gelegentlich gesagt wird, dass Laien ohne fachkundige
Begleitung nicht in der Lage seien, einen notariellen Vertrags-
entwurf zu verstehen, weswegen sie die Übersendung eines
Entwurfs eher verwirren würde, so ist dazu zweierlei anzu-
merken: Zum einen sollte jeder Notar immer wieder einmal
darüber nachdenken, ob seine Verträge bzw. Textbausteine
nicht doch etwas näher am allgemeinen Sprachgebrauch for-
muliert werden könnten ohne an juristischer Präzision einzu-
büßen. Zum anderen können die Beteiligten durch entspre-
chende Hinweise in standardisierten Anschreiben (Details
hierzu sogleich) und mitgesandten Merkblättern schon vorab
etwas aufgeklärt werden. Die Erfahrung lehrt, dass „Otto Nor-
malverbraucher“ sehr dankbar für diese Fürsorge ist.

3.3.2.4 Wird, wie häufig in großen Gesellschaftsrechtssachen,
ein von Rechtsanwälten und Steuerberatern beider Vertrags-
teile ausgearbeiteter Vertragstext übermittelt, ist auch die Ver-
sendung eines – in die Urkundsform gebrachten – Entwurfs
häufig entbehrlich, wenn auch trotzdem manchmal von den
Beratern für sich gewünscht. Wie jeder Praktiker weiß, ver-
mindert sich dadurch der Vorbereitungsaufwand für den Notar
in der Regel nicht, da er sich in die ihm fremde Struktur ein-
denken muss. Hier kann es helfen, wenn er über Prüflisten für
den betreffenden Vertragtyp verfügt. Ein Beispiel für den ver-
gleichsweise simplen Fall einer fremden GmbH-Satzung ist
als Anhang 3 abgedruckt.

3.3.2.5 Im Anschreiben zum Entwurf sollte gesondert auf
noch zu klärende inhaltliche Fragen und zu beschaffende In-
formationen (z.B. Geburtsdaten und sonstige persönliche Da-
ten) hingewiesen werden. Das Anschreiben ist auch mit einer
Bitte um Mitteilung von Änderungswünschen zu versehen,
wobei diese Änderungswünsche vor dem Beurkundungster-
min mitgeteilt werden sollten und zwar in Absprache mit den
anderen Urkundsbeteiligten. Auch hierauf soll in dem An-
schreiben hingewiesen werden. Ist nicht klar, ob ein Ände-
rungswunsch mit der anderen Vertragsseite abgesprochen ist,
sollte der Änderungswunsch der anderen Vertragsseite zur
Kenntnis- und Stellungnahme mitgeteilt werden. Dies ist zum
einen notwendig, um nicht Zweifel an der Neutralität des No-
tars aufkommen zu lassen, zum anderen aber auch und vor
allen Dingen um unnütze Arbeit durch häufiges ändern von

445MittBayNot 6/2002 Hantke, Malzer, Kirchner, Pauker, Schervier · Qualitätsmanagement im Notariat

Vertragsentwürfen zu vermeiden. Auch steigt die Gefahr von
inhaltlichen Unstimmigkeiten in der Urkunde, je häufiger de-
ren Inhalt in einzelnen Punkten geändert wird. (Ein Beispiel
für ein Anschreiben im Zusammenhang mit der Übersendung
eines Entwurfs für einen Grundstückskaufvertrag ist in An-
hang 4 wiedergegeben.)

Weiter bietet dieses Anschreiben die Möglichkeit, Prüfungen
durch gesonderte Berater jeder Vertragsseite zu ermöglichen
und anzuregen, z.B. durch Steuerberater oder Rechtsanwalt.
Darüber hinaus bietet sich die Möglichkeit, den jeweiligen
Beteiligten zur selbstständigen Beschaffung von Informatio-
nen zu veranlassen, die nicht in den Aufgabenbereich des
Notars fallen, wie z.B. die Frage noch offener Erschließungs-
kosten, die auf dem zu verkaufenden Grundstück lasten.

3.3.2.6 Im Rahmen der Aktenführung sollte bereits bei Erstel-
lung des Entwurfs ein Laufzettel für den Vorgang angelegt
werden. Zwar führt das in diesem Stadium dazu, dass bei Än-
derungen, die sich zur Beurkundung ergeben, der Laufzettel
wieder zu ändern ist, andererseits hat dieses Vorgehen den
Vorteil, dass der Sachbearbeiter sich bei Erstellung des Ent-
wurfs besonders mit dem Vorgang vertraut gemacht hat und
die Vollständigkeit deshalb am meisten gewährleistet ist. Spä-
testens jetzt sollte der Vorgang mit einer Wiedervorlage verse-
hen werden.

3.3.2.7 Mit dem Eingang der noch erforderlichen Informatio-
nen und dem Rücklauf der Änderungswünsche – abgestimmt
zwischen den Vertragsteilen – wird der Sachbearbeiter prüfen,
ob die neuen Informationen oder Änderungswünsche die Ver-
sendung eines neuen Entwurfs erforderlich machen.

Alternativ kann auch nur die geänderte Seite übermittelt wer-
den, damit der Mandant bei seiner Vorbereitung zum Beur-
kundungstermin oder auch beim Mitlesen während des Beur-
kundungstermins leichter erkennen kann, dass der ursprüng-
liche Entwurf nur in diesem einen Punkt geändert wurde.

Anwälte, Wirtschaftsprüfer etc. und Beteiligte, die häufig Ver-
tragsentwürfe lesen, begrüßen es in der Regel sehr, wenn das
Notariat die Änderungsdokumentation der gängigen Textver-
arbeitungsprogramme nutzt. Nicht mehr gültige Textteile
werden beim Löschen automatisch durchgestrichen oder an
den Seitenrand ausgelagert, bleiben aber in jedem Fall lesbar;
neue Textteile werden bei der Eingabe automatisch unterstri-
chen. Für wenig vertragserfahrene Beteiligte wirkt ein derge-
stalt überarbeiteter Entwurf hingegen oft verwirrend.

Meist erfolgt in diesem Zusammenhang auch die Vergabe des
Beurkundungstermins. Der Beurkundungstermin sollte mög-
lichst vom Sachbearbeiter selbst vergeben werden, da dieser
entscheiden kann, ob sämtliche Fragen so geklärt sind, dass
eine Beurkundung möglich ist. Auch kann der Sachbearbeiter
selbst am besten die für die Beurkundung erforderliche Zeit
einschätzen; ggf. kann die Organisation aber auch so erfolgen,
dass der Sachbearbeiter allgemein auf der Akte vermerkt, ob
ein Beurkundungstermin vergeben werden kann, hierbei ist
für einen reibungslosen Terminablauf dann auch die zeitliche
Vorgabe des Sachbearbeiters für die zu erwartende Dauer der
Beurkundung zu beachten.

Bei einiger Erfahrung kann jeder Notar einschätzen, wie viel
Zeit er für die Beurkundung typischer Vorgänge benötigt.
Diese Erfahrungswerte, in denen immer eine Sicherheitsre-
serve einkalkuliert sein wird – können den Mitarbeitern auch
allgemein vorgegeben werden. Dies erleichtert dann die Ter-
minvergabe durch Mitarbeiter.
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3.3.3 Beurkundung

Zur Beurkundung wird hier die unmittelbare Terminsvorbe-
reitung (3.3.3.1), die eigentliche Beurkundungsverhandlung
(3.3.3.2) und die unmittelbare Terminsnachbereitung (3.3.3.3)
gezählt.

3.3.3.1 Die Urkundsentwürfe wurden u.U. schon Wochen vor
dem schließlich vereinbarten Beurkundungstermin erstellt.
Sachbearbeiter sollten daher verpflichtet sein, vor der Be-
urkundung die Akte und den Urkundsentwurf nochmals zu
überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Hierbei ist insbesondere
nochmals die Vollständigkeit des Laufzettels, aber auch die
Vollständigkeit der Urkunde zu überprüfen, wobei besonderes
Augenmerk immer auf die der Urkunde beizufügenden Pläne
und sonstigen Anlagen zu richten ist. Weiter ist zu überprüfen,
ob die in der Urkunde genannten Verweisungsurkunden in zu-
mindest beglaubigter Abschrift vorliegen. Sie sind zur Beur-
kundung mit vorzulegen. Unmittelbar vor der Beurkundung
und noch bevor der Notar mit den Beteiligten zusammentrifft,
sollte der Sachbearbeiter die Ausweise der Beteiligten ein-
sammeln, die Daten mit denen im Urkundsentwurf verglei-
chen und sodann dem Notar, soweit dieser den Inhalt der Ur-
kunde nicht ohnehin bereits kennt, den Vorgang kurz darstel-
len und auf Besonderheiten hinweisen. Alternativ oder kumu-
lativ hierzu ist es auch möglich, dass am Tag vor der Beur-
kundung sämtliche Terminakten für den kommenden Tag zu-
sammengesucht und in einem dafür vorgesehenen Fach bereit
gelegt werden. Dies verhindert zum einen ein bisweilen pani-
sches Suchen einer Akte vor einem Termin und zum anderen
bietet es dem Notar die Möglichkeit, sich ohne Zeitdruck am
Vortag mit den anstehenden Beurkundungsterminen vertraut
zu machen.

3.3.3.2 Die Beurkundungsverhandlung ist der Höhepunkt des
gesamten Prozesses der Leistungserbringung und bedarf ent-
sprechender Reflexion. Da Keim hierzu bereits sehr ausführ-
liche Überlegungen angestellt hat36, soll hier nur angespro-
chen werden, was besonders wichtig erscheint bzw. wo wir
die Auffassung von Keim nicht teilen oder meinen, Ergänzun-
gen anbringen zu sollen.

Im Rahmen der Beurkundung sollte darauf geachtet werden,
dass den Beteiligten, soweit diese nicht ausdrücklich darauf
verzichten, Leseexemplare vorliegen, damit die Aufnahme
des Inhalts der Urkunde auch durch Mitlesen unterstützt wird.
Es ist eine wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis, dass von
einem Stoff mehr als doppelt so viel aufgenommen werden
kann, wenn er nicht nur durch das Gehör, sondern zusätzlich
und gleichzeitig auch durch Lesen erfasst werden kann. Auch
wenn diese Forschungen kaum die Übersetzungsleistung des
Notars durch Erklärung berücksichtigen, so dass der Effekt
im Beurkundungsverfahren nicht mehr ganz so groß sein
wird, so gibt es eigentlich keinen Grund, warum auf diese
Unterstützung verzichtet werden sollte. Der Aufwand für die
Erzeugung der Kopien ist gering, da sie gleich mit dem Ur-
kundsentwurf ausgedruckt werden können. Werden Entwürfe
übersandt, können diese verwendet werden.

Zunächst signalisiert die Übergabe der Mitlesekopien den Be-
teiligten, dass ihre Mitarbeit gefordert ist. Des weiteren wird
natürlich die Möglichkeit verbessert, die Niederschrift auf
Richtigkeit und Vollständigkeit zu kontrollieren. Dadurch
wird vor allem das Risiko stark verringert, dass Zahlen ver-
dreht und Eigennamen falsch geschrieben werden. Wenn oh-
nehin der Text des Rechtsgeschäfts vorher zur Verfügung ge-
stellt werden muss, § 17 Abs. 2a Nr. 2, 2. HS BeurkG, und
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dies durch den Vertragspartner oder durch Makler geschehen
ist, wird auf diese Weise auch dem Notar die Überprüfung ab-
genommen, ob der ausgehändigte Text mit der Niederschrift
übereinstimmt. Eine Verwechslung von Mitlesekopien mit der
Originalurkunde (Beteiligte unterschreiben das falsche Ex-
emplar, in dem vielleicht Änderungen, die im Termin einge-
fügt wurden, nicht berücksichtigt sind) kann leicht dadurch
vermieden werden, dass Entwürfe und Mitlesekopien stets auf
farbigem oder grauem („Umwelt“-)Papier ausgedruckt werden.

Ein Allheilmittel ist das Mitleseexemplar allerdings nicht.
Wer dieses Verfahren seit Jahren praktiziert weiß, dass Betei-
ligte trotzdem sogar die falsche Schreibweise des eigenen
Namens übersehen. Ob das daran liegt, dass angeblich bis zu
10 % der deutschstämmigen Bevölkerung in Deutschland
(verdeckte) Analphabeten sind, mag hier dahinstehen. Jeden-
falls darf dieses Verfahren nicht dazu verleiten, Urkundsent-
würfe weniger sorgfältig vorzubereiten.

Der Notar wird die Beteiligten durch eine kurze Schilderung
des Inhalts der Urkunde in die Beurkundung einführen und
dann in der üblichen Weise die Urkunde verlesen und den In-
halt der Urkunde mit den Beteiligten erörtern.

Ob und wie nachhaltig die Beteiligten vor Beginn des Ver-
lesens dazu ermuntert werden sollten, Fragen zu stellen, hängt
von deren Ausbildung und Geschäftserfahrenheit ab. Je ein-
facher und unerfahrener die Beteiligten sind, um so eher wer-
den sie einer Ermunterung bedürfen, die sogar so weit gehen
kann, sich bitte so zu äußern, „wie Ihnen der Schnabel ge-
wachsen ist“. Die Hochsprache (dazu zählt auch das gepflegte
Bayerisch) ist für viele Menschen nicht „ihr“ Idiom, von
Spätaussiedlern ganz zu schweigen.

Wenn Keim meint, es gebe heutzutage niemanden mehr, der
sich von der Amtsperson Notar einschüchtern ließe37, so be-
ruht dies auf den Erfahrungen des Großstadtnotars, die nicht
verallgemeinert werden dürfen. Nicht nur in ländlichen Ge-
genden ist den Beteiligten häufig nicht klar, dass jede vor dem
Notar abgegebene Erklärung freiwillig ist, und dass man erst
mit der Unterschrift gebunden ist. Es hilft allerdings sehr,
wenn der Notar diesen wesentlichen Unterschied des Beur-
kundungsverfahrens zum gerichtlichen (Streit-)Verfahren
auch seinen Mitarbeitern immer wieder erklärt. Dann passiert
es auch nicht, dass Beteiligte „vorgeladen“ werden, obwohl
sie selbstverständlich keinerlei Pflicht zum Erscheinen ge-
genüber dem Notar haben.

Um Ermunterungen und Belehrungen richtig dosieren zu kön-
nen, ist es immer noch sehr hilfreich, wenn die Mitarbeiter die
Berufe der Beteiligten nicht nur ermitteln, was wegen § 17
Abs. 2a BeurkG im Bereich der entgeltlichen Immobilienver-
träge ohnehin nötig ist (vgl. unten 4.1.1), sondern auch stets
im Urkundseingang vermerken.

Es hat sich sehr bewährt, die Beteiligten nach Abschluss der
Verlesung samt aller gewünschter Änderungen und Ergänzun-
gen, aber vor Unterschrift, noch einmal ausdrücklich zu fra-
gen, ob noch weitere Erläuterungen gewünscht werden. Dies
signalisiert den Erschienenen, dass es jetzt endgültig „ernst“
wird. Gelegentlich hat eine solche Nachfrage schon ganz neue
Aspekte zu Tage gefördert, die noch zu einer Änderung und
Verbesserung der Vereinbarungen geführt haben.

Manchmal stellt sich trotz sorgfältiger Vorbereitung des Ter-
mins kurz vor oder zu Beginn der Beurkundung überraschend
ein umfangreiche Änderungen des Vertrages erfordernder
neuer Sachverhalt heraus. Ob die Beurkundung vor der Prob-
lembewältigung oder erst auf der Grundlage eines vollständig

36 Keim, Das notarielle Beurkundungsverfahren, München 1990,
S. 120 ff. 37 Keim, a.a.O., S. 126.
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überarbeiteten neuen Vertragstextes begonnen wird, ist eine
Frage der Büroorganisation und von der Auslastung des Sach-
bearbeiters und des Notars abhängig. Kann die Änderungs-
phase in die Beurkundungsverhandlung integriert werden,
steht mehr Zeit für die Formulierung der Änderungen im Ver-
tragstext und für das Gespräch mit den Beteiligten zur Verfü-
gung. Der Notar arbeitet einerseits an der Problemlösung mit
und kann andererseits die Abwicklung des Kaufvertrages er-
läutern und mit der eigentlichen Beurkundung (etwa mit der
Verlesung des Urkundeneinganges und des Grundbuchstan-
des) beginnen, während der Sachbearbeiter die mit dem Notar
abgesprochenen Änderungen in den Urkundenentwurf einar-
beitet. Dadurch werden Wartezeiten für die Beteiligten nicht
nur verkürzt, sondern auch verständlich.

Nach dem Unterzeichnen der Urkunde wird der Notar den Be-
teiligten – soweit erforderlich – das weitere Vorgehen und die
von den Beteiligten zu veranlassenden Schritte darstellen.
Insbesondere sollte in diesem Zusammenhang auch der zu
erwartende Zeitrahmen angegeben werden, nach dem erfah-
rungsgemäß mit Vollzug der Urkunde, Fälligkeit des Kauf-
preises oder dergleichen gerechnet werden kann, auch um
ggf. für die Mitarbeiter zeitintensive Rückfragen zu vermei-
den. Stattdessen oder auch zusätzlich werden in der Praxis ge-
legentlich Merkblätter überreicht, in denen der weitere Ablauf
kurz und verständlich dargestellt wird. Bei dieser Gelegenheit
kann auch anlässlich der gerade erfolgten Beurkundung in
einem kurzen Gespräch mit den Beteiligten geklärt werden,
ob Bedarf für weitere Regelungen besteht, z.B. kann bei Er-
werb eines Hausgrundstücks oder eines Bauplatzes eine kurze
Darstellung der erbrechtlichen Situation erfolgen.

3.3.3.3 Unmittelbar im Anschluss an die Beurkundung wird
der Notar möglichst den Laufzettel auf Richtigkeit und Voll-
ständigkeit prüfen. Natürlich kann und sollte angeordnet wer-
den, dass der Sachbearbeiter eine solche Kontrolle vornimmt.
Die Erfahrung lehrt aber, dass der Sachbearbeiter aufgrund
von Besprechungen, Telefonaten und dringend zu fertigenden
Entwürfen hierzu nicht sogleich kommt. Selbst wenn er den
Vorgang sofort weiter bearbeiten kann, muss er häufig erst
nachvollziehen, was in der Verhandlung geändert wurde. Da-
raus ergibt sich das Risiko, dass vollzugswirksame Änderun-
gen (z.B. dass die Löschung einer Dienstbarkeit Fälligkeits-
voraussetzung geworden ist) nicht in den Laufzettel übernom-
men und daher bei der Abwicklung übersehen werden. Der
Notar andererseits hat den Vorgang unmittelbar nach Ab-
schluss der Verhandlung präsent und kann die Kontrolle ohne
große Mühe vornehmen. Gerade dann, wenn nach der vom
Notar verfügten Aufbau- und Ablauforganisation ein anderer
Mitarbeiter als der Sachbearbeiter die Änderungen in dem Ur-
kundsentwurf vorgenommen hat und womöglich für den Voll-
zug wiederum jemand anders zuständig ist (was vermieden
werden sollte), ist die Kontrolle durch den Notar selbst drin-
gend zu empfehlen. Wenn der Laufzettel im Ergebnis sowohl
vom Notar wie auch vom Sachbearbeiter geprüft wird, ist dies
eine sinnvolle Doppelsicherung.

Zweckmäßig ist es ferner, wenn der Notar selbst, der Sachbe-
arbeiter oder ein sonst zuständiger Mitarbeiter sofort nach der
Beurkundung eine Urkundenrollennummer vergibt. Andern-
falls besteht die Gefahr, dass Urkunden nicht oder unter dem
falschen Tag, jedenfalls aber in der falschen Reihenfolge
registriert werden.38
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3.3.4 Vollzug

3.3.4.1 Die Urkunde wird üblicherweise sofort, spätestens am
folgenden Tag durch den jeweiligen Sachbearbeiter oder den
sonst zuständigen Mitarbeiter bewertet und anschließend in
Urkundenrolle und Kostenregister registriert, wobei das
Registrieren in der Regel EDV-unterstützt in einem Arbeits-
gang in sämtlichen Registern erfolgt. Dabei wird die Beur-
kundung des Vorgangs auch in einer etwaigen Geschäftsvor-
fallsliste registriert. (Im Rahmen der Registrierung sollte
überprüft werden, dass die Urkunde auch vom Notar selbst
unterschrieben wurde.)

3.3.4.2 Länger darf der Vollzug durch diesen Vorgang, der im
Wesentlichen einer für das Notariat wirtschaftlichen Abwick-
lung dient, aber für die Beteiligten keinen unmittelbaren Nut-
zen bringt, nicht verzögert werden. Jedenfalls, wenn Er-
klärungen an das Registergericht oder das Grundbuchamt
weiterzugeben sind, ist der Notar nach § 53 BeurkG ver-
pflichtet, dies zu erledigen, sobald Vollzugsreife besteht.
Kann die Bewertung daher nicht sofort erfolgen, z.B. weil Bi-
lanzen oder Brandversicherungsurkunden für die Wertermitt-
lung benötigt werden, die nicht vorliegen, so ist die Bewer-
tung auszusetzen.39

Innerhalb welcher Zeitspanne nach Vollzugsreife die Er-
klärungen einzureichen sind, dazu trifft das Gesetz ebenso
wenig eine Aussage wie etwa die DONot. Die Kommentar-
literatur lässt teilweise 8 bis 10 Tage genügen.40 Dies kann in
der dortigen Allgemeinheit unter Qualitätsgesichtspunkten
nicht akzeptiert werden. Die Haftungsrechtsprechung behan-
delt naturgemäß nur Einzelfälle, hantiert aber dabei immer
wieder mit erheblich kürzeren Fristen von teilweise nur 3 bis
4 Tagen41. Richtigerweise muss differenziert und typisiert
werden. Während die Vorlage einer Grundstücksüberlassung
innerhalb der Familie regelmäßig 8–10, ja vielleicht sogar 
14 Tage Zeit hat, duldet die Vorlage einer Eigentumsvormer-
kung, einer Grundschuld zur Finanzierung des Kaufpreises
unter Mitwirkung des Verkäufers oder einer Handelsregister-
anmeldung, die eine Vereinbarung nach § 25 Abs. 2 HGB ent-
hält42, nur wenige Tage Aufschub nach Eintritt der Vollzugs-
reife. Um die Einhaltung solcher Fristen im Bürobetrieb
sicherzustellen, ordnet der Notar daher am besten an, dass be-
stimmte Vorgänge, etwa Anträge auf Eintragung von Vormer-
kungen und Mitwirkungsgrundschulden, innerhalb von 4 Ta-
gen dem Grundbuchamt zum Vollzug vorgelegt werden müs-
sen. Damit die Ausfertigungskräfte die Übersicht nicht ver-
lieren, können unterschiedliche Fächer zur Aufnahme der 
entsprechenden Akten nach Dringlichkeit der Abarbeitung an-
gelegt werden („rotes Körbchen“). Das Dringlichkeitsfach ist
von jedem Sachbearbeiter täglich zu kontrollieren.

Manchmal muss ein Vorgang wirklich sofort auslaufen, z.B.
die Änderung der Bezugsberechtigung einer Lebensversiche-
rung im Testament des todkranken Testators oder die Vorlage
der Eigentumsvormerkung, wenn die Zwangsversteigerung
über das Kaufgrundstück angeordnet worden ist. Hier muss
die sofortige Ausfertigung vom Notar angeordnet werden und
zwar, wenn die ausführende Person nicht ohnehin schon fest-
steht, direkt gegenüber einer einzigen Person, die dabei aus-

39 Betriebswirtschaftlich nahezu notwendig ist es daher, dass das
Notarprogramm eine Funktion enthält, mit der eine Liste aller
noch nicht bewerteten Urkunden erstellt werden kann.

40 Eylmann/Vaasen-Limmer, a.a.O. Rdnr. 7 zu § 53 BeurkG, Keidel/
Winkler, a.a.O., Rdnr.17 zu § 53 BeurkG.

41 Übersicht bei Haug, a.a.O., Rdnr. 643 ff.
42 vgl. die Fälle aus der Haftungsrechtsprechung bei Haug, a.a.O.

Rdnr. 651 ff.

38 Da bei den meisten EDV-Programmen für Notariate die – sehr ef-
fiziente – Möglichkeit besteht, die Eintragung in der Urkunden-
rolle und im Kostenregister in einem Arbeitsgang vorzunehmen,
was sofort nach der Beurkundung mangels Bewertung in der Regel
nicht möglich ist, bewährt sich in der Praxis immer noch die gute
alte Urkundskladde.
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drücklich persönlich verantwortlich zu machen ist. Eine sol-
che Anordnung muss der Notar auch persönlich überwachen.
In solchen Fällen muss auch die Bewertung und die Fertigung
weiterer als der unbedingt erforderlichen Ausfertigungen
zurückstehen.

Ähnlich ist es mit fristgebundenen Vorlagen, etwa der Anmel-
dung von Umwandlungsvorgängen und Kapitalerhöhungen
aus Gesellschaftsmitteln, die üblicherweise auf eine bei Voll-
zugsreife schon fast 8 Monate alte Bilanz gestützt werden.
Wenn mehrere solcher bis spätestens zum gleichen Zeitpunkt
vorzulegenden Vorgänge anhängig sind, empfiehlt sich die
Anlage einer Vollzugscheckliste, in der alle diese Vorgänge
mit ihrem jeweiligen Bearbeitungsstand aufgeführt sind, so-
wie ggf. die Bestimmung einer einzigen Person zur Abarbei-
tung aller dieser Akten.

Die regelmäßige und angeordnete verschiedene Behandlung
von typisch unterschiedlichen Vorgängen schärft auch das Be-
wusstsein aller Mitarbeiter für die Bedeutung der eiligen Vor-
gänge und verringert den Bedarf für – in der Menge aufrei-
bende – Kontrollen durch den Notar.

3.3.4.3 Der Vollzug der Urkunde ist im Übrigen durch den je-
weiligen Sachbearbeiter vorzubereiten und nach Anweisung
des Sachbearbeiters durch den jeweils zuständigen Mitarbei-
ter durchzuführen. Art der Vorbereitung und Durchführung
der Vollzugstätigkeit wird stark von dem Maß der EDV-Un-
terstützung im jeweiligen Notariat geprägt sein. Soweit der
Sachbearbeiter nicht selbst bereits aufgrund einer sehr weit
entwickelten EDV den Vollzug, also die Erstellung der nöti-
gen Schreiben, veranlasst, werden die Anweisungen für den
Vollzug regelmäßig durch den Sachbearbeiter im Rahmen von
standardisierten schematischen Arbeitsanweisungen (Lauf-
zettel, Vollzugsbogen) erteilt und ggf. durch individuelle
schriftliche Anmerkungen ergänzt. Dem Laufzettel sollten
auch die einzelnen Abläufe in der zeitlichen Abfolge zu ent-
nehmen sein, so dass ohne größeres Überlegen nur durch
Kontrolle des Laufzettels erkannt werden kann, dass nach
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen der nächste Arbeits-
und Vollzugsschritt zu erfolgen hat. Im Rahmen der Vorberei-
tung des Vollzugs sollte der Sachbearbeiter nochmals die Voll-
ständigkeit der Urkunde insbesondere im Hinblick auf die
Anlagen überprüfen. Bevor die Akte dem Notar in geordneter
Form zur Unterschrift vorgelegt wird, hat der Sachbearbeiter
nochmals die Ordnungsmäßigkeit der Durchführung seiner
Vollzugsanweisungen und deren Vollständigkeit zu überprü-
fen, eine angemessene Wiedervorlagefrist zu verfügen und in
einer Geschäftsvorfallsliste oder Vollzugsliste, soweit vorhan-
den, die Ausfertigung der Urkunde zu registrieren. Im Rah-
men der Vorlage der Akte beim Notar wird der Notar beim
Unterschreiben nochmals eine Endkontrolle vornehmen. Aus
diesem Grund ist es auch unerlässlich, dass die gesamte Akte
und nicht etwa nur die zu unterzeichnenden Schriftstücke vor-
gelegt werden. Anschließend wird der Notar entweder selbst
aus der Akte die zur Versendung bestimmten Abschriften und
Ausfertigungen und sonstigen Schreiben aussondern oder
diese vollständig an den Sachbearbeiter zurückzugeben. In
jedem Fall sollte der Sachbearbeiter nochmals überprüfen, ob
auch sämtliche zu versendenden Unterlagen aus der Akte ent-
fernt und nicht etwa dort liegen geblieben sind.

3.3.4.4 Im Rahmen der Versendung sollte darauf geachtet
werden, dass in jedem Fall alsbald nach der Beurkundung
sämtliche Beteiligten eine Abschrift der Urkunde erhalten,
auch wenn etwaige Genehmigungen Beteiligter oder von
Behörden noch fehlen, und dass Abschrift und Rechnung zu-
sammen versandt werden und nicht etwa die Rechnung vor
der Urkundsabschrift. Bei besonders wichtigen zu versenden-
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den Unterlagen ist auf eine genaueste Dokumentation zu ach-
ten, z.B. bei vollstreckbaren Ausfertigungen oder Fälligkeits-
mitteilungen. Hierbei ist etwa daran zu denken, dass der Mit-
arbeiter, der die Post zur Versendung vorbereitet, neben der
Eintragung von Einschreibesendungen im Einschreibebuch
im Akt durch seine Abzeichnung nochmals dokumentiert,
dass die zu versendenden Unterlagen auch tatsächlich in den
Briefumschlag gesteckt wurden und zur Post gegeben worden
sind. So wird die Dokumentation, dass Unterlagen tatsächlich
abgeschickt wurden und beim Empfänger und nicht beim
Absender verloren gingen, wesentlich erleichtert.

3.3.4.5 Bei jedem einzelnen Vorgang im Rahmen des Voll-
zugs, z.B. Eingang einer Lastenfreistellungserklärung, Unbe-
denklichkeitsbescheinigung oder dergleichen ist die Akte dem
Sachbearbeiter zur Bearbeitung vorzulegen. In gleicher Weise
sind Wiedervorlagefristen zu beachten. Vollzugsmitteilungen
sollten im Detail geprüft, d.h. jeder Punkt auf der Mitteilung
abgehakt werden. Für die Endkontrolle von Grundbuch-
vollzügen hat es sich sehr bewährt, einen vollständigen Aus-
druck des Grundbuchs zugrunde zu legen.

3.3.4.6 Nach Durchführung des Vollzugs und Überprüfung
der Ordnungsmäßigkeit des Vollzugs ist die Akte aufzulösen
und dabei durch den Sachbearbeiter zu entscheiden, welche
Unterlagen in die Nebenakte aufgenommen werden. Weiter
hat er – nach allgemeinen Vorgaben des Notars – zu entschei-
den, ob in bestimmten Fällen Nebenakten nach Ablauf der
Aufbewahrungsfrist nicht vernichtet, sondern zur Sicherheit
weiter aufbewahrt werden sollten. Bejahendenfalls legt er die
Akte dem Notar zur Unterzeichnung der von ihm vorbereite-
ten Verfügung vor.43 Für den einzelnen Vorgang besonders
wichtige Unterlagen, z.B. Kaufpreiszahlungsbestätigungen
oder Haftungsentlassungen, sollten zweckmäßigerweise zu-
sammen mit der Urschrift in der Urkundensammlung ver-
wahrt werden. Die Urschrift ist in der Urkundensammlung
abzulegen, oder, wenn die Urschrift sofort nach Registrierung
in der Urkundensammlung abgelegt wurde und im Rahmen
des Vollzugs mit einem Kopierexemplar gearbeitet wurde,
sind die für die Urschrift bestimmten Unterlagen nun mit der
Urschrift zu verbinden. In einer etwa vorhandenen Geschäfts-
vorfallsliste ist der Endvollzug der Urkunde zu vermerken.
Alternativ kann auch im Rahmen von Urkundenrolle und
Kostenregister der Endvollzug der Urkunde vermerkt werden.

Eine Dienstanweisung für eine teilweise Regelung der allge-
meinen Ablauforganisation ist als Anhang 5 beigefügt. 

3.4 Informationsmanagement

3.4.1 Erreichbarkeit

3.4.1.1 Auch in einem kleinen Notariat laufen täglich große
Mengen an Informationen, vor allem per Telefon und Telefax
ein. Es ist nicht sinnvoll, alle diese Informationen über die
Anmeldung bzw. eine Telefonzentrale zu leiten, da durch das
Verbinden wertvolle Arbeitskräfte mit vergleichsweise bana-
ler Arbeit gebunden werden. So ist es heute üblich, dass die
für die Beteiligten wichtigen Mitarbeiter über ihre Durchwahl
erreichbar sind. Seltener können Mitarbeiter auch direkt per
Fax oder E-Mail erreicht werden.

3.4.1.2 Wenn Mitarbeiter telefonisch oder auch per Telefax
oder E-Mail direkt erreichbar sind, muss auch bei deren Ab-
wesenheit die Entgegennahme und Bearbeitung von Anfragen
sichergestellt sein. Hierzu sollten entsprechende technische
Sicherungen vorgesehen sein.

43 Vgl. oben 2.2.4.7.
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Alle Kommunikationsanschlüsse sollten möglichst technisch
„umgeleitet“ werden. Da das Umstellen von Telefonen immer
wieder vergessen wird ist es ratsam, eine Telefonanlage anzu-
schaffen, die eine automatische Weiterleitung an die Vertre-
tung oder an die Zentrale (am besten hintereinander an beide)
ermöglicht, z.B. wenn das Gespräch nach dreimaligem Läu-
ten nicht angenommen wird. 

Für E-Mails gibt es vergleichbare technische Möglichkeiten,
die aber einen großen Aufwand erfordern. Auch aus diesem
Grund ist es sinnvoll, von jeder im Netzwerk eingehenden 
E-Mail eine Kopie in ein zentrales Postfach oder das Postfach
des Notars kopieren zu lassen, so dass dieser zumindest weiß,
dass Post für den Abwesenden vorliegt und die Vertretung
darauf ansprechen kann, ob ihr diese zur Kenntnis gebracht
wurde.

3.4.1.3 Dass ein Notariat mittags nicht nur körperlich ge-
schlossen ist, sondern auch telefonisch nicht erreichbar, er-
scheint heutzutage als mindestens problematisch. Auch in
Behörden kann man heute mittags häufig irgend jemanden
erreichen, der zumindest Auskunft über den Verbleib des
gewünschten Gesprächspartners gibt. Der Notar sollte also
wenigstens einen Telefondienst anordnen. Besser ist es, wenn
die Mitarbeiter generell umschichtig in Mittag gehen, so dass
– Urlaubs- und Krankheitsfälle ausgenommen – z.B. aus
einem Team stets eine Person erreichbar ist.

Da das Publikum inzwischen daran gewöhnt ist, dass jedes
Notariat über ein Telefaxgerät verfügt, geht es auch von der
jederzeitigen Erreichbarkeit des Notariats über dieses Me-
dium aus. Auch wenn dies bequem sein mag, sollte deswegen
nicht auch die Stromversorgung des Telefaxgerätes durch
Auslösen der Hauptsicherung bei Büroschluss ausgeschaltet
werden.

3.4.1.4 Für die vertretungsweise Entgegennahme von münd-
lichen Informationen empfiehlt es sich, ein Notizformular
vorrätig zu halten, damit nicht nur die Informationen zur Sa-
che, sondern auch die Person, welche angerufen oder vorge-
sprochen hat, mit Telefonnummer zweifelsfrei identifiziert
wird. Dazu sollte ankreuzbar sein, ob ein erneuter Anruf er-
folgt oder ein Rückruf gewünscht wird und wenn ja, wann
dies am besten möglich ist.

3.4.2 Kenntnisnahme durch den Notar

3.4.2.1 Selbst wenn dies technisch mit vertretbarem Aufwand
möglich wäre, könnte der Notar unmöglich alle täglich ein-
laufenden Informationen selbst – und sei es nur nachträglich –
aufnehmen. Dies gilt naturgemäß in erster Linie für Telefo-
nate. Andererseits erfordert seine Leitungsverantwortung,
dass er über die wichtigen Vorgänge in seinem Büro infor-
miert ist.

Die nächstliegende Möglichkeit, die in der Praxis auch weit-
gehend praktiziert wird, ist die Durchsicht der täglichen
Briefpost. Dafür sollte stets Zeit eingeteilt werden.

3.4.2.2 Schwieriger gestaltet sich das Vorhaben bei Telefaxen
und E-Mails. Wer als Mandant dieses Medium nutzt, erwartet,
ob nötig oder nicht, beschleunigte Kenntnisnahme durch den
Sachbearbeiter, wenn nicht sogar prompte Bearbeitung. Da-
her können solche Dokumente nicht stets liegen bleiben, bis
der Notar persönlich sie durchgesehen hat. Hier kann z.B. so
verfahren werden, dass der für den Einlauf bzw. die Abholung
und die Verteilung zuständige Mitarbeiter eine Kopie des Do-
kuments fertigt und diese in das Postfach des Notars legt,
während der Ausdruck an den Sachbearbeiter weitergeleitet
wird.
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3.4.2.3 Eine weitere Möglichkeit, sich auf dem Laufenden zu
halten, besteht für den Notar, wenn er regelmäßig Mitarbei-
terbesprechungen abhält und sich wesentliche neue Informa-
tionen kurz vortragen lässt.

3.4.3 Spätere Verfügbarkeit von Informationen

3.4.3.1 Ist die Information beim Sachbearbeiter vollständig
angekommen, sollte sichergestellt werden, dass sie dort nicht
verloren geht. „Verloren“ ist sie für das Notariat als Arbeits-
organisation auch dann, wenn sie nur im Kopf des Sachbear-
beiters „gespeichert“ wird oder nur nach Ordnungskriterien
verwahrt wird, die lediglich für den Sachbearbeiter selbst
nachvollziehbar sind. Es empfiehlt sich daher, eine Anwei-
sung betreffend die Anlage und Führung von Vorgangsakten
zu erstellen. Alle zur Vorbereitung einer Beurkundung erfor-
derlichen Informationen und alle zum Vollzug eines Vorgangs
nach Beurkundung erforderlichen Schritte, einschließlich der
einzuholenden Erklärungen Dritter, sowie der Vollzugsstand
müssen für jeden Vorgang schnell und zuverlässig auch durch
andere Personen als den Sachbearbeiter festgestellt werden
können.

3.4.3.2 Das Heraussuchen von Wiedervorlagen kann verein-
facht werden, wenn die Wiedervorlage stets auf den Montag
einer Woche gelegt wird.

3.4.3.3 Die meisten Notariatsprogramme geben eine Ordnung
für die Anlage von Vorgangsakten in der EDV vor. Sofern ein
Ausdruck klar erkennen lässt, zu welchem Vorgang er gehört,
sind keine besonderen Vorkehrungen erforderlich. Bei einzel-
nen Blättern, vor allem bei Serienverträgen, oder wenn diesel-
ben Beteiligten in sehr kurzer Zeit ähnliche Urkunden errich-
ten lassen (z.B. Gründung mehrerer Gesellschaften), erst
recht bei Dokumenten, die keinem Vorgang zuzuordnen sind,
kann dies aber große Schwierigkeiten machen. Es hat sich da-
her als sehr praktisch erwiesen, ein Makro einzurichten, das
beim Ausdruck automatisch auf jedes Blatt, z.B. in eine Fuß-
zeile, den Standort des Dokuments in der EDV druckt.

3.4.4. Informationsauslauf

Eilige Post soll vorrangig auslaufen können, wichtige Doku-
mente sollen den Empfänger sicher erreichen, vertrauliche In-
formationen nicht ungeschützt preisgegeben werden.

3.4.4.1 Um sicherzustellen, dass eilige Post am selben Tag
auslaufen kann, hat es sich bewährt, ein besonderes Fach oder
ein Körbchen einzurichten, in das die Mitarbeiter diese vor-
rangige Post einlegen. Der Notar unterschreibt diese Post
möglichst sofort, d.h. nicht erst zu dem regelmäßig für die
Unterzeichnung der Post vorgesehenen Zeitpunkt (der meist
am späteren Nachmittag liegen dürfte), sondern z.B. in einer
kurzen Pause zwischen zwei Beurkundungsterminen. Wird
nämlich bis zum regulären Postbearbeitungstermin gewartet,
passiert es leicht, dass die vorrangige Post nicht mehr am sel-
ben Tag ausläuft, z.B. weil ein Beurkundungstermin deutlich
länger dauert als vorausgesehen.

3.4.4.2 Wichtige Dokumente, deren Verlust mit erheblichen
Nachteilen für die Beteiligten verbunden ist, wie z.B. Grund-
schuldbriefe oder Originalvollmachten, sollten nur als Ein-
schreiben, mindestens in der Form des Übergabe-Einschrei-
bens versandt werden. Werden diese Dokumente ausgetragen,
lässt der zuständige Mitarbeiter sich den Empfang in einem
„Einschreibebuch“ quittieren, wie es auch bei der Übergabe
von Vorlagen an das Grundbuchamt und das Registergericht
sinnvoll und üblich ist.

3.4.4.3 Zur Wahrung der Verschwiegenheitspflicht sollten 
E-Mails nur auf Wunsch der Beteiligten unverschlüsselt ver-
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sandt werden. Telefonate mit Beteiligten oder Dritten über
Verhältnisse von Beteiligten dürfen grundsätzlich nicht in Ge-
genwart anderer Mandanten geführt werden. Wo dies manch-
mal nicht zu vermeiden ist, wie in der Anmeldung, in der sich
häufig auch die Telefonzentrale befindet, sollte der Mandant
nicht mit Namen angesprochen werden. Um nicht unhöflich
zu wirken, kann der Mandant darauf hingewiesen werden,
dass man ihn nur deswegen nicht mit Namen anredet, weil an-
dere Mandanten gegenwärtig sind.

Wie jeder Praktiker weiß, kommt es immer wieder vor, dass
ein Anrufer versucht, Mitarbeiter darüber auszuforschen, ob
bestimmte Vorgänge im Notariat anhängig oder nicht anhän-
gig sind etc. Hiergegen hilft nur die Schulung der Mitarbeiter.
Vor allem jüngere Kräfte müssen aber auch die Möglichkeit
erhalten, den Anrufer kurzfristig mit einem erfahrenen Mit-
arbeiter oder gar dem Notar selbst verbinden zu dürfen.

3.5 Prüfungen

3.5.1 Übersicht

Die Erledigung delegierter Aufgaben wird vom Notar über-
prüft. Diese Überprüfung kann auf verschiedene Art und
Weise erfolgen, durch Endkontrolle bei der Beurkundung,
beim Postversand, in Mitarbeiterbesprechungen oder auf sons-
tige Art und Weise.

3.5.2 Bei der Beurkundung

Die wichtigste Prüfungstechnik ist und bleibt die Verlesung
der Urkunde im Rahmen der Beurkundungsverhandlung. Die
Gestaltung dieser Verhandlung, besonders im Hinblick auf die
Beteiligten, war schon Gegenstand des Abschnitts 3.3.3. Hier
soll nur noch erwähnt werden, was nicht durch Interaktion mit
den Beteiligten geprüft werden kann oder üblicherweise nicht
überprüft wird, also typischerweise Vertretungsnachweise
und Grundbucheinsichten. Diese sollten sich griffbereit in der
Akte befinden und beim Vorlesen neben die Urkunde gelegt
und verglichen werden. Darüber hinaus ist es sinnvoll, auch
sonstige Unterlagen zu überprüfen, z.B. Grundschuldbestel-
lungsaufträge, Gesellschafterlisten und Satzungen. Gerade in
Ehe- und Erbsachen ist es hilfreich, zusätzlich zu den ohnehin
vom Sachbearbeiter für einschlägig gehaltenen Vorurkunden,
einen Ausdruck der Namenskartei bzw. die Namenskarte
selbst in der Akte zu haben. Damit lässt sich überprüfen, ob
nicht noch weitere Vorurkunden beizuziehen wären.

Bei der Prüfung von Vollmachten und Handelsregisterauszügen
sollte besonders darauf geachtet werden, ob der Bevollmäch-
tigte im nötigen Umfang von den Beschränkungen des § 181
BGB befreit ist. Bei Vollmachten ist gelegentlich zweifelhaft,
ob auch die Berechtigung zum Geldempfang eingeräumt
wurde, die nach der Vertragsgestaltung vorausgesetzt wird. Ob
eine Vollmacht im Original oder in Ausfertigung vorgelegt
wird, erkennt man bei der Unterzeichnung der beglaubigten
Abschrift, die zur Urkunde genommen wird, § 12 BeurkG.

3.5.3 Beim Unterschreiben der Post

Eine gute Möglichkeit zur Vornahme von Prüfungen bietet
naturgemäß die Unterzeichnung der Post. Voraussetzung ist

● dass der Notar sich die Unterzeichnung der Post vorbehal-
ten hat – wer seinen Sachbearbeitern die Aussendung von
Entwürfen ohne von ihm unterzeichnetes Anschreiben ge-
stattet, kann diese Entwürfe natürlich nicht kontrollieren;

● dass der Notar anordnet, dass auch Telefaxe und E-Mails
nur nach Abzeichnung durch ihn auslaufen dürfen – auf die
Verwendung eingescannter Unterschriften sollte wegen der
Missbrauchsgefahr in jedem Fall verzichtet werden;
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● dass der Notar sich stets mit der Ausgangspost auch die zu-
gehörigen Akten vorlegen lässt;

● dass der Notar täglich genügend Zeit für die Prüfung und
Unterzeichnung der Ausgangspost einteilt.

Wird routinemäßig so verfahren, genügen vielfach Stichpro-
ben, um dafür zu sorgen, dass nur ordnungsgemäß vorberei-
tete Entwürfe, Mitteilungen etc. auslaufen.

3.5.4 In Mitarbeiterbesprechungen

Mitarbeiterbesprechungen eignen sich eher, um seitens des
Notars die Übersicht über neue Beurkundungsaufträge zu ge-
winnen, für die Erörterung von schwierigen Fragen zu einzel-
nen Vorgängen und für Schulungen. Darüber hinaus können
aber auch einzelne Formulierungen in ansonsten unproblema-
tischen Vertragsentwürfen kontrolliert werden.

3.5.5 Sonstige Techniken

Vielerorts hat es sich bewährt, dem Notar am Vorabend der
Beurkundung sämtliche vorbereiteten Urkunden mit der da-
zugehörigen Akte in ein dafür vorgesehenes Fach zu legen.
Der Notar kann diese dann in Ruhe durchsehen und ggf.
schon am nächsten Morgen Änderungen verfügen.

Ein jährlicher Aktensturz, wie in 2.2.6.5 gefordert, ist uner-
lässlich. Er sollte aber keinesfalls die systematische Vergabe
und Überwachung von Wiedervorlagen ersetzen, da er durch
den Notar persönlich schon in kleineren Ämtern kaum zu be-
wältigen ist und das Problem aufwirft, wie nun die „Kontrolle
der Kontrolleure“ zu bewerkstelligen ist. Am besten wird mit
dem Aktensturz ein, ggf. auch mehrere, Mitarbeiter beauf-
tragt, die weder für die Führung noch die Wiedervorlage der
„gestürzten“ Akten zuständig sind.

Ein gelegentlicher Blick auf die Arbeitsplätze der Mitarbeiter
und die dort liegenden Akten kann auch nicht schaden. Es
sollte allerdings der Eindruck vermieden werden, dass der
Notar „schnüffelt“. Es bietet sich an, insbesondere wenn un-
gewöhnlich große Aktenmengen bei einem Mitarbeiter liegen,
diesen direkt nach Art und Bearbeitungsstand zu fragen.

3.6 Umgang mit Beschwerden

3.6.1 Innere Einstellung zu Fehlern

Jede Beschwerde ist mit Stress, Ärger und Zeitverlust für alle
verbunden. Am besten wäre es natürlich, wenn der Notar und
seine Mitarbeiter keinen Anlass für Beschwerden gäben. Das
ist aber unrealistisch. Wo gearbeitet wird, passieren Fehler.
Erste Voraussetzung für ein erfolgreiches Beschwerdemana-
gement ist die (Selbst-)Erkenntnis, dass Notar und Mitarbei-
ter Fehler machen. Kann der Notar sich dieses selbst einge-
stehen, fällt der Umgang mit dem Fehler leichter. Sich ärgern,
die Mitarbeiter beschimpfen oder gar den Mandanten zum
Querulanten (es gibt natürlich auch die unberechtigte Be-
schwerde) zu erklären, hilft niemandem. Später, wenn die
Beschwerde erledigt ist, muss eine Ursachenforschung betrie-
ben werden, die auch in eine Änderung der Abläufe, also des
Qualitätsmanagementsystems, münden kann.

3.6.2. Behandlung einer Beschwerde

Ein Kurzleitfaden für die Behandlung von Beschwerden
könnte wie folgt aussehen:

● Den Mandanten anhören und ihn ausreden lassen.

● Den Beschwerdeführer mit dem zuständigen Mitarbeiter
verbinden oder den sofortigen Rückruf anbieten. Sollte dies
beides nicht möglich sein, selbst sofortige Bearbeitung zu-
sichern.
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● Bei größeren Beschwerden müssen die Beschwerdeführer
mit dem Notar verbunden werden oder es muss ein baldiger
Rückruf des Notars zugesichert werden.

● Anteilnahme signalisieren (= spiegeln). „Wenn das mir pas-
siert wäre, würde ich mich auch ärgern“.

● Lösungsmöglichkeiten anbieten, zum Beispiel: Wenn der
Fehler eindeutig beim Notariat liegt, sofortige Behebung
zusichern; wenn ein Fehler des Notariats nicht eindeutig
feststeht, zusichern, dass die Angelegenheit nochmals über-
prüft wird und unverzüglich das Prüfungsergebnis – soweit
möglich, am gleichen Tag – mitgeteilt wird.

● Wünsche, die nicht zum Leistungsumfang gehören, werden
soweit möglich, erfüllt, wenn sie mit keinen oder geringen
Kosten verbunden sind (zusätzliche Abschriften, Telefo-
nate, Faxe, etc.).

● Eine Entschuldigung ist jedenfalls angebracht, wenn zu-
mindest unklar bleibt, ob der Fehler beim Notariat liegt.
Mit einer Entschuldigung vergibt man sich grundsätzlich
nichts.

● Versprechen müssen möglichst sofort eingelöst werden.
Eine Beschwerde hat in jedem Fall Vorrang.

● Eine Beschwerde ist dem Notar in Kurzfassung mitzutei-
len, gegebenenfalls mit einem Lösungsvorschlag für die
Beschwerdeprävention und als Warnung für den Fall, dass
der Notar bei anderer Gelegenheit unmittelbar von dem
Mandanten angesprochen wird.

3.7 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
der Mitarbeiter

Aus- und Fortbildung als wesentliche Qualitätssicherungs-
maßnahmen werden zunächst durch die Fortbildung des No-
tars selbst befördert. Sie erfordern ergänzend dazu aber auch
die externe und interne Schulung der Mitarbeiter. Die interne
Schulung der Mitarbeiter kann dabei durch Mitarbeiterbe-
sprechungen, Mitarbeitermitteilungen, Checklisten etc. erfol-
gen. Eine wesentliche Art der Mitarbeiterschulung stellt dabei
die Mitarbeiterbesprechung dar, in der die aktuellen sach-
lichen Fragen miteinander besprochen werden. In diesen Mit-
arbeiterbesprechungen können aber auch durch Rollenspiele
oder ähnliche Gestaltungsformen die korrekte und zweck-
mäßige Abhaltung von Besprechungen mit Mandanten einge-
übt werden und die Mitarbeiter auf die zu lösenden Sach-
fragen hingewiesen werden.

Mitarbeiter können auch extern fortgebildet werden und diese
Möglichkeiten sollten genutzt werden. Teilweise bieten Be-
rufsorganisationen wie die Notarkasse A.d.ö.R. Fortbildungs-
veranstaltungen an, leider manchmal nur für bestimmte Grup-
pen von Mitarbeitern. Es gibt aber z.B. auch den RENO e.V.,
mit Sitz in Düsseldorf, ein Verein von Rechtsanwalts- und
Notarangestellten, der recht attraktive Seminare anbietet.

Computerkenntnisse und soziale Fertigkeiten können an der
örtlichen Volkshochschule oder in spezialisierten Schulungs-
stätten erweitert und vertieft werden. Sehr effektiv ist auch ein
Kurs, der besseres Telefonieren, eigentlich Kommunizieren
lehrt, wie er vielfach von anwaltlich orientierten Anbietern
geboten wird. Mitarbeiter gewinnen auf diesen Kursen an
Selbstsicherheit und dadurch an Freundlichkeit, gerade im
Umgang mit schwierigen Mandanten.

Fortbildung motiviert immer, daher sollte der Notar, wenn
ihm verständlicherweise häufig die Zeit fehlt, um sie selbst
durchzuführen, die Ausgaben für externe Schulungen nicht
scheuen.
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Der Notar sollte sich aber nicht nur fachlich regelmäßig mit
jedem Mitarbeiter austauschen, sondern auch regelmäßig –
nicht nur aus besonderem Anlass – das persönliche Vier-
Augen-Gespräch mindestens anbieten. Ein solches Gespräch
gibt – losgelöst vom Tagesgeschäft – die Möglichkeit zur
Standortbestimmung, sowohl was die Stellung des Mitarbei-
ters im Büro als auch seine fachliche Leistung betrifft. Darauf
aufbauend können berufliche Ziele besprochen und vereinbart
werden. Man kann dann gelegentlich – besonders nach
Amtsübernahmen – feststellen, dass Mitarbeiter längst schon
gerne eine bestimmte – keineswegs fest vergebene und opti-
mal erledigte – Aufgabe im Büro übernommen hätten, aber
bisher niemand dies überhaupt bemerkt hatte. Das ist sehr be-
dauerlich. Dabei leuchtet unmittelbar ein, dass eine Aufgabe,
die gerne erledigt wird, normalerweise besser erledigt wird
als eine reine Pflichtaufgabe.

4. Sachbezogene Ablauforganisation

4.1 Abwicklung eines erb- oder eherechtlichen
Vorgangs

4.1.1 Beurkundungsersuchen

4.1.1.1 Die Kontaktaufnahme durch den Mandanten erfolgt
typischerweise, insbesondere bei Vorgängen im Bereich der
letztwilligen Verfügungen oder der Eheverträge, durch den
Anruf eines Beteiligten oder auch durch unangemeldete per-
sönliche Vorsprache im Notariat. Eine schriftliche Anmel-
dung dieser Vorgänge erfolgt häufig dann, wenn diese unter
Beiziehung eines Rechtsanwalts bereits vorbereitet wurden.

Die erste Kontaktaufnahme durch den Mandanten selbst soll
ihm aus seiner Sicht erste Informationen geben bezüglich des
äußeren Ablaufs des Verfahrens, z.B. allgemeine Dauer bis
zur Durchführung einer Besprechung oder Beurkundung,
Kosten.

Aus der Sicht des Notariats sind im Rahmen der ersten Kon-
taktaufnahme im Wesentlichen zwei Dinge zu leisten: zum ei-
nen die Auswahl, wer den Besprechungstermin durchführt
und zum anderen das Beschaffen der Informationen vom
Mandanten, die zur Vorbereitung des Besprechungstermins
erforderlich sind.

4.1.1.2 Bei der Abwicklung im Bereich des Erb- und Ehe-
rechts wird fast ausnahmslos die Durchführung eines Bespre-
chungstermins erforderlich sein. Bei der Vergabe des Bespre-
chungstermins ist zu entscheiden, wer diesen durchzuführen
hat. Im Bereich des Erbrechts wird je nach Schwierigkeits-
grad und Typisierung des Vorgangs häufiger die Besprechung
durch einen besonders qualifizierten Mitarbeiter (nachfol-
gend verkürzt „Sachbearbeiter“) ausreichen, während im Be-
reich des Eherechts oder bei Scheidungsvereinbarungen in
der Mehrzahl der Fälle die Besprechung durch den Notar oder
Notarassessor erforderlich sein wird. Häufig ist es nicht mög-
lich, dass der Sachbearbeiter die Entscheidung, ob er die Be-
sprechung selbst durchführen wird oder die Besprechung
durch den Notar oder Notarassessor erforderlich ist, selbst
treffen kann, da er zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme durch
den Mandanten nicht verfügbar ist. Während der Sachbear-
beiter durch seine Erfahrung häufig sehr schnell einschätzen
kann, ob er die Sache selbst bewältigen kann, ist diese Ent-
scheidung wesentlich schwieriger, wenn sie durch den Mitar-
beiter getroffen werden muss, der in der Anmeldung das Ge-
spräch entgegen nimmt. Die Entscheidung, wem die Bespre-
chung zugewiesen wird, kann in gewisser Weise erleichtert
werden, wenn – ohne ins Detail zu gehen – folgende Punkte
kurz angesprochen werden:
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Grundbesitz: Umfangreicher Grundbesitz deutet auf umfang-
reiches Vermögen hin und deshalb möglicherweise auf das
Erfordernis einer komplexeren Regelung; zudem ist die Frage
nach Grundbesitz immer erforderlich, um bereits im ersten
Gespräch erforderliche Grundbuchdaten zu erfahren.

Unternehmen/Gesellschaftsbeteiligungen: Das Vorhandensein
von unternehmerischen Aktivitäten oder Gesellschaftsbetei-
ligungen führt häufig zu einer rechtlich anspruchsvolleren
Regelung, die ein Abstimmen der gesellschaftsrechtlichen
und erb- oder familienrechtlichen Regelungen erfordert.

Einzelverfügung oder gemeinschaftliche Regelung: In der Ten-
denz weisen gemeinschaftliche Verfügungen wegen der Mög-
lichkeit der Bindungswirkung eine größere Komplexität auf.

Staatsangehörigkeit: Regelungen insbesondere im Bereich
des Erbrechts eines ausländischen Staatsangehörigen sind in
der Regel von besonderer Schwierigkeit.

Weitergehende Fragen, welche die Zuweisung des Bespre-
chungstermins beeinflussen können, z.B. der Umfang des
Vermögens des Mandanten, spezielle Familienverhältnisse
etc. sind soweit die Kontaktaufnahme nicht persönlich im
Notariat erfolgt und in eine erste Besprechung mit dem Sach-
bearbeiter mündet, untunlich, da die Beantwortung solcher
Fragen zumindest im Ansatz ein Vertrauensverhältnis voraus-
setzt, das sich regelmäßig nur bei persönlichen Gesprächen
ausbilden kann.

4.1.1.3 Anhand der gewonnenen Erkenntnisse sollte ein Be-
sprechungstermin noch im Rahmen des Telefonats oder der
Vorsprache vergeben werden, wobei insbesondere bei Durch-
führung der Besprechung durch den Notar dem meist hohen
Zeitaufwand hierfür Rechnung getragen werden sollte und
deshalb entsprechend Raum im Terminkalender vorzusehen
ist. Unmittelbar nach Beendigung des Gesprächs mit dem
Mandanten ist eine Akte anzulegen und sollte diese in der ggf.
vorhandenen Liste der Geschäftsvorgänge registriert werden.

Bereits bei der ersten Kontaktaufnahme durch den Mandanten
sollte bei ihm nachgefragt werden, ob er bereits irgendwelche
Urkunden in Händen hat, die mit dem Vorgang im Zusam-
menhang stehen, wie z.B. bisherige Übergabeverträge, aber
auch bereits erfolgte Übergaben oder Überlassungen an Kin-
der, alte Testamente, Eheverträge und dergleichen und ob
diese im gleichen Notariat errichtet wurden. Falls nicht, sollte
der Mandant gebeten werden, diese zum Besprechungstermin
mitzubringen.

Soweit Unternehmensbeteiligungen vorhanden sind, sollte
der Mandant auch gebeten werden, entsprechende Gesell-
schaftsverträge zur Besprechung mitzubringen.

4.1.1.4 Bei der Vereinbarung des Besprechungstermins für
zweiseitige Regelungen, z.B. gemeinschaftliche Testamente,
Ehe- oder Erbverträge oder Scheidungsvereinbarungen, sollte
unbedingt darauf hingewiesen werden, dass das Erscheinen
nur eines Beteiligten häufig wenig hilfreich ist und die Ziele
eines Besprechungstermins bisweilen nur eingeschränkt er-
reicht werden können, so dass im Einzelfall dann eine Be-
sprechung nicht sinnvoll erscheint. Grund hierfür ist zum
einen das allgemeine Problem der Vermittlung der Neutralität
bei Entwurfsauftrag durch einen Beteiligten sowie zum ande-
ren, dass z.B. bei gemeinschaftlichen Testamenten häufig
über Fragen, die einer persönlichen Entscheidung bedürfen,
wie Fragen der Bindungswirkung, im Vorfeld nicht gespro-
chen wurde und auch die Wiedergabe des an der Besprechung
Beteiligten an den anderen nicht verlässlich ist.

4.1.1.5. Im Bereich des Eherechts als einem der Schwerpunkte
anwaltlicher Tätigkeit werden aber auch in größerem Umfang
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konkrete Entwürfe schriftlich angefordert oder im Rahmen
des Beurkundungsauftrags bereits ausgearbeitete Entwürfe
übermittelt. Soweit, gerade im Bereich von Scheidungsver-
einbarungen, der angeforderte Entwurf Ergebnis von Ver-
handlungen der beiden Vertragsparteien ist, die beide im Rah-
men dieser Verhandlungen anwaltlich vertreten wurden, wird
hier in der Regel nach Eingang des Beurkundungsauftrags
unverzüglich der Urkundsentwurf gefertigt und in der endgül-
tig zu beurkundenden Fassung den Vertragsparteien, meist
zunächst den beiden Anwälten, übermittelt. Ist jedoch nur
eine Vertragspartei anwaltlich vertreten, oder wird der Ent-
wurf nur auf die Initiative einer Vertragspartei hin angefor-
dert, so ist auf das Wesensmerkmal der Neutralität im Rah-
men der notariellen Tätigkeit besonderes Augenmerk zu le-
gen. Infolgedessen wird in der Regel darauf zu achten sein,
dass jedem Vertragsteil vor der Beurkundung ausreichend
Zeit zur Verfügung steht, sich mit dem Vertragsentwurf zu be-
schäftigen. Auch im Anschreiben an den Mandanten sollte
klargestellt werden, dass der Vertragsentwurf ausschließlich
auf den Angaben des anderen Vertragsteils beruht. Im Rah-
men des Beurkundungstermins selbst wird der Notar beson-
ders darauf bedacht sein, soweit es ihm möglich ist die Inte-
ressenlagen der Beteiligten zu erkennen und die Konsequen-
zen der getroffenen Regeln aufzuzeigen. Der Zeitbedarf im
Rahmen der Beurkundung wird deshalb bei diesen Vorgängen
größer sein; es soll nicht bei den Beteiligten der Eindruck ent-
stehen, der Notar sei unter Zeitdruck und erwarte deshalb eine
schnelle Unterschrift.44

4.1.2 Besprechung und Vorbereitung

4.1.2.1 Im Vorfeld des Besprechungstermins sollen alle Infor-
mationen beschafft werden, die für Notar, Notarassessor oder
Sachbearbeiter erforderlich sind, um eine sachgemäße Bera-
tung im Rahmen des Besprechungstermins zu ermöglichen.
Der Besprechungstermin erfüllt seine Funktion am besten,
wenn die relevanten Informationen vorliegen. Die Durch-
führung des Besprechungstermins wird dadurch erleichtert,
dass sich der jeweilige Bearbeiter bereits vor dem Bespre-
chungstermin einen Überblick über die vorhandenen Informa-
tionen verschaffen und sich so mehr auf das Gespräch mit den
Beteiligten konzentrieren kann.

Zum Besprechungstermin sollte, falls einschlägig, eine Grund-
bucheinsicht vorliegen, wobei auch wenn Grundbuchstellen
durch die Beteiligten angegeben wurden über das Namens-
register beim Grundbuchamt eine weitere Überprüfung erfol-
gen sollte. In gleicher Weise ist die Beschaffung der Handels-
registereinsicht, ggf. eines dort vorliegenden Gesellschafts-
vertrages, zweckmäßig. 

Im Notariat selbst sollte überprüft werden, ob die jeweiligen
Beteiligten bereits Urkunden errichtet haben, die für den vor-
liegenden Vorgang Bedeutung haben, wie z.B. Ehe- und Erb-
verträge, Übergabeverträge an Kinder, Pflichtteilsregelungen
und dergleichen. Da die Beteiligten häufig bei einem einmal
aufgesuchten Notariat bleiben, sollte diese Nachforschung
stets durchgeführt werden, da sie von erheblicher Bedeutung
ist, um die Qualität der zu treffenden Regelung sicherzu-
stellen.

4.1.2.2 Der Besprechungstermin soll dazu dienen, dass der
Sachverhalt vollständig aufgeklärt wird, von den Beteiligten
die Regelungsziele genannt werden und seitens des Sachbear-

44 Zum Beurkundungsverfahren bei Eheverträgen und Scheidungs-
verfahren vgl. Schervier, Mediation und Beurkundungsverfahren
in Ehe- und Partnerschaftssachen in: Gräfin v. Schlieffen/Wegmann
(Hrsg.) Mediation in der notariellen Praxis, Köln 2002, S. 123 ff.

A
uf

sä
tz

e



beiters oder Notars eine oder mehrere Lösungsmöglichkeiten
vorgestellt werden. Das vollständige Erfassen der Informatio-
nen können Besprechungsbögen erleichtern, die dazu beitra-
gen sollen, dass für die Ermittlung des Sachverhalts oder sons-
tiger Daten erforderliche Informationen nicht vergessen wer-
den. Beispielhaft sind solche als Anhang 6 und 7 beigefügt.

Im Gespräch sollte zunächst den Beteiligten Gelegenheit ge-
geben werden, ihre Situation, soweit sie sie im Rahmen der zu
treffenden Regelung für relevant halten, darzustellen. Dabei
sollten die Beteiligten zum ,,Erzählen“ im Zusammenhang
animiert und durch entsprechende Hinweise das breite Erör-
tern von sachfremden Erläuterungen in schonender Weise
verhindert werden.

Auf der Grundlage des von den Beteiligten geschilderten
Sachverhalts sollte ermittelt werden, worauf es den Beteilig-
ten eigentlich ankommt und welche Interessen sie mit der zu
treffenden Regelung verfolgen. Diese Interessenlage tritt in
der Schilderung der Beteiligten nicht immer deutlich zu Tage,
sondern ist ggf. durch gezielte Fragen aufzudecken oder zu
kontrollieren. Dieser Teil des Gesprächs wird mehr durch die
Fragen des Sachbearbeiters oder Notars geprägt sein müssen,
da die Regelungsziele dann den konkreten Hintergrund für die
zu treffenden Regelungen bilden.

4.1.2.3 Erst jetzt, nachdem Ausgangs- und Interessenlagen
größtenteils aufgedeckt sind, sollte der rechtliche Rahmen als
Ausgangspunkt für weitere Überlegungen bezüglich der zu
treffenden Regelung geschildert werden. Hier können etwa
zunächst die gesetzliche Erbfolge oder die Systematik des ge-
setzlichen Zugewinnausgleichs dargestellt werden. Soweit
diese rechtlichen Erörterungen bereits an den Anfang des Ge-
sprächs gestellt werden, können sie den Blick auf die zentra-
len Fragen der Interessenlagen der Beteiligten verstellen, so
z.B. häufig bei Beteiligten mit laienhaften Rechtskenntnissen,
die sie herausstreichen möchten. 

Die Regelungsziele der Beteiligten können nun mit den ge-
setzlichen Regelungen abgeglichen werden, so dass für die
Beteiligten der Regelungsbedarf erkennbar wird. Aufgabe des
Sachbearbeiters oder Notars ist es hierbei unter anderem
auch, den Beteiligten aufzuzeigen, wie weit Regelungsziele
überhaupt verwirklicht werden können, mit welchen Nachtei-
len die jeweiligen Regelungsziele verbunden sind und vor al-
len Dingen, ob solche Regelungsziele miteinander vereinbar
sind. Dabei sind die Regelungsziele zu gewichten und ent-
sprechende Lösungsmöglichkeiten – auch in Form von Kom-
promissen – anzubieten. Sind keine grundsätzlichen Fragen
mehr zu klären, wird meist die Erstellung und Versendung
eines Entwurfs an alle Beteiligten vereinbart. Hierbei sollte
auch der Zeitraum angegeben werden, innerhalb dessen die
Beteiligten mit dem Erhalt des Entwurfs rechnen können.

Können sich die Beteiligten im Rahmen der Besprechung
noch nicht für eine Variante entscheiden, sollte noch eine
Überlegungszeit vereinbart werden, innerhalb der sich die Be-
teiligten wieder melden und sich für eine der vorgestellten
Möglichkeiten entscheiden. Können sich die Beteiligten nach
der Besprechung noch nicht zu konkreten Vorstellungen
durchringen, ist es bisweilen hilfreich, einen einfach struktu-
rierten Entwurf zu versenden, der dem Sachbearbeiter oder
Notar als grundsätzlich möglich und zweckmäßig erscheint,
ohne dass dieser Entwurf zu viele Einzelheiten enthalten
sollte. Häufig erleichtert das Vorliegen eines Papiers bei den
Beteiligten die Diskussion zwischen ihnen und das Finden
einer für alle Seiten akzeptablen Lösung.

4.1.2.4 Eine Abstimmung mit dem Notar seitens des Sachbe-
arbeiters ist erforderlich, soweit der Sachbearbeiter die Be-
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sprechung durchgeführt hat und sich dabei schwierige Fragen
ergeben haben, die er nicht auf Anhieb klären kann. Dies ist
bereits vor Erstellen des Entwurfs angezeigt, um bei der Er-
stellung des Entwurfs die Auffassung des Notars in die Kon-
zeption einfließen zu lassen, und um so unnötige Arbeiten zu
vermeiden. Dies sollte im Wege einer mündlichen Schilde-
rung des Sachbearbeiters erfolgen.

Hat der Notar selbst die Besprechung durchgeführt, wird er
prüfen, ob die Erstellung des Entwurfs anhand der gefertigten
Notizen und entsprechender Anweisungen durch einen ande-
ren Mitarbeiter durchgeführt werden kann und dies ggf. ver-
anlassen.

4.1.2.5 Soweit der Entwurf vom Sachbearbeiter diktiert und
von einem anderen Mitarbeiter geschrieben wurde, sollte der
Sachbearbeiter den Entwurf zunächst selbst überprüfen und
dann dem Notar zur Unterzeichnung des Anschreibens zum
Entwurf zur Überprüfung vorlegen. Gegebenenfalls sind die
Korrekturen des Notars einzuarbeiten; bei umfangreichen
Änderungen wird eine Rücksprache des Notars beim Sach-
bearbeiter erforderlich sein.

Der Entwurf sollte dann an alle Beteiligten, auch an beteiligte
Rechtsanwälte und Steuerberater versandt werden. Im An-
schreiben sollten noch klärungsbedürftige Punkte aufgeführt
sein sowie an das Beibringen etwa noch erforderlicher Unter-
lagen erinnert werden. Weiter sollten die Beteiligten gebeten
werden, ihre Änderungswünsche untereinander abzustimmen
und die abgestimmten Änderungswünsche noch vor der Beur-
kundung mitzuteilen.

Eingehende Änderungswünsche sind zu berücksichtigen und
ggf., bei größeren Änderungen, sind erneut Entwürfe zu ver-
senden, wobei sichergestellt werden sollte, dass die Änderun-
gen mit anderen Vertragsteilen abgestimmt sind.

4.1.3 Beurkundung

4.1.3.1 Zur Beurkundung sollte den Beteiligten jeweils ein
Exemplar zum Mitlesen vorliegen; meist wird dies der über-
sandte Entwurf sein, den die Beteiligten wieder zur Beurkun-
dung mitbringen. Gegebenenfalls kann auch im Begleitschrei-
ben zum Entwurf hierauf hingewiesen werden. Der Zeitauf-
wand für die Beurkundung ist stark davon abhängig, ob der
Notar die Besprechung selbst durchgeführt hat oder nicht. Bei
der Terminvergabe sollte hierauf geachtet werden. Hier kann
es auch zweckmäßig sein, beim Erstellen des Entwurfs bereits
aus der Akte den etwa nötigen Zeitaufwand für die Beurkun-
dung zu vermerken. Neben dem üblichen Vorgehen bei der
Beurkundung ist zu bemerken, dass bei Vorgängen im Bereich
des Ehe- und Erbrechts die Ausgangssituation und Interessen-
lage sehr unterschiedlich sein kann; diese sollte deshalb durch
den Notar nochmals überprüft werden, soweit er die Bespre-
chung nicht selbst durchgeführt hat. Hierzu bietet es sich an,
im Rahmen der einführenden Worte zur Beurkundung auch
die Ziele nochmals aufzuzeigen, die mit der Regelung erreicht
werden sollen.

4.1.3.2 Im Rahmen der Beurkundung eines Ehevertrages
sollte auf die Möglichkeit der kostengünstigen Aufnahme erb-
vertraglicher Regelungen in die Urkunde hingewiesen wer-
den, sofern nicht einer der Beteiligten ausländischer Staats-
bürger und die Anerkennung eines Erbvertrages in seinem
Heimatland daher zweifelhaft ist.

4.1.3.3 Spätestens unmittelbar nach Unterzeichnung emp-
fiehlt es sich auch hier, das weitere Verfahren zu erläutern.
Insbesondere wenn die Urkunde an das Nachlassgericht abzu-
liefern ist, sollte erklärt werden, dass dies in einem verschlos-
senen Umschlag erfolgt, dass die Beteiligten über die Hinter-
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legung eine Bescheinigung und für diese Tätigkeit des Ge-
richts eine Rechnung erhalten werden. Sicher hilfreich ist es,
wenn der Notar auch noch auf die Möglichkeit der Errichtung
einer Vorsorgevollmacht bzw. einer Betreuungsverfügung
hinweist.

4.1.4. Vollzug

4.1.4.1 In üblicher Weise sind Ausfertigungen und Abschrif-
ten durch den vorgesehenen Mitarbeiter zu fertigen und die
Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit durch den Sachbear-
beiter zu überprüfen. Zusammen mit den Ausfertigungen und
Abschriften sind auch die entsprechenden Anzeigen an die
Standesämter zu fertigen soweit erforderlich. Hierbei und bei
dem Ausfüllen des zu verschließenden Testamentsumschlags
sollte besondere Sorgfalt angewendet und vor Verschließen
des Umschlags nochmals überprüft werden, ob die Verfügung
von Todes wegen auch vom Notar unterzeichnet ist. Verfü-
gungen von Todes wegen und sonstige Regelungen, die die
gesetzliche Erbfolge beeinflussen, sind in den entsprechenden
Registern zusätzlich einzutragen.

Soweit sich ein Grundbuchvollzug an die Beurkundung an-
schließt, etwa bei einer Scheidungsvereinbarung, ist hier wie
bei Grundstückskaufverträgen zu verfahren, unter Berück-
sichtigung der entsprechenden besonderen Anforderungen für
den jeweiligen Vollzug.

4.1.4.2 Da Eheverträge und letztwillige Verfügungen typi-
scherweise Instrumente „mit Fernwirkung“ sind, d.h., wenn
überhaupt erst zu einem ungewissen zukünftigen Zeitpunkt
Rechtswirkungen entfalten, sollte sich der Notar bei der Auf-
lösung solcher Vorgänge immer überlegen, ob nicht die ver-
längerte Aufbewahrung der Nebenakte anzuordnen ist. Es
spricht sehr viel dafür, dass die Informationen über den Her-
gang des Beurkundungsverfahrens und die von den Beteilig-
ten gegebenen Informationen, die im Streitfall (auch bei der
Geltendmachung von Haftungsansprüchen gegen den Notar)
sehr wichtig werden können, erst nach Ablauf der normalen
7-jährigen Aufbewahrungsfrist gebraucht werden. Gerade
wenn, wie hier vorgeschlagen, mit standardisierten Aufnah-
mebögen gearbeitet wird, kann diese Dokumentation sehr
hilfreich sein. Sie beweist dann zumindest die umfassende
Sachverhaltsaufklärung durch den Notar. Da es sehr fraglich
ist, ob der Notar selbst bei jeder einschlägigen Akte an diesen
Punkt denkt und es auch unverhältnismäßig aufwändig wäre,
jedes Mal eine Verfügung zu diktieren, wurde hier schon an
anderer Stelle eine generelle Regelung durch den Notar ge-
fordert (vgl. oben 2.2.4, auch zu den dienstrechtlichen Anfor-
derungen). Der Notar kann z.B. einen Textbaustein anlegen,
der folgende Standardverfügung vorsieht:

Nebenakten zu Eheverträgen werden bis zum Ablauf von 
5 Jahren nach der Rechtskraft des Scheidungsurteils, alter-
nativ dem Tod des ersten Ehegatten, aufbewahrt.

Nebenakten zu letztwilligen Verfügungen werden bis 5 Jahre
nach dem Tod des Erblassers, bei mehreren Erblassern des
letztversterbenden Erblassers aufbewahrt. 

Da die meisten Verfügungen in Ehegattenerbverträgen und
gemeinschaftlichen Testamenten mit der Scheidung unwirk-
sam werden, kann hier u.U. alternativ/kumulativ auf die
Scheidung abgestellt werden.

Der Entwurf der Verfügung wird als separates Blatt an jedes
einschlägige Muster angehängt, so dass er beim Ausdruck des
auf Basis des Musters erstellten Entwurfs automatisch mit
ausgedruckt und nicht vergessen wird. Mit Abschluss der
Akte wird der Entwurf von dem für die Auflösung der Akte
zuständigen Mitarbeiter oben aufgeheftet und dem Notar zu
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Unterzeichnung (oder ggf. Ablehnung der Verfügung) vorge-
legt.

Bei Scheidungsvereinbarungen kann von einer entsprechen-
den Verfügung abgesehen werden, es sei denn, die Vereinba-
rung enthält eine letztwillige Verfügung.

Es mag nicht immer einfach sein, Nachricht vom Eintritt eines
dieser Ereignisse zu erhalten. Aber die Last einer unnötig
lange aufbewahrten Nebenakte dürfte geringer sein als der
Nachteil, im Ernstfall den Hergang der Beurkundung nicht
nachzeichnen zu können.

4.2 Abwicklung eines Grundstückskaufvertrages

4.2.1. Beurkundungsersuchen und Terminvereinbarung

4.2.1.1 Die Anmeldung von Kaufverträgen erfolgt nicht nur
durch angemeldete oder unangemeldete persönliche Vorspra-
che eines Beteiligten im Notariat, sondern zunehmend über
Telefon, Telefax und E-Mail. Eingehende Anmeldungen wer-
den an denjenigen Sachbearbeiter weitergeleitet, der durch
abstrakt festgelegte Kriterien zuständig ist oder mittels situa-
tionsabhängiger Parameter (Arbeitsauslastung, Ansprechbe-
reitschaft, Urlaubsplanung etc.) bestimmt wird. Bei Kaufver-
trägen kann ein verhältnismäßig großer Anteil der erforder-
lichen Informationen mit Hilfe von Fragebögen ermittelt wer-
den (Beispiel siehe Anhang 8).

Der erste Kontakt mit der Person, die einen Auftrag persön-
lich oder telefonisch anmeldet, kann daher – abgesehen von
dem sogleich zu besprechenden Fall des Verbraucherimmobi-
lienvertrages – unabhängig von der Verfügbarkeit des eigent-
lichen Sachbearbeiters nicht nur zur Entgegennahme des Auf-
trages und der Zusage einer Rückmeldung durch einen Sach-
bearbeiter, sondern auch zur – jedenfalls teilweisen – Erfas-
sung dieser grundlegenden Daten genutzt werden. Dies ent-
spricht einerseits den Erwartungen des Publikums an eine
hohe Dienstleistungsbereitschaft und ermöglicht andererseits
eine möglichst effiziente Weiterbearbeitung durch den Sach-
bearbeiter. Entsprechende Konversationsfähigkeiten sollten
alle Mitarbeiter der Notarstelle aufweisen. Durch den Einsatz
moderner EDV-Systeme können die Daten u.U. bereits bei ih-
rer ersten Erfassung unmittelbar in die Datenbank eingegeben
und anschießend direkt weiterverarbeitet werden.

Eine besondere Situation eröffnet die professionelle Anmel-
dung durch Behördenvertreter, Makler, Bauträger oder ähn-
liche Personen. Diese haben in der Regel ihren festen An-
sprechpartner im Notariat und liefern meist vollständigere
und verwertbarere Daten als Laien, so dass sich die Entgegen-
nahme der Anmeldung und die Sachverhaltsermittlung einfa-
cher gestalten kann. Bei laufenden Bauträgerobjekten können
beispielsweise aufgrund der Angaben Vertragsentwürfe auch
durch eingearbeitete Schreibkräfte erstellt werden; stets muss
jedoch ein übergeordneter Sachbearbeiter für Rückfragen und
für den Gesamtvollzug ansprechbar sein. Speziell bei Makler-
aufträgen ist darauf zu achten, dass die Vorbereitung nicht zu
schnell aufgrund unvollständiger Angaben zu einem Vertrags-
entwurf führt, der eine – vom Makler möglicherweise er-
wünschte – Problemverkürzung enthält.

4.2.1.2 Besondere Bedeutung hat spätestens seit der Neu-
fassung des § 17 Abs. 2a BeurkG45 seit 1.8.2002 die Termin-
vereinbarung. Es ist gerade bei Immobilienverträgen soweit
möglich schon beim ersten Kontakt zu klären, ob ein Verbrau-

45 Anmerkung der Schriftleitung: Vgl. hierzu Rundschreiben 12/02
der Landesnotarkammer Bayern vom 10. Dezember 2002.
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chervertrag vorliegt. Die Aufnahme der Daten muss daher bei
geringsten Zweifeln sofort auf einen entsprechend qualifizier-
ten Sachbearbeiter übergeleitet werden, wenn das Gespräch
von einer Hilfskraft angenommen wurde.

Wird ein Vertrag aus einer Serie (Baugebiet, Aufteilungsob-
jekt) angemeldet, wird in der Regel ein Verbrauchervertrag
vorliegen (Ausnahme z.B.: Verkauf mehrerer Bauplätze durch
eine Erbengemeinschaft). Nachdem das Gesetz nach dem kla-
ren Wortlaut nicht verlangt, dass der Notar dem Käufer einen
Entwurf des Vertrags übersendet, sondern nur, dass dem Käu-
fer der Text des Rechtsgeschäfts 14 Tage vor Beurkundung
zur Verfügung gestellt wird, kann auch der Verkäufer dies er-
ledigen. Da der „Text des Rechtsgeschäfts“ die rechtlich er-
heblichen Regelungen umfasst und nicht den konkreten Ver-
tragsgegenstand und z.B. den Kaufpreis (den der Käufer oh-
nedies bereits kennt), ist es ausreichend, wenn der Käufer
vom Verkäufer rechtzeitig ein Vertragsmuster erhält, in dem
diese individuellen Daten fehlen.46 Dazu muss er auch even-
tuelle Bezugsurkunden erhalten.

Dieses Verfahren ist aber nur dann zulässig, wenn der Vertrag
tatsächlich nach dem Muster abgeschlossen werden kann.
Soll der Käufer etwa zusätzlich zu dem bereits vermessenen
Bauplatz (Normalfall, den das Muster vorsieht) noch eine
Teilfläche aus einer Nachbarparzelle erwerben und muss er
daran womöglich noch eine Dienstbarkeit für den Restgrund-
besitz des Verkäufers bestellen, so genügt die Übergabe des
Musters durch den Verkäufer nicht.

Erklärt der Verkäufer (der in der Regel den Termin anmeldet),
er habe das Muster vor einer Woche übergeben, so kann
grundsätzlich ein Termin mit nur einer Woche Vorlauf verge-
ben werden. Doch darf der Notar sich nicht ohne weiteres auf
die Angabe des Verkäufers verlassen47. Zur Sicherheit ist da-
her zu empfehlen, dass der Notar, der das Muster erstellt, in
dieses folgenden Hinweis aufnimmt:

Der Notar hat darauf hingewiesen, dass die Beurkundung
eines Immobilienvertrages zwischen einem Unternehmer
und einem Verbraucher in der Regel unzulässig ist, wenn der
Verbraucher nicht wenigstens 14 Tage vor dem Beurkun-
dungstermin den Text des beabsichtigten Rechtsgeschäfts
erhalten hat. Die Käufer bestätigen, mindestens 14 Tage vor
dem heutigen Beurkundungstermin einen Mustervertrag er-
halten zu haben, in dem lediglich der Name des Erwerbers,
die Bezeichnung des konkreten Vertragsobjekts und der
Kaufpreis offen gelassen waren. Dieser Text liegt heute im
Termin als Mitleseexemplar vor. Die Erschienenen zu 2. be-
stätigen weiter, mindestens 14 Tage vor dem heutigen Be-
urkundungstermin eine beglaubigte Abschrift der Bezugs-
urkunde, URNr. erhalten zu haben.“

Der Verkäufer erhält stets das aktuelle Muster mit einer An-
gabe des Bearbeitungsstandes. Ihm wird erklärt, dass er einen
Termin mit einem kürzeren Vorlauf als 14 Tage ab Zugang ei-
nes individualisierten Entwurfs beim Käufer nur erhält, wenn
der Käufer den Mustervertrag neuesten Datums, der den vor-
stehenden Hinweis enthält, zum Termin mitbringt. Im Termin
benutzt der Käufer das Muster als Mitleseexemplar. Er wird
ausdrücklich aufgefordert, sich zu melden, falls der verlesene
Urkundsentwurf und das Muster nicht übereinstimmen soll-
ten. Sollte dies in einem wesentlichen Punkt der Fall sein oder
natürlich, wenn der Käufer bei der Feststellung, dass er das
Muster mindestens 14 Tage vor dem Termin erhalten habe,
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widerspricht, ist die Beurkundung abzubrechen. Auf diese
Folge wird der Verkäufer im Vorfeld hingewiesen.

Die bisherigen Erfahrungen mit diesem Verfahren sind sehr
positiv. Auf Wunsch sollte zusätzlich noch ein Entwurf mit
allen individuellen Daten verschickt werden.

Gelegentlich kommt es vor, dass der Unternehmer, der natür-
lich auch auf der Käuferseite stehen kann, ein besonderes
Bedürfnis des Verbrauchers behauptet, bereits vor Ablauf der
14-Tage-Frist zu beurkunden. Eine solche Behauptung sollte,
will man geplatzte Termine vermeiden, sofort durch Kontakt-
aufnahme mit dem Käufer überprüft werden. Erste Erfahrun-
gen zeigen (wen wundert’s?), dass der Verbraucher es häufig
keineswegs so eilig hat, wie der Unternehmer behauptet.

Unzweifelhaft genügt es nicht, wenn der Verbraucher einen
unbegründeten Verzicht auf die Einhaltung der 14-Tage-Frist
erklärt. Liegt allerdings ein beachtenswerter Grund vor, z.B.
kurz bevorstehende längere Reise oder eine entsprechende be-
rufliche Qualifikation (der Betreffende ist etwa Richter
[„Scheinverbraucher“]), so ist dringend zu raten, dies in der
Urkunde festzuhalten. (Auch hier zeigt sich wieder, wie sinn-
voll es ist, bereits im Vorgriff die Berufe der Beteiligten zu er-
mitteln.)

4.2.1.3 Aufgrund des engen Sachzusammenhangs bedarf
auch die Vereinbarung von Terminen zur Bestellung von
Grundschulden hier näherer Betrachtung. Bei Grundschuld-
bestellungen wird regelmäßig nur die Erklärung des Schuld-
ners und (gegenwärtigen bzw. künftigen) Eigentümers beur-
kundet, da nicht die Bestellung der Grundschuld als solcher,
sondern nur die Unterwerfungserklärung nach § 794 Abs. 1
Nr. 5 ZPO der Beurkundung bedarf. Es handelt sich aber
gleichzeitig um die nach § 873 BGB erforderliche vertrag-
liche Erklärung (Angebot oder Annahme, je nachdem) des Ei-
gentümers. Entsprechendes gilt für das meist zugleich beur-
kundete Schuldbekenntnis nach § 780 BGB. Die Tatsache,
dass es sich bei der Einigung nach § 873 BGB um einen Ver-
fügungsvertrag handelt, ändert nichts daran, dass auch dies
nach dem Wortlaut des § 310 Abs. 3 BGB ein Verbraucher-
vertrag ist, wenn der Grundschuldgläubiger, wie fast immer,
Unternehmer im Sinn des § 14 BGB ist. Mag man bei der
Auflassung eine teleologische Reduktion des § 17 Abs. 2a
BeurkG für angemessen halten, so versagt diese bei der
Grundschuld, weil die Formulare der Gläubiger immer auch
schuldrechtliche Erklärungen enthalten.

Allerdings gilt für „einfache“ Verbraucherverträge nicht die
14-Tage-Frist des 2. Halbsatzes, sondern gemäß dem 1. Halb-
satz des § 17 Abs. 2a BeurkG lediglich die Forderung, „dass
der Verbraucher ausreichend Gelegenheit erhält, sich vorab
mit dem Gegenstand der Beurkundung auseinander zu set-
zen“. Dies kann selbstverständlich – muss aber eben nicht –
durch die Übersendung eines Entwurfs geschehen. Gerade bei
Grundschulden ist es mehr als fraglich, ob den Beteiligten die
vorherige Übermittlung eines Entwurfs wirklich nützt. Die
sprachlich häufig misslungenen Vordrucke der Banken sind
ohne mündliche Erläuterungen des Fachmanns nur verwir-
rend. Als Alternative kommt in Betracht, die Beteiligten ca.
15 Minuten vor dem eigentlichen Beurkundungstermin er-
scheinen zu lassen und sie den Urkundsentwurf bzw. das Mit-
leseexemplar lesen zu lassen. Dadurch können die Beteiligten
sich schon einmal Passagen anstreichen und Fragen formulie-
ren, ohne dann lange auf die Beantwortung warten zu müssen.
Keine Alternative dürfte es sein, die Banken zur Übermittlung
ihrer Vordrucke an den Schuldner zu veranlassen. Die Formu-
lare sind nicht nur sprachlich besonders schwer verständlich,
sondern auch in puncto Vollständigkeit nicht mit dem vom

46 Sorge, DNotZ 2002, 593, 604; Hertel, ZNotP 2002, 286, 289,
Rieger, MittBayNot 2002, 325, 332.

47 Vgl. die vorgenannten Fundstellen.
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Notar erstellten Muster eines Serienvertrages vergleichbar, in
dem im Grunde lediglich die wirtschaftlichen Daten fehlen.
Regelmäßig müssen nämlich bei Grundschulden z.B. die
Rangvorgaben der Bank erst noch in den Entwurf umgesetzt
werden. Diese sind wiederum nur in der Zusammenschau mit
dem Grundbuchstand verständlich, der ebenfalls erst eingetra-
gen werden muss.

Die Lösung, die Beteiligten 15 Minuten vor dem Termin ins
Notariat kommen zu lassen, um einen ersten Lesedurchlauf zu
ermöglichen, versagt in der Regel bei der Mitwirkungsgrund-
schuld zur Finanzierung eines Immobilienerwerbs, die aus
den verschiedenen, unter 4.2.2. erläuterten Gründen sofort
nach der Beurkundung des Kaufvertrages erfolgen sollte. We-
der Verkäufer noch Käufer haben normalerweise vor Ab-
schluss des Kaufvertrages den Kopf frei, um sich in Ruhe mit
den Bedingungen der Grundschuldbestellung zu beschäfti-
gen. Da die vorherige Übersendung eines Entwurfs, wie schon
festgestellt, nicht zweckmäßig ist und überdies häufig daran
scheitert, dass das Notariat die Unterlagen zur Bestellung erst
zu Beginn des Beurkundungstermins erhält, kann wohl am
besten wie folgt verfahren werden: Verkäufer und Käufer er-
halten zusammen mit dem Vertragsentwurf ein Merkblatt, das
in allgemein verständlicher Sprache die wesentlichen Ele-
mente einer Grundschuldbestellung erläutert. Ein solches
Merkblatt ist in Anhang 9 enthalten.48

4.2.2 Vorbereitung

4.2.2.1 Im Falle von Telefaxanmeldungen oder schriftlichen
Aufträgen sollte grundsätzlich ein Rückruf beim Anmelden-
den erfolgen, um einen Dialog zu ermöglichen. Die Vorberei-
tung eines Kaufvertrages aufgrund einer Besprechung mit
beiden Parteien stellt zunehmend die Ausnahme dar; bei kom-
plexeren Vorgängen (z.B. Kauf einer Immobilie mit Unter-
nehmen) sollte darauf gedrungen werden.

Eine Grundbucheinsicht sollte dem Sachbearbeiter möglichst
frühzeitig vorliegen, damit sich aus dem Grundbuch erge-
bende Informationen oder Fragestellungen frühzeitig bespro-
chen und berücksichtigt werden können. Zur Entlastung des
Sachbearbeiters wird er auch in den Fällen, in denen der Zu-
griff auf das elektronische Grundbuch von seinem Arbeits-
platz aus möglich ist, diese Arbeit weiterhin (per „Einsichts-
fach“) auf eine Hilfskraft delegieren, die diese Tätigkeit für
das ganze Büro gebündelt durchführt.

Im Rahmen der Besprechung durch den Sachbearbeiter ist
eine möglichst genaue Sachverhaltsermittlung durchzufüh-
ren. Offene Punkte führen zu vermeidbaren Nacherhebungen
bis hin zur Erschwerung der Beurkundung. Die gelegentlich
anzutreffende Praxis, bei der noch vor inhaltlicher Sachbe-
arbeitung Standardtexte versandt werden, die lediglich um 
die bekannten Daten der Beteiligten und gegebenenfalls den
Kaufpreis ergänzt werden, ist kontraproduktiv. Sie spiegelt
den Beteiligten zwar Schnelligkeit und hohe Dienstleistungs-
bereitschaft vor, führt aber entweder zu erheblichen nachträg-
lichen Ergänzungen des Entwurfes oder zu einer äußerst ober-
flächlich gehaltenen Urkunde.

Der den Vorgang annehmende Sachbearbeiter hat in eigener
Verantwortung zu entscheiden, ob er – vom Notar hierzu
übertragene Befugnis vorausgesetzt – diesen delegieren kann,
ob er ihn selbst bearbeitet oder ob er Rücksprache beim Notar
nehmen muss. Bei fachlichen Problemen ist im Zweifel eine
Rücksprache unerlässlich.
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4.2.2.2 Große Probleme ergeben sich, wenn erst in der Beur-
kundungsverhandlung festgestellt wird, dass Beteiligte eine
ausländische Staatsangehörigkeit haben und/oder nicht aus-
reichend Deutsch können. Um dies so weit wie möglich zu
vermeiden, müssen die Mitarbeiter gleich zu Beginn der Be-
arbeitung auf die Namen der Beteiligten achten und in Zwei-
felsfällen sofort zurückfragen. Da gerade aus Maklersicht
nahezu jeder ausreichend Deutsch spricht, muss dazu häufig
mit den Beteiligten Kontakt aufgenommen werden. Als An-
lass dafür bietet sich die Frage nach der Finanzierung an.
Selbst wenn sich herausstellt, dass von einem (Ehe-)Paar ein
Partner ausreichend Deutsch spricht, kann daraus nicht auf
den anderen geschlossen werden. Bei bestimmten Nationa-
litäten ist es üblich, dass sich auch Männer, die in Deutsch-
land geboren sind, mit Frauen aus den Staaten, denen sie an-
gehören, verheiraten. Diese Frauen können typischerweise
nicht ausreichend Deutsch. Da der Deutsch sprechende Part-
ner nach §§ 16 Abs. 3, 6 Abs.1 Nr. 2 BeurkG als Dolmetscher
ausgeschlossen ist, muss eine Alternative gefunden werden. 

Abzulehnen ist regelmäßig die Praxis, den sprachunkundigen
Partner die Erklärungen des sprachkundigen in der Urkunde
nachgenehmigen zu lassen. Der betroffene Personenkreis will
in der Regel unter allen Umständen nicht nur die Kosten für
einen Dolmetscher, sondern auch für einen Übersetzer sparen.
Der sprachunkundige Partner erhält also im Ergebnis nie
Kenntnis von dem rechtlichen Inhalt des Vertrages. Vollends
zur Farce wird dieses Verfahren, wenn die Nachgenehmigung
fünf bis zehn Minuten nach dem Beurkundungstermin erteilt
wird, ohne dass ein Partner das Notariat verlässt. Besser ist es
demgegenüber, wenn der sprachunkundige Partner dem
sprachkundigen vor der Beurkundung eine Vollmacht erteilt.
Was eine Vollmacht ist, ist den meisten Menschen schnell
klar, auch wenn sie nicht viel von der Urkundssprache verste-
hen, zumal Objektbeschrieb und Kaufpreis auch in der
Fremdsprache ziemlich eindeutig sind. Ggf. kann man sich
auch der Vollmachtensammlung der UINL49 bedienen und de-
ren deutsche Fassung neben z.B. die türkische Fassung kopie-
ren und diese zur Unterschrift vorlegen. Dieses Verfahren hat
auch für den Verkäufer den großen Vorzug, dass der Vertrag
sofort mit Unterschrift durch den sprachkundigen Partner
rechtswirksam wird.

4.2.2.3 Vorgehende Urkunden, welche den angemeldeten
Kaufvertrag mittelbar oder unmittelbar betreffen, sind vor Be-
urkundung beizuziehen; wegen der Verweisungstauglichkeit
sollte zumindest eine beglaubigte Abschrift der betreffenden
Dritturkunde im Akt liegen. Erforderlich sind etwa:

● Teilungserklärung bei Sondereigentumseinheiten,

● Überlassungsverträge, wenn Vormerkungen oder sonstige
Rechte für Angehörige des Veräußerers bestellt worden sind,

● Erbbaurechtsvertrag,

● Bestellungsurkunden von Rechten in Abteilung II des
Grundbuches, insbesondere für Dienstbarkeiten und Vor-
kaufsrechte,

● Eheverträge wegen Güterstand oder Rechtswahl.

4.2.2.4 Bei Teilflächenkaufverträgen ist darauf zu achten,
dass nur aktuelle Katasterpläne verwendet werden. Andern-
falls werden u.U. Flächen unter Bezugnahme auf so nicht
mehr existierende Grenzen veräußert. Zu diesem Zweck ist es
äußerst empfehlenswert, dass der (bayerische) Notar einen
Internetzugang bei der Vermessungsverwaltung unterhält. Auf

48 Die Autoren danken Frau Notarassessorin Sylvia Rundel für diesen
Beitrag. 49 Union International du Notariat Latin.
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diesem Weg können Katasterpläne elektronisch angefordert
werden. Üblicherweise erfolgt die Übersendung per E-Mail
innerhalb von 15 Minuten. Damit lassen sich sogar plötzlich
im Beurkundungstermin auftretende Fragen nach Lage und
Grenzen von Grundstücken ohne nennenswerte Verzögerung
oder gar Vertagung klären.50

Bei Kaufverträgen aufgrund eines Veränderungsnachweises
ist der Veränderungsnachweis im Auszug für das Grundbuch-
amt zur Akte zu nehmen.

4.2.2.5 Folgende Problembereiche sollten bereits in der Vor-
bereitungsphase sorgfältig bearbeitet werden, damit keine un-
sachgemäßen Entwürfe entstehen:

● Übernahme oder Beendigung von Miet- oder Pachtverhält-
nissen,

● Räumung durch den Verkäufer, Zusammenhang mit der
Kaufpreisfälligkeit,

● genaue Festlegung des Zeitpunktes des Besitzüberganges,

● Regelung der Erschließungskosten im weitesten Sinne,

● Durchführung der Lastenfreistellung bei hochbelasteten
Objekten,

● Löschungsfähigkeit von Rechten in Abteilung II des Grund-
buchs,

● Ausübungsbereich von Dienstbarkeiten und Wirkungen
von sonstigen Belastungen, die vom Käufer übernommen
werden müssen,

● bei Teilflächenkauf genaue Beschreibung der Vertragsfläche
im Plan und im Vertragstext ohne Widersprüchlichkeiten,

● Erfordernis einer Dienstbarkeitsbestellung, was sich bei Teil-
flächenveräußerungen häufig bereits aus der Planeinzeich-
nung ergibt,

● Gewährleistung bei „fast neuen“ Objekten,

● Umfang der Beurkundungspflicht bei Bauplatzverkäufen
hinsichtlich zusätzlicher Bauleistungen des Verkäufers oder
Dritter,

● Altlasten (mit zunehmender Bedeutung),

● Erforderlichkeit von Wirksamkeitsgenehmigungen und
deren Erteilbarkeit,

● nicht im Grundbuch eingetragene Vorkaufsrechte nach dem
früheren Wohnungsbindungsgesetz – soweit noch beste-
hend – und dem Mietrecht,

● Güterstand der Beteiligten und Erwerbsverhältnis des Käu-
fers,

● genaue Bezeichnung von Beteiligten, die nicht natürliche
Personen sind, mit Sitz und Registergericht (soweit einge-
tragen), sowie Klärung der Vertretungsberechtigung,

● Auslandsbezug ( mit zunehmender Bedeutung)

4.2.2.6 Die Kaufvertragsakte ist vom Sachbearbeiter von
vornherein ordentlich anzulegen, die Grundbucheinsicht sollte
stets schnell auffindbar sein; Notizen und Schriftstücke, die
zum späteren Nebenakt genommen werden, sind frühzeitig
chronologisch aufzuheften. Der Urkundsentwurf liegt in der
Akte oben, das Laufblatt muss den Sachbearbeiter und zu-
mindest die Art des Geschäftes ausweisen. Umfangreiche
Grundlagenurkunden, wie insbesondere Teilungserklärungen,

457MittBayNot 6/2002 Hantke, Malzer, Kirchner, Pauker, Schervier · Qualitätsmanagement im Notariat

vorgehende Ankaufverträge des Veräußerers etc. können in ei-
nem Generalakt aufbewahrt werden. Für die Führung der
Akte sollten grundsätzlich zwei Mitarbeiter zuständig sein, da
urlaubs- oder krankheitsbedingte Ausfallzeiten nicht zu Voll-
zugsverzögerungen führen dürfen.

4.2.2.7 In dem zu erstellenden Kaufvertragsentwurf sind
sämtliche noch zu klärenden und nicht in der Vorphase ermit-
telbaren Punkte bzw. Fragen als solche kenntlich zu machen.
Durch Anschreiben und Entwurf ist ein gewisser Dialog mit
den Beteiligten möglich. Die Entwürfe sollten grundsätzlich
an alle Beteiligte übersandt werden. Dabei empfiehlt sich der
Hinweis, dass steuerliche Fragen (Besteuerung privater Ver-
äußerungsgeschäfte, Entnahmen, Eigenheimzulage, Afa-Prob-
leme) vor der Beurkundung von den Parteien selbst durch
Rücksprache bei ihrem Steuerberater zu klären sind.

Nach Übersendung des Entwurfes beginnt die Rücklaufphase,
in der fehlende Informationen eingehen bzw. noch eingeholt
werden können. Eine Wiedervorlagefrist ist zu empfehlen, de-
ren Dauer je nach Art der Akte zu bemessen ist.

Die Beurkundung von zur Absicherung der Kaufpreisfinan-
zierung erforderlichen Grundpfandrechten im unmittelbaren
Anschluss an den Kaufvertrag verhindert Finanzierungslücken
des Käufers, spart diesem Grundbuchkosten (für den Rang-
rücktritt der Vormerkung hinter die Grundschuld) und führt in
der Gesamtbetrachtung zu einer Zeitersparnis für das Nota-
riat. Ein entsprechender Hinweis sollte in dem Schreiben, mit
dem der Entwurf übersendet wird, nicht fehlen. Ein Beispiel
für ein solches Anschreiben ist in Anhang 4 enthalten. 

Die Beteiligten sollten angehalten werden, Ausweise zum
Termin vorzulegen. Dies dient der Datenpflege auch bei per-
sönlicher Bekanntheit und ermöglicht beispielsweise prob-
lemlos die Berichtigung von Schreibfehlern im Grundbuch.

4.2.2.8 Vor Beurkundung ist ggf. die Grundbucheinsicht zu
überprüfen. Zu Zeiten, in denen das Grundbuch im Grund-
buchamt durch Mitarbeiter eingesehen wurde oder ein Papier-
auszug von dem auswärtigen Grundbuchamt besorgt werden
musste, hat man eine bis zu 4 Wochen zurückliegende Ein-
sicht ausreichen lassen, um die Pflicht des § 21 BeurkG zu er-
füllen, soweit nicht ausnahmsweise mit kurzfristigen Ände-
rungen gerechnet werden musste.51 Dort wo, wie in Bayern,
das elektronische Grundbuch flächendeckend eingeführt wor-
den ist, können diese alten Maßstäbe aber nicht mehr unein-
geschränkt gelten.52 Richtigerweise wird man differenzieren
müssen. Bei Überlassungen im Familienbereich können deut-
lich ältere Einsichten akzeptiert werden als für Kaufverträge.
Im letzteren Fall sollte eine elektronisch überprüfbare Ein-
sicht regelmäßig nicht älter als 14 Tage sein. Bei Beurkun-
dung eines Kauf- oder Erbbaurechtsvertrages mit einer Kir-
chenstiftung oder der öffentlichen Hand sind aber auch deut-
lich ältere Einsichten ausreichend. Umgekehrt muss die Ein-
sicht dann, wenn aus den bereits bestehenden Eintragungen
(Zwangssicherungshypotheken) geschlossen werden muss,
dass weitere Eintragungen drohen, sogar am Beurkundungs-
tag noch einmal überprüft werden; falls keine elektronische
Einsichtsmöglichkeit besteht notfalls telefonisch.53 Im Sinne

51 Mecke/Lerch, BeurkG, 2. Aufl. 1991, Rdnr. 8 zu § 21 BeurkG,
Haug, a.a.O., Rdnr. 526; auch noch Keidel/Winkler, BeurkG, 14.
Aufl. 1999, Rdnr. 5 zu § 21 BeurkG und Eylmann/Vaasen-Frenz,
BNotO/BeurkG, 2000, Rdnr. 2 zu § 21 BeurkG; dagegen schon
Huhn/von Schuckmann, BeurkG, 3. Aufl. 1995, Rdnr. 28: höchs-
tens 2 Wochen; vgl. hierzu auch Schlee in diesem Heft.

52 Haug, a.a.O., Rdnr. 527.
53 Haug, a.a.O., Rdnr. 528.

50 Einziger Haken ist die absurd komplizierte Regelung der Kenn-
wörter, die ohne Verwendung von Merkzetteln nicht beherrschbar
ist.
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der Qualitätssicherung ist es jedenfalls sinnvoll, wenn der
Notar seine Sachbearbeiter anweist, bei normalen Immobili-
enkaufverträgen elektronisch zugängliche Grundbücher am
Tag vor dem Beurkundungstermin zu überprüfen bzw. von
einer erfahrenen Person überprüfen zu lassen. Seiten, die Ver-
änderungen aufweisen, werden am besten stets neu ausge-
druckt.54

4.2.3 Beurkundung

4.2.3.1 Zum Termin sollten alle Unterlagen, wie Pläne, Tei-
lungserklärung bei Wohnungs-/Teileigentum, Listen für mit-
verkaufte bewegliche Gegenstände etc., Baubeschreibung,
vollständig vorliegen und den Beteiligten auch bekannt sein.
Bauträgerverträgen liegen in der Regel großformatige Pläne
zugrunde, die nur selten vollständig den vorher übergebenen
beglaubigten Abschriften der Verweisungsurkunde beiliegen.
Hier muss also Zeit eingeplant werden, während derer der
Käufer diese Pläne in Ruhe studieren kann. Bei Teilflächen-
käufen sollten die Planeinzeichnungen von den Beteiligten
möglichst vor dem Termin durchgeführt werden, wobei auf
genaue Einzeichnung und auf dauerhafte Markierung (nicht
Leucht-/Filzstift) zu achten ist. Anlagen aus nicht urkunds-
tauglichem Papier sind zu kopieren.

Generell eignet sich der Kaufvertrag nach wie vor sehr gut
dafür, unmittelbar vor Beurkundungstermin eine kurze Be-
sprechung des Sachbearbeiters mit den Beteiligten durchzu-
führen. Dabei können die letzten offenen Punkte ergänzt und
Fragen geklärt werden. Auch können auf diese Art und Weise
Wartezeiten elegant überbrückt werden. Es ist der persön-
lichen Amtsausübung durch den Notar durchaus förderlich,
wenn ihm bei Beurkundung ausreichend Zeit für die Erläute-
rung des Vertrages und eventuell noch offener oder neuer Fra-
gen der Beteiligten zur Verfügung steht; auch eine wieder-
holte Erklärung, beispielsweise der Zahlungsabwicklung,
liegt im Interesse der Beteiligten. Umgekehrt führt die Bean-
spruchung des Notars für die Durchführung lediglich redak-
tioneller Änderungen (Ergänzung der Kontonummer, falsche
Planeinzeichnung, Berichtigung der Wohnanschriften, Ermitt-
lung des Güterstandes des Käufers etc.) zu unnötiger Hektik
und Zeitverlust.

4.2.3.2 Vor Beurkundung erhält der Notar die Akte in geord-
neter Form, das Laufblatt ist zu Kontrollzwecken bereits aus-
gefüllt. Dem Notar nicht bekannte Besonderheiten sind vom
Sachbearbeiter kurz zu erläutern. Zur Beurkundung werden
Lesekopien angeboten, wobei es sich um die letzte Entwurfs-
fassung handeln sollte. Vor Beginn der Verlesung können die
ersten allgemeinen Erläuterungen erfolgen, grundlegende
Fragen der Beteiligten sind vorab zu berücksichtigen. Nach
der Verlesung einzelner oder mehrerer Abschnitte folgt je-
weils die Erklärung durch den Notar im Sinne einer „zusam-
menfassenden Übersetzung“. Eine Beurkundungsverhand-
lung, die etwa die Abschnitte zur Auflassungsvormerkung,
Auflassungsverpflichtung und Finanzierungsermächtigung
kommentarlos übergeht, erzeugt bei den Beteiligten Unver-
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ständnis. Stets zu erläutern sind die zentralen Abschnitte über
die Sicherung des Austausches der Gegenleistungen.

Speziell beim Kaufvertrag werden zahlreiche Fragen und
Unsicherheiten der Beteiligten durch einfache zusätzliche
Ausführungen des Notars beantwortet bzw. beseitigt. Gezielte
Fragen der Beteiligten sind zusätzlich zu beantworten. Durch
eine geschickte Verhandlungsführung in formeller Hinsicht
können auch schwierige Beurkundungssituationen bewältigt
werden; die Kompetenz des Notars wird in formeller und in
fachlicher Hinsicht äußerst selten in Frage gestellt. Verlangt
etwa der Verkäufer ohne Vorliegen besonderer Gründe die
Hinterlegung des Kaufpreises auf einem Notaranderkonto,
kann ihm die Entbehrlichkeit dieses Verfahrens nach Erläute-
rung der üblichen Sicherungsmechanismen zum Besitzüber-
gang und zum Vollzug der Auflassung wesentlich einfacher
vermittelt werden, als bei Beginn der Beurkundung.

Nach der Verlesung selbst kann – vor oder nach der Unter-
zeichnung – in einer erläuternden Zusammenfassung die wei-
tere Abwicklung des Vorgangs dargestellt werden. Hier ist
psychologisch zu beachten, dass der für das Notariat ein-
fachste Kaufvertrag für die Beteiligten selbst regelmäßig ge-
rade kein Routinefall ist. Jegliche Hilfestellung wird dankbar
angenommen, etwa wann und wie oft mit Post zu rechnen ist,
was bei der Finanzierung zu beachten ist und ähnliches mehr.

Erwägenswert ist es auch, den Beteiligten ein Merkblatt mit
Hinweisen zur Abwicklung des Vertrages auszuhändigen.

4.2.3.3 Eine umfassende Rechtsbetreuung der Beteiligten soll
gegebenenfalls auch weiterführende rechtliche Hinweise be-
inhalten, etwa hinsichtlich des Güterrechts und des Erbrechts.
Häufig genügt die Zeit nicht zu einer ausreichenden Bespre-
chung. Das Angebot eines vertiefenden Besprechungstermins
sollte jedoch in folgendem Fall obligatorisch sein:

Ein Ehegatte erwirbt das Objekt zu Alleineigentum, der an-
dere Ehegatte ist bei der Beurkundung mitanwesend und gibt
im Rahmen der Grundschuldbestellung ein persönliches Schuld-
anerkenntnis in Gesamtschuldnerschaft ab. Durch einen klei-
nen Hinweis registrieren die Beteiligten, dass für ihre Situa-
tion eine erbrechtliche Absicherung, eventuell sogar ein Ehe-
vertrag wichtig sein können.

4.2.4. Vollzug

4.2.4.1 Der Vollzug von Kaufverträgen ist haftungsträchtig.
Auf einen genauen und unverzüglichen Vollzug muss der
Notar daher großen Wert legen.

Nach Abschluss der Beurkundung wird die Richtigkeit des
Laufblattes überprüft, um Vollzugsfehler auszuschließen. Im
Hinblick auf die anschließende Korrespondenz ist auf eine
saubere Aktenführung zu achten, wobei die Reihenfolge Ur-
kunde, Grundbucheinsicht, Schriftwechsel, sonstige Urkun-
den – durch eigene Ordnungssysteme im Akt getrennt – emp-
fehlenswert ist. Die Akte sollte stets so geordnet sein, dass
sich der zuständige Sachbearbeiter durch einen kurzen Blick
orientieren kann.

Für Kaufverträge empfiehlt sich die Ausfertigung und Versen-
dung samt Anforderung der Lastenfreistellungserklärungen,
Genehmigungen und sonstiger Vollzugserklärungen binnen
zweier Arbeitstage. Nach Unterzeichnung der Abschriften
und Schreiben wird die Akte über ein Wiedervorlagesystem
verwaltet, wobei die Bearbeitungsintervalle kurz befristet sein
sollten. Auf dem Laufblatt ist eindeutig zu vermerken, welche
Voraussetzungen für die Mitteilung der Kaufpreisfälligkeit
und welche für die Eigentumsumschreibung vorliegen müs-
sen. Der Stand des Vollzugs muss sich aus dem Laufblatt er-

54 Die Frage der Aufrufkosten darf demgegenüber grundsätzlich
keine Rolle spielen. Allerdings zeigt das Beispiel der Grenzbegra-
digung zwischen zwei Wohnungseigentümergemeinschaften
(Wert: € 2.500), wie zweifelhaft die Auffassung der Justizverwal-
tung ist, wonach die Aufrufkosten nicht den Beteiligten weiterbe-
lastet werden können. Gerade in diesen Fällen muss ständig – vor
und nach der Beurkundung – mit Veränderungen der Eintragungen
gerechnet werden. Demnach müssen u.U. Dutzende von Grund-
buchblättern mehrfach eingesehen werden. Die Aufrufkosten –
von dem Personalaufwand ganz abgesehen – übersteigen die Beur-
kundungsgebühr von im Beispielsfall 52 € um ein Mehrfaches.
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geben. Bei stark EDV-orientiertem Vollzug kann das Laufblatt
alternativ oder kumulativ per EDV geführt werden.

Die Aufsicht über den Vollzug muss bei einem erfahrenen
Sachbearbeiter liegen, der den die Akte führenden Mitarbeiter
eindeutig anweisen kann. 

4.2.4.2 Einige typische Vollzugsprobleme bzw.- mängel seien
erwähnt:

● Die Verwalterzustimmung geht spät ein, der Nachweis der
Verwaltereigenschaft in öffentlich beglaubigter Form fehlt.

● Lastenfreistellungserklärungen der abzulösenden Banken
gehen unter Treuhandauflagen ein, die nicht durch die Ur-
kundsabwicklung des Notars erfüllt werden können, z.B.
Unterzeichnung einer neuen Darlehensvereinbarung durch
den Verkäufer, zu hohe Ablösungsforderung, ungenügende
zeitliche Befristung des Treuhandauftrags.

● Zwischeneintragungen im Grundbuch vor Eintragung der
Vormerkung, z.B. Zwangssicherungshypothek.

● Eintragung der Auflassungsvormerkung nur an einem Teil
des Kaufobjektes, z.B. vergessener Tiefgaragenstellplatz.

● Bei Bauträgerkaufverträgen fehlende Zuweisung des Son-
dernutzungsrechts vor Vormerkungseintragung.

● Vorkaufsrechtsanfragen werden zu früh oder zu spät ge-
stellt, der Vorkaufsberechtigte äußert sich nicht.

● Eigentumsumschreibung auf den Käufer vor Haftentlassung
durch alle wegzufertigenden Grundpfandrechtsgläubiger.

Da nur ein korrekter Vollzug des Kaufvertrages den gegensei-
tigen Leistungsaustausch der Beteiligten sichert, empfiehlt es
sich, zwei Mitarbeiter für die Prüfung der Fälligkeitsvoraus-
setzungen und der Vorlagereife zum Endvollzug einzusetzen.
Grundsätzlich ist eine Organisation zu wählen, die es dem
Notar ermöglicht, die Prüfung der Voraussetzungen für die
Fälligkeit oder den Endvollzug vor Unterzeichnung der ent-
sprechenden Mitteilungen und Anträge auf Stichproben zu
beschränken. Selbstverständlich kontrolliert der Notar das
Vorliegen der Voraussetzungen in schwierigen Fällen und bei
höheren Kaufpreisen stets im Detail.

Die Fälligkeitsmitteilung ist für die Parteien verständlich zu
gestalten; Ablösungsforderungen von wegzufertigenden
Gläubigern sind mit Frist und Bankverbindung zweifelsfrei
mit dem Hinweis mitzuteilen, dass nur Restzahlungen unmit-
telbar an den Verkäufer erfolgen dürfen. Es ist ratsam, die An-
forderungen der abzulösenden Gläubiger in Kopie beizufügen
und im Schreiben auf die dort genannten Beträge zu verwei-
sen, um Schreibfehler bei der Übertragung der Beträge in das
Anschreiben auszuschließen. Der Verkäufer erhält eine Kopie
der Mitteilung, gegebenenfalls auch Finanzierungsinstitute
des Käufers. In der Fälligkeitsmitteilung können die Parteien
auch darauf verwiesen werden, sich gegenseitig vom Erhalt
der Fälligkeitsmitteilung telefonisch zu informieren. Zustel-
lungsprobleme im Zusammenhang mit der Fälligkeitsmittei-
lung sind äußerst selten. Sie lassen sich durch kurze Wieder-
vorlagefristen und Nachfragen bei den Beteiligten weitge-
hend vermeiden. Eine Übersendung per Einschreiben (die be-
kanntlich auch nicht ohne weiteres zum Nachweis des Zu-
gangs einer Mitteilung bestimmten Inhalts genügt) ist daher
normalerweise entbehrlich.

Der Nachweis der Kaufpreiszahlung sollte regelmäßig durch
Quittung des Verkäufers erbracht werden. Die zügige Abgabe
dieser Bestätigung kann durch einen Vordruck erleichtert wer-
den, welcher der Fälligkeitsmitteilung an den Verkäufer bei-
gefügt wird; telefonische Eingangsbestätigungen durch den
Verkäufer sind jedenfalls ungenügend. Wird die Quittung
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nicht auf dem mitgesandten Vordruck erteilt, sollte ein Ver-
gleich der Unterschrift mit derjenigen unter der Urkunde er-
folgen und in Zweifelsfällen mit dem Verkäufer Rücksprache
genommen werden. Bestätigungen seitens der Bank des Käu-
fers über die ordnungsgemäße Überweisung des Kaufpreises
sollten nur in begründeten Ausnahmefällen Vollzugsgrund-
lage sein.

Von allen wegzufertigenden Gläubigern ist die entsprechende
Haftentlassung erforderlich. Es hat sich bewährt, diese in
einem Arbeitsgang mit der Erstellung und Absendung der
Fälligkeitsmitteilung anzufordern. Liegen diese und die Kauf-
preiseingangsbestätigung vor, ist, sofern die Auflassung nicht
– wie etwa beim Teilflächenkauf – ausgesetzt ist, mit dem
Endvollzug der Urkunde zu beginnen.

Weitere Voraussetzungen für den Endvollzug, wie etwa das
Vorliegen der Unbedenklichkeitsbescheinigung und behördli-
cher Genehmigungen und Erklärungen, die nicht Fälligkeits-
voraussetzung waren, werden vor Grundbuchvorlage durch
den Sachbearbeiter überprüft.

Beim Endvollzug ist stets der Vollzug der übergebenen Ur-
kunde/n zu beantragen, damit alle Anträge in den Urkunden
gestellt werden. Erforderliche Genehmigungen und Löschungs-
erklärungen sind beim Grundbuchamt vorzulegen, wobei Ge-
nehmigungen in beglaubigter Abschrift oder im Original un-
ter Zurückbehaltung einer beglaubigten Abschrift eingereicht
werden.

4.2.4.3. Sämtliche Grundbucheintragungen sind vom Sachbe-
arbeiter detailliert zu überprüfen. Insbesondere die Gefahr der
übersehenen Zwischeneintragung ist auszuschließen. Nach
Endvollzug wird die Akte aufgelöst. In der Akte befindliche
Urkunden werden in die Urkundensammlung einsortiert,
Fremdurkunden werden an die Beteiligten mit Vollzugsmittei-
lung übersandt. Erwägenswert ist, anstelle der für Laien re-
gelmäßig kaum verständlichen Vollzugsmitteilung des Grund-
buchamtes eine Grundbucheinsicht an die Beteiligten zu ver-
senden. Die Parteien des Vertrages sollten schließlich ein kur-
zes Abschlussschreiben erhalten.

Bei der Auflösung der Akte ist darauf zu achten, dass Geneh-
migungen und Kaufpreisbestätigungen richtig aufbewahrt
werden; hier ist das Einkleben vor dem Lauf- bzw. Bewer-
tungsblatt sinnvoll. Auch Vorkaufsrechts- und Haftentlas-
sungserklärungen werden dauerhaft aufbewahrt, in Einzelfäl-
len kann das Verbleiben im Nebenakt problematisch sein.

4.3 Geschäftsanteilsabtretung bei der GmbH

4.3.1 Beurkundungsersuchen und Terminvereinbarung

4.3.1.1 Bei Geschäftsanteilsabtretungen wird der Notar aus
Sicht der Beteiligten häufig nur als lästiges Vollzugsorgan be-
trachtet, der den förmlichen Anteilsübergang herbeizuführen
hat. Daher werden dem Notar, auch wenn er nachfragt, häufig
Motive, Hintergründe und wichtige Angaben vorenthalten.
Dies mag auch an mangelnder Kenntnis der Wirkungen des
§ 15 Abs. 4 GmbHG liegen. Diese Kenntnis zu vermitteln, ist
die erste Aufgabe des Notars. In der Vergangenheit ist dies
vielleicht nicht immer mit der nötigen Nachhaltigkeit gesche-
hen. Es ist jedenfalls bemerkenswert, dass Beurkundungen,
die Geschäftsanteile an GmbHs betreffen, im Notariat tradi-
tionell – anders als im Grundstücksrecht – begrifflich nach
dem eigentlich untergeordneten dinglichen Vollzugsgeschäft
und nicht nach dem schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäft
eingeordnet werden. Die intensive, bohrende Sachverhalts-
aufklärung ist also hier besonders wichtig. Wegen der Kom-
plexität wird der Notar diese auch nicht ohne weiteres voll-
ständig delegieren können.
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4.3.1.2 Zur Erteilung des Bearbeitungs- und Beurkundungs-
auftrages treten die Beteiligten in völlig verschiedener Weise
an das Notariat heran:

Häufig erfolgt der Auftrag durch den Steuerberater der Betei-
ligten, bei größeren Gesellschaften auch durch deren Rechts-
abteilung. Gelegentlich tritt auch der beratende Rechtsanwalt
namens der Beteiligten an das Notariat zur Vorbereitung der
Beurkundung heran. Nicht selten erfolgt aber auch, gerade bei
kleineren Gesellschaften im handwerklichen Bereich, ein An-
ruf durch die Beteiligten selbst.

Je nachdem muss und wird die Informationsaufnahme im
Rahmen des Beurkundungsansuchens auch unterschiedlich
erfolgen. Häufig wird es sinnvoll sein, dass ein nicht sachbe-
arbeitender Mitarbeiter die ersten Informationen, soweit sie
nicht schriftlich erfolgen, aufnimmt. Hierzu gehören die für
die Registereinsicht erforderlichen Daten sowie die Daten der
Beteiligten und die grundsätzliche Einordnung der Anteils-
abtretung in einen der Grundvertragstypen (Verkauf, Über-
lassung, Unternehmenskauf, Treuhand, im Einzelnen siehe
Ziffer 4.3.2.3) Das Telefongespräch sollte mit dem Hinweis
an den Anrufer abgeschlossen werden, dass sich der Sach-
bearbeiter telefonisch zurückmelden wird. 

4.3.2 Vorbereitung

4.3.2.1 Dem Sachbearbeiter werden die Grundinformationen
übermittelt. Er beschafft sich, soweit vor Rückruf möglich,
aktuelle Informationen über den Registerinhalt, die aktuelle
Satzung und die aktuelle Gesellschafterliste. Soweit die Ge-
sellschaft bereits von dem Notariat betreut wird, zieht er die
Akte der Gesellschaft hinzu und verschafft sich den aktuellen
Informationsstand. Wichtig ist in diesem Zusammenhang
auch die Überprüfung der Gesellschafterliste auf ihre Richtig-
keit, insbesondere, ob die Anteilsstückelung zutreffend ist. 

4.3.2.2 Nachdem der Sachbearbeiter sich über die Gesell-
schaftsverhältnisse grundsätzlich informiert hat, schreitet er
zur detaillierten Informationsaufnahme bei den Beteiligten.
Zweckmäßig ist hier häufig ein Telefongespräch. Es gilt ins-
besondere Folgendes zu klären:

● Welcher Anteil bzw. Teilanteil wird übertragen? Hier ist auf
den Bestimmtheitsgrundsatz zu achten, also den Anteil, der
oder aus dem übertragen wird, genau festzulegen. Weiter-
hin ist auf die Zulässigkeit der Anteilsstückelung zu achten.

● Ist der Anteil voll eingezahlt? Ist die ausstehende Stamm-
einlage schon eingefordert?

● Hat der veräußernde Gesellschafter Sicherheiten für Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft geleistet?

● Hat der veräußernde Gesellschafter kapitalersetzende Ge-
sellschafterleistungen erbracht?

● Sind die Stammeinlagen der übrigen Gesellschaft bereits
voll geleistet?

● Bei der Ermittlung der Gegenleistung spielen bereits die
vorstehenden Punkte eine Rolle. Muss zusätzlich zum ver-
einbarten Entgelt eine Regelung zur Haftungsfreistellung
oder Übernahme geleisteter Sicherheiten, Übernahme der
offenen Stammeinlagen etc. vereinbart werden?

● Bestehen Nebenvereinbarungen zur Satzung?

● Was ist Hintergrund bzw. Motiv der Anteilsabtretung?
Manchmal ist es nicht leicht, dies den Beteiligten zu
entlocken. Die Erfahrung zeigt, dass dies am besten durch
den Notar persönlich zu ermitteln ist. Ohne diese Informa-
tion ist es sehr schwierig, die GmbH-Anteilsabtretung rich-
tig zu gestalten.
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4.3.2.3. Aufgrund der bisher erhaltenen Informationen ordnet
der Sachbearbeiter die Anteilsabtretung, soweit möglich, ei-
nem Grundvertragstyp zu.

● Einfache Abtretung durch einen nur „kapitalmäßig beteilig-
ten“ Gesellschafter.

● Ausscheiden eines Gesellschaftergeschäftsführers bei per-
sonalistischer GmbH.

● Unternehmenskauf

● Verschiebung von Anteilen unter Gesellschaftern.

● Treuhand

● Vermögensnachfolge/Überlassung

● Ehebedingte Zuwendung

4.3.2.4 Soweit erforderlich erfolgt eine erneute Informations-
aufnahme, insbesondere bei Dritten, die nicht unmittelbar an
der Anteilsabtretung beteiligt sind, wie Steuerberater, Gläubi-
ger (Banken), Wirtschaftsprüfern, anderen Gesellschaftern.
Zum Teil wird diese Informationsaufnahme auch im Rahmen
der Entwurfserstellung erfolgen, wenn man auf die einzelnen
Punkte stößt.

4.3.2.5 Zu beachten sind insbesondere folgende Punkte, wo-
bei die Aufzählung nicht abschließend ist:

● Rechtswirksamkeit der Abtretung:

Ist die Stückelung zulässig (§ 17 GmbHG)?

Sind die nach Satzung und Gesetz (§ 17 GmbHG) notwen-
digen Zustimmungen vorgesehen?

Bestehen An- oder Vorkaufsrechte nach der Satzung?

Wer übernimmt die Anmeldung der Anteilsabtretung an die
Gesellschaft?

● Schuldrechtliche Pflichten des Veräußerers:

Möglicherweise unterliegt der Veräußerer schuldrechtlichen
Verpflichtungen, deren Verletzung zwar die Anteilsabtre-
tung nicht unwirksam macht, die ihn aber Schadenersatzan-
sprüchen aussetzen. Dem Veräußerer wird dies häufig nicht
bewusst sein, er verlässt sich insoweit auf den Notar, insbe-
sondere dann, wenn dieser die Gesellschaft ständig betreut.
Zu denken ist insbesondere an folgende Punkte:

– Bestehen Nebenvereinbarungen außerhalb der Satzung
mit einer Weitergabeverpflichtung?

– Bestehen Vor- oder Ankaufsrechte?

– Ist der Veräußerer bloßer Treuhänder?

– Darf er als solcher über den Anteil verfügen?

– Ist dem Veräußerer bewusst, dass er eventuell einem
nachvertraglichen Wettbewerbsverbot unterliegt, was ihn
nach Ausscheiden aus der Gesellschaft verpflichtet, mit
dieser nicht in Wettbewerb zu treten?

– Besteht eine Weitergabeverpflichtung für ein solches
Wettbewerbsverbot, das sich möglicherweise nur aus
einer Nebenvereinbarung ergibt?

● Absicherung von Leistung und Gegenleistung:

Hierbei geht es um klassische Probleme, die der Notar einer
Lösung im Sinne der Beteiligten zuzuführen hat. Hier muss
man sich klarmachen, dass es einen gutgläubigen Erwerb
des Anteils nicht gibt. Häufig wird zur Absicherung der Ge-
genleistung die Anteilsabtretung unter eine aufschiebende
Bedingung gestellt. Nachteil dieser Lösung ist, dass sich
die Wirksamkeit des Anteilsübergangs nicht allein aus der
notariellen Urkunde ergibt. Außerdem kann der Erwerber
bis zur Erbringung der Gegenleistung dann nicht an Gesell-
schafterversammlungen teilnehmen. Unter Umständen hilft
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eine auflösende Bedingung. Besser sind sicher Zug-um-
Zug-Leistungen in der Beurkundung bzw. Übergabe von
Bürgschaften für die Kaufpreiszahlung. 

Weiterhin ist die Gewinnverteilung abzugrenzen und hier-
bei steuerliche Probleme zu berücksichtigen.

● Hinweise und Absicherung sonstiger Risiken:

Typischerweise sind auch folgende Risiken abzusichern:

– Wie ist gewährleistet, dass der Veräußerer persönliche Si-
cherheiten für Verbindlichkeiten der Gesellschaft
zurückerhält bzw. aus der Haftung für Verbindlichkeiten
der Gesellschaft entlassen wird?

– Wie wird der Veräußerer von dem Risiko der Inan-
spruchnahme als Vormann für eine offene Stammeinlage
gesichert? Es sind auch die Risiken zu ermitteln, wenn
mehrere Stammeinlagen nicht einbezahlt sind, auch sol-
che von Gesellschaftern, die nicht an der Veräußerung
bzw. an dem Erwerb beteiligt sind.

– Bestehen Anhaltspunkte für unzulässige Rückzahlungen
des Stammkapitals?

– Bestehen Haftungsrisiken für den Erwerber?

– Muss der Notar über den konkreten Hinweis hinaus hier
Ermittlungen anstellen und Sicherungsmaßnahmen vor-
schlagen?

● Gebündelte Anteilsveräußerungen:

Bei gebündelten Anteilsveräußerungen ist zu klären, ob sie
nur einheitlich erfolgen, so z.B. beim Unternehmenskauf,
oder auch getrennt wirksam sein und bleiben können. Sol-
len sie nur einheitlich wirksam sein, sollten sie in einer ein-
zigen Urkunde vorgenommen werden. Sollen sie getrennt
voneinander wirksam sein, bietet sich die Beurkundung in
gesonderten Urkunden an, wobei auch hier die unabhän-
gige Wirksamkeit nochmals ausdrücklich klargestellt wer-
den sollte. In diesem Rahmen ist natürlich auch zu klären,
ob die Haftung für die Gegenleistung gemeinsam oder ge-
trennt sein soll und inwieweit die Erwerber möglicherweise
als Gesamtschuldner für die Erbringung der noch offenen
Stammeinlagen haften. 

4.3.2.6 Es ist zu prüfen, welche besonderen Regelungen der
konkrete Vertragstypus erfordert. Auf Einzelheiten soll nicht
eingegangen werden. Es ist aber insbesondere an Folgendes
zu denken:

● Vollständiger Ausgleich aller mit dem Gesellschaftsverhält-
nis zusammenhängenden Rechtsverhältnisse bei Ausschei-
den des aktiven Gesellschafter-Geschäftsführers bei einer
personalistischen GmbH. 

Dies sind:
– Dienstvertrag; 
– Gesellschafter-Darlehen;
– Geschäftsführerabberufung/Entlastung/Geschäftsführer-

haftung;
– Wettbewerbsverbot (Vereinbarung/Befreiung);

● Gewährleistungsregelung für den Anteil und für das Unter-
nehmen.

● Erbrechtliche Regelungen bei Überlassungen

● Güterrechtliche Auswirkung bei ehebedingter Zuwendung

● Sicherung des Treuhandverhältnisses, und zwar beider Sei-
ten, entsprechend dem Vertragstypus

● Besonderheiten bei Vertragstypus Unternehmenskauf be-
denken

● Information aus Handbüchern bei selteneren Fällen.
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4.3.2.7 Die Übersendung des Entwurfs wird sinnvoller Weise
Begleitinformationen zu dem Entwurf enthalten. Hier werden
sicher auch noch Fragen des Notars auftauchen. Der Erwerber
sollte insbesondere auf die Satzung und eventuelle Nebenver-
einbarungen hingewiesen werden. Es sollte angefragt werden,
ob anlässlich der Anteilsabtretung die Satzung anzupassen
oder zu ändern ist.

Hat der Notar oder Sachbearbeiter das Gefühl, der Sache noch
nicht so richtig auf den Grund gekommen zu sein, so wird es
sich auch anbieten, ein Vorgespräch anzuregen. Die Erfahrung
zeigt, dass bei Anteilsabtretungen die Beteiligten häufig erst
dann mit der Wahrheit herausrücken, wenn sie alle vor dem
Notar sitzen. 

Der Entwurf sollte allen Beteiligten zugesandt werden, wenn
möglich auch dem Steuerberater und ggf. den Gläubigern
(Banken).

4.3.2.8 Treffen die Stellungnahmen der Beteiligten ein bzw.
ergeben sie sich aus der Besprechung, so erfolgt ggf. weitere
Aufklärung und der Entwurf ist entsprechend anzupassen.

Wird ein zweiter Entwurf versandt, sollte der Notar auch die-
sen selbst an alle Beteiligten übersenden. Er sollte sich nicht
ohne weiteres auf eine versprochene Weiterleitung durch
einen Beteiligten verlassen.

4.3.3 Beurkundung

Bei Geschäftsanteilsabtretungen kommt es besonders häufig
vor, dass den Beteiligten jedes Wort des Notars zu viel ist und
sie buchstäblich mit den Fingern auf dem Tisch trommeln, um
den Notar zur Beschleunigung des „Formalaktes“ zu bewe-
gen. Dagegen hilft zum einen natürlich Gelassenheit. Zum an-
deren entfaltet die Überreichung eines Leseexemplars hier in
der Regel eine disziplinierende Wirkung. Auch besonders
ignoranten Beteiligten geht nun auf, dass sie am Zustande-
kommen des Rechtsgeschäfts mitarbeiten müssen.

Soweit der Rechtsgrund der Abtretung auch im Beurkun-
dungstermin nicht aufgeklärt werden kann, weil die Beteilig-
ten die Karten nicht auf den Tisch legen wollen, bleibt noch
eine Möglichkeit, um den Abbruch der Beurkundung zu ver-
meiden: Der Notar kann den Beteiligten die Beurkundung der
reinen Abtretung nach § 15 Abs. 3 GmbHG – ohne jegliche
schuldrechtlichen Vereinbarungen – anbieten. Da es eine
§ 925a BGB entsprechende Vorschrift im GmbH-Recht nicht
gibt, ist die Beurkundung einer solchen isolierten Abtretung
nicht rechtswidrig. In der Urkunde sollte dann festgehalten
werden, dass die Beteiligten auf die Inanspruchnahme des
Notars wegen der Beurkundung und zweckmäßigen Gestal-
tung des zugrunde liegenden Rechtsgeschäfts verzichten und
wissen, dass die gesetzliche Heilungswirkung der beurkunde-
ten Abtretung für das zugrunde liegende Rechtsgeschäft erst
eintritt, wenn alle eventuell noch erforderlichen Genehmigun-
gen und Zustimmungen vorliegen. Außerdem ist der Schen-
kungssteuerstelle eine Abschrift zu übermitteln.55 Diese Lö-
sung ist besser als die offen unvollständige Beurkundung nach
dem Muster „Der Kaufpreis wird außeramtlich geregelt.“ In
letzterem Fall wird der – in der Regel – falsche Anschein er-
weckt, das zugrunde liegende Rechtsgeschäft sei nach § 15
Abs. 4 GmbHG wirksam beurkundet.

Ansonsten gilt zur Beurkundung das unter 3.3.3 Gesagte. 

55 OFD München und OFD Nürnberg, Merkblatt über die steuer-
lichen Beistandspflichten der Notare, Stand November 1999, Ziff.
C.2.1, 2.3, 2.3.6.

A
uf

sä
tz

e



4.3.4 Vollzug

Im Rahmen des Vollzugs ist insbesondere Folgendes zu be-
achten:

● Aufschiebend bzw. auflösend bedingte Abtretung.

Der Notar sollte selbst überprüfen und aktenkundig fest-
stellen, dass die Bedingung eingetreten ist bzw. im Fall der
auflösenden Bedingung nicht mehr eintreten kann. Dies ge-
schieht häufig dadurch, dass ihm der Eingang der Gegen-
leistung bestätigt wird. Er sollte ein entsprechendes Origi-
nal zur Urkunde nehmen. Es kann bei späteren sogenannten
due diligence Prüfungen in Vorbereitung eines Unterneh-
menskaufs eine große Rolle spielen, dass der Nachweis 
des Anteilsübergangs gelingt. Da dies auch nach mehr als 
7 Jahren wichtig werden kann, sollte diese Dokumentation
nicht nur in der Nebenakte erfolgen.

● Gesellschafterliste

Der Notar sollte die Gesellschafterliste direkt bei Beurkun-
dung von der Geschäftsführung unterzeichnen lassen und
selbst an das Registergericht weiterleiten. Er genügt damit
gleichzeitig seiner Verpflichtung zur Anzeige der Anteils-
abtretung an das Registergericht.

● Steueranzeigen

Die erforderlichen Steueranzeigen (Grunderwerbsteuer-
stelle, Schenkungssteuerstelle und § 54 EStDV) sind durch-
zuführen.

● Anmeldung der Anteilsabtretung 

Der Notar sollte überprüfen, ob die Anmeldung der Anteils-
abtretung an die Gesellschaft, vertreten durch die Geschäfts-
führung, erfolgt ist.

● Sonstiges

Im Übrigen gelten allgemeine Regelungen für den Vollzug.
Soweit Haftentlassungen vorgesehen sind, sollte der Notar
auch deren Eintritt überprüfen.

5. Externe Qualitätskontrollen, Zertifizierung

Mit der Prüfung und Einführung eines Qualitätsmanagement-
systems grundsätzlich nichts zu tun hat die Frage, ob ein Un-
ternehmen sein System zertifizieren lässt. Ursprünglich als
Anreiz für die Verbesserung der Qualität und um Werbemög-
lichkeiten zu schaffen, von privaten Dienstleistern, z.B. TÜV,
angeboten, ist die – in jeder Hinsicht aufwändige – Zertifizie-
rung heute für Industrieunternehmen meist zwingend um z.B.
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als Lieferant zum Zuge zu kommen. Mit dem Zertifikat be-
stätigt der externe Prüfer nach – mehr oder weniger eingehen-
der – Untersuchung des zu zertifizierenden Betriebs, dass die-
ser ein Qualitätsmanagementsystem nach der einschlägigen
Norm eingerichtet hat. Dieses – zeitlich befristete – Zertifikat
kann sodann dem Abnehmer vorgelegt bzw. werbemäßig
herausgestellt werden. Es gibt sogar eine eigenständige Zerti-
fizierungsgesellschaft der Rechtsanwälte, die AdvoCert, die
Rechtsanwaltskanzleien auf die Einhaltung der aufgrund der
DIN 9001 geschaffenen Anforderungen überprüft und zertifi-
ziert. Sinn oder Unsinn einer Zertifizierung ist unter Anwälten
heftig umstritten.56

Ob eine solche Zertifizierung im Bereich des Notariats zuläs-
sig und sinnvoll wäre, soll hier nicht näher diskutiert werden.
Da sich der Aufwand für die Zertifizierung eigentlich nur
lohnt, wenn mit dem Zertifikat geworben werden darf, spricht
angesichts der berufsrechtlichen Gegebenheiten derzeit we-
nig dafür, das es sich hierbei um ein praxisrelevantes Thema
handeln könnte.

Eine andere Frage ist es, ob einzelne Notare Interesse an
einem freiwilligen „Qualitäts-Audit“ z.B. durch Kollegen auf
der Basis eines bestimmten Qualitätsmanagementsystems
haben. Darüber möge jeder Kollege selbst befinden. Bei
genügendem Interesse erscheint ein solcher Service durch
Kollegen, vermittelt durch die Berufsorganisationen, sicher
denkbar.57

Eine interessante Möglichkeit, um die Ablauforganisation aus
der Sicht des Mandanten zu testen, also gleichsam ein exter-
nes Audit durchzuführen, stellen Mandantenbefragungen dar
(Muster vgl. Anhang 10).58 Die Befragung der Mandanten er-
folgt dabei nach dem Ablauf des Dienstleistungserstellungs-
prozesses und soll die Schwachstellen in der Ablauforgani-
sation des Notariates offen legen.

Dem hohen Anspruch der Notare an ihre Stellung in der
Rechtspflege entspricht die Überzeugung, dass es kaum etwas
gibt, das man nicht dann und wann noch ein bisschen besser
machen könnte und der Wille, dies auch tun. Das gilt natürlich
genauso für Ausarbeitungen zum Qualitätsmanagement.

56 Vgl. die Fundstellen oben Fn. 2.
57 Zum Angebot der DNotV GmbH vergleiche den Beitrag von

Schmitz/Germ in diesem Heft.
58 Siehe hierzu auch Vogel, Anwalt 12/2002, S. 9 und Verdel/Wachter,

daselbst, S. 12.
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A. Einleitung

Qualitätsmanagementsysteme nach den Normen DIN EN ISO 9000 ff. (Ausgabe 1994) sind weltweit verbreitete Unterneh-
mensführungsmodelle. Da die Normen nur die Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme regeln, können sie auf jedes
Unternehmen oder jede Organisation angewandt werden. Die Branchenzugehörigkeit spielt hierbei ebenso wenig eine Rolle
wie die Größe des Unternehmens.

Ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 hat 20 Elemente. Diese Elemente sind in der DIN EN ISO 9001,
Ziffer 4 (Forderungen an die Qualitätssicherung/QM-Darlegung) im Einzelnen beschrieben. Die Begriffe und Formulierun-
gen der DIN EN ISO 9001 sind jedoch nicht in der Sprache der Juristen abgefasst. Deshalb hat die AdvoCert GmbH die
Forderungen der Norm in die Sprache der Juristen und auf die Strukturen einer Rechtsanwaltskanzlei übertragen.

B. Die Interpretation der DIN EN ISO 9001, Ziffer 4

Bereits die Überschriften der 20 Elemente der DIN EN ISO 9001, Ziffer 4, sind nicht passend für Rechtsanwaltskanzleien
und deshalb in die Sprache der Juristen umgesetzt. In den eckigen Klammern ist der jeweilige Strukturbegriff der DIN 
EN ISO 9001 im Original wiedergegeben.

Die vorliegende Interpretation geht auf intensive interdisziplinäre Beratungen zurück, an denen folgende Personen teilnahmen:

Rechtsanwalt Dr. Manfred Brüning

Dipl.-Ing. Klaus Dolch, EOQ-Auditor

Rechtsanwältin Annegret Reiniger, EOQ-Auditorin

Rechtsanwalt Wilhelm Scheffen

Rechtsanwalt Dr. jur. Dipl.-Inform. Marcus Werner,
EOQ-Auditor

1. Verantwortung der Kanzleiführung 
[Ziffer 4.1: Verantwortung der Leitung]

Der Kanzleiführung obliegt die Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation. Sie hat insbesondere dafür Sorge zu tragen,
dass eine Kanzleipolitik festgelegt, dokumentiert und umgesetzt sowie das Qualitätsmanagementsystem verstanden, ver-
wirklicht und aufrechterhalten wird.

Die Kanzleipolitik sollte von der Kanzleiführung möglichst in Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern formuliert und doku-
mentiert werden. Insbesondere ist die Kanzleipolitik im Einklang mit den Kanzleizielen zu formulieren, wobei die Wünsche,
Ziele und Anforderungen der Mandanten und die Fähigkeiten und Ressourcen aller Mitarbeiter der Rechtsanwaltskanzlei zu
berücksichtigen sind.

Die Kanzleipolitik umfasst die Bereiche Kanzlei, Mandanten, Dienstleistungen, Mitarbeiter und Kanzleiabläufe. Sie kann
gegebenenfalls für die Rechtsanwälte und die anderen Mitarbeiter abgestufte Ziele definieren.

Alle Aufgaben, Verantwortungen und Befugnisse sind festzulegen und zu dokumentieren. Dabei dürfen anwaltliche Tätig-
keiten nur Rechtsanwälten und Tätigkeiten der Rechtsanwaltsfachangestellten nur Mitarbeitern mit dieser Ausbildung über-
tragen werden.

Die Kanzleiführung hat die Rechtsanwaltskanzlei mit den notwendigen sachlichen Mitteln (z.B. EDV, Mobiliar, Akten) aus-
zustatten.

Die Kanzleiführung bestimmt aus ihrer Mitte einen Verantwortlichen für das Qualitätsmanagement, den Qualitätsmanage-
ment (QM-)Beauftragten. Seine Aufgabe ist es, die Leistungsfähigkeit des Qualitätsmanagementsystems und dessen
Aufrechterhaltung sowie die Übereinstimmung mit der Norm sicherzustellen. Zu den Pflichten des QM-Beauftragten gehört
es auch, der Kanzleiführung zu berichten, um Grundlagen für die Verbesserung des Systems zu schaffen. Für die Erfüllung
dieser Aufgaben wird der QM-Beauftragte mit den erforderlichen Kompetenzen ausgestattet.

Die Kanzleiführung hat das Qualitätsmanagementsystem regelmäßig zu bewerten und festzustellen, inwieweit die Rechts-
anwaltskanzlei ihre selbst gesteckten Kanzleiziele erreicht und die Kanzleipolitik verwirklicht hat. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass das Qualitätsmanagementsystem zur Erfüllung der Normanforderungen, der Kanzleipolitik und der Kanzleiziele
geeignet und wirksam ist. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren.

Anhang 1: Rechtsanwaltspezifische Interpretation der DIN EN ISO 9001 der
AdvoCert Zertifizierungsgesellschaft für Rechtsanwälte mbH



2. Qualitätsmanagementsystem 
[Ziffer 4.2: Qualitätsmanagementsystem]

Durch das Qualitätsmanagementsystem wird sichergestellt, dass die Dienstleistungen der Rechtsanwaltskanzlei die festge-
legten Qualitätsanforderungen erfüllen. Die Rechtsanwaltskanzlei muss ihr Qualitätsmanagementsystem dokumentieren,
vervollständigen und aufrechterhalten. Es ist ein Qualitätsmanagement-Handbuch zu erstellen, welches eine Übersicht über
alle Abläufe und deren Zusammenhänge in der Rechtsanwaltskanzlei enthält. Umfang und Einzelheiten der Dokumentation
hängen von der Größe und Organisation der Rechtsanwaltskanzlei ab.

Die Rechtsanwaltskanzlei muss ihre Tätigkeit in Ablaufbeschreibungen (Verfahrensanweisungen) oder Detailregelungen 
(Arbeitsanweisungen) strukturieren und dokumentieren. Dabei sind Arbeitshinweise, Formulare und andere Hilfsmittel für
die Umsetzung in der täglichen Arbeit in die Abläufe zu integrieren oder es ist darauf zu verweisen.

Insbesondere muss sichergestellt sein, dass die formulierten Qualitätsanforderungen in jeder Phase der Mandatsbetreuung
unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der von der Rechtsprechung aufgestellten Forderungen erfüllt werden 
(Qualitätsplan).

3. Mandatsannahme 
[Ziffer 4–3: Vertragsprüfung]

Die Rechtsanwaltskanzlei muss einen Arbeitsablauf zur Mandatsannahme erstellen und auch befolgen.

Bei der Annahme eines Mandates muss über Inhalt und Umfang zwischen Mandant und Rechtsanwalt Einvernehmen bestehen.
Dabei muss sichergestellt sein, dass die Rechtsanwälte der Rechtsanwaltskanzlei die für die Bearbeitung des Mandats notwen-
digen Rechtskenntnisse haben. Darüber hinaus dürfen keine weiteren Hinderungsgründe, wie z.B. Kollisionen, vorliegen.

Die Mandatsannahme und insbesondere der Umfang des Auftrages sind schriftlich, zumindest in Form eines Aktenvermerks,
in den Akten niederzulegen. Die inhaltliche Änderung des Mandatsverhältnisses und auch die Beendigung sind ebenfalls zu
dokumentieren.

4. Entwicklung neuer anwaltlicher Dienstleistungen
[Ziffer 4.4: Designlenkung]

Soweit die Rechtsanwaltskanzlei neue Dienstleistungen anbietet, wie z.B. neuartige Rechtsberatungsangebote oder Konzepte
für besondere Vertragsarten, müssen Abläufe zur Steuerung und Durchführung des Entwicklungsvorgangs vorhanden sein.
Auch die Erarbeitung einer Vorgehensstrategie im Rahmen eines Mandats kann die Entwicklung einer neuen anwaltlichen
Dienstleistung sein.

Die Vorgaben für die Entwicklung müssen festgestellt und niedergelegt werden. Das angestrebte Ergebnis des Entwick-
lungsvorgangs in Form der neuen Dienstleistung muss schriftlich festgehalten werden.

Bereits während der Entwicklung ist nach Abschluss einzelner Phasen zu prüfen, ob die Ergebnisse den zuvor festgehalte-
nen Vorgaben entsprechen. Nach Abschluss der Entwicklung erfolgt die Validierung, das bedeutet die Prüfung, ob die Dienst-
leistung den Erfordernissen des Mandanten entspricht.

5. Interne Dokumente erstellen, freigeben und/oder verwalten 
[Ziffer 4.5: Lenkung der Dokumente und Daten]

In der Rechtsanwaltskanzlei muss die Handhabung aller internen Dokumente (z.B. Ablaufbeschreibungen, Arbeitsanweisun-
gen, Musterverträge, Formulare, Textbausteine, Checklisten, sowie Loseblattsammlungen und Gesetzestexte) sichergestellt sein.
Insbesondere muss eine Regelung für die Erstellung, Aktualisierung, Veränderung sowie für die Aufbewahrung von Doku-
menten und Daten (z.B. Stammdaten) vorliegen, worin auch die Zuständigkeit und die Zugangsberechtigung geregelt sind.

6. Kooperationen 
[Ziffer 4.6: Beschaffung]

Im Rahmen der Tätigkeit einer Rechtsanwaltskanzlei ist die Vergabe von Unteraufträgen die Ausnahme. Es müssen aber Re-
gelungen über Kooperationen mit anderen Rechtsanwaltskanzleien existieren, so z.B. über die Zusammenarbeit mit Korres-
pondenzanwälten oder für die Beauftragung eines Rechtsanwalts mit der Einlegung eines Rechtsmittels. Außerdem müssen
Regelungen für die Auswahl eines Sachverständigen und für die Bestellung eines allgemeinen Vertreters vorhanden sein.

Darüber hinaus ist der Einkauf aller für den Betrieb der Rechtsanwaltskanzlei notwendigen Sachgüter und Dienstleistungen
entsprechend zu regeln.

7. Sachverhaltsermittlung durch Informationsbeschaffung beim Mandanten 
[Ziffer 4.7: Lenkung der vom Kunden beigestellten Produkte]

Für die Mandatsbearbeitung ist es von besonderer Wichtigkeit, dass der Mandant dem Rechtsanwalt die notwendigen Infor-
mationen bekannt gibt und ihm die für die Mandatsbearbeitung notwendigen Unterlagen übergibt. Die hierzu notwendigen
Regelungen für deren Aufbewahrung, Kennzeichnung und Rückgabe sind Teil der Aktenverwaltung. Darüber hinaus ist zu
dokumentieren, in welcher Weise die für die Mandatsbearbeitung besonders wichtigen Dokumente verwaltet werden.
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8. Ordnungsgemäße Aktenführung 
[Ziffer 4.8: Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Produkten]

Alle Ergebnisse anwaltlicher Arbeit müssen jederzeit einem bestimmten Mandat zuzuordnen sein. Die Ergebnisse müssen in
einer den Erfordernissen gerecht werdenden Form nachvollziehbar sein.

9. Mandatsbearbeitung 
[Ziffer 4.9: Prozesslenkung]

Die Rechtsanwaltskanzlei muss Grundsätze für die sorgfältige, schnelle und gewissenhafte Bearbeitung von Mandaten auf-
stellen. Die Mandatsverteilung auf die in der Rechtsanwaltskanzlei tätigen Rechtsanwälte ist zu regeln. Soweit die Rechts-
anwälte spezialisiert sind, haben sie die für ihr jeweiliges Spezialgebiet notwendige Qualifikation aufzuweisen. Eine Dele-
gation von Aufgaben an Kollegen oder Mitarbeiter darf nur dann erfolgen, wenn die notwendige Qualifikation für die Erfül-
lung der Aufgabe vorhanden ist.

Die Mandatsbearbeitung in einer Rechtsanwaltskanzlei ist ein hochkomplexer Vorgang. Ausgehend vom Petitum des Man-
danten ermittelt der Rechtsanwalt zunächst den Sachverhalt, um diesen dann rechtlich zu würdigen. Aus den Ergebnissen der
Analyse entwickelt er eine Vorgehensstrategie. Das darauf folgende Vorgehen ist stark von dieser Vorgehensstrategie ge-
prägt. Im Verlauf der Mandatsbearbeitung findet ein ständiger Austauschprozess zwischen Rechtsanwalt und Mandant statt.
Dies hat wiederum Auswirkungen auf das Vorgehen des Rechtsanwalts.

Der Rechtsanwalt sollte die Ergebnisse des ersten Mandantengesprächs getrennt nach Sachverhalt und rechtlicher Würdi-
gung zumindest in einem Aktenvermerk oder im ersten Schriftsatz an den Gegner festhalten. Der Mandant ist jederzeit
schriftlich über den weiteren Verlauf des Verfahrens, auch über mündliche Äußerungen des Gegners oder über Vergleichsge-
spräche und über Änderungen der Strategie und der Vorgehensweise zu informieren.

Der Verwaltung von Fristen ist besondere Sorgfalt zu schenken. Auch die Verwaltung von Fremdgeld bedarf hoher Sorg-
faltsanforderungen, die in geeigneten Regelungen niederzulegen sind.

10. Prüfungen 
[Ziffer 4.10: Prüfungen]

Im Rechtsanwaltskanzleibetrieb müssen verschiedene Prüfungen durchgeführt werden, für die Ablaufbeschreibungen zu
erstellen sind.

In einer Rechtsanwaltskanzlei muss ein Verfahren vorhanden sein, mit dem verhindert wird, dass eine echte oder potenzielle
Kollision auftreten kann. Die Kollisionsprüfung ist von einem Rechtsanwalt durchzuführen.

Im Rahmen der Mandatsbearbeitung hat der Rechtsanwalt zu jeder Zeit zu prüfen, ob er das vom Mandanten angestrebte Ziel
mit seiner Strategie und seinem Vorgehen erreichen kann. Auch hat er delegierte Aufgaben regelmäßig zu überwachen und zu
kontrollieren. Darüber hinaus muss durch die Aktenverwaltung sichergestellt werden, dass alle Fristen regelmäßig kontrolliert
werden.

Es muss eine Regelung dafür geben, welche Kriterien erfüllt sein müssen, bevor eine Akte weggelegt werden kann. Es muss
ein Verfahren vorhanden sein, aus dem sich ergibt, wie die zu versendenden Dokumente zu behandeln sind.

Aus den Akten muss sich ergeben, dass die Rechtsanwaltskanzlei die notwendigen Prüfungen vorgenommen hat.

11. Prüfmittelüberwachung 
(Ziffer 4.11: Prüfmittelüberwachung]

Die Prüfmittelüberwachung hat in einer Rechtsanwaltskanzlei nur eine untergeordnete Bedeutung. Soweit die Rechts-
anwaltskanzlei Hilfsmittel (z.B. Software zur Kollisionsprüfung oder Fristenüberwachung) oder Checklisten einsetzt, sind
diese regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit bzw. Eignung zu prüfen. Die Prüfung ist zu dokumentieren.

12. Stand der Mandatsbearbeitung 
[Ziffer 4.12: Prüfstatus]

Der Stand der Mandatsbearbeitung muss sich zu jeder Zeit durch die Korrespondenz, Schriftsätze oder kurze Vermerke des
Bearbeiters aus der Akte ergeben.

13. Sofortmaßnahmen bei Fehlern 
[Ziffer 4.13: Lenkung fehlerhafter Produkte]

Die Rechtsanwaltskanzlei hat in geeigneten Regelungen niederzulegen, wie im Falle von typischen. möglichen Versäum-
nissen (z.B. bei Fristversäumnis oder einem Regressfall) vorzugehen ist.

Für die Einleitung von Sofortmaßnahmen bei anderen Fehlern sind abgestufte Verantwortlichkeiten festzulegen.
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14. Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen 

[Ziffer 4.14: Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen

Die Rechtsanwaltskanzlei hat bestimmte Ereignisse (z.B. Post wurde mehrfach falsch adressiert oder die Tagespost wurde

nicht vollständig bearbeitet) zu analysieren und entsprechende Veränderungen an Abläufen vorzunehmen. Darüber hinaus

hat sie aus geeigneten Informationsquellen Trends abzulesen, um Verbesserungen des QM-Systems herbeizuführen.

Die Rechtsanwaltskanzlei hat Maßnahmen zur Risikominimierung sowie zur kontinuierlichen Verbesserung ihrer Dienst-

leistung durchzuführen. Insbesondere hat sie ein Verfahren für Mandantenbeschwerden vorzusehen.

15. Aktenverwaltung und Postversand

[Ziffer 4.15: Handhabung, Lagerung, Verpackung, Konservierung und Versand]

Die Mandatsbearbeitung ist durch eine ordnungsgemäße Aktenverwaltung zu unterstützen. Dafür sind die räumlichen, sach-

lichen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen. Zusätzlich muss auf geeignete Weise der Postversand organisiert

werden.

16. Lenkung von Qualitätsaufzeichnungen 

[Ziffer 4.16: Lenkung von Qualitätsaufzeichnungen]

In der Rechtsanwaltskanzlei müssen Regelungen zur Erkennung, Sammlung, Ordnung, Kennzeichnung, Speicherung, Pflege,

Bereitstellung und Aufbewahrung von Qualitätsaufzeichnungen (das sind z.B. ausgefüllte Formulare) Anwendung finden.

17. Interne Qualitätsaudits 

[Ziffer 4.17: Interne Qualitätsaudits]

Ein Internes Audit ist eine systematische und unabhängige Untersuchung, um festzustellen, ob die qualitätsbezogenen Tätig-

keiten und die damit zusammenhängenden Ergebnisse den geplanten Anordnungen entsprechen, ob diese Anordnungen

verwirklicht wurden und geeignet sind, die Kanzleiziele zu erreichen. Durch Interne Audits wird die Wirksamkeit des Quali-

tätsmanagementsystems regelmäßig überprüft und gesichert.

In einem Auditplan ist zu regeln, wer wann welche Abläufe auditiert. Zur Planung und Durchführung des Audits müssen ent-

sprechende Ablaufbeschreibungen bestehen. Ein Internes Audit soll anhand einer Checkliste durchgeführt werden, welche

die Besonderheiten der Rechtsanwaltskanzlei berücksichtigt. Die Auditoren dokumentieren die Ergebnisse des Audits, deren

Verwendung (Empfängerkreis, Entscheidungsgremium für Verbesserungsmaßnahme) vorher festzulegen ist. Die Korrek-

turmaßnahmen müssen mit den Betroffenen abgestimmt und später auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden.

18. Fortbildung und Schulung 

[Ziffer 4.18: Schulung]

Rechtsanwälte sind gemäß § 43a BRAO verpflichtet, sich weiterzubilden. Daher soll periodisch der Fortbildungsbedarf von

Rechtsanwälten und allen Mitarbeitern erfasst, dokumentiert und umgesetzt werden. Die Ausbildung und Betreuung von

Auszubildenden soll geplant und dokumentiert werden.

19. Pflege von Vertragswerken 

[Ziffer 4.19: Wartung]

Soweit die Rechtsanwaltskanzlei anwaltliche Leistungen für Mandanten erbracht hat, die einer wiederkehrenden Über-

arbeitung bedürfen (z.B. AGB oder komplexe Vertragswerke), sind Regelungen zu erstellen und umzusetzen, um sicherzu-

stellen, dass die Maßnahmen oder die festgelegte Strategie der aktuellen Situation noch entspricht.

20. Statistische Methoden 

[Ziffer 4.20: Statistische Methoden]

Statistische Methoden sind in einer Rechtsanwaltskanzlei nur in bestimmten Bereichen sinnvoll und notwendig. Dies gilt z.B.

für die Erfassung der Mandate nach Sachgebieten und Sachbearbeitern, die Erfassung des Zeitaufwands für die Bearbeitung

eines Mandats oder die Aufschlüsselung der Umsätze und Betriebsausgaben. Die Rechtsanwaltskanzlei muss ihren eigenen

Bedarf ermitteln und die notwendigen Methoden sachgerecht einsetzen.
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eAnhang 2: Zuständigkeitsverteilung
(in einem mittelgroßen, ländlichen Einzelnotariat)

1. für Beurkundungsaufträge 

Notar 

(Vertretung: Notarassessor)

● Ehesachen

● schwierige Testamente und Erbverträge

● alle Startverträge bei Serien, z.B. Bauträger, Baugebietsverkauf

● ungewöhnliche Aufträge

● alle sehr schwierigen Angelegenheiten

Notarassessor 

(Vertretung: Notar)

● Gesellschaftssachen

● alle überdurchschnittlich schwierigen Angelegenheiten, insbesondere in Bauträgerangelegenheiten, Übergaben, Erb-
recht, Eherecht

Sachbearbeiter 1 (Kassenangestellter) 
(Vertretung: Sachbearbeiter 2)

Sachbearbeiter für alle durchschnittlich schwierigen Angelegenheiten in den nachfolgenden Gemeinden ..............................................

Sachbearbeiter 2 (Kassenangestellter) 
(Vertretung: Sachbearbeiter 1)

Sachbearbeiter für alle durchschnittlich schwierigen Angelegenheiten in den nachfolgenden Gemeinden  ............................................

Sachbearbeiter 3 

(Vertretung: Sachbearbeiter 4)

● Sachbearbeiter für Grundschulden

● Anlaufstelle für Sachbearbeiter für Vereinssachen

Sachbearbeiter 4 

(Vertretung: Sachbearbeiter 3)

● Anlaufstelle und Sachbearbeiter für Vereinssachen

● Sachbearbeiter für Grundschulden

● Sachbearbeiter für Unterschriftsbeglaubigungen

2. für technische Angelegenheiten

Computerbetreuung:

Vertretung:

Telefonbetreuung:

Vertretung:

3. für Vollzugsangelegenheiten

Vollzugsteam bestehend aus zwei Fachangestellten und zwei Lehrlingen 

(Vertretung jeweils nach Absprache durch die jeweils anderen)
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Ergebnis/Bemerkung Prüfungspunkt 

Firma zulässig (normal IHK Anfrage)? 

Sitz-Ort ist eigenständige politische Gemeinde.

Gegenstand genehmigungspflichtig? 

Betrag des Stammkapitals mindestens 25.000,– EUR? 

Betrag des Stammkapitals durch übernommene Stamm-

einlagen voll gedeckt? 

Jede Stammeinlage beträgt mindestens 100,– EUR? 

Jede Stammeinlage ist durch 50,– EUR teilbar? 

Kein Gesellschafter übernimmt bei der Gründung mehrere

Stammeinlagen.

Auf jede Stammeinlage wird sofort mindestens 1/4,

insgesamt mindestens 12.500,– EUR einbezahlt (Achtung 

bei Sacheinlagen, vgl. § 7 Abs. 2 Satz 2 GmbHG)

Bei Einmanngründung: Volleinzahlung 

Ein Geschäftsführer ist benannt.

Die Satzung enthält die Übernahme der geschätzten

Gründungskosten durch die Gesellschaft.

Bei Mehrpersonengründung:

Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung können

grundsätzlich nur gefasst werden, wenn alle Gesellschafter

anwesend oder vertreten sind. 

Wenn bei der Mehrpersonengesellschaft ein Gesell-

schafter allein mindestens 75 % der Anteile erhält:

Satzungsänderungen können nur mit einer größeren 

Mehrheit als 75 % beschlossen werden. 

Gesellschaftsvertrag enthält die Möglichkeit, Geschäfts-

anteile aus wichtigem Grund auch gegen den Willen 

des betroffenen Gesellschafters einzuziehen oder die 

Übertragung auf Dritte zu beschließen. 

Anhang 3: Checkliste für fremde GmbH-Satzungen
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eAnhang 4: Anschreiben mit Übersendung eines Entwurfs

Entwurf eines Kaufvertrages

(Anrede)

in der Anlage erhalten Sie den nach den Angaben von (Name) erstellten Entwurf eines Kaufvertrages über (Objekt) mit der Bitte

um Prüfung.

Änderungswünsche, die nicht nur rein tatsächliche Angaben, z.B. Geburtsdaten, Anschriften, betreffen, bitte ich zunächst mit

dem anderen Vertragsteil zu besprechen, bevor Sie uns diese mitteilen. Ich bitte um Verständnis, wenn ich Vertragsentwürfe nach

dem Versand an die Vertragsteile, aber vor der Beurkundungsverhandlung, nicht mehr ändere, wenn nicht beide Vertragsteile 

mir ihr Einverständnis bekundet haben. Nur so ist gewährleistet, dass kein Vertragsteil überrumpelt wird. Die wirtschaftlichen

Eckpunkte, wie insbesondere den Kaufpreis, bitte ich vor dem Beurkundungstermin zu klären. Kleinere Änderungen können

auch noch im Beurkundungstermin vorgenommen werden. Die für die Beurkundung vorgesehene Zeit ist nach meiner Erfahrung

hierfür ausreichend. Bei größeren Änderungswünschen bitte ich aber deshalb um rechtzeitige Mitteilung, damit wir uns darauf

einstellen können.

(bei Wohnungs- bzw. Teileigentum:)

Ich empfehle Ihnen, sich vom Veräußerer vor Beurkundung die Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung samt allen

Nachträgen geben zu lassen und diese durchzulesen. Die Teilungspläne können Sie nach vorheriger Terminsvereinbarung unmit-

telbar beim zuständigen Grundbuchamt einsehen.

Bitte bringen Sie den übersandten Entwurf in jedem Fall zum Beurkundungstermin mit; er wird Ihnen bei der Verlesung des

Vertragstextes als Mitleseexemplar gute Dienste leisten.

(nur im Anschreiben an den Käufer:)

Falls Sie den Kaufpreis ganz oder teilweise fremdfinanzieren und der Gläubiger die Bestellung einer Grundschuld am Vertrags-

objekt verlangt, empfehle ich Ihnen zur Vermeidung von Verzögerungen und Mehrkosten, mir die Unterlagen möglichst bis 1 Tag

vor Beurkundung zuzuleiten.

(an alle:)

Als Beurkundungstermin habe ich Ihnen reserviert:

von (Uhrzeit) bis (Uhrzeit)

Um eventuelle Fragen vorab zu klären oder Änderungswünsche einzuarbeiten bitte ich Sie, 15 Minuten vor dem vereinbarten

Beurkundungstermin zu erscheinen.

Falls Sie mir nicht persönlich bekannt sind oder wir uns vor längerer Zeit zum letzten Mal gesehen haben, bringen Sie bitte den

Personalausweis oder Reisepass zum Beurkundungstermin mit.

Für Rückfragen steht Ihnen mein zuständiger Sachbearbeiter, (Name), unter der angegebenen Durchwahlnummer gerne zur

Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Notar
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1. Mandantenempfang

Jeder Mandant wird am Empfang nach Namen und Besuchsanlass gefragt.

Soweit es sich um eine anstehende Beurkundung handelt, wird der Mandant in das Wartezimmer gebeten.

Ist das Wartezimmer ansonsten frei, begrüßt der vom Empfang verständigte Sachbearbeiter den Mandanten, fragt nach et-
waigen Änderungswünschen oder fehlenden Angaben und nimmt die Ausweise entgegen. In den Fällen, in denen keine Vor-
gespräche erfolgen und keine Probleme erkennbar sind, werden die Ausweise von dem Empfangsmitarbeiter entgegenge-
nommen.

Ist das Wartezimmer mit weiteren Personen belegt, bittet der Sachbearbeiter den Mandanten an seinen Besprechungstisch
und nimmt die fehlenden Daten auf.

Handelt es sich um eine kurze Anfrage oder die Bekanntgabe eines Beurkundungswunsches, wird der zuständige Sachbear-
beiter verständigt. Hat dieser sofort Zeit, holt er den Mandanten am Empfang ab und begleitet ihn in sein Zimmer.

Ansonsten wird der Mandant in das Wartezimmer gebeten oder ein Besprechungstermin vereinbart.

2. Akten- und Postverteilungsstation am Empfang

Die ein- und auslaufende Post ist in der Postverteilungsstation wie folgt einzusortieren:

Posteinlauf Postauslauf
Notar            EILT Notar            EILT

Posteinlauf Postauslauf
Notar Notar 

Einlauf Anfragen
bewertete Urkunden Notar

Akten zum Fertigmachen 

Einzulegende Akten 

Tagesurkunden Beurkundungstermine 

3. Telefonabwicklung

Telefongespräche werden grundsätzlich am Empfang entgegengenommen. Wird dort telefoniert, läuft das Gespräch in Büro
x auf und dann in Büro y. Ist ein Büro nicht besetzt, wird eine Rufumleitung programmiert (Vertretung nach Absprache).

Gespräche werden grundsätzlich an den Sachbearbeiter verbunden. Ist dort belegt, wird ein Rückruf vereinbart.

Über Telefongespräche wird immer eine Telefonnotiz angefertigt (siehe Ziffer 4).

4. Gesprächsnotiz

Jedes Telefongespräch ist durch eine Gesprächsnotiz (vgl. Muster) mit Angabe von Datum, Gesprächspartner, kurze Inhalts-
angabe des Gesprächs im jeweiligen Akt zu dokumentieren.

Die Notiz ist mit dem Namen abzuzeichnen.

Muster Gesprächsnotiz

Datum:

Gesprächspartner:

Inhalt:

Unterschrift:



5. Terminvergabe

Wer?

Termine vergibt bei allen Angelegenheiten, die einer gewissen Vorbereitung bedürfen und für alle Besprechungen der jeweilige
Sachbearbeiter, da dieser entscheiden kann, wie viel Zeit für Vorbereitung und Durchführung erforderlich ist.

Soweit nach der Aufgabenverteilung der Notar immer Sachbearbeiter ist, vergibt der Empfang die Termine. Soweit der Notar
wegen der grundsätzlichen Bedeutung oder der besonderen Schwierigkeiten Sachbearbeiter ist, vergibt der normalerweise
zuständige Sachbearbeiter den Termin.

Wann?

Termine sind – ggf. unter Berücksichtigung der 14-tägigen Wartefrist des § 17 Abs. 2a BeurkG – möglichst zeitnah zu vergeben.

Die normalen Dienstzeiten sind grundsätzlich einzuhalten. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des Notars. 
Die Mittagspause ist für solche Ausnahmen zu bevorzugen.

Der Sachbearbeiter stellt bereits bei der Anmeldung den Sachverhalt im Groben fest, ermittelt alle Beteiligten und nimmt, falls
erforderlich, die Grundbuchdaten auf. Bei unentgeltlicher Immobilienübertragung sind Einheitswertbescheid und Brandver-
sicherungsurkunde mitzubringen.

Bei Teilflächen muss ein amtlicher Lageplan vorgelegt werden. Die Telefonnummer des Anmeldenden ist für etwaige Rückfragen
und Terminänderungen zu notieren und in den Kalender einzutragen.

Abwesenheit des Notars

Wenn Termine beim Notar gewünscht werden und im Kalender ist „Keine Termine für Notar“ vermerkt, wird dem Anmeldenden
mitgeteilt, dass kein Termin möglich/frei ist. Eine Begründung wird nicht gegeben.

Bei einer Nachfrage des Anmeldenden wird diesem erläutert, dass der Notar zu dieser Zeit leider keine Termine wahrnehmen
kann. Warum ist dem Mitarbeiter leider nicht bekannt (evtl. Fortbildung, andere Verpflichtungen, Abwesenheit).

Abwesenheit Mitarbeiter

Wenn ein Sachbearbeiter gewünscht wird, der vorübergehend verhindert ist (auch Toilettenbesuch), wird dem Anrufer mitgeteilt,
der Sachbearbeiter sei in einer Besprechung und rufe danach sofort zurück.

Ist dies nicht möglich, übernimmt ein anderer Sachbearbeiter das Gespräch und versucht, soweit möglich, zu helfen.

Urlaub

Ist ein Sachbearbeiter oder Notar im Urlaub, kann dies dem Anrufer mitgeteilt werden, jedoch keine weitere Einzelheiten. Im
Urlaub ist niemand erreichbar!

Auswärtstermine

Auswärtige Beurkundungstermine sind, soweit möglich, im Büro vorzubereiten. Auswärtige Besprechungen sind – soweit
möglich – durch telefonische (Achtung: Konferenzschaltung am Telefon!) zu ersetzen.

Bei Verdacht auf geistige Einschränkungen ist ein ärztliches Attest anzufordern.

Bei Gefahr im Verzug, z. B. bei gefährlicher Erkrankung, ist ein Attest allerdings keine Bedingung für einen Auswärtstermin. 
In diesem Fall immer Rücksprache mit dem Notar.

Für den Auswärtstermin ist der Akte eine Kopie des Ortsplanes beizufügen.

6. Terminvergabe über den PC

Die Terminvergabe über den PC hat wie folgt zu erfolgen:

Beispiel:

Beginn Ende SB Beschreibung

08:30 09:30 P Meier/Müller Kauf

10:00 11:00 K Huber Testament

11:00 12.00 P Schmidt/Bauer Kaufangebot

In der Beschreibung kommen zunächst die Beteiligten, danach schlagwortartig der Gegenstand. Gibt es keine eigene Rubrik für den
Sachbearbeiter, der die Vorbereitungen erledigt hat, ist er in der Beschreibung mit Schrägstrich und Kurzbezeichnung anzugeben.
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e Anhang 6: Besprechungshilfe Eheverträge

I. Fragebogen

1. Frage nach dem Motiv und eigenen Vorstellungen 

2. Sachverhaltsaufklärung

a) Persönliche Daten:

des Ehemannes der Ehefrau

Name 

Geburtsname 

Vorname 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Standesamt 

Name des Vaters 

Name der Mutter

Geburtsname der Mutter 

Anschrift

Telefon privat 

Telefon geschäftlich 

Staatsangehörigkeit
Bei Beteiligung von Ausländern:
sofort Rückmeldung an Notar!

gemeinsame Kinder 

Kinder aus anderen Verbindungen 

ggf. Datum und Ort der Eheschließung:

b) Vermögen

des Ehemannes der Ehefrau

vor allem: Grundstücke,
Unternehmensbeteiligungen 

zu erwartendes Vermögen 

Auslandsvermögen, vor allem 
Immobilien, Unternehmens-
beteiligungen 

c) Lebensplanung 

(z. B. Ehemann ist/will sich selbstständig machen, Ehefrau wird im Betrieb des Mannes mitarbeiten, widmet sich jedoch vor-
wiegend der Kindererziehung oder: Ehefrau will stets berufstätig sein, selbst wenn Kinder kommen etc. – Ehetypen!)

3. Erklärung des gesetzlichen Eherechts

a) Zugewinnausgleich

b) Versorgungsausgleich

c) Unterhaltspflichten in Trennungszeit und nach einer Scheidung

4. Ermittlung der Regelungswünsche



II. Güterrecht

zum Beispiel:

1. Gütertrennung im Sinne des Gesetzes

2. Ausschluss des Zugewinns für den Scheidungsfall

3. Herausnahme einzelner Gegenstände aus dem Zugewinnausgleich 

4. Herausnahme des festgelegten Anfangsvermögens aus dem Zugewinnausgleich

5. Befristeter Ausschluss des Zugewinnausgleichs bis Ehe x Jahre gedauert hat

6. Auflösend bedingter Ausschluss des Zugewinns, z.B. bis zur Geburt eines gemeinsamen Kindes

7. Verringerung der Ausgleichsquote

8. Festsetzung des Anfangsvermögens

9. Gütergemeinschaft (selten gewollt, wenn: Rückmeldung an Notar)

10. Sonstiges

III. Versorgungsausgleich

zum Beispiel:

1. Totalausschluss

2. Auflösend bedingter Ausschluss des Versorgungsausgleichs für den Fall, dass ein Kind geboren wird

3. Befristeter Ausschluss des Versorgungsausgleichs bis die Ehe wenigstens x Jahre gedauert hat

4. Verringerung der Ausgleichsquote

5. Versorgungsausgleich nur zugunsten eines Partners, im Übrigen Ausschluss

6. Ausschluss anderer als gesetzlicher Versorgungsanwartschaften vom Versorgungsausgleich

7. Gesetzliche Regelung

8. Sonstiges

Achtung: Das sog. Supersplittingverbot ist zu beachten.

IV. Unterhalt

zum Beispiel:

1. Totalausschluss (Gefahr wg. § 1615 l BGB und Rechtsprechung, wenn nachträglich gemeinschaftliche Kinder da sind,
die betreut werden müssen)

2. Ausschluss sämtlicher Unterhaltstatbestände mit Ausnahme des Kinderbetreuungsunterhalts

3. Auflösend bedingter Unterhaltsverzicht für den Fall, dass ein gemeinsames Kind geboren wird

4. Befristeter Ausschluss der Verpflichtung zur Zahlung nachehelichen Unterhalts bis die Ehe x Jahre gedauert hat

5. Vereinbarung einer wertgesicherten Obergrenze für den Unterhaltsbetrag €

6. Vereinbarung, dass nur Einkünfte des Unterhaltsverpflichteten aus nichtselbstständiger Arbeit bei der Unterhaltsbemes-
sung berücksichtigt werden

7. Vereinbarung einer vom Halbteilungsgrundsatz abweichenden Unterhaltsquote

8. Gesetzliche Regelung

9. Sonstiges

Kombinationen des Ausschlusses mit der Übertragung von Vermögenswerten, z.B. Grundstücken oder der Begründung von
Zahlungsverpflichtungen in eine Kapitallebensversicherung, vorzugsweise Zahlung von Einmalbeträgen.

V. Hinweis auf das gesetzliche Erbrecht

Hinweis insbesondere darauf, dass der Ehegatte nur in den seltensten Fällen alleine erbt, sondern meistens die Eltern oder
die Kinder des Verstorbenen mit. Hinweis auf die Möglichkeit kostengünstig einen Erbvertrag zusammen mit dem Ehever-
trag abzuschließen, allerdings auch auf die Probleme des Erbvertrages (Achtung: Rücktrittsrecht möglich) hinweisen.

Ggf. Aufnahme- und Gestaltungsbogen Erbrecht verwenden!

473MittBayNot 6/2002 Hantke, Malzer, Kirchner, Pauker, Schervier · Qualitätsmanagement im Notariat

A
uf

sä
tz

e



474 MittBayNot 6/2002Hantke, Malzer, Kirchner, Pauker, Schervier · Qualitätsmanagement im Notariat
A

uf
sä

tz
e

I. Sachverhaltsermittlung 

1. Persönliche Daten
wie Besprechungshilfe Eheverträge

2. Vermögen 
wie Besprechungshilfe Eheverträge, aber zusätzlich:

Lebensversicherungen/Kontoverträge 
zugunsten anderer Personen? 

Bestehen Erbverträge/gemeinschaftliche 
Testamente? Mit wem?
Namenskartei überprüfen!

Bestehen Erb-/Pflichtteilsverzichtsverträge,
Anrechnungs-/Ausgleichsbestimmungen? 

II. Feststellung und Erläuterung der gesetzlichen Erbfolge und der Pflichtteilsrechte

III. Regelungsziele des Erblassers bzw. der Erblasser

IV. Gestaltung

1. Eventuell Wiederherstellung der Testierfreiheit bei Bindung des Erblassers soweit für III. nötig
a) Ausschlagung, Anfechtung
b) Widerruf bzw. Rücktritt
c) Zuwendungsverzichtsvertrag mit Gegenleistung

2. Verwirklichung der Erblasserziele im Rahmen des „erbrechtlichen Typenzwangs“
a) Erbeinsetzung und Ersatzerbeinsetzung
b) Vermächtnisse
c) Auflagen
d) Testamentsvollstreckung
e) Teilungsanordnungen

3. Wie viel Bindung ist gewollt?
a) einseitiges Testament
b) gemeinschaftliches Testament
c) Erbvertrag

4. Berücksichtigung und ggf. Beeinflussung des Pflichtteilsrechts 
a) Schließt eine letztwillige Zuwendung wertmäßig das Pflichtteilsrecht aus?
b) Minderung oder Ausschluss von Pflichtteilsberechtigten durch lebzeitige Zuwendung mit Anrechnungsbestimmung oder

Pflichtteilsverzichtsverträge zu Lebzeiten
c) Pflichtteilsentziehung
d) Güterstandsänderung

5. Eventuell Umstrukturierung von Unternehmen

6. Eventuell Sicherung der Erwerbsaussicht des letztwillig Bedachten unter Lebenden durch Verfügungsunterlas-
sungsvertrag

7. Steuerliche Überprüfung

a) Erbschaftsteuer
b) Ertragsteuer

8. Kosten

Anhang 7: Aufnahme- und Gestaltungsbogen letztwillige Verfügung

Aufgenommen durch: ........................................................................................................................................................................................ am: .................................................................................................................
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I. Beteiligtendaten

Verkäufer Ehegatte/weiterer Verkäufer

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Beruf 

Wohnort 

Straße 

Güterstand 

Staatsangehörigkeit

Tel./Fax 

Käufer Ehegatte/weiterer Käufer

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Beruf 

Wohnort 

Straße 

Güterstand 

Staatsangehörigkeit

Tel./Fax 

Anhang 8: Besprechungshilfe Kaufvertrag

Bspr./Tel. am .........................................................................mit ............................................................................................................................................. durch ............................................................................................. 



II. Vertragsobjekt

Grundbuch für: ............................................................................................................................................................ Bd.: ............................................................... Bl.: ................................................................

Gemarkung: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

■■ ETW/TE-Nr.

■■ FlNr. 

■■ ganzes Grundstück

■■ Teilfläche  von  ca. ............................. qm  aus  FlNr. .............................................................................................................

Vorrang: ■■ Planeinzeichnung ■■ Beschrieb: ................................................

Vermessung: ■■ Notar        ■■   Verk. ■■ Käufer ■■ bereits gestellt ■■ dringlich

Weitere Angaben zum Vertragsobjekt:

■■ bebaut  ■■   unbebaut  ■■   Bauplatz ■■ Rohbau ■■   Neubau

■■ land-/forstw. Grundbesitz  ■■   Erbbaurecht ■■ Wohnungs-/Teileigentum 

■■ Sonstiges:

■■ Vorvollzug erforderlich:

■■ Grundbuchberichtigung erforderlich:

Mitverkauft: ■■ bewegliche Gegenstände: .................................................................... Wert: ........................................ €

■■   Inventarliste beifügen

III. Kaufpreis

€ ............................................................................

■■ bereits bezahlt: € ............................................................................

Bei Teilfläche: ■■   Ausgleichung ................................................€/qm ■■ Festpreis

Fälligkeit, Zahlung:

■■ AV  ■■ Lastenfreistellung ■■ Gen./Negz. BauGB §19

■■ Gen. GrstVG ■■ VorkaufsR BauGB ■■ Gen. BauGB §144

■■ Gen. GVO ■■ VorkaufsR NatSchG ■■ Gen. Bürgermeister

■■ Gen. Gemeinderat ■■ Verwalter/Eigentümer ■■ VormundschaftsG

■■ Gen. ........................................................

■■ Nichtvalutierungserklärung für GS-Übernahme

■■ Räumung:

■■ Besonderheiten:

■■ Konto:

■■ Finanzierungsgrundschuld für:

IV. Besitzübergang/Miete/Pacht

■■ sofort ■■ mit Übergabe am .................................................................... (fester Termin) ■■ mit Kaufpreiszahlung

■■ Räumung durch Verkäufer bis: ...............................................................................................

Mieter: ■■ Übernahme ■■ Kündigung und mietfreie Übergabe durch Verk.

Pächter: ■■ Übernahme ■■ Beendigung durch Verk. ■■ Käufer war Pächter
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V. Erschließungskosten

■■ Ausbau ab heute Käufer ■■ Bescheid ab heute Käufer 

■■ offener Bescheid:

Diese Kosten trägt:

■■ sonstiges:

VI. Beschaffenheitshaftung/Übernahme Rechte

Sachmängel: ■■ normal (Ausschluss) ■■ Bauträger 

■■ Abtretung v. Ansprüchen

■■ Altlasten:

Abt. II: ■■ Übernahme:

■■ Löschung/Freigabe:

■■ Freigabe:

Abt. III: ■■ Übernahme:

■■ Löschung:

VII. Genehmigungen

■■ Versicherung § 1365 BGB ■■ Zustimmung Ehegatte erforderlich

■■ §19 BauGB ■■ GrdstVG ■■ Versicherung weniger als 2 ha 

■■ Stiftungsaufsicht ■■ Bürgermeister ■■ Gemeinderat 

■■ GVO ■■ Sonstige Genehmigungen

VIII. Vorkaufsrechte

■■ Gemeinde ■■ NatSchG ■■ ReichssiedlungsG 

■■ Mieter ■■ Abt. II

IX. Weitere Bestimmungen

■■ Dienstbarkeiten erforderlich:

■■ sonstiges:

■■ Maklerprovision 

■■ Käufer .................................................................................. € / .........................%

■■ Verkäufer ......................................................................... € / .........................%

X. Kosten, Steuern:

■■ normal ■■ abweichend:

Vermessungskosten: ■■ Käufer  ■■ Verkäufer

■■ Steuerberatung empfehlen
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Eine Immobilie kann in den seltensten Fällen bar finanziert werden, in der Regel muss der Käufer einen Kredit aufnehmen. Meist

wird daher im Gefolge des Kaufvertrags eine Grundschuld zur Absicherung des Darlehens bestellt. Da die Grundschuldbestel-

lungsurkunde für den juristischen Laien schwer verständlich ist, soll Ihnen das folgende Merkblatt dabei helfen, sich schon vorab

mit den wichtigsten Punkten der Grundschuld auseinander zu setzen. Das Merkblatt richtet sich v.a. in Ziffer 5. auch an den Ver-

käufer, dessen Mitwirkung bei der Bestellung einer Grundschuld an der verkauften Immobilie im Normalfall erforderlich ist.

Vorausgeschickt sei, dass die Grundschuldbestellungsurkunden auf Formularen basieren, die nicht vom Notariat entworfen wer-

den. Vielmehr gibt jede Bank, Sparkasse oder Versicherung (nachfolgend nur noch „Bank“) ihr eigenes Formular vor. Um die

näheren Details der Grundschuldbestellung prüfen zu können, ist es ratsam, sich von seinem Kreditinstitut vorab das Formular

aushändigen zu lassen; Änderungen des Vertragsinhalts auszuhandeln, dürfte allerdings schwierig sein.

1. Wer Schulden macht, haftet dafür stets mit seinem gesamten Vermögen – dieser Grundsatz gilt immer, auch wenn zwischen

Gläubiger und Schuldner keine besondere Kreditsicherung vereinbart wird. Mit einer Grundschuld sichert sich die finanzie-

rende Bank zusätzlich ab, indem sie sich eine erleichterte Zugriffsmöglichkeit auf das betreffende Grundstück und meist auch

auf das sonstige Vermögen des Schuldners einräumen lässt. Durch die Eintragung einer Grundschuld im Grundbuch wird das

Grundstück zum Pfand. Die Grundschuld gibt der Bank nämlich das Recht, das belastete Grundstück versteigern zu lassen und

aus dem Versteigerungserlös einen Betrag in Höhe des Grundschuldkapitals nebst Zinsen und Nebenleistung (siehe dazu 3.)

zu entnehmen.

2. Wichtig für das Verständnis ist Folgendes: Die Grundschuld wird zwar meist anlässlich eines bestimmten Darlehensvertrags

bestellt, führt aber völlig unabhängig vom Kredit ein rechtliches Eigenleben. Das nötige Bindeglied zwischen Darlehen und

Grundschuld ist die sog. Sicherungsabrede oder auch Zweckerklärung: Sie regelt, was die Grundschuld genau absichert: In

der Regel sind dies nicht nur die Ansprüche aus dem gerade geschlossenen Kreditvertrag, sondern alle Forderungen, die die

Bank jetzt oder künftig gegen den Schuldner hat. Eine solche umfassende Zweckerklärung kann vor allem dann zu unerwar-

teten Haftungsrisiken führen, wenn eine Haftung für Kredite in Frage kommt, die der Grundschuldbesteller nicht selbst auf-

genommen hat. Beispiele: Beide Ehepartner bestellen gemeinsam eine Grundschuld, die nach der Zweckerklärung auch

Darlehen sichert, die einer allein aufnimmt; Eltern bestellen eine Grundschuld für Kredite ihrer Kinder. Da die Zwecker-

klärung in der Regel nicht in der Grundschuldbestellungsurkunde enthalten ist, empfiehlt es sich, sich vorher genau danach zu

erkundigen.

3. Vor diesem Hintergrund erklärt sich das Bestreben der Banken, die Sicherung über die Grundschuldsumme hinaus weiter aus-

zudehnen. Das erreichen sie durch die Vereinbarung von Grundschuldzinsen und sonstigen Nebenleistungen. Diese Grund-

schuldzinsen haben nichts mit den Darlehenszinsen zu tun, sie müssen insbesondere nicht zusätzlich zum Kreditzins bezahlt

werden. Ihre Bedeutung liegt einzig und allein darin, dass sich im Laufe der Zeit der Betrag erhöht, den das Kreditinstitut im

Falle einer Zwangsvollstreckung maximal (d.h. nur, wenn tatsächlich so hohe Schulden bestehen) aus dem Versteigerungser-

lös entnehmen kann. Die Grundschuldzinsen bewegen sich momentan etwa zwischen 10 % und 20 %, die sonstigen Neben-

leistungen zwischen 5 % und 10 %.

4. Herzstück der Grundschuldbestellung ist die sog. Zwangsvollstreckungsunterwerfung. Sie gibt der Bank das Recht, die

Zwangsversteigerung des Grundstücks zu veranlassen, ohne vorher ein Gerichtsurteil erstritten zu haben, was normalerweise

Voraussetzung für jede Zwangsvollstreckung ist. Zusätzlich beinhaltet die Grundschuldbestellungsurkunde einen als persön-

liche Haftung oder auch abstraktes Schuldanerkenntnis mit Zwangsvollstreckungsunterwerfung bezeichneten Punkt.

Damit erhält die Bank das Recht, auch in das gesamte sonstige Vermögen des Schuldners ohne Gerichtsurteil zu vollstrecken.

Dies ist nämlich meist einfacher als die Zwangsversteigerung des Grundstücks, die Bank kann z.B. ein Sparbuch pfänden.

Selbstverständlich darf die geschuldete Summe aber nur einmal gefordert werden. Die Zwangsvollstreckungsunterwerfung

nimmt dem Schuldner nicht den Schutz eines Gerichtsverfahrens, da er gegen die Zwangsvollstreckung klagen kann.



5. Beim Kaufvertrag ist der Käufer oft darauf angewiesen, schon vor der Eigentumsumschreibung im Grundbuch eine Grund-

schuld am gekauften Objekt zu bestellen, weil er sonst keinen Kredit erhalten würde. Hierfür ist die Mitwirkung des Verkäu-

fers erforderlich, der ja noch Grundstückseigentümer ist, solange er im Grundbuch steht. Man spricht von einer Vorweg-

belastung. Ohne dieses Verfahren könnte der Kaufpreis in den meisten Fällen erst sehr viel später bezahlt werden. Zur Risiko-

minimierung für den Verkäufer darf die Bank des Käufers nur direkt an den Verkäufer bzw. an seine Bank zahlen. Außerdem

haftet der Verkäufer nicht mit seinem sonstigen Vermögen (vgl. 4.).

6. Teilweise kann man die Grundschuld nicht sofort im Grundbuch eintragen, z.B. weil das betreffende Grundstück erst aus ei-

nem anderen herausgemessen werden muss. Hier wird zur vorläufigen Sicherung der Anspruch des Käufers auf Übereignung

des Grundstücks an die Bank verpfändet. Allerdings akzeptiert nicht jede Bank diese Form der Sicherung.

7. Und was passiert, wenn alle Schulden zurückgezahlt sind? Zunächst gar nichts, da die Grundschuld vom Kredit unabhängig

ist (siehe 2.). Die Grundschuld steht also weiterhin im Grundbuch und kann zur Sicherung eines neuen Darlehens bei dersel-

ben Bank verwendet werden. Der Schuldner hat aber gegenüber der Bank einen Anspruch auf Löschung der Grundschuld.

Wichtig ist, dass sich der Schuldner selbst um die Löschung der Grundschuld im Grundbuch kümmern muss. Dazu ist es er-

forderlich, dass er von der Bank eine sog. Löschungsbewilligung einholt und der Grundstückseigentümer (also normalerweise

der Schuldner selbst) notariell zustimmt. Der Anspruch auf Löschung einer Grundschuld verjährt innerhalb von zehn Jahren

nach Tilgung aller gesicherten Forderungen.

Sind mehrere Grundschulden am selben Grundstück eingetragen, so hat die Bank mit der früher eingetragenen Grundschuld

bei einer Zwangsversteigerung die bessere Position als eine Bank mit einer später eingetragenen Grundschuld. Die Bank mit

der schlechteren Rangstelle möchte deshalb im Grundbuch aufrücken, wenn die vorrangige Grundschuld keine Kredite mehr

absichert. Dazu ist in aller Regel bei der Grundschuldbestellung ein Abschnitt vorgesehen, der die Überschrift „Abtretung

der Rückgewähransprüche“ trägt. Damit kann die Bank mit der schlechteren Rangstelle die Löschung der vorrangigen

Grundschuld verlangen, wenn diese nicht mehr zur Kreditsicherung benötigt wird.

Selbstverständlich wird die Grundschuld in der Beurkundungsverhandlung bezogen auf Ihren konkreten Fall noch genauer er-

läutert. Die Beschäftigung mit diesem Merkblatt soll Ihnen gezielte Nachfragen ermöglichen.
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e Anhang 10: Fragebogen für Mandantenbefragung

gut normal verbes- Bemerkungen 
serungs-
fähig 

Telefonische Terminvereinbarung 

a) Erreichbarkeit des Notariats 

b) Erreichbarkeit des Notars 

c) Freundlichkeit 

Wartezeit bis zum Termin 

Berücksichtigung eigener 
Terminwünsche 

Anfahrt und Parken des Autos 

Erreichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln 

Auffinden des Notariats 

Atmosphäre des Gebäudes 

Empfang in der Kanzlei 

a) Besetzung 

b) Freundlichkeit 

Atmosphäre der Notariatsräume 

Wartezeit bis zur Beurkundung 

Atmosphäre im Wartezimmer 

Lesematerial im Wartezimmer 

Gewährleistung des Datenschutzes 

Beurkundungsvorbereitung 

a) Rechtzeitigkeit des Entwurfs 

b) Vorbesprechung möglich 

c) Vorbesprechung informativ 

Beurkundungsvorgang 

a) Dauer 

b) Verständlichkeit 

Neutralität 

vermittelte Sicherheit 

Atmosphäre 

Beurkundung durch Vertreter 

a) Dauer 

b) Verständlichkeit 

Neutralität 

vermittelte Sicherheit 

Atmosphäre 

Erhalt der Urkunden 

a) zeitgerecht 

b) Anzahl 
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(fortgesetzt) gut normal verbes- Bemerkungen 
serungs-
fähig 

Vollzug 

a) zeitgerecht 

b) verständlich 

c) problemlos 

Verständlichkeit der Rechnung 

Sonstiges 

a) besonders negativ 

b) besonders positiv 

E-Mail-Kommunikation erwünscht 
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1 DNotZ 1998, 69.
2 Z.B. Beschluss vom 25.4.2001 NJW 2001, 1926.

3 Zu den neuen Werbebestimmungen des notariellen Berufsrechts
siehe: Starke in Beck’sches Notar-Handbuch 3. Aufl., K XIII und
Festschrift für G. Bezzenberger S. 611 ff.; Kleine-Cosack, Das
Werberecht der rechts- und steuerberatenden Berufe; Eylmann,
ZNotP 2000, 170 u. 2 NotP 2001, 17; Decku, ZNotP 2000, 290 u.
2001, 19; Wöstmann, ZNotP 2002, 51.
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I. Allgemeines

Die am 8.9.1998 in Kraft getretene Novelle zur BNotO ent-
hält erstmals in § 29 BNotO eine ausdrückliche gesetzliche
Regelung zur Werbung des Notars. Bis dahin wurde aus dem
Regelungszusammenhang der BNotO (insbesondere aus §§ 2
S. 3, 14 Abs. 3 BNotO a.F.) ein striktes Werbeverbot für No-
tare entnommen. 

Wenn der neu geschaffene § 29 BNotO die – nicht amtliche –
Überschrift „Werbeverbot“ trägt, dann führt diese Überschrift
in die Irre, ergibt sich doch aus § 29 Abs. 1 BNotO, dass dem
Notar nur „eine dem öffentlichen Amt widersprechende Wer-
bung“ untersagt ist. Eine mit seinem öffentlichen Amt verein-
bare Werbung ist dem Notar demnach künftig erlaubt. Knap-
per hätte der Gesetzgeber nicht zum Ausdruck bringen kön-
nen, dass er der vom Bundesverfassungsgericht vorgezeich-
neten Linie folgt, die für alle rechts- und steuerberatenden Be-
rufe unter Betonung der in Art. 12 GG garantierten Berufs-
ausübungsfreiheit eine Abkehr von der bisherigen restriktiven
Haltung zur Zulässigkeit von Werbemaßnahmen forderte. Mit
der Werbung von Notaren hat sich das BVerfG in jüngster 
Zeit nur einmal befasst. In der sog. Logo-Entscheidung vom
24.7.19971 hat das BVerfG in einer sachlich ziemlich belang-
losen Frage entschieden, dass es dem Notar nicht verboten
werden kann, seinen Briefbogen dezent farblich und grafisch
zu gestalten. In der Begründung zu dieser Entscheidung fin-
den sich jedoch eine Reihe von grundsätzlichen Ausführun-
gen, die herangezogen werden können und müssen, um dem
knappen Gesetzestext des § 29 Abs. 1 BNotO Inhalt und Kon-
tur zu geben:

– Zu der durch Art. 12 Abs. 1 GG gewährleisteten Freiheit
der Berufsausübung gehört auch die Werbung des Notars
für die Inanspruchnahme seiner Dienste.

– Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass die
berufswidrige Werbung bei Notaren engeren Maßstäben
unterliegt als bei Rechtsanwälten. 

– Das Verbot berufswidriger Werbung erhält seine Recht-
fertigung dadurch, dass es als flankierende Maßnahme
der Sicherung der ordnungsgemäßen Berufsausübung
des Notars dient, zu der insbesondere die unabhängige,
unparteiliche und gewissenhafte Wahrnehmung des öf-
fentlichen Amtes gehört.

Im Rahmen dieser Vorgaben hat die Bundesnotarkammer in
Ziffer VII. ihrer Richtlinienempfehlungen versucht, die Rechte
und Pflichten der Notare bei ihrer Außendarstellung näher zu
konkretisieren. Die Landesnotarkammer Bayern hat gemäß 
§ 67 Abs. 2 Nr. 7 BNotO der Ziffer VII. der Richtlinienemp-
fehlungen der BNotK mit einer kleinen Ergänzung als Sat-
zungsrecht Geltung verschafft. Aus weiteren Entscheidungen
des BVerfG zum Werberecht der Rechtsanwälte2 ist insbeson-

dere zu entnehmen, dass sich die Auslegung einzelner Rechts-
normen zum Werberecht immer an dem übergeordneten Ziel
zu orientieren hat, dem die jeweilige Einschränkung der Wer-
befreiheit bei den verschiedenen Berufen dient.3

II. Einzelfälle

1. Bekanntmachung der Übernahme einer Notar-
stelle bzw. des Bezugs von Geschäftsräumen

Die Übernahme neuer Geschäftsräume kann aus verschiede-
nen Anlässen erfolgen:

1.1 Der Notar wechselt am gleich bleibenden Amtssitz in
neue Geschäftsräume. 

1.2 Der Notar übernimmt eine bestehende Notarstelle und
bezieht die Geschäftsräume seines Amtsvorgängers oder
auch neue Geschäftsräume. 

1.3 Der Notar übernimmt eine sog. Nullstelle.

Bezieht ein Notar in den Fällen 1.1 und 1.2 neue Geschäfts-
räume so hat seine bzw. die Klientel seines Amtsvorgängers
ein berechtigtes Interesse daran, von der Verlegung der Ge-
schäftsräume bzw. dem Wechsel in der Inhaberschaft der No-
tarstelle unterrichtet zu werden. Wenn der Notar somit die
Klientel der Notarstelle durch Zeitungsanzeigen oder ein
Anschreiben vom Wechsel seiner Amtsräume bzw. von der
Amtsnachfolge unterrichtet, trägt er diesem Interesse berech-
tigterweise Rechnung. Da beim Notar oft lange Zeiträume
zwischen mehreren Besuchen des gleichen Rechtsuchenden
verstreichen, bestehen auch keine Bedenken dagegen, Man-
danten durch ein Anschreiben vom Amtswechsel bzw. vom
Wechsel der Geschäftsräume zu unterrichten, deren letzter
Kontakt zur Notarstelle schon längere Zeit zurückliegt. Perso-
nen, die bisher in keinerlei Kontakt zur Notarstelle standen,
dürfen allerdings nicht angeschrieben werden.

Völlig anders ist die Situation eines sog. Nullstellen-Inhabers,
der keinen Amtsvorgänger hat und damit nicht an Mandanten-
kontakte anknüpfen kann, die zu seinem Amtsvorgänger be-
standen. Übernimmt ein Notar eine sog. Nullstelle, so darf er
sich und seine neuen Geschäftsräume durch Zeitungsanzei-
gen und Anschreiben allgemein bekannt machen. Der Perso-
nenkreis, an den sich der Inhaber der Nullstelle wenden darf,
ist hierbei nicht beschränkt. Zu diesem Kreis gehören schon
nach bisheriger bayerischer Auffassung alle Behörden, Kre-
ditinstitute und sonstige Institutionen, mit denen ein Notar
üblicherweise häufiger Kontakt hat. Darüber hinaus kann der
Inhaber einer Nullstelle – anders als ein Kollege, der eine be-
reits bestehende Notarstelle übernimmt – jedoch auch poten-

Auftreten des Notars in der Öffentlichkeit und Werbung
Von Notar Dr. Jürgen Vollhardt, Hersbruck

Mit § 29 BNotO existiert seit 1998 eine gesetzliche Regelung zur Werbung des Notars. Im konkreten Fall ist dennoch häufig
unklar, welches Verhalten danach zulässig und welches als „dem öffentlichen Amt widersprechend“ unzulässig ist. Einige der
häufig auftretenden praktischen Problemfälle werden hier erläutert.



zielle Mandanten von seiner Ernennung zum Notar und dem
Beginn seiner Tätigkeit unterrichten. Da die Neuerrichtung
von Notarstellen das Ziel verfolgt, den Rechtsuchenden die
Möglichkeit zu geben, mit ihren Angelegenheiten auch den
Inhaber der neu errichteten Notarstelle zu beauftragen, ist es
mit dem öffentlichen Amt des Notars vereinbar, wenn der
Inhaber der neu errichteten Notarstelle sich anlässlich seines
Amtsantritts an alle Rechtsuchenden wendet und auf sich auf-
merksam macht. Ein solches öffentliches Bekanntmachen der
Neuerrichtung einer Notarstelle und ihres Inhabers stellt auch
kein Verhalten dar, das auf die Gewinnung eines bestimmten
Auftraggebers gerichtet ist (und dem Notar gemäß Ziffer VII
1.3.a) der Richtlinien verboten ist), da darunter nur ein Ver-
halten zu verstehen ist, das in den Augen eines Dritten geeig-
net sein könnte, die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des
Notars gegenüber einem geworbenen Mandanten in Zweifel
zu ziehen. Wenn der Inhaber einer neu errichteten Notarstelle
sich allgemein bekannt macht, so erscheint das dem rechtsu-
chenden Publikum als Selbstverständlichkeit und ist anders
zu bewerten, als wenn ein Notar gezielt einzelne Mandanten
anspricht, um von ihnen Aufträge zu erhalten.

Zulässig: Ein Notar, der eine Nullstelle übernommen hat,
schreibt alle in seinem Amtsbereich tätigen Bau-
träger, Makler, Rechtsanwälte, Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer an und macht auf die Er-
richtung einer weiteren Notarstelle am Amtssitz
und auf sich als deren Inhaber aufmerksam.

Unzulässig: Ein Notar, der am bisherigen Amtssitz neue
Geschäftsräume bezieht oder die Amtsnach-
folge eines Kollegen antritt, schreibt z.B. Mak-
ler oder Rechtsanwälte an, zu denen bisher
kein beruflicher Kontakt bestanden hat.

2. Einladungen in die Geschäftsräume

2.1 Im nahen zeitlichen Zusammenhang mit der Übernahme
von Geschäftsräumen kann nach Auffassung des Vor-
stands vom Notar auch ein Empfang in den Geschäfts-
räumen veranstaltet werden. Der Kreis der Eingeladenen
darf hierbei nicht weiter gezogen werden, als der Kreis
derjenigen, die durch Anschreiben von der Übernahme
der neuen Geschäftsräume unterrichtet werden dürfen.

2.2 Die Justizbehörden sind seit einigen Jahren dazu überge-
gangen, im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit sich und
ihre Räume an sog. Tagen der offenen Tür bekannt zu
machen. Notare können sich jederzeit an solchen Aktio-
nen der Justiz beteiligen. Die Richtlinien sehen in Ziffer
VII 1.1 ausdrücklich vor, dass die Notare die Öffentlich-
keit über ihre Aufgaben, Befugnisse und Tätigkeitsberei-
che unterrichten können. Soll ein Tag der offenen Tür un-
abhängig von der Justiz organisiert werden und befinden
sich an dem Amtssitz des Notars mehrere Notarstellen,
kann der Eindruck, es ginge bei der Veranstaltung weni-
ger um die Unterrichtung der Öffentlichkeit als um (un-
zulässige) allgemeine Werbung eines Notars dadurch
vermieden werden, dass die geplante Veranstaltung unter
den Kollegen besprochen und von mehreren Notaren mit-
getragen wird.

2.3 Der Bundesgerichtshof hat unter Aufgabe seiner bishe-
rigen Rechtsprechung dem Rechtsanwalt gestattet, Fach-
vorträge zu veranstalten und hierzu einen ausgewählten
Personenkreis einzuladen4. Ein solches Verhalten ist dem
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Notar im Gegensatz zum Rechtsanwalt verboten. Der
Notar darf – anders als der Rechtsanwalt – nicht allein
die Interessen eines Auftraggebers wahrnehmen, sondern
er hat aufgrund seiner unparteilichen Stellung immer
auch die Interessen anderer Betroffener zu berücksich-
tigen. Wer sich um einen bestimmten Auftraggeber be-
müht, erweckt bei diesem und Dritten möglicherweise
den Eindruck, er sei bereit, den Interessen des Umworbe-
nen den Vorrang vor den Interessen anderer einzuräumen.
Die Richtlinien verbieten deshalb in Ziffer VII. 1.3 a)
ausdrücklich ein Verhalten, das auf die Gewinnung eines
bestimmten Mandanten gerichtet ist. Ausnahmsweise
kann die Veranstaltung eines Fachvortrags in den Ge-
schäftsräumen zulässig sein, wenn sie sich in dem Rah-
men hält, den Ziffer VII.6. der Richtlinien für die unauf-
geforderte Versendung von Informationen zieht, d.h. die
Einladung bedarf eines sachlichen Grundes und richtet
sich nur an bisherige Auftraggeber. In einem solchen Fall
erweckt der Notar nämlich nicht den Eindruck, er wolle
einen bestimmten Mandanten gewinnen und er gefährdet
damit auch nicht seine Unparteilichkeit.

2.4 Veranstaltet ein Notar in seinen Geschäftsräumen eine
Kunstausstellung oder lädt er zu einer Vernissage oder zu
einem Musikvortrag ein, so tritt der Notar gegenüber
dem Eingeladenen zwar nicht in beruflicher Eigenschaft
auf, aber da er als Notar in seine Geschäftsräume einlädt,
handelt es sich um sog. Imagewerbung. Der Notar
bemüht sich bei dem angesprochenen Einladungskreis
um ein positives Image als Kunstförderer und zeigt an-
lässlich der Kunstveranstaltung seine Geschäftsräume
vor. Eine solche Imagewerbung ist solange nicht berufs-
widrig, als sie nicht durch Häufigkeit oder Aufdringlich-
keit geeignet ist, die Tatsache zu verdunkeln, dass der
einladende Notar ein Träger eines öffentlichen Amtes ist,
dem durch die Bedürfnisprüfung gemäß § 4 BNotO
grundsätzlich sein Auskommen gesichert ist, das allge-
meine Werbemaßnahmen überflüssig macht.

Zulässig: Ein Notar gibt durch Anschreiben bekannt, dass
an einem bestimmten Tag in seinen Amtsräu-
men eine Vernissage stattfindet.

Unzulässig: Ein Notar lädt durch Anschreiben oder Zei-
tungsanzeige zu einem Fachvortrag in seine
Geschäftsräume ein, um sich hierbei Interes-
senten als sachkundig im Bereich des gewähl-
ten Themas darzustellen.

3. Auftreten des Notars in der Öffentlichkeit

3.1 Notare werden vermehrt von Vereinen, Institutionen und
Firmen zu Fachvorträgen gebeten. Es ist begrüßenswert,
dass die Notare auf diese Art Gelegenheit erhalten, ihre
Kompetenz im Bereich der vorsorgenden Rechtspflege
unter Beweis zu stellen. Vortragstätigkeit ist gemäß § 8
Abs. 4 BNotO genehmigungsfreie Nebentätigkeit. 

Das Auftreten des Notars bei solchen Gelegenheiten hat
jedoch so zu erfolgen, dass es mit seinem öffentlichen
Amt zu vereinbaren ist. Der Notar muss deshalb bei sei-
nem Auftreten insbesondere darauf achten, dass es weder
zu einer berufswidrigen Werbung für sich selbst noch zu
einer mit seiner Stellung als Amtsträger nicht zu verein-
barenden Werbung für den Veranstalter führt. Der Notar
darf somit bei einer solchen Veranstaltung weder seine
Dienste reklamehaft herausstellen, noch eine solche Ver-
anstaltung zu wertender Selbstdarstellung nützen (Ziffer4 BGH Urteil vom 1.3.2001, BB 2001, 1274.
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VII 1.3 b) und c) der Richtlinien). Es ist jedoch nicht zu
beanstanden, wenn der Notar anlässlich eines Vortrags
seinen Amtssitz und seine Geschäftsräume den Zuhörern
mitteilt. Hält der Notar den Vortrag außerhalb seines
Amtsbereichs, so trägt es zu einem guten kollegialen Zu-
sammenhalt bei, der im Standesinteresse außerordentlich
wichtig ist, wenn vorher mit dem Kollegen, zu dessen
Amtsbereich der Vortragsort gehört, bzw. der zuständi-
gen Bezirksgruppe Verbindung aufgenommen wird. Wei-
ter muss der Notar den Anschein vermeiden, dass er der
Bitte des Veranstalters einen Vortrag zu halten, deshalb
gefolgt ist, um dessen Geschäfte zu fördern. Je mehr
beim Veranstalter gewerbliche Gründe für die Veranstal-
tung im Vordergrund stehen, desto sorgfältiger hat der
Notar zu prüfen, ob ihm eine Teilnahme an der Veranstal-
tung möglich ist. Nicht möglich ist es beispielsweise,
dass der Notar auf der Werbeveranstaltung eines Bauträ-
gers oder Immobilienvertriebs auftritt, bei welcher für
die Objekte und Leistungen des Veranstalters Reklame
gemacht wird.

3.2 Nimmt ein Notar Amtstätigkeiten wahr, die auf Medien-
interesse stoßen (z.B. Überwachung von Auslosungen,
Beurkundungen mit großer kultureller oder wirtschaft-
licher Bedeutung), so ist es nicht zu beanstanden, wenn
in den Medien darüber unter Namensnennung, Angabe
des Amtssitzes und gegebenenfalls mit Bild des Notars
berichtet wird. Tritt ein Notar an einem Ort erstmals in
Erscheinigung (Verlegung des Amtssitzes, Ernennung
zum Notar) so kann darüber in den Medien mit Bild des
Notars eine Veröffentlichtung erfolgen, wenn hierbei die
durch Ziffer VII. der Richtlinien gezogenen Grenzen be-
achtet werden.

Zulässig: Ein Notar hält auf Einladung der Sparkasse und
in deren Räumen einen Vortrag über Erbrecht.
Der Vortrag wird auf Plakaten und in der Presse
angekündigt.

Unzulässig: Ein Bauträger stellt der Öffentlichkeit ein von
ihm erschlossenes Baugebiet vor oder ein An-
lageberater gibt anlässlich seines Geschäftsjubi-
läums eine Werbebroschüre heraus. Ein Notar
lässt sich in diese Werbemaßnahmen einbinden.

4. Darstellung im Internet, Kanzleibroschüren, 
Versendung eines Newsletter

4.1 Gemäß Ziffer VII.6. der Richtlinien ist sowohl die Ein-
richtung einer Homepage als auch die Erstellung einer
Kanzleibroschüre und deren Auslage in der Geschäfts-
stelle zulässig. In die Homepage bzw. Kanzleibroschüre
können Angaben zum Lebenslauf des Notars mit einem
Foto, wissenschaftliche Publikationen, Fremdsprachen-
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kenntnisse, sowie Angaben zur Geschäftsstelle (An-
fahrtsskizzen, Öffnungszeiten, Parkplätze) und den Mit-
arbeitern aufgenommen werden. Der Notar kann darauf
hinweisen, dass er Mediationen durchführt (Die Bezeich-
nung als „Mediator“ sollte unterbleiben, damit nicht der
Eindruck entsteht, der Notar würde einen zweiten Beruf
als Mediator ausüben) und bestimmte genehmigungs-
freie Nebentätigkeiten übernimmt, wie z.B. das Amt
eines Testamentsvollstreckers, Schiedsrichters oder Be-
treuers.

4.2 In Einzelfällen kann der Notar bei Vorliegen eines sach-
lichen Grundes auch unaufgefordert Informationen 
(Newsletter) an bisherige Auftraggeber versenden (z.B.
bei Änderungen der Rechtsprechung oder Rechtsnor-
men, die eine Überprüfung bestehender Vereinbarungen
oder letztwilliger Verfügungen erforderlich machen).
Das ständige Sich-in-Erinnerung-Bringen durch die peri-
odische Übersendung eines so genannten Newsletter, wie
das im gewerblichen Bereich zunehmend geschieht, lässt
Ziffer VII 6. der Richtlinien als mit dem öffentlichen Amt
unvereinbar nicht zu.

4.3 Bei der Wahl einer Domain im Internet darf der Notar
keine Alleinstellung in einem bestimmten Raum bean-
spruchen, sondern sie muss auf ihn individualisiert sein.
Unzulässig ist die Einrichtung eines so genannten Gäste-
buchs auf der Homepage, mit dem die Besucher der
Homepage zu eigenen Eintragungen auf der Webseite des
Notars aufgerufen werden, da nach allgemeiner Lebens-
erfahrung der Notar dadurch daran mitwirkt, dass Dritte
für ihn in unerlaubter Weise Werbung machen5. Es liegt
nahe, das Internet auch für Dienstleistungsangebote des
Notars zu nutzen, z.B. für die Anforderung von Register-
und Grundbucheinsichten oder zur Erstellung von Ur-
kundsentwürfen. Unabhängig von den rechtlichen Fra-
gen, die ein solches Dienstleistungsangebot aufwirft (An-
zeige der Telekommunikations-Dienstleistung bei der
Regulierungsbehörde, Anwendung der Fernabsatzricht-
linie usw.) ist sorgfältig darauf zu achten, dass der Inter-
netnutzer nicht den Eindruck gewinnt, die Erstellung von
Urkundsentwürfen könne ohne persönliche Sachverhalts-
aufklärung durch den Notar oder seine Mitarbeiter allein
aufgrund der vom Nutzer gemachten Angabe erfolgen,
auch wenn diese Angaben durch das Ausfüllen einer
Suchmaske Notar-gesteuert sind. Die Erforschung des
Willens der Beteiligten, die dem Notar gemäß § 17 Abs. 1
BeurkG aufgegeben ist, erfordert zwingend den Dialog,
der möglichst vor und nicht erst nach Erstellung eines
Urkundsentwurfs aufzunehmen ist.

5 Zur Verwendung von „Meta-Daten“ und zu weiteren Einzelheiten
der Internet-Nutzung vgl. Becker, NotBZ 1999, 239 ff. und Sobola,
NJW 2001, 1113.
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* Die Befragten waren durchwegs private Personen; Unternehmen
oder Institutionen wurden nicht in die Untersuchung einbezogen.
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I. Image als Aspekt der Qualitätssicherung

Der Begriff „Image“ beschreibt die Summe der Vorstellungen
und Meinungen, die in der Öffentlichkeit oder einzelnen Grup-
pen der Öffentlichkeit von einem Gegenstand (Unternehmen,
Institution, Berufsstand etc.) oder einer Person gegeben sind.

Images setzen sich aus mehreren Faktoren zusammen wie
z.B. Wissen und Kenntnissen, eigenen und fremden Erfahrun-
gen, dem äußeren Auftreten respektive dem Erscheinungsbild
eines Gegenstandes, Informationen, die durch die Medien
transportiert werden, Meinungen, die kolportiert werden etc.
Images sind immer eine Mischung aus Urteilen und Vorurtei-
len, aus rationalen und emotionalen Komponenten.

Die Relevanz des Themas „Image“ im Zusammenhang mit
dem Berufsstand der Notare resultiert aus der Tatsache, dass
Images die Einstellung gegenüber einem Unternehmen, einer
Institution oder einem Berufsstand beeinflussen. Die Erwar-
tungen, die man an den Berufsstand und seine Repräsentanten
heranträgt, die Bewertung seiner Funktion und die Beurtei-
lung seiner Leistungen werden durch das Bild, das man sich
von diesem Berufsstand macht, wesentlich beeinflusst. Nicht
zuletzt wird auch die Position dieses Berufsstandes in der Ge-
sellschaft, die Akzeptanz seines Leistungsangebotes und die
Bereitschaft, diese vertrauensvoll in Anspruch zu nehmen,
von diesem Image geprägt.

Images sind veränderliche Größen und den beschriebenen
Einflüssen unterworfen. Die Pflege des Images der Notare
und seine Ausrichtung am Sollprofil des Berufsstandes ist
deshalb eine wichtige Maßnahme zur Qualitätssicherung der
Notarsleistung und des gesamten Berufsstandes.

II. Die vorliegende Studie

Im Auftrag des Notarvereins Bayern wurde im Jahre 1999
eine umfassende Studie zum aktuellen Image des Berufsstan-
des der Notare in der bayerischen Bevölkerung durchgeführt.

Diese Analyse bestand aus drei Arbeitsschritten:

1. Ermittlung des Selbstbildes der Notare anhand eines
eintägigen Workshops mit bayerischen Notaren.

2. Intensive Befragung einer Stichprobe von 60 Mandanten
über ihre Erfahrungen mit Notaren.

3. Die Ermittlung des Images des Notars in der Öffentlich-
keit* auf Basis einer für die Bevölkerung Bayerns reprä-
sentativen Stichprobe von 712 Befragten.

Ziel dieser Studie war es, den Status quo des Images der No-
tare in der Bevölkerung zu ermitteln, eventuelle Schwachstel-
len aufzuzeigen und Empfehlungen für entsprechende Maß-
nahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zu erarbeiten.

Im Folgenden sollen einige wichtige Befunde aus dieser Stu-
die dargestellt werden.

III. Wissen und Kenntnisse über den Notar 
und seine Funktionen

Die Frage, was man über die Aufgaben eines Notars weiß, er-
gibt folgendes Bild vom Kenntnisstand über den Notar und
seine Funktionen in der Bevölkerung:

57% nennen das Beurkunden und Beglaubigen von Doku-
menten, Verträgen und Schriftstücken als Aufgabe des Notars,
32% das Erstellen, Beurkunden und Eröffnen von Testamen-
ten, 22% das Erstellen und Beurkunden von Erbverträgen.
20% resp. 22% wissen darüber hinaus um die Notwendigkeit,
einen Notar bei Grundstücks- und Immobilienkäufen bzw. 
-Verkäufen beizuziehen. Sonstige Funktionen, speziell im Be-
reich des Gesellschafts- und Handelsrechts, können nur von
wenigen Befragten spontan genannt werden (unter 10% der
Antworten). 

Insgesamt können 96% der Bevölkerung Bayerns wichtige
Aufgaben des Notars nennen, lediglich 4% haben keine kon-
krete Vorstellung von der Arbeit eines Notars.

Das Bild des Notars ist allerdings auf wenige Funktionen
reduziert: Er ist im Wesentlichen eine Institution bei Rechts-
geschäften im Bereich Immobilien, bei Erbangelegenheiten,
bei der Beurkundung von Verträgen und bei der Beglaubigung
von Dokumenten, wobei auch die gesetzliche Verpflichtung
zum Beiziehen eines Notars bei Rechtsgeschäften nicht
durchgängig bewusst ist.

Wann würde man einen Notar von sich aus beiziehen? An-
hand einer vorgelegten Liste von Anlässen werden am häufig-
sten die Scheidungsvereinbarungen (43%), die Vereinbarun-
gen bei nichtehelicher Lebensgemeinschaft (39%) und die
Testamentserstellung (36%) angegeben.

Für unnötig hält man das Mitwirken eines Notars bei Miet-
und Pachtverträgen (69%) sowie bei Vereinsgründungen
(35%) und Schenkungen (31%), um nur die am häufigsten ge-
nannten Bereiche anzuführen.

IV. Erfahrungen mit Notaren

Jeder Zweite in der Bevölkerung Bayerns hatte zum Erhe-
bungszeitpunkt mindestens einmal Kontakt mit einem Notar,
hatte also als Rechtsuchender ein Notariat aufgesucht. Zum
überwiegenden Teil waren es Grundstücks- und Immobilien-
geschäfte sowie Erbangelegenheiten (Testamentserstellung,
Erbvertrag), die den Gang zum Notar erforderlich machten.

Die Erfahrungen, die man bei den durchschnittlich zwei No-
tariatsbesuchen mit Notaren gemacht hat, werden sowohl im
fachlichen als auch im menschlichen Bereich überwiegend
positiv bewertet:

– 86 % der Mandanten geben an, hinsichtlich der fachli-
chen Kompetenz des Notars gute Erfahrungen gemacht
zu haben.

– 79 % bewerten auch die menschliche Seite dieses Kon-
taktes positiv.

Das Image der Notare in der Öffentlichkeit
Von Dr. Dietmar Plaikner, München

Der Autor hat im Auftrag des Bayerischen Notarvereins im Jahre 1999 eine umfassende Studie zum Image des Berufsstandes
der Notare in der bayerischen Bevölkerung durchgeführt. Er stellt hier die Ergebnisse dieser Studie und deren Konsequenzen
für die Öffentlichkeitsarbeit der Notare dar.



Grundsätzliche Beratung, die Kompetenz des Notars und das
ausführliche Eingehen auf die Person des Kunden und sein
Anliegen sowie das freundliche und verständnisvolle Auftre-
ten des Notars werden als Begründungen angegeben.

Die Kritiker (14% im fachlichen, 21% im menschlichen Be-
reich) monieren demgegenüber vor allem eine unzureichende
Aufklärung, die routinehafte Abwicklung und eine unpersön-
liche, nüchterne Atmosphäre bei den Konsultationen.

Bezogen auf die Kosten lässt sich feststellen, dass 2/3 der
Mandanten die Kosten für die Notarleistung als angemessen
bezeichnen und zwar unabhängig von der Bewertung der
jeweiligen Erfahrungen im Umgang mit dem Notar.

Hält man die Kosten für nicht angemessen, werden im We-
sentlichen folgende Argumente angeführt:

– Die Kosten sind zu hoch für den erbrachten Arbeitsauf-
wand/Zeitaufwand.

– Die Kosten werden auf die Vertragssumme, nicht auf die
erbrachte Leistung bezogen.

– Notare verdienen generell zu viel.

Fehlendes Wissen über gesetzliche Vorgaben, ungenaue Vor-
stellungen und Vorurteile belasten den Ruf des Berufstandes
und führen zu unangenehmen Überraschungen mit nachhal-
tigen Auswirkungen.

Erfahrungen mit Notaren
(Befunde der Intensivbefragung von 60 Mandanten)

Positive Erfahrungen Negative Erfahrungen
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zum Notar resp. zur Kanzlei entschieden, sondern auch über
die Weiterempfehlung im Bekannten-, Kollegen- und Freun-
deskreis des Rechtsuchenden: 34 % der Mandanten geben an,
durch Empfehlung von Bekannten/Freunden den Kontakt ge-
rade zu diesem Notar gesucht zu haben.

Wie entscheidend der persönliche Eindruck von dem Notar
und seinem Auftreten ist, zeigt auch ein Vergleich der Aussa-
gen und Reaktionen von Personen, die bereits Erfahrungen
mit Notaren hatten und solchen ohne konkrete Erfahrung:
Notare werden in allen relevanten Kriterien von Mandanten
positiver beurteilt als von Nicht-Mandanten.

V. Das Persönlichkeitsprofil des Notars

In der Beschreibung des typischen Notars anhand einer Liste
von Eigenschaften wird dieser in der Bevölkerung insgesamt*
als intelligent, kompetent, neutral, höflich und engagiert be-
schrieben, selten als unfreundlich, unterdurchschnittlich häu-
fig als altmodisch, humorlos, kleinlich und bieder.

Allerdings fallen Notare aus Sicht der Bevölkerung nicht un-
bedingt durch ein Übermaß an Menschlichkeit, Flexibilität
und Kreativität auf. Auch erscheint die Zustimmung für „un-
verbindlich“ und „auf den eigenen Profit bedacht“ zu hoch für
einen Berufsstand, von dem man als Rechtsuchender neben
Kompetenz und Korrektheit auch Vertrauenswürdigkeit, Zu-
wendung und Menschlichkeit erwartet.

Der typische Notar ist ...

* Vorgegebene Eigenschaften, Repräsentativbefragung Bayern
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● Fachlicher Bereich
– Unzureichende Aufklärung,

keine Beratung 

– Reine Routine, routinemäßige
Abwicklung 

– Keine langen Diskussionen zuge-
lassen 

– Langsame Abwicklung, lange
Wartezeiten auf Termin 

– Inkompetenz, Wissenslücken 

– Reines Ablesen/Vorlesen ohne
jede Kommentierung 

● Menschlicher Bereich 
– Nüchtern, unpersönlich, emotions-

los, unnahbar, autoritär, wichtig-
tuerisch 

– Zu hohe Kosten 

– Notar nahm sich wenig/kaum
Zeit 

– Zeitdruck, Hektik 

– Üblicher Geschäftston 

– Von oben herab, unsympathisch 

– Spießig, verstaubt, unangenehme
Atmosphäre 

– Kompliziert, bürokratisch 

– Fachausdrücke, die ich nicht 
verstand 

● Fachlicher Bereich
– Gründliche Beratung / 

Aufklärung 

– Kompetenz, Erfahrung 

– Routine 

– Schnelle Abwicklung 

– Eingehen auf Änderungs-
wünsche 

● Menschlicher Bereich 
– Freundlich, sympathisch 

– Geduldige, verständnis-
volle Beratung

– Höflich, korrektes 
Benehmen 

– Notar hat sich Zeit 
genommen 

– Zuverlässig, sachlich,
korrekt 

– Neutral, diskret 

– Unkompliziert 

– Solide, sicher, souverän,
seriös 

– Intelligent 

Aufgrund der Tatsache, dass der Kontakt mit einem Notar
sich in der Regel auf ein bis zwei Besuche beschränkt, sind
positive Erfahrung und ein guter persönlicher Eindruck von
großer Bedeutung für die Imagebildung, aber auch für das
Prosperieren einer Kanzlei. Auf Grund des persönlichen Ein-
druckes wird nicht nur über mögliche weitere Verbindungen

intelligent
kompetent

neutral
höflich

engagiert
flexibel

unentbehrlich
menschlich

unverbindlich
auf seinen Profit bedacht

kreativ
am Einzelfall uninteressiert

kleinlich
bieder

humorlos
altmodisch

unfreundlich
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8

Basis: 712 Befragte
Skala 1–6
1 = Trifft voll und ganz zu
6 = Trifft überhaupt nicht zu
Top Boxes (Zustimmung zu den Skalenwerten 1 und 2 in %)

Insgesamt rangieren im Persönlichkeitsbild des Notars die
Sacheigenschaften vor den persönlichen/menschlichen Eigen-
schaften.

Auch hier zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Per-
sonen mit Erfahrung mit Notaren und solchen ohne diese:
Personen, die noch keinen persönlichen Kontakt zu einem
Notar hatten, beschreiben diesen als weniger höflich, weniger
unentbehrlich und weniger menschlich, dafür aber als mehr
auf Profit bedacht, kleinlicher, altmodischer, biederer und
weniger intelligent als Personen mit Notar-Erfahrung.



Notare werden als besonders qualifizierte Juristen gesehen.
Man stimmt in hohem Maße zu, dass sie den Vertragspartnern
neutral gegenüberstehen und gerechte Verträge für alle Betei-
ligten garantieren. Sie verhindern Rechtsstreit und Schaden,
wie er aus unklaren Vertragsverhältnissen entstehen kann.

Erkannt wird aber auch die Monopolstellung, die Notare hin-
sichtlich der Abwicklung von Rechtsgeschäften einnehmen.

VI. Schwachstellen und Defizite im Image des 
Berufsstandes 

Die Ergebnisse zum Thema Image zeigen – alles in allem –
eine gute Akzeptanz des Berufsstandes in der Bevölkerung.
Seine Funktionen werden als unverzichtbar für die Gesell-
schaft, die Rechtssicherheit und den Verbraucherschutz einge-
stuft. Notare setzen Recht in die Praxis um und sorgen dafür,
dass bei Rechtsgeschäften der Schwächere geschützt wird.

Trotz eines weitgehend positiven Bildes sind dennoch einige
Defizite und Schwachstellen des Erscheinungsbildes festzu-
stellen. Zusammengefasst aus allen der vorliegenden Analyse
zugrunde gelegten Ermittlungsstufen (Workshop, Intensivbe-
fragung Mandanten, bevölkerungsrepräsentative Ermittlung)
lassen sich folgende Problemfelder eingrenzen:

● Fehlende Transparenz der Notarleistung

Wesentliche Ursache für Vorurteile, speziell für die vermutete
Disproportion von Leistung und Kosten, ist die fehlende
Transparenz: Der Arbeitsaufwand, die erforderliche Nota-
riatsleistung und die eigentliche Expertenleistung des Notars
sind für den Mandanten in der Regel nicht unmittelbar er-
kennbar. Der Mandant wird darüber auch nicht ausreichend
informiert.

Der Eindruck von „schnell verdientem Geld“ entsteht vor
allem bei Aufgaben, die kanzleimäßig ohne sichtbaren Auf-
wand und scheinbar routinemäßig abgewickelt werden. Im
schlimmsten Fall tritt der Notar selbst gar nicht in Erschei-
nung, er hinterlässt lediglich die Kostenrechnung. Mangelnde
Informierung des Kunden, mangelnde Aufklärung und feh-
lende Klarstellungen vor allem im Bereich der Pflichtauf-
gaben begründen und verstärken das Vorurteil vom mühe-
losen Geldverdienen. 

● Sporadischer Bedarf

Notarleistungen werden nur fallweise in Anspruch genom-
men. Dieser punktuelle Bedarf erfordert es, den Kontakt mit
dem Rechtsuchenden als Chance zu begreifen und so zu ge-
stalten, dass die Voraussetzungen für eine längerfristige Bin-
dung und für eine Weiterempfehlung geschaffen werden. Vor
allem der erste Kontakt ist entscheidend für die Meinungs-
bildung, die Reputation des einzelnen Notars und für das
Image des Berufsstandes insgesamt.

● Das Monopol

Die gesetzlich vorgegebene Notwendigkeit der Beurkundung
von Verträgen und die Zuweisung dieser hoheitlichen Funk-
tion an den Notar verleihen ihm eine Monopolstellung. Mono-
pole sind einerseits eine Quelle für Vorurteile und bergen an-
dererseits die Gefahr, sich darauf auszuruhen. Die Notwen-
digkeit von Erklärung und Aufklärung wird vernachlässigt.

Die zitierte Intransparenz der Notarleistung und eine schein-
bar oft routinemäßige Abwicklung der Rechtsgeschäfte sind
Ursachen für falsche Einschätzungen und Vorurteile. Eine
bessere Aufklärung der Mandanten – vor allem über die
Gebührenseite – kann manche unangenehme Überraschung
bereits im Vorfeld verhindern.
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● Mangelndes Verständnis der besonderen Situation des
Dienstleisters „Notar“ und der Eigenart der Materie

Trotz der besonderen Situation des Notars als Amtsträger
muss eine bessere Wahrnehmung der veränderten Anforde-
rungen und mehr Dienstleistungsverständnis gefordert wer-
den. Ebenso müssen die Leistungen des Notars dem Kunden
gegenüber besser dargestellt werden. Seine Dienstleistung ist
erklärungsbedürftig. Der Notar muss sich vor allem als Bera-
ter und Helfer in vertragsrechtlichen Angelegenheiten begrei-
fen, zumal diese häufig auch eine menschliche Dimension
aufweisen.

VII. Konsequenzen

Der Notar muss sich wandeln von der statischen Rolle der
Amtsperson zu der eines modernen, mandantenorientierten
Dienstleisters.

Der Umgang mit dem Notar ist durch eine Reihe von Gege-
benheiten gekennzeichnet, die mit der Materie und der Funk-
tion des Notars zusammenhängen:

– Es handelt sich in der Regel um „Pflicht-Konsultatio-
nen“, die für den Einzelnen hinsichtlich ihrer Notwen-
digkeit (z.B. der gesetzlichen Vorgabe) nicht immer ein-
sichtig sind.

– Der Gang zum Notar ist aufwändig und lästig.

– Die Abwicklung geht häufig routinemäßig und ohne per-
sönliche Erlebniskomponenten vonstatten.

– Die Materie ist fremd/langweilig und trocken.

– Die Sprache ist eine Fachsprache, die häufig nicht ver-
standen wird.

– Der Notar ist dem Mandanten gegenüber in der Rolle des
Überlegenen.

– Die Atmosphäre eines Notariats ist häufig unpersönlich
und ähnelt der einer Amtsstube.

– Gesetze und Rechtsgeschäfte schaffen per se Distanz und
sind nicht geeignet, Persönliches zuzulassen.

– Das System der Vertragsgebühr ist meist unbekannt.

Der Notar ist Amtsperson und Repräsentant der Staatsgewalt.
Während andere Berater (z.B. Anwälte, Steuerberater) „Ver-
bündete des Klienten sind“ (Zitat), solidarisiert sich der Notar
nicht mit den Beteiligten. Er muss auf Distanz bleiben.

Viel hängt ab von der persönlichen Begegnung des Mandan-
ten mit dieser Institution, vom ersten Kontakt mit der Kanzlei,
von der Art des Auftretens des Notars selbst, von dem Gefühl,
ernst genommen und gut beraten zu werden bis hin zur be-
friedigenden Abwicklung der Angelegenheit selbst.

Neben der wichtigen Imagepflege durch den einzelnen Notar
ist eine effiziente Öffentlichkeitsarbeit des Berufsverbandes
unabdingbar. Dabei geht es neben der notwendigen Erhöhung
der Präsenz des Berufsstandes im öffentlichen Bewusstsein
und der Schaffung von mehr Transparenz auch um eine An-
passung des Berufsbildes an die Anforderungen der modernen
Dienstleistungsgesellschaft und an die sich schnell verändern-
den Rahmenbedingungen.

Dazu sind notwendig:

– Permanente Medienarbeit, z.B. in Form von Beiträgen zu
grundsätzlichen und aktuellen Fragen und allgemein in-
teressierenden Themen über die klassische Pressearbeit.

– Mehr öffentliche Auftritte von Notaren, um die Funktion
des Notars zu personalisieren und die Rolle des Notars
mit Menschen zu besetzen, die nicht nur klug, souverän und
korrekt sind, sondern auch sympathisch und menschlich.
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Alle Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit gehen aber ins
Leere, wenn die persönlichen Erfahrungen mit dem Notar
meiner Wahl zu Enttäuschung, Unzufriedenheit oder Verär-
gerung geführt haben.

VIII. Zusammenfassung

● Die Relevanz der Funktion des Notars für Gesellschaft,
Rechtspflege und Rechtskultur ist in der Bevölkerung zu
wenig bekannt.

● Die Relevanz der Funktion für die Sicherheit des Einzel-
nen sowie der präventive Charakter der Notarfunktion sind in
der Öffentlichkeit zu wenig bewusst.

● Damit sind aber wichtige gesellschaftspolitische und
rechtsstaatliche Aspekte des Berufsbildes zu wenig präsent.
Das Bild des Notars – trotz aller positiven Seiten – ist redu-
ziert auf das Faktische und Funktionale.

● Die Empfehlung ist die entscheidende Akquisitions-
quelle des Notars.

● Damit kommt der Kundenorientierung und der Kunden-
zufriedenheit oberste Priorität zu.
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● Das Bild vom Notar wird im persönlichen Kontakt posi-
tiv oder negativ geformt. Die Chance, ein positives Image
aufzubauen, ist im persönlichen Kontakt besonders groß und
allen PR-Maßnahmen überlegen.

Auch die Chance, Wissen und Verständnis für die Bedeu-
tung des Notarstandes zu vermitteln, ist im persönlichen Kon-
takt in besonderer Weise gegeben.

● Die Problematik der Intransparenz der Leistung und das
z.T. bestehende Vorurteil der hohen Kosten ist u.E. nur durch
Information auszuräumen.

IX. Schlusswort

Wie der Autor aus Gesprächen, Interviews und Diskussionen
mit Notaren weiß, ist eine hohe Bereitschaft der Notare gege-
ben, sich den Veränderungen des Umfeldes zu stellen und not-
wendige Anpassungen an die Bedürfnisse der Bürger und
Rechtsuchenden vorzunehmen. Der Entschluss, sich Wissen
und Kenntnisse über den Status quo des eigenen Berufsbildes
zu verschaffen, belegt diese Feststellung ebenso wie die Be-
reitschaft, sich einer permanenten Qualitätskontrolle zum
Zwecke der Qualitätssicherung zu unterziehen. Auch guter
Ruf und hohes Ansehen müssen gepflegt werden.

1 Bis zur Erziehungszeit Personalreferentin im Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz.

2 Soweit nachstehend nur von „Notar“ die Rede ist, ist selbstver-
ständlich immer auch die „Notarin“ gemeint.

3 Watzlawick 1969.
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Kommunikation im Notariat als Basis für Führung 
und Mandantenpflege

Von Oberregierungsrätin Simone Naumann1, Mainz, und Notarassessor Martin Naumann, Frankenthal

Zu den wesentlichen Aufgaben des Notars2 gehört es, den Willen der Beteiligten zu erforschen, den Sachverhalt zu klären, die
Beteiligten über die rechtliche Tragweite des Geschäfts zu belehren und ihre Erklärungen klar und unzweideutig in der Nieder-
schrift wiederzugeben. Dabei soll er darauf achten, dass Irrtümer und Zweifel vermieden sowie unerfahrene und ungewandte
Beteiligte nicht benachteiligt werden, § 17 Abs. 1 BeurkG. Seine Aufgabe also ist die eines Dolmetschers in zwei Richtungen:

Zunächst muss der Wille der Beteiligten ermittelt und in klare und unzweideutige Erklärungen umgesetzt werden (Vorverfah-
ren). Dann müssen diese klaren und unzweideutigen Erklärungen der Beteiligten oder Dritter wieder den Beteiligten übersetzt
werden, um zu überprüfen, ob die Umsetzung richtig erfolgte, um damit Irrtümer und Zweifel der Beteiligten zu vermeiden (Be-
urkundungsverfahren).

Mithin gehört die Kommunikation mit den Beteiligten zu den wesentlichen Aufgaben des Notars, wie auch die Kommunikation
mit Mitarbeitern, Behörden, Banken und anderen. Der vorliegende Aufsatz stellt Grundsätze der Kommunikation dar und
möchte Kommunikationsmechanismen für den Umgang innerhalb und außerhalb des Büros aufzeigen.

I. GRUNDLAGEN DER KOMMUNIKATION

Warum gewinnt die Kommunikation zunehmend Bedeutung
als Managementkompetenz? Kommunikation ist unvermeid-
bar. Wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, können
wir nicht nicht kommunizieren.3 Auch wer nichts sagt, teilt
etwas mit – keine Antwort ist auch eine Antwort. Neben der
verbalen Botschaft strahlen wir vielfältige weitere Informa-
tionen auf der nonverbalen Ebene aus. Dazu zählen Blickkon-
takt, Mimik, Gestik, Körperhaltung, Merkmale der Stimme,
Abstand zum Gesprächspartner etc. Gesprächspartner neh-
men diese Informationen nicht nur auf, sondern werten sie in-
tuitiv aus.

Die Kenntnis von Kommunikationsmechanismen und der
jeweiligen Wirkungsweise auf den Gesprächspartner erleich-
tern uns den Alltag, insbesondere den Büroalltag, in dem Zeit,
Information und Büroklima wichtige Faktoren darstellen.

1. Kommunikation heute: Überzeugen 
statt Anweisen

Die Kommunikation ist im Wandel der Zeit keineswegs ein-
facher geworden. 

Die rasante technische Entwicklung ermöglicht uns Kommu-
nikationsformen – z.B. E-Mail und das Internet –, an die vor
zehn Jahren nicht zu denken war und beschert uns eine wahre
Informationsflut. Unsere Gesellschaft wandelt sich von der
Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft, Hierarchien
werden zu Netzwerken und hochkomplizierte Technologien
führen zu anspruchsvollen Dienstleistungen, aber auch zu kri-
tischen und selbstbewussten Kunden. Ein Beispiel soll diesen



Wertewandel des Individuums und seine Bedeutung für die
Kommunikation verdeutlichen:

Ein Polizist soll eine Verkehrskontrolle durchführen. Vor 30
Jahren wurde er freundlich begrüßt. Der Fahrer zeigte in einer
Mischung aus schlechtem Gewissen, bravem Obrigkeits-
denken und vorauseilendem Gehorsam sofort seine Papiere
und konnte im Regelfall sofort weiter fahren. Heutzutage
könnte sich die Szene wie folgt abspielen: Der angehaltene
Fahrer öffnet sein Fenster nicht, sondern lässt sich den
Polizisten zunächst ausweisen. Sobald er sich von dessen ord-
nungsgemäßem Status überzeugt hat, fragt er aufgebracht, auf
welcher Rechtsgrundlage dieser schwerwiegende Eingriff in
seine Rechte erfolgt. Der Polizist erläutert sodann ausführlich
die Rechtsgrundlage und die allgemeine Veranlassung der
Kontrolle, bevor der Fahrer (endlich) seine Papiere vorlegt.

In der heutigen Zeit will der Bürger, Mandant, Mitarbeiter
oder Kollege nicht mehr angewiesen, sondern überzeugt wer-
den.4 Ein rein autoritärer Führungsstil oder Kommunikation
nach dem „Gutsherrenprinzip“ sind nicht mehr zeitgemäß.
Sicher erfordert die Kommunikation mit dem Ziel des Über-
zeugens mehr Worte – andererseits kann sie eine abweisende
Haltung beim Gesprächspartner oder gar nerven- und zeitauf-
wendige Konflikte ersparen.

2. Sender- und Empfängermodell

Kommunikation – sei es verbale oder nonverbale – ist nie ein
Monolog, sondern immer ein Dialog. Es sind dabei immer
mindestens zwei Personen beteiligt, die sich die Aufgaben des
Redens und Zuhörens bzw. Ausdrückens und Eindrücke auf-
nehmen teilen. Daher übernehmen wir in der Kommunikation
immer zwei Rollen: Wir sind sowohl Sender und verschicken
Informationen als auch Empfänger und erhalten Informatio-
nen.5 Jede Wahrnehmung ist jedoch subjektiv und damit ge-
prägt von Einstellungen, Bedürfnissen und Erwartungen.6

Missverständnisse entstehen, wenn eine Aussage anders inter-
pretiert wird, als sie gemeint war, d.h. wenn Sender und Emp-
fänger der Nachricht – wie bei einem Radio – nicht auf „glei-
cher Wellenlänge“ waren.

Schulz von Thun hat hierzu ein Kommunikationsmodell ent-
wickelt, das die verschiedenen Ebenen einer Nachricht ver-
deutlicht. Es wird auch das Vier-Ohren-Modell genannt.

Sagt z.B. der Beifahrer zum Fahrer eines Autos: „Die Ampel ist
grün.“, so kann die Aussage verschieden interpretiert werden:

● als reine Sachaussage

● als Appell: „Gib Gas!“ Kommunikation dient nie dem
reinen Selbstzweck, meistens will man mit der Aussage
etwas bewirken.

● als Selbstoffenbarung: „Ich habe es eilig.“ Der Sender
gibt immer etwas von sich selbst preis.

● als Beziehungselement: „Du brauchst meine Hilfestel-
lung.“ Jede Mitteilung sagt etwas über die Beziehung
von Sender und Empfänger aus.

Das Bedeutsame ist, dass Kommunikation immer auf allen
Ebenen gleichzeitig stattfindet.7

Ebenso fällt auf, dass die emotionalen Ebenen einer Aussage
(Appell, Selbstoffenbarung, Beziehung) wesentlich vielfälti-
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ger sind, als die schlichte Sachaussage es vermuten lässt. Viel
zu oft werden diese Aspekte aber vernachlässigt.

Welche entscheidende Rolle unsere Gefühle für die Ge-
sprächsführung spielen, haben wir alle schon erlebt. Wenn wir
verärgert sind, helfen manchmal die besten Argumente nicht,
bei wichtigen Gesprächen fallen uns vor Aufregung gerade im
entscheidenden Moment die Argumente nicht mehr ein, und
wenn wir uns gut fühlen, sind wir eher gewillt, uns auf einen
Gesprächspartner einzulassen. Die sog. Mood-memory-For-
schung hat diese Beeinflussung durch Gefühle untersucht und
belegt, dass unsere Stimmung Einfluss auf die Quantität und
Qualität der Wahrnehmung hat. Teilnehmer von Gedächtnis-
tests, die in einer angenehmen Stimmung waren, erzielten die
weitaus besseren Ergebnisse.8 Daher sollte auch im Fachge-
spräch, das grundsätzlich zu einer nüchternen Betrachtung
und Darstellung der Fakten verleitet, die emotionale Kompo-
nente der Gesprächsführung nicht vernachlässigt werden.

Vor diesem Hintergrund empfehlen sich folgende Vorgehens-
weisen, die die Kommunikation erleichtern und helfen, Sen-
der und Empfänger „auf eine Wellenlänge“ zu bringen:

● Bewusstsein haben, dass wir immer sowohl Sender als
auch Empfänger sind:
Die meisten Schwierigkeiten entstehen in Gesprächen
dann, wenn jeder der beiden Gesprächspartner davon
ausgeht, nur Sender zu sein und den anderen nur als
Empfänger sieht.9

● Zuhören mit vier Ohren:
Die vier Seiten einer Nachricht haben auch für das
Zuhören Konsequenzen. Es reicht eben nicht, nur mit ei-
nem halben Ohr zuzuhören, wenn man ein vernünftiges
Gespräch führen will. Vielmehr müssen wir lernen, mit
vier Ohren zu hören, das heißt mit einem Inhaltsohr,
einem Appellohr, einem Selbstkundgabeohr und einem
Beziehungsohr. Genauer: Wir müssen uns der Tatsache
bewusst werden, dass wir immer selektiv zuhören und
die genannten vier Ohren nicht in einem ausgewogenen
Verhältnis benutzen.10

● Emotionale Einstellung auf den Gesprächspartner:
Der Gesprächsführende sollte ein positives Klima für das
Gespräch herstellen. Dies kann schon durch Kleinig-
keiten wie eine angenehme Umgebung, eine freundliche
Begrüßung oder einer Tasse Kaffee geschehen. Der Ge-
sprächspartner fühlt sich auch dann gut aufgehoben,
wenn wir seine Meinungen und Gefühle ernst nehmen,
seine Bedürfnisse feststellen und auch seinen Fragen
Interesse entgegenbringen. Rückfragen wecken Interesse
und aktivieren den Gesprächspartner.

● Beim Reden empfängerorientiert formulieren:
Sprache und Argumente sollten auf den Gesprächspart-
ner zugeschnitten sein.

● Visualisieren:
Durch plastische Beispiele und Bilder wird eine Nach-
richt für den Zuhörer anschaulich, er kann sie eher nach-
vollziehen, mehr damit verbinden. Eine mathematisch
exakte, intellektuell nüchterne Darstellung ermüdet hin-
gegen schnell und gerät auch schnell wieder in Verges-
senheit. Gefragt sind daher Wortbilder (z.B. Metaphern,
Wortspiele) und Visualisierungen (z.B. Schaubilder,
Overheadprojektionen).11

8 Gehm, Kommunikation im Beruf, S. 63.
9 Wieke, Schwierige Gespräche, S. 29.
10 Wieke, Schwierige Gespräche, S. 24.
11 Meixner, Überzeugen statt Anweisen, S. 45.

4 Schwarz in VWA Rheinland-Pfalz Führungskolleg 2000.
5 Meixner, Überzeugen statt Anweisen, S. 47.
6 Von Rosenstiel/Regnet/Domsch, Führung von Mitarbeitern, S. 187.
7 Von Rosenstiel/Regnet/Domsch, Führung von Mitarbeitern, S. 188.
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● Vermeiden von „Killerphrasen“:
Killerphrasen wie: „Da liegen Sie aber falsch.“ oder „Das
haben wir noch nie so gemacht.“ führen dazu, die Dis-
kussion abzuwürgen, nicht sie zu beleben. Sie entmün-
digen den Gesprächspartner, im schlimmsten Fall de-
mütigen sie ihn.12

II. BÜROINTERNE KOMMUNIKATION

In einem Büro, in dem mehrere Menschen Hand in Hand ar-
beiten, ist der Informationsfluss für Quantität und Qualität der
Arbeit entscheidend. Der Kommunikationsfluss muss jedoch
so koordiniert werden, dass daraus Zeitgewinn und Motiva-
tion und nicht etwa Zeitverlust oder Störungen durch Ein-
griffe in die Arbeitsabläufe resultieren. Die folgenden Kom-
munikationsformen sind im Grundsatz jedem bekannt. Bei
konsequenter Anwendung führen sie zu einem reibungslosen
Umgang im Büro, zur Steigerung der Arbeitsqualität und
Zeitersparnis.

1. Zielvorgaben

Jeder Mensch hat Ziele. Vor allem der Notar als Manager sei-
nes Notariats hat seine Ziele und Ansprüche klar vor Augen.

So erwartet ein guter Chef von seinen Mitarbeitern i.d.R.
Pünktlichkeit am Arbeitsplatz und bei Besprechungen, Gerad-
linigkeit und Aufrichtigkeit. Die Arbeit soll sorgfältig und
zielstrebig erledigt, Mandanten mit Höflichkeit und Respekt
behandelt werden. Diese Erwartungen entsprechen dem ge-
sunden Menschenverstand. Sie brauchen daher nicht als Ver-
haltenskodex niedergeschrieben werden – doch sie müssen
jedem Mitarbeiter deutlich mitgeteilt werden. Wer nicht weiß,
welche Maßnahmen er ergreifen und welche Ziele er errei-
chen soll, wird dies auch kaum verwirklichen. Ohne deutliche
Zielvorgabe senken sich Standards.13

Gerade das Notariat lebt jedoch von seinem hohen Standard,
er ist nicht nur Aushängeschild, sondern quasi auch Existenz-
berechtigung. Damit das Büro in seiner Gesamtheit den hohen
Ansprüchen gerecht werden kann, müssen die Ziele und Stan-
dards kommuniziert werden. Hierfür bedarf es keines ge-
schriebenen Maßnahmekataloges. Detaillierte Hinweise auf
Arbeitsschritte oder Sachverhalte, die gut gelöst wurden und
den Zielen entsprechen, können bereits ausreichen. „Steter
Tropfen höhlt den Stein“, ebenso wird sich jeder direkte Hin-
weis auf das Notariatsziel mit der Zeit für die Mitarbeiter in
ein Gesamtbild einfügen.

Für Notarsozietäten versteht es sich von selbst, dass die Leit-
linien der Büroorganisation zwischen den Amtsinhabern ab-
gesprochen werden sollten, bevor diese von den Mitarbeitern
umgesetzt werden sollen. So sollte es zunächst eine möglichst
einheitliche Praxis in der Verwendung von Vertragsmustern,
Telefonmanagement, Terminierungspraxis, Umgang mit Man-
daten und sonstigen Büroabläufen geben. Würde es hier an
einer einheitlichen Zieldefinition und Umsetzung fehlen, gin-
gen die Synergieeffekte der Sozietät weitgehend verloren. In
Zweifelsfällen müssen sich die Mitarbeiter außerdem darauf
verlassen können, dass die Anweisung eines Notars zugleich
auch für seinen Sozius gilt. Notare, die sich ihrer Führungs-
verantwortung bewusst sind, würden sich daher, wenn sie von
Mitarbeitern auf ein konkretes – immer wiederkehrendes –
Problem angesprochen werden, zunächst intern mit ihrem je-
weiligen Kollegen abstimmen und erst dann als Führungsein-
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heit den orientierungssuchenden Mitbearbeitern gegenüber-
treten: Die Mitbearbeiter hätten eine konkrete Vorgabe zum
Umgang mit diesem Problem (= Ziel) und könnten entspre-
chend verfahren, ohne „zwischen zwei Stühle“ zu geraten.

2. Führung von Konfliktgesprächen

Der Notar sollte als Chef für seine Mitarbeiter verfügbar sein
– nicht nur für fachliche, sondern auch für organisatorische
und menschliche Probleme im Büroalltag. Fehlt eine klare
Regelung zum Führen von sog. Konfliktgesprächen, kann es
schnell zu folgendem Szenario kommen:

Ein Sachbearbeiter hat zunehmend Motivationsprobleme, de-
ren Ursachen aber nicht unbestimmt sind, sondern, soweit sie
betrieblich verursacht sind, von ihm im Einzelnen aufgezählt
werden können. Aufgrund terminlicher Anspannung besteht
jedoch keine Gelegenheit, die angesammelten Probleme mit
dem Notar zu besprechen und einer Lösung zuzuführen. Viel-
mehr werden in der Hektik des Tagesablaufs Probleme immer
nur am konkreten Fall und „zwischen Tür und Angel“ erörtert.
Die Demotivation des Sachbearbeiters wächst. Der Notar ver-
steht die Probleme des Sachbearbeiters nicht, hält diesen für
„nicht stressfest“ oder „nicht dienstleistungsorientiert“. Je-
denfalls aber bemerkt der Notar die wachsende Unzufrieden-
heit und Demotivation des Sachbearbeiters nicht (sei es auf-
grund eigener Anspannung, fehlender Sensibilität oder feh-
lenden Interesses an der Persönlichkeit des Mitarbeiters). Die
hinter dem Verhalten des Mitarbeiters stehende und wach-
sende Frustration ist für den Notar nur sehr schwer zu erken-
nen. 

Würde sich die Führungskraft (= Notar) ihrer Führungsver-
antwortung stellen und „das Ohr an der Basis“ haben, mithin
für die Mitarbeiter wirklich präsent und ansprechbar sein,
wäre einem wachsenden Frustrationspotenzial von Mitarbei-
ter und Notar vorgebeugt.

Hilfreich könnte in diesem Zusammenhang die routinemäßige
Durchführung von konkret vereinbarten Besprechungstermi-
nen mit dem Personal, und zwar mit jedem einzelnen Mitar-
beiter oder mit Mitarbeitergruppen, sein. Eine halbe Stunde
monatlich, ggf. zweimonatlich, genügt. Bei fester Vereinba-
rung (und Durchführung!) einer solchen Dienstbesprechung
weiß jeder an dem Gespräch Beteiligte, dass er seine Fragen
und Probleme grundsätzlicher Art aufnotieren und in diesem
konkreten Gespräch sodann geordnet zur Sprache bringen
kann. Gleiches gilt für organisatorische Hinweise und Struk-
turveränderungen, die der Notar umsetzen will. Besonders
wichtig für den Erfolg des Managementinstruments „Dienst-
besprechung“ ist neben dem regelmäßig wiederkehrenden
Termin die strikte Durchführung der Besprechung und die da-
mit signalisierte prioritäre Behandlung der Belange der Mit-
arbeiter. Der Termin muss entsprechend im Terminkalender
eingetragen werden und ist ebenso zu behandeln wie ein Be-
urkundungstermin. So viel Zeit muss sein. Denn schließlich
wäre der Notar ohne Mitarbeiter keine Führungskraft.14

Außerdem wird mit der festen Vereinbarung auch der Gefahr
vorgebeugt, den vermeintlich „unwichtigen“ Termin zuguns-
ten kurzfristiger anderer Aktivitäten zu verschieben. Eine
hohe disziplinierende Wirkung wird erzielt.

Beide Gesprächsparteien sollten sich auf diesen Termin vor-
bereiten, so dass eine strukturierte Gesprächsführung ermög-
licht wird. Themen und Ergebnisse des Gesprächs sollten

12 Wieke, Schwierige Gespräche, S. 109.
13 Freemantle, 80 Tipps für tolle Chefs, S. 31.

14 White, Wie Sie Ihre Mitarbeiter anfeuern, ohne sie zu verheizen,
S. 152.

A
uf

sä
tz

e



sinnvollerweise in einer kurzen Notiz schriftlich festgehalten
werden. Führt das Gespräch zu organisatorischen Umstellun-
gen, seien sie durch die Führungskraft oder durch die Mit-
arbeiter vorgeschlagen, sollten diese organisatorischen Ände-
rungen zumindest für eine vorübergehende Zeit schriftlich
fixiert werden, bis sich alle an diese neue Routine gewöhnt
haben.

Werden solche Gespräche geführt und die sich stellenden all-
täglichen und grundsätzlichen Probleme behandelt und gelöst,
wird der Gefahr vorgebeugt, dass wertvolle Verbesserungs-
vorschläge und Anregungen zum täglichen Arbeitsablauf ver-
loren gehen, die Mitarbeiter ihre Kritik in sich hineinfressen
und deren Frustration sich in Demotivation umwandelt.

Gleichzeitig bieten solche Dienstbesprechungen Gelegenheit,
mit den Mitarbeitern neue Rechtsentwicklungen und deren
Auswirkung auf die notarielle Praxis zu besprechen.

Bewusst getrennt werden sollten solche Gespräche jedoch
von der täglichen Postbesprechung.

3. Tägliche Postbesprechung

Viele Notare führen täglich eine Postbesprechung durch, in
der die eingehende Post gemeinsam mit den Mitarbeitern ge-
sichtet, besprochen und zur Erledigung delegiert wird. Oft,
insbesondere in Zeiten stärkeren Geschäftsanfalls, gerät so-
wohl der Zeitpunkt als auch die Intensität des Gesprächs aus-
ser Kontrolle. Die Postbesprechung wird anderen wichtigeren
Terminen, insbesondere Beurkundungen und Besprechungen,
untergeordnet und wird – wenn überhaupt – irgendwann am
Tag „zwischen Tür und Angel“ durchgeführt. Zeit, die Post
ordentlich zu sichten und einzelne Angelegenheiten detailliert
zu besprechen, besteht oft nicht.

Um dies weitestgehend zu vermeiden, könnte man die Post-
besprechung routinemäßig zu einem bestimmten Zeitpunkt
täglich abhalten. In Betracht kommen aufgrund der besseren
Planbarkeit mit Beurkundungs- und Besprechungsterminen
grundsätzlich zwei Zeitpunkte: Sofort morgens nach Dienst-
beginn oder unmittelbar nach der Mittagspause; jeweils vor
dem ersten Termin. Da die Post bzw. Gerichtspost regelmäßig
am Morgen noch nicht eingegangen sein dürfte, bietet sich als
optimaler Zeitpunkt der Postbesprechung die Zeit unmittelbar
nach der Mittagspause an. So könnte fest vereinbart werden,
täglich unmittelbar nach dem Ende der Mittagspause eine 
15-minütige Postbesprechung durchzuführen. Kollisionen mit
vereinbarten Terminen (Beurkundungen bzw. Besprechun-
gen) könnten dadurch ausgeschlossen werden, dass der Be-
ginn der Dienstzeit der Mitarbeiter und die Öffnung des No-
tariats für das Publikum etwa eine Viertelstunde auseinander-
fallen. So wird das Büro bei Abhaltung der Postbesprechung
um 13:30 Uhr etwa erst um 13:45 Uhr geöffnet. Kommt dies
aus anderweitigen organisatorischen Gründen nicht in Be-
tracht, müsste eben bei der Vereinbarung von Beurkundungs-
bzw. Besprechungsterminen die vorherige Postbesprechung
beachtet und eingeplant werden.

4. Telefonmanagement

Das Telefon ist eines der effektivsten Mittel zum Zeitsparen,
aber auch einer der häufigsten „Zeitfresser“ überhaupt. Hier
spricht man vom Telefon-Paradoxon.15 Auch wenn es
zunächst nicht so erscheint: der rationelle Umgang mit dem
Telefon will gelernt sein.
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Ein Telefonat ist unter zeitökonomischen Gesichtspunkten so
etwas wie ein unangemeldeter Besuch, mit dem wir in die
Sphäre des anderen eindringen. Während viele es nicht ohne
weiteres wagen würden, ohne Anmeldung in ein Büro einzu-
dringen, fällt diese Hemmschwelle durch das Telefon weg, da
man durch die Entfernung und die persönliche Distanz ge-
schützt ist. Eine einmal hergestellte telefonische Verbindung
verleitet jedoch zu teilweise unnötigen, zeitraubenden Ge-
sprächen.

Daher sollte es Ziel jeder Führungskraft sein, zu verhindern,
dass ankommende Telefongespräche die Konzentration auf
äußerst wichtige Tätigkeiten unterbrechen. Denn die Unter-
brechung bedeutet meist einen Zeitverlust, der durch das Wie-
deraufnehmen des roten Fadens entsteht. Möglicherweise ist
das Anliegen des Anrufers auch gar nicht so wichtig oder es
ist etwa so komplex, dass es in der geplanten kurzen Unter-
brechung der ursprünglichen Tätigkeit gar nicht behandelt
werden kann.

Zur Handhabung der eingehenden Telefongespräche während
wichtiger anderer Tätigkeiten bieten sich daher das Abschir-
men vor den Anrufern sowie die Bildung von Telefonblöcken
an.

Das Abschirmen vor Anrufern ist deswegen so wichtig, weil
der Anrufer, der den gewünschten Gesprächspartner erst ein-
mal am anderen Ende der Leitung hat, kaum mehr abgelehnt
werden kann. Telefonzentrale, Sekretärin oder Mitarbeiter
können die ankommenden Gespräche entgegennehmen und
den Zweck des Anrufes erfragen, um Dringlichkeit und Wich-
tigkeit einstufen zu können. Auch haben Telefonanalysen ge-
zeigt, dass eine ganze Reihe hereinkommender Gespräche
eigentlich an die falsche Adresse gelangt und umdirigiert wer-
den muss. Andere Mitarbeiter könnten die gewünschte Aus-
kunft oft besser und schneller geben.16 Sinnvoll kann es auch
sein, den Mitarbeitern eine Checkliste an die Hand zu geben,
wie ankommende Gespräche zu behandeln bzw. abzulehnen
sind. Beispiel der Telefoncheckliste nach Seiwert:17

● Welche Anrufe sollen an die Mitarbeiter direkt weiterge-
leitet werden?

● Welche Themen möchten Sie von Ihrer Sekretärin direkt
geklärt haben?

● Zu welchen Zeiten möchten Sie grundsätzlich nicht ge-
stört werden?

● Welche Personen sollen Sie überhaupt nicht erreichen?

● Welche Personen dürfen Sie jederzeit erreichen?

● Wann sollen Privatgespräche durchgestellt werden? Wel-
che Personen?

● Zu welcher Zeit können Sie am günstigsten Rückrufe
tätigen?

● Wann kann man den Anrufer am besten zurückrufen?

● Welches Anliegen hat der Anrufer?

Zwingende Folge des Abschirmens vor Anrufen zur unpas-
senden Zeit muss jedoch der Rückruf des Notars oder des ge-
wünschten Gesprächspartners zu einer anderen – am besten
vereinbarten – Zeit sein. Die Mitarbeiter und Mandanten des
Notariats sollten einerseits wissen, wann der Notar nicht er-
reichbar ist, andererseits müssen sie sich auch darauf verlas-
sen können, dass der Notar zurückruft.18 Hierfür bieten sich

16 Seiwert, Mehr Zeit für das Wesentliche, S. 265.
17 Seiwert, Mehr Zeit für das Wesentliche, S. 266.
18 Seiwert, Mehr Zeit für das Wesentliche, S. 265.15 Seiwert, Mehr Zeit für das Wesentliche, S. 261.
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Telefonblöcke an, die als feste Zeiten im Terminplan eingetra-
gen sind. Darin können die Telefonate gebündelt abgearbeitet
werden, nachdem sie zuvor vorbereitet und die zugrunde lie-
genden Akten beigefügt wurden. Die Konzentration steigt,
durch die Vorbereitung reduziert sich das Gespräch auf die
wichtigen Fragen und Zeitverlust durch hastiges Heraussu-
chen der Unterlagen während des Gesprächs werden vermie-
den. Zudem kann eine Telefonliste das Abarbeiten der Anrufe
nach ihrer Wichtigkeit ermöglichen.

5. Feedback, Kritik, Lob und Höflichkeit

Feedback ist die Mitteilung an eine Person, wie ihr Verhalten
wahrgenommen, verstanden oder erlebt wird.19 Menschen
brauchen diese Rückkopplung – sie wollen wissen, was die
anderen von ihnen denken. Richtig gegebenes Feedback mo-
tiviert und kann das Verhalten des anderen in die gewünschte
Richtung lenken.

Ist z.B. ein Mitarbeiter in der letzten Zeit oft unpünktlich, sind
verschiedene Reaktionen des Chefs denkbar: „Sie kommen ja
schon wieder zu spät. Ihre Unpünktlichkeit geht mir langsam
auf die Nerven. Wenn sich das nicht ändert, dann …“ oder:
„Mir ist aufgefallen, dass Sie heute erst gegen halb zehn im
Büro waren. Gestern kamen Sie um viertel nach neun, letzte
Woche einmal erst um kurz vor zehn. Es ist vereinbart, dass
Sie um neun Uhr anfangen. Ihre Unpünktlichkeit hat uns
ziemliche Schwierigkeiten bereitet. Weil niemand am Telefon
saß, sind uns einige Gespräche verloren gegangen. Ich hätte
gerne, dass Sie zukünftig Punkt neun Uhr da sind. Aber jetzt
würde ich gerne Ihre Seite hören. Weshalb sind Sie an den ge-
nannten Tagen zu spät gekommen?“

Bei letzterer Reaktion handelt es sich um Feedback, das Tat-
sachen und ihre Auswirkungen beschreibt und einen Dialog
zulässt. Die dargelegten Details können vom Mitarbeiter
schwerlich ignoriert werden und die Bitte um eine Erklärung
zeigt Interesse an der Person und einer ehrlichen Antwort.20

Die erste Reaktion hingegen fällt in den Bereich der Kritik
und gibt lediglich eine Meinung – jedoch keine Tatsachen –
wieder. Meist führt dieses Vorgehen beim Gegenüber zu einer
Verteidigungshaltung und aggressiven Reaktion.21

Feedback ist demnach mehr als Kritik oder auch Lob, indem
es das tatsächliche Verhalten detailliert beschreibt und die
Auswirkungen schildert. Für effektives Feedback bieten sich
folgende Vorgehensweisen an:

● Je schneller das Feedback im Zusammenhang mit der
positiven oder kritischen Verhaltensweise erfolgt, desto
besser.

● Positives Feedback sollte nach Möglichkeit öffentlich er-
folgen. Negatives Feedback sollte allerdings nur unter
vier Augen gegeben werden, da andernfalls das Selbst-
wertgefühl des Mitarbeiters beschädigt werden kann.

● Feedback sollte das Verhalten detailliert wiedergeben
und sich auf Fakten stützen. Durch Darlegen der Folgen
des Verhaltens wird die Situation besonders plastisch.

● Verallgemeinerungen von Verhaltensweisen verhelfen
selten zur Einsicht.

● Das Feedback wird konstruktiv, wenn gleichzeitig Ver-
besserungsvorschläge gegeben oder gemeinsam erarbei-
tet werden.
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Bei alldem sollte nicht vergessen werden, so oft wie möglich
positives Feedback zu geben.

Denn: alleine das Ausbleiben von negativem Feedback oder
Kritik wird noch nicht als Lob verstanden. Das Ausbleiben
von Lob wird allerdings als Kritik verstanden. Schon Platon
sagte: „Zweimal und dreimal soll man das Schöne sagen.“
Lob ist die stärkste Motivation für Mitarbeiter – es hebt das
Selbstwertgefühl und setzt neue Kräfte frei. 

Interne Kommunikation als Führungsinstrument bedeutet nicht
nur den reinen Austausch von Sachinformationen, sondern
auch Pflege und Gestaltung eines guten Betriebsklimas. Ne-
ben organisatorischen Determinanten gehört hierzu auch die
Anerkennung und Wertschätzung der Mitarbeiter als Men-
schen, eben nicht nur als funktionierende Mitarbeiter. Bereits
durch die Beachtung einfachster Umgangsformen könnten
Mitarbeiter ihre Wertschätzung erfahren, ohne dass es auf-
wendiger Führungs- bzw. Motivationsinstrumente wie etwa
Incentives etc. bedarf. Bereits das einfache „Danke“ nach der
Erledigung einer Selbstverständlichkeit trägt zu einem besse-
ren Betriebsklima bei.

III. KOMMUNIKATION MIT MANDANTEN

Genauso wie im Umgang mit Mitarbeitern gute oder proble-
matische Kommunikation das Arbeitsklima determiniert,
wird die Beziehung zu den Mandanten durch das kommuni-
kative Verhalten des Notariats beeinflusst. Solche Einflüsse
sollen nachstehend anhand der Abwicklung eines ganz nor-
malen Beurkundungsgeschäfts aufgezeigt werden, wobei die
Situationen im Einzelfall zum besseren Verständnis etwas
überzeichnet sein können:

1. Erste Kontaktaufnahme des Mandanten

Die Gestaltung sowohl des Eingangsbereichs der Notarstelle
als auch des ersten Telefongesprächs sind die ersten Ein-
drücke, die der künftige Mandant von der Notarstelle, deren
Inhaber und dessen Arbeit bewusst oder unbewusst aufnimmt.
So wie beim Kennenlernen eines Menschen bereits die ersten
Sekunden der Begegnung über Sympathie oder Antipathie
entscheiden können, fühlt sich der potenzielle Mandant be-
reits bei seiner Kontaktaufnahme zum Notariat entweder will-
kommen oder lästig. 

a) persönliche Vorsprache

Verstaubte Büroeingänge mit feldwebelhaftem Ton des Emp-
fangs schrecken eher ab als herein zu bitten. Auch die oft an-
zutreffende Unsitte, im Empfangsbereich zu rauchen, wird
von der heutigen Mandantschaft meist als unfreundlich und
unhöflich bemerkt und abgelehnt.

Helle, saubere Räume sowie ein freundlicher Ton der Mitar-
beiter am Empfang dagegen sind besser geeignet, den Man-
danten mit seinem Anliegen anzunehmen und bei ihm eine
aufgeschlossene Grundstimmung dem Notar und seinen Mit-
arbeitern gegenüber zu erzeugen. Die auch heute vielfach
noch bestehende Hemmschwelle der Bevölkerung vor dem
Gang zum Notar ist besser überwindbar, wenn es den Man-
danten möglichst angenehm gemacht wird, die Schwelle zu
überschreiten.

b) telefonische Kontaktaufnahme

Ebenso wie feldwebelhafter Ton beim Empfang ist hektisches
und unverständliches Genuschel einer Telefonistin geeignet,
beim Mandanten Unsicherheit und Zweifel darüber zu erzeu-

19 Meixner, Mitarbeitergespräch, S. 204.
20 Rogers, Professionell überzeugen, S. 68.
21 Rogers, Professionell überzeugen, S. 68.
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gen, ob er überhaupt den richtigen Anschluss gewählt hat oder
vielleicht gerade stört. Andererseits fühlt sich der Mandant als
willkommene und angenommene Hauptperson, wenn er be-
reits am Telefon freundlich begrüßt wird mit klarer, ruhiger
Stimme und z.B. folgenden Worten: „Notar X, mein Name ist
Y, was kann ich für Sie tun?“

2. Mandantenverteilung – Information des 
Sachbearbeiters

Nach Klärung des Anliegens des Mandanten wird regelmäßig
ein Besprechungstermin mit dem Notar oder einem Sachbear-
beiter vereinbart.

Ist der Termin mit dem Mandanten bereits vereinbart, erfährt
der betroffene Notar/Sachbearbeiter davon aber nichts oder
nur zufällig, kann es zu Komplikationen in der Wahrnehmung
dieses Termins kommen, z.B. weil der Notar bzw. Sachbear-
beiter zum vereinbarten Zeitpunkt einen privaten Termin, Ur-
laub, Fortbildung oder einfach nur bereits eine andere Auf-
gabe zu erledigen hat. In der Folge kann das Betriebsklima
und die Motivation der Mitarbeiter beeinträchtigt werden.

Hilfreich ist es daher, organisatorische Vorkehrungen dafür zu
treffen, dass die Information über den vereinbarten Termin
den Sachbearbeiter möglichst unmittelbar erreicht, sei es
durch eine interne E-Mail, eine Notiz oder auch einen münd-
lichen Hinweis. Erkennt der Sachbearbeiter in diesem Mo-
ment eine Terminüberschneidung, kann er den Mandanten an-
sprechen und um eine Verlegung des Termins bitten. Erfolgt
die Verlegung des Termins zu einem solchen frühen Zeit-
punkt, zeigt der Mandant in der Regel wesentlich mehr Ver-
ständnis als bei einer kurzfristigen Verlegung oder der Mittei-
lung über den Terminsausfall erst dann, wenn er schon zum
Termin erscheint. Letztere – denkbar schlechteste – Situation
ist allerdings nur schwer zu vermeiden, wenn der Mandant
nicht mehr erreichbar ist, weil etwa das Empfangs- oder Tele-
fonpersonal bei Vereinbarung des Besprechungstermins we-
der Adresse noch Rufnummer des Mandanten notiert hat.

3. Besprechungstermin

Ist der Termin vereinbart und findet auch statt, lauern die
nächsten Kommunikationsfallen im Gespräch: Greift der
Mandant weit aus und lässt sein eigentliches Anliegen aus den
Augen geraten, muss er behutsam und zielstrebig zum Kern
des Gesprächs zurückgeführt werden. Killerphrasen wie:
„Das tut jetzt nichts zur Sache“ oder „das interessiert mich
nicht“ bergen immer die Gefahr, dass sich der Mandant per-
sönlich getroffen und abgelehnt fühlt.

Unverfänglicher wäre es in einer solchen Situation, etwa zu
fragen: „Ich verstehe gerade den Zusammenhang mit dem be-
absichtigten Grundstücksverkauf nicht. Würden Sie mir den
Zusammenhang bitte erläutern?“

Dass das Zuhören für den Notar oder den Sachbearbeiter beim
Besprechungstermin zunächst das wichtigste ist, braucht
nicht näher betont zu werden. Hilfreich ist aber, das Gehörte
zusätzlich immer noch einmal in eigenen Worten zusammen-
zufassen und wiederzugeben, damit der Mandant sofort eine
Rückmeldung erhält, wie er verstanden wurde (Technik des
sog. „Spiegelns“22), und sofort korrigieren oder ergänzen
kann.

493MittBayNot 6/2002 Naumann/Naumann · Kommunikation im Notariat als Basis für Führung und Mandantenpflege

4. Terminvereinbarung

Entweder im Besprechungstermin oder danach wird ein Ter-
min zur Beurkundung vereinbart. Bereits bei Vereinbarung
des Beurkundungstermins, spätestens aber bei Entwurfsüber-
sendung, bietet es sich an, den Mandanten auf die voraus-
sichtliche Dauer der Beurkundungsverhandlung hinzuweisen.
Späterer Verwunderung des Mandanten über die Dauer der
Beurkundung („Ich dachte, ich müsste nur unterschreiben.“)
kann dadurch vorgebeugt werden. Die während der Beurkun-
dung oftmals zu beobachtende Unruhe der Beteiligten auf-
grund Zeitdrucks, z.B. weil die Parkuhr abläuft oder ein Fol-
getermin drängt, kann ebenfalls vermieden werden. Die Man-
danten wissen von vornherein, dass sie eine Stunde Zeit mit-
bringen müssen und können sich entsprechend einrichten;
ganz abgesehen davon, dass bereits der geringste Termin-
druck der Beteiligten in der Beurkundung deren gesamte Auf-
merksamkeit ablenken kann.

Dies funktioniert freilich nur, wenn das gesamte Notariat
einschließlich Notar genau auf die Einhaltung des Zeitplans
achtet und diesen Eigenschaften (Pünktlichkeit, Verlässlich-
keit) stets besondere Aufmerksamkeit widmet.

5. Umgang mit Sachstandsanfragen

Die meisten Anfragen sollten kurzfristig beantwortet werden,
und sei es nur mit der Auskunft, dass die eigentliche Antwort
noch einige Tage Zeit braucht.23 Der Umstand, dem Mandan-
ten sofort Rückmeldung gegeben zu haben, nimmt einem
selbst das schlechte Gewissen („Ich muss noch heute die An-
gelegenheit X erledigen, Herr X wartet schon darauf“) und
gibt dem Mandanten die Gewissheit, dass seine Sache nicht
vergessen wurde. Der Mandant wird in den allermeisten
Fällen Verständnis dafür haben, dass gute Arbeit eben Zeit
braucht – kein Verständnis wird er dagegen haben, wenn er
auf seine Anfrage überhaupt keine Antwort bekommt und
nicht weiß, woran das liegt.

6. Entwurfsübersendung

Nicht erst seit der Einführung des neuen § 17 Abs. 2 a BeurkG
durch das OLG-Vertretungsänderungsgesetz ist es geboten,
den Beteiligten ausreichend Gelegenheit einzuräumen, sich
mit dem Gegenstand der Beurkundung auseinander zu set-
zen.24 Bereits zuvor verlangten dies die jeweiligen Berufs-
richtlinien25. Mit diesem Erfordernis verbunden sein sollte
u. E. bereits bisher die obligatorische Übersendung eines Ur-
kundenentwurfs, so dass sich die Mandanten mit dem abzu-
schließenden Rechtsgeschäft vertraut machen können und
nicht erstmals im Termin vom Notar mit einem seitenlangen
Vertragstext konfrontiert werden. Ein Urkundsbeteiligter
kann eine Niederschrift schließlich nur dann genehmigen 
(§ 13 BeurkG), wenn er von deren Inhalt Kenntnis erlangt hat,
was ihm in der Regel leichter gelingen wird, wenn er bereits
zuvor Gelegenheit erhalten hat, seinen Vertrag in Ruhe durch-
zulesen und sich so auf die Beurkundung vorzubereiten.

23 White, Wie Sie Ihre Mitarbeiter anfeuern, ohne sie zu verheizen,
S. 141.

24 Sorge, DNotZ 2002, 593, 594.
25 Vgl. II Abs. 1 S. 3 der Berufsrichtlinien der Landesnotarkammer

Bayern und der Notarkammer Pfalz; zur Auslegung s. Vollhardt,
MittBayNot 1999, Sonderbeilage zu Heft 4, S. 11.22 Speck, Kommunikationstraining für den Alltag, S. 129.
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7. Beurkundungstermin

Ein Negativbeispiel: Der Mandant ist morgens zu einem Be-
urkundungstermin um 8.00 Uhr bestellt worden, früh aufge-
standen und erscheint pünktlich. Der Notar nicht, er kommt
erst um 8.15 Uhr. Frustration, Verärgerung beim Mandanten.
Kein Wort der Entschuldigung. Die Beurkundung beginnt, der
Notar sieht den konkreten Sachverhalt des Mandanten er-
kennbar jetzt zum ersten Mal. Der Notar liest vor. Das Telefon
klingelt. Der Notar nimmt das Telefongespräch an und ver-
lässt mit dem Telefon den Raum. Nach einigen Minuten kehrt
er wieder zurück und setzt die Beurkundung fort. Kein Wort
der Entschuldigung. Der Mandant fühlt sich unwichtig und
nicht ernst genommen. Er ärgert sich und kann sich deswegen
nicht auf den Fortgang der Beurkundung konzentrieren. Er
verliert den Faden und schaltet ab. Mitarbeiter kommen ins
Büro und suchen Akten. Der Mandant ist abgelenkt. Der
Notar bemerkt dies nicht und beurkundet weiter. Das Telefon
klingelt erneut ... Die Beurkundung endet. Der Mandant ist
unzufrieden und kann nur wenig Verständnis dafür aufbrin-
gen, warum er überhaupt beim Notar war.

Szenenwechsel: Der Mandant erscheint um 8.00 Uhr im No-
tariat. Kaffeegeruch schlägt ihm entgegen. Der Notar erwartet
den Mandanten bereits, bestens informiert über das Anliegen
des Mandanten; die Beurkundung kann sofort beginnen. Die
Mitarbeiter des Notars wissen, dass dieser bei Beurkundung
bzw. Besprechungen grundsätzlich nicht gestört werden will,
auch nicht durch das Telefon. Die Beurkundung erfolgt kon-
zentriert und ungestört. Eingehende Telefonanrufe werden ge-
nau notiert, ggf. ein konkreter Rückruftermin für den Notar
zugesagt. Die Beurkundung wird ungestört beendet. Der
Mandant ist zufrieden, dass „sein Notar“ sich ausschließlich
ihm und seinem Anliegen gewidmet hat. Aufgrund der guten
Betreuung und Beratung durch den Notar versteht der Man-
dant, warum er mit seinem Anliegen zum Notar musste. Er
empfiehlt den Notar weiter.

8. Nachverfahren/Vollzug der Urkunde

Die Urkunde wird ausgefertigt, die ausstehenden Genehmi-
gungen und Vollzugsvoraussetzungen angefordert.

Eine beispielsweise erforderliche Genehmigung des Woh-
nungseigentumsverwalters geht trotz Anforderung monate-
lang nicht ein, weil dieser die Anforderung „verlegt“ hat. Der
Notar fragt zwar immer wieder bei dem Verwalter an, wird
aber jeweils vertröstet. Weder Verkäufer noch Käufer bekom-
men hiervon etwas mit. Der Verkäufer wartet auf die Kauf-
preisfälligkeit und damit auf sein Geld. Dem Käufer läuft die
Kündigungsfrist seiner Wohnung aus. Er muss dringend den
Kaufpreis zahlen, damit die Nutzung übergehen und er die
neue Wohnung beziehen kann. Auf Nachfrage beim Notariat
erfolgt nur die Mitteilung: „Ich kann die Akte im Moment
nicht finden, sie muss wohl im Umlauf sein. Wir rufen Sie
zurück.“ Der Rückruf unterbleibt. Verkäufer und Käufer sind
verunsichert und unzufrieden mit der Betreuung durch den
Notar.

Noch schlimmer wäre der Eindruck beim Verkäufer, wenn die
Abwicklung der Kaufpreiszahlung in diesem Fall über ein
Notaranderkonto erfolgt wäre. Der Verkäufer könnte denken
und behaupten: „Der Notar lässt mein Geld für sich arbeiten
und kassiert die Zinsen“, auch wenn in der Urkunde geregelt
ist, dass die Zinsen dem Verkäufer zustehen.

Hätte der Notar den Beteiligten wenigstens eine Kopie der an
den Wohnungseigentumsverwalter gerichteten Erinnerung
zukommen lassen, wüssten sie, an welcher Stelle die Abwick-
lung des Vertrages ins Stocken geraten ist. Die Beteiligten
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könnten selbst aktiv werden, den Verwalter direkt ansprechen
und so u. U. die Abwicklung unterstützen. Jedenfalls aber
wären die Beteiligten nicht mit dem Notar unzufrieden, son-
dern mit dem Verwalter. Irrtümer würden vermieden und
eventuell bei Scheitern des Vertrages in Frage kommende
Schadensersatzansprüche von vornherein nicht erst gegen den
Notar, sondern gleich gegen den Verwalter geltend gemacht.

Aber auch, wenn der Notar selbst einmal einen Fehler ge-
macht haben sollte, gibt es grundsätzlich zwei Arten des Um-
gangs mit dem Fehler.

Die leider häufigste, weil menschlichste, Reaktion auf einen
eigenen Fehler ist die Leugnung des Fehlers und Schuldzu-
weisung an einen Dritten: „Dafür kann der Notar nichts.“,
„Das gehört nicht zu meinen Pflichten.“, „Dafür ist … verant-
wortlich, nicht ich.“ oder schlicht „Das ist Ihr Problem.“ Die
Reaktion des Mandanten wird Unverständnis sein: „Wozu
brauche ich dann überhaupt einen Notar, wenn er mich darauf
nicht hinweisen muss?“ oder Ärger: „Der Notar liest nur vor
und kassiert Gebühren, aber wenn es drauf ankommt, tut er
nichts.“ Verfestigen sich bei den Mandanten erst einmal sol-
che Gefühle, kann sich die Spannungssituation derart auf-
laden, dass sie versuchen, den Notar für den Fehler verant-
wortlich zu machen. Ein Haftungsprozess, mindestens aber
eine Beschwerde droht.

Die weitaus meisten Haftungsprozesse könnten u. E. vermie-
den werden, wenn der Notar bei Entdeckung eines Fehlers
engen Kontakt mit den Beteiligten suchen und alles in seiner
Macht Stehende tun würde, um den Fehler zu bereinigen, je-
denfalls aber den Schaden zu begrenzen.

Wenigstens sich selbst (und ggf. seinen Mitarbeitern gegen-
über) einen Fehler einzugestehen und daraufhin für die Man-
danten alles zur Bereinigung der Situation Nötige zu tun, ist
zwar schwer, wird aber jedenfalls belohnt werden. Durch die
Mandanten mit der Anerkennung, dass der Notar „für uns da“
ist und „unsere Probleme lösen hilft“ und durch die Mitarbei-
ter mit deren persönlicher Identifikation mit dem Notar, Ach-
tung und natürlicher Autorität.

9. Umgang mit Beschwerden

Wie geht der Notar mit Beschwerden von Mandanten um?
Schreibt er einen Brief und rechtfertigt den Sachverhalt mit
juristisch präzisen Worten oder versucht er, den Beschwerde-
führer auf seiner Wellenlänge anzusprechen und ihm den
Sachverhalt verständlich zu schildern?

Im ersten Fall besteht eine ungleich größere Gefahr, dass
juristische Laien den Brief des Notars in den falschen Hals
bekommen und vermuten, dass er sich nur „hinter Gesetzes-
texten verstecken“ will oder dass er „zum eigentlichen Prob-
lem nichts gesagt hat“. Der Notar wollte ein juristisches Prob-
lem mit einem kurzen juristischen Schreiben lösen und ist nun
über Tage und Wochen immer wieder damit beschäftigt, Ruhe
herzustellen.26

Der Versuch, den Beschwerdeführer in seiner Situation „ab-
zuholen“, sowohl im Hinblick auf dessen Problem als auch im
Hinblick auf dessen Gefühlslage, wird dagegen immer zum
besseren Ergebnis führen. So könnte man in Reaktion auf eine
Beschwerde entweder – unter Verwendung einer besser ver-
ständlichen Sprache als der Fachsprache – schriftlich antwor-
ten oder aber (bei größeren Missverständnissen) den Be-
schwerdeführer zu einem persönlichen Gespräch einladen, in
dem versucht werden kann, die Situation nochmals zu er-

26 White, a.a.O., S. 152 (zur innerbetrieblichen Kommunikation).
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klären. Jede für eine besonnene Reaktion verwendete Minute
ist besser investiert als für spätere Stellungnahmen gegenüber
der Dienstaufsicht oder im Haftungsprozess.

10. Kostenrechnung

Beispiel: Die Kostenrechnung wird erstellt und dem Mandan-
ten mit Formbrief zugesendet. Der Notar wollte die Kosten-
rechnung möglichst einfach gestalten und führte daher unter
Verstoß gegen § 154 Abs. 2 KostO weder die einzelnen Ge-
schäftswerte noch die einzelnen Gebührentatbestände für die
unterschiedlichen Vollzugsgebühren auf. In der Kostenrech-
nung heißt es nur: „Kaufvertrag: 363,– €“, zusätzlich werden
lediglich Auslagen und die Umsatzsteuer ausgewiesen. In der
Kostenrechnung eines Nachbarn des Mandanten, der kurz zu-
vor ebenfalls einen Kaufvertrag mit zufälligerweise demsel-
ben Kaufpreis27 abgeschlossen hat, heißt es dagegen: „Kauf-
vertrag: 291,– €“ (ebenfalls zzgl. Auslagen und Umsatz-
steuer). Der Mandant ist verwirrt und fühlt sich falsch behan-
delt. Auf Nachfrage beim Notariat wird ihm nur mitgeteilt,
dass die Kostenrechnung richtig sei, er müsse den Betrag
überweisen. Weitere Hinweise erhält der Mandant nicht. Der
Mandant befürchtet, unrecht behandelt worden zu sein. Güns-
tigstenfalls informiert er sich bei Notarkasse oder -kammer
über die Richtigkeit der Kostenrechnung und kann dort aufge-
klärt werden. Schlechtestenfalls zahlt der Mandant die Rech-
nung, weil er sich nicht beschweren will, bleibt verstimmt und
behauptet bei jeder Gelegenheit: „Zum Notar X kann man
nicht gehen, der hat mir zuviel Gebühren berechnet.“ Der
Notar ist dagegen machtlos.

Hätte der Notar seine Kostenrechnung nach Geschäftswerten
und Kostenvorschriften aufgegliedert und eine kurze Be-
schreibung der Gebührentatbestände angegeben, eben die
Kostenrechnung so gestaltet, wie es in § 154 Abs. 2 KostO
vorgesehen ist, hätte der Mandant seine Rechnung mit derje-
nigen seines Nachbarn vergleichen können und festgestellt,
dass bei diesem die Gebühr für Nebentätigkeiten nach § 147
Abs. 2 KostO eben um 6,– € günstiger angesetzt wurde, da
dort beispielsweise der zur Bewertung der Treuhandtätigkeit
„Fälligkeitsanzeige“ angesetzte Teilwert geringer angenom-
men28 und bei ihm selbst zusätzlich noch eine Genehmigung
nach § 145 BauGB eingeholt werden musste, was weitere
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66,– € an Vollzugsgebühren nach § 146 Abs. 1 KostO29 ver-
ursachte. Der Mandant hätte sich den Unterschied erklären
(lassen) können, doch vermutlich noch nicht einmal das No-
tariat mit seiner Rückfrage bemüht. Schon gar nicht müsste
der Notar befürchten, einen Mandanten und potenziellen
„Multiplikatoren“ verloren zu haben, ohne den Grund hierfür
überhaupt zu kennen.

IV. ZUSAMMENFASSUNG

Allen Überlegungen gemein und Voraussetzung sämtlicher
Vorschläge ist jedoch, dass das Bewusstsein des Notars über
die Notwendigkeit innerbetrieblicher Kommunikation be- 
bzw. entsteht. Nur dann lassen sich solche organisatorischen
Schritte praktizieren bzw. umsetzen.

Erste Voraussetzung der –  im Interesse besserer bürointerner
Kommunikation –  vorzunehmenden organisatorischen Um-
stellungen ist zunächst einmal die selbstkritische und scho-
nungslose Bestandsaufnahme des Status quo an der jeweili-
gen Notarstelle. Erst wenn die Führungskraft alle kommuni-
kativen Abläufe im Notariat über einen gewissen Zeitraum
genau betrachtet hat, kann sie diesbezügliche Schwachstellen
feststellen. Nur erkannte Schwachstellen können abgestellt
werden. Erste Stufe des Managementprozesses ist die Ermitt-
lung des Status quo. Diese Analyse sollte sinnvollerweise von
der Führungskraft durchgeführt und möglichst genau doku-
mentiert werden, da Schwachstellen gerne „verdrängt“ wer-
den, wenn sie nicht dokumentiert sind. Um diese menschliche
Reaktion zu vermeiden, bietet sich an, für etwa eine Woche
neben seinen Arbeitsplatz einen Bogen Papier zu legen, auf
welchem jeweils solche Ereignisse notiert werden, die für 
die unternehmensinterne Kommunikation Bedeutung haben
können.

Fazit:

Es lohnt, sich über Art und Weise der eigenen Kommunika-
tion und deren Außenwirkung bewusst zu sein bzw. zu wer-
den. Im Grunde genommen geht es nur darum, einige Grund-
prinzipien des gesunden Menschenverstandes in der täglichen
Praxis anzuwenden. Die Prinzipien sind trivial, die mit ihrer
praktischen Anwendung erreichbaren Erfolge dagegen groß.

29 Da eine Eigentumswohnung verkauft wurde, entstand keine 
1/10 Gebühr nach § 146 Abs. 1 KostO beim Nachbarn.

27 Im Beispielsfall: 50.000,– EUR für eine Eigentumswohnung.
28 20 % statt 30 % aus 50.000,– EUR.
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1 Vgl. dazu z.B. Bernhard in Beck’sches Notarhandbuch, 3. Auf-
lage, F 297.

2 Im Bereich der Beglaubigungen ist es insbesondere auch für die
Mitarbeiter des Notars, die zuerst mit dem Wunsch nach Beglaubi-
gung einer Erklärung konfrontiert werden, schwierig, problemati-
sche Darlehenskonstruktionen zu erkennen.

3 Vgl. dazu u.a. den Hinweis von Keidel/Winkler, BeurkG, Rdnr. 12
zu § 54 a BeurkG, wonach auch der Wunsch einer Bank als Finan-
zierungsgläubigerin, den Darlehensbetrag nur auf ein Anderkonto
des Notars auszuzahlen, kein „berechtigtes Sicherungsinteresse“
im Sinne der Vorschrift begründen soll, wenn nicht besondere Um-
stände hinzutreten.
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I. Darlehen und Schuldanerkenntnisse

Darlehensverträge und Schuldanerkenntnisse sind zu den Ver-
tragstypen bzw. Erklärungen zu zählen, bei denen häufig wirt-
schaftlich unsinnige oder für einen Beteiligten höchst gefähr-
liche Konstruktionen aus dem Bereich des „grauen Kapital-
markts“ anzutreffen sind. Die Beteiligten versuchen hier häu-
fig, die notarielle Tätigkeit dazu auszunutzen, betrügerischen
oder wirtschaftlich einseitigen Geschäften den Anschein der
Seriosität und damit Akzeptanz im Rechtsverkehr zu ver-
leihen.

In diesem Zusammenhang ist es oft schon allein deshalb be-
sonders schwierig, entsprechende Gefahren zu erkennen, weil
die Beteiligten, zumindest im Bereich der Darlehensverträge,
vom Notar häufig nur eine Unterschriftsbeglaubigung wün-
schen und somit beurkundungsrechtlich im Grundsatz keine
inhaltliche Prüfungspflicht besteht, solange der Notar nicht
selbst den Entwurf der Erklärung gefertigt hat1, was nur selten
der Fall sein dürfte. 

Eine Möglichkeit, die Beglaubigung einer Unterschrift zu
verweigern, besteht im Grundsatz nur in den Grenzen von 
§§ 15 Abs. 1 BNotO, 4 BeurkG, wenn erkennbar unerlaubte
oder unredliche Zwecke verfolgt werden.

In den an die Landesnotarkammer Bayern von Notarinnen
und Notaren herangetragenen Fällen findet sich mit leichten
Abwandlungen wiederholt folgende Gestaltung: Die Beteilig-
ten wollen Schuldanerkenntnisse oder Darlehensverträge zu
auf den ersten Blick auffallend günstigen Konditionen unter-
schreiben, z.B. mit extrem günstigen Zinssätzen oder im Falle
von Schuldanerkenntnissen sogar unverzinslich. Die entspre-
chenden Entwürfe der Erklärungen werden dabei von den Be-
teiligten mitgebracht. Häufig sind dabei als Gläubiger Kredit-
oder Inkassogesellschaften mit Sitz im Ausland beteiligt. 

Wird ein Notar mit einem derartigen Beglaubigungs- oder
Beurkundungsansinnen konfrontiert, sollte er im Einzelfall
nachfragen, ob sich der Schuldner oder Darlehensnehmer be-
reits nach dem Entstehen von Provisionszahlungen im Zu-
sammenhang mit der Beglaubigung der Erklärung erkundigt
habe. Denn in vielen der oben geschilderten Fälle steckt das
Täuschungselement für den gutgläubigen Schuldner darin,
dass die Gläubiger nach dem Übersenden des unterschriftsbe-
glaubigten Darlehensvertrags oder der vollstreckbaren Aus-
fertigung eines Schuldanerkenntnisses mit entsprechender
Zwangsvollstreckungsunterwerfung gegen den Vertragspart-
ner erhebliche Provisionsansprüche geltend machen. Diese
werden auf Verträge gestützt, die der Notar nie zu Gesicht

bekommen hat oder auf Vereinbarungen, die kaum auffindbar
in den Bestimmungen des zur Beglaubigung vorgelegten
Darlehensvertrags untergebracht wurden.2

Eine weitere Konstellation, die im Bereich der Darlehensver-
träge bekannt geworden ist, ist die, dass auf Wunsch des
Darlehensgebers die Darlehensvaluta auf ein Notarander-
konto einbezahlt und über eine Briefgrundschuld abgesichert
werden soll. Abgesehen davon, dass die objektiv zu bestim-
menden Anforderungen an das „berechtigte Sicherungsinter-
esse“ für ein Verwahrungsgeschäft nach § 54 a Abs. 2 Nr. 1
BeurkG in diesem Fall nicht erfüllt sein dürften,3 werden die
entsprechenden Verwahrungswünsche der Beteiligten hier
häufig mit inhaltlich weitgehend unbestimmten Hinterlegungs-
anweisungen verbunden, so dass die Vertragsabwicklung und
Auszahlung der Darlehensvaluta durch den Notar kaum
praktikabel erscheint. Ein solches Vorgehen sollte schon aus
berufspolitischen Gründen unterbleiben.

Bei Schuldanerkenntnissen empfiehlt sich eine besonders
sorgfältige Sachverhaltsaufklärung in Hinblick auf die Serio-
sität der jeweiligen Gestaltung schon deshalb, weil diese
durch das Schaffen eines von einer anderweitigen Verpflich-
tung abstrakten Schuldgrundes besondere Gefahren für den
Schuldner birgt und dieser im Falle einer Vollstreckungsge-
genklage gegen den im Anerkenntnis enthaltenen Titel die Be-
weislast zu tragen hat.

Aus dem Feld der notariellen Verwahrungsgeschäfte sind aus
den letzten Jahren auch geradezu skurille Anfragen bekannt
geworden, so z.B. aus Nigeria stammende Telefaxe oder 
E-Mails angeblicher Teilhaber an Ölgesellschaften, die den
Notar bitten, ein Anderkonto für Überweisungen von Gewin-
nen aus Ölgeschäften in Nigeria anzulegen (selbstverständ-
lich mit Gewinnbeteiligung!).

II. Gesellschaftsrecht

Im Gesellschaftsrecht lässt sich die Mehrzahl der problemati-
schen und wirtschaftlich fragwürdigen Beurkundungen unter
den Begriff der „Firmenbestattung“ fassen. Die zugrunde lie-
genden Sachverhalte sehen meistens wie folgt aus:

Urkundsgewährungspflicht und „Grauer Kapitalmarkt“
Von Notarassessor Tobias Fembacher, München

Häufig werden Notare mit Beurkundungs- oder Beglaubigungsansinnen konfrontiert, deren wirtschaftlicher Hintergrund sich
nicht unmittelbar erschließt bzw. die von ökonomisch evident unsinnigen Gestaltungsmodalitäten geprägt sind. Der Notar steht
hierbei im Spannungsfeld zwischen seiner sich aus §§ 14 Abs. 2, 15 BNotO ergebenden Urkundsgewährungspflicht und der
dort normierten Verpflichtung, seine Amtstätigkeit bei Unvereinbarkeit mit seinen Amtspflichten zu versagen, die für die Beur-
kundungstätigkeit durch § 4 BeurkG ergänzt wird. 

Um Konstellationen, die dem sog. „Grauen Kapitalmarkt“ zuzurechnen sind, leichter erkennen und in ihrer wirtschaftlichen
Brisanz und im Hinblick auf das rechtliche Gestaltungsrisiko beurteilen zu können, versucht der folgende Beitrag, die in die-
sem Bereich bekannt gewordenen Fallgruppen zu systematisieren und beurkundungsrechtliche Konsequenzen zu entwickeln.



Ein Einzelunternehmer oder eine Gesellschaft bietet, in der
Regel über eine Zeitungsanzeige,4 an, eine in Liquidation be-
findliche, überschuldete GmbH zu kaufen. Die Abtretung der
Geschäftsanteile soll notariell beurkundet werden, bei dieser
Gelegenheit findet eine Gesellschafterversammlung statt, die
einen Geschäftsführerwechsel, die Aufhebung der Liquida-
tion sowie die Änderung der Satzungsbestimmungen zu
Firma, Sitz und Unternehmensgegenstand beschließt. Ange-
sichts der hohen Zahl von Liquidationen und Insolvenzanträ-
gen gerade im Bereich der mittelständischen GmbHs ist diese
Konstellation jedem Notar bestens bekannt. Für den Notar ist
insoweit auch noch kein gesteigertes ökonomisches Risiko für
den Altgesellschafter erkennbar. 

Jedoch werden in vielen der „Firmenbestatter“-Fälle außer-
halb der notariellen Urkunde hohe Geldzahlungen an den
Erwerber vereinbart und geleistet5 sowie die verwertbaren
Bestandteile des Firmenvermögens an den „Sanierer“ über-
geben, der diese durch Verkauf liquidiert. Die Handelsregister-
eintragung wird hingegen vom Erwerber nicht betrieben. Zum
Teil wird die Einzahlung eines vom Registergericht angefor-
derten Kostenvorschusses verweigert, in anderen Fällen die
Unterschrift unter der Registeranmeldung durch einen aus-
wärtigen Geschäftsführer nicht geleistet, so dass aufgrund 
der in § 15 HGB normierten negativen Publizität des Han-
delsregisters die beurkundeten Gesellschafterbeschlüsse Drit-
ten nicht entgegengehalten werden können. Der ursprüng-
liche Gesellschafter hat also das verwertbare Vermögen der
Gesellschaft verloren und die angekündigte Befreiung von
der rechtlichen und wirtschaftlichen Verantwortlichkeit für
seine GmbH nicht erhalten, da der Erwerber in den meisten
der geschilderten problematischen Fälle unauffindbar ist.
Diese Praktiken waren vor einigen Jahren vor allem aus Ost-
deutschland bekannt, sind aber keineswegs auf die neuen
Länder beschränkt. 

Der Notar kann in den geschilderten Fällen zwar rechtlich
kaum in eine Haftung geraten, da sich für ihn vielfach keine
Anhaltspunkte für die betrügerische Absicht der Erwerber er-
geben werden. Jedoch sollten, v.a. bei sehr kurzfristig vorge-
brachten Beurkundungswünschen zum Erwerb in Liquidation
befindlicher GmbHs die Beteiligten entsprechend sensibili-
siert werden.

Eine weitere im Gesellschaftsrecht bekannt gewordene Fall-
konstellation betrifft die Gründung von Vorrats-GmbHs bzw.
AGs, mit dem Versprechen einer völlig unrealistischen Ren-
dite für die Bereitstellung des erforderlichen Grund- oder
Stammkapitals, wobei für die Investoren im Vorfeld der Ge-
sellschaftsgründung oft unklar bleibt, ob die entsprechenden
finanziellen Leistungen der Gesellschaft als Darlehen zur Ver-
fügung gestellt oder als Gesellschaftereinlage erbracht wer-
den sollen. An den Notar wird dabei teilweise mit dem
Wunsch einer Vermittlungstätigkeit entgegen den berufsrecht-
lichen Vorgaben des § 14 Abs. 4 BNotO herangetreten, etwa
mit der Bitte, sich um geeignete Investoren zu bemühen.
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III. Grundstücksrecht und Grundschuld-
bestellungen

Am häufigsten treten wirtschaftlich unsinnige Beurkundungs-
wünsche, die mit Geschäften des „Grauen Kapitalmarkts“ in
Verbindung gebracht werden können, jedoch im Bereich des
Grundstücksrechts auf. Hier existieren eine Fülle unterschied-
licher Konstellationen, denen gemeinsam ist, dass das jeweils
nach außen intendierte Grundstücksgeschäft nur als bloße
Hülle zur Verfolgung eines völlig anders gearteten, oftmals
betrügerischen wirtschaftlichen Zwecks vorgeschoben wird.
Im Folgenden sollen drei für die Beteiligten in besonderem
Maße risikoreiche Konstruktionen dargestellt werden:

1. Die erste Fallgruppe ist dadurch gekennzeichnet, dass der
Verkäufer des Grundstücks hier eigentlich keine Immobilie
erwerben oder veräußern, sondern eine Kapitalanlage zu täti-
gen wünscht. Zum Immobilienerwerb ist er deshalb gezwun-
gen, weil ihm ein Kreditinstitut ein zinsgünstiges Fremd-
währungsdarlehen etwa in Yen oder Schweizer Franken an-
bietet, das nur für den Erwerb von Grundstücken ausgegeben
wird. Der Verkäufer erwirbt also ein Grundstück von einem
Dritten und nimmt dafür den wirtschaftlich günstigen Bank-
kredit in Anspruch. 

Dann verkauft er das Grundstück gegen Ratenzahlung an ei-
nen Käufer, der den vom Verkäufer übernommenen Fremd-
währungskredit über ein Grundpfandrecht absichert. Damit
hat der Verkäufer die Vorteile kumuliert, da er das Fremd-
währungsdarlehen für andere wirtschaftliche Aktivitäten in
Anspruch nehmen kann, die Kaufpreisraten von seinem Käu-
fer erhält und die Gefahr der dinglichen Haftung für den
Fremdwährungskredit, die aufgrund der Wechselkursschwan-
kungen nicht sicher zu prognostizieren ist, auf den Käufer
übergewälzt hat. Wirtschaftlich stellt diese Gestaltung den
Käufer so, als wenn er selbst den Grundstückskauf über ein
Fremdwährungsdarlehen finanziert hätte. Dies bedeutet ins-
besondere, dass aufgrund der erwähnten Kursschwankungen
der Käufer das wirtschaftliche Risiko, das er zu tragen hat,
nicht einordnen kann und insoweit auch die notarielle Beleh-
rung zwangsläufig an ihre Grenzen stößt. Vor dem wirtschaft-
lichen Hintergrund einer großen Schwankungsbreite des Euro
wird diese Gefahr für den Käufer noch erheblich verstärkt.

2. Eine andere Konstellation basiert auf vermeintlich güns-
tigen Kaufangeboten für Grundstücke. Der Käufer bietet an,
das Grundstück gegen Zahlung einer Veräußerungsrente und
Bestellung eines dinglichen Wohnungsrechts für den Verkäu-
fer zu erwerben. In den Vertrag soll zusätzlich eine weitrei-
chende Belastungsvollmacht für den Käufer aufgenommen
werden, die inhaltlich nicht für Grundschuldbestellungen zur
Kaufpreisfinanzierung eingeschränkt wird und dem Käufer
auch die Möglichkeit bieten soll, das Grundstück im Rang vor
den im Grundbuch eingetragenen Verkäufersicherungen wie
der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit für das Wohn-
recht zu belasten.6 Hier liegt ein sog. „Wertdifferenzgeschäft“
zu Lasten des Veräußerers vor, da die vertraglich vereinbarten
gegenseitigen Leistungspflichten ökonomisch nicht mehr in
einem Äquivalenzverhältnis stehen. Denn bei Leistungs-
störungen wie etwa einer ausbleibenden Kaufpreiszahlung
durch den Erwerber trägt der Veräußerer das Risiko, ein vom
Erwerber v.a. durch Grundpfandrechte in erheblicher Weise
belastetes Grundstück behalten zu müssen.

Ein ähnliches Ungleichgewicht der vertraglichen Leistungen
liegt in folgendem Fall vor, bei dem die Kumulierung von

6 Rechtstechnisch wird dies z.B. durch eine Aufnahme umfassender
Rangvorbehalte in die Bewilligung der Wohnrechtsbestellung er-
reicht.

4 Man vergleiche dazu die inflationär zunehmenden Anzeigen zum
angeblich risikofreien Verkauf einer überschuldeten GmbH z.B. in
der „Süddeutschen Zeitung“ oder der „FAZ“.

5 Aufgrund des vom BGH vertretenen „Vollständigkeitsgrundsat-
zes“ ist die Verpflichtung zur Übertragung dadurch zwar wegen
Verstoßes gegen das Beurkundungserfordernis des § 15 Abs. 4 S. 1
GmbHG unwirksam, jedoch tritt dann, wenn für die dingliche
Übertragung keine aufschiebende Bedingung vereinbart wurde,
eine Heilung nach § 15 Abs. 4 S. 2 GmbHG ein.
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wirtschaftlichen Risiken für den Käufer durch den Notar
kaum erkennbar war. Es handelt sich um die Konstellation ei-
nes Grundstücksverkaufs an Personen, die auf dem Kredit-
markt aufgrund ihrer ökonomischen Situation keine Finanzie-
rung des Kaufpreises mehr zustande gebracht hätten. Der no-
tariell zu beurkundende Kaufvertrag sah zunächst die be-
kannte Sicherung des Käufers über eine Fälligkeitsmitteilung
nach rangrichtiger Eintragung der Auflassungsvormerkung
und Sicherung der Lastenfreistellung vor. Außerhalb der no-
tariellen Urkunde wurde von den Beteiligten eine Abtretung
der Kaufpreisforderung an ein privates Finanzierungsinstitut
vorgenommen. Der Kaufpreis war allerdings weit höher ange-
setzt als der Verkehrswert der Immobilie. In dem Abtretungs-
vertrag hatte der Käufer erhebliche Verpflichtungen zu über-
nehmen, etwa eine Entgeltzahlung an den Abtretungsempfän-
ger, Provisionszahlungen an Dritte sowie die Verpflichtung,
sich an einer Geldanlage zu beteiligen. Der Notar wurde mit
dem Fall erst dann wieder konfrontiert, als eine Briefgrund-
schuld zu Gunsten des Abtretungsempfängers auf dem Ver-
tragsgrundstück bestellt werden sollte.

3. In den letzten Jahren stammten die häufigsten Ansinnen
wirtschaftlich unsinniger Beurkundungen und der oben er-
wähnten „Wertdifferenzgeschäfte“ aus dem Bereich der Ei-
gentümergrundschulden. Dabei gingen die Beteiligten häufig
nach folgendem Modell vor. Der Eigentümer eines Grund-
stücks bestellt eine Eigentümerbriefgrundschuld in Höhe des
Schätzwertes des Grundstücks abzüglich der aktuellen Belas-
tungen, schöpft also den gesamten Grundstückswert für Belas-
tungen aus. Der vom Grundbuchamt erteilte Grundschuld-
brief wird dann an einen Anlagevermittler übergeben, meist
zusammen mit einer Vollmacht, die Grundschuld weiterzu-
übertragen. Der Grundschuldbrief wird dann zum Teil von
Banken, zum Teil von anderen Anlagevermittlern kreditiert.
Die Gefahr dieser Konstruktion besteht darin, dass hier eine
Vollstreckungsmöglichkeit für Dritte geschaffen wird, die
sich dann aktualisieren kann, wenn der Erlös der vermittelten
auf Kredit erworbenen Kapitalanlage die Schuld aus dem
Darlehensvertrag nicht deckt.

Problematisch kann auch die inhaltliche Ausgestaltung man-
cher Modelle im Bereich des Immobilienleasings sein, z.B.
bei sog. „buy-and-lease“-Verfahren. Hier erwirbt der Leasing-
geber von einem Dritten ein Grundstück und verleast es an
den Leasingnehmer gegen Zahlung der Leasingraten. Aus
steuerlichen Gründen wird hier meist ein Teilamortisations-
leasing gewählt. Dies bedeutet, dass die nach dem Leasing-
vertrag geschuldeten Raten den Verkehrswert der Immobilie
nicht abdecken und nach Zahlung sämtlicher Raten entweder
den Leasingnehmer eine Erwerbsverpflichtung trifft oder der
Leasinggeber sich ein Andienungsrecht einräumen lässt.
Grundsätzlich stellt diese Konstruktion einen gangbaren Weg
dar, um dem Leasingnehmer auch bei geringerer Liquidität
die Nutzung und den späteren Erwerb eines Grundstücks zu
ermöglichen.7 Jedoch ist die inhaltliche Ausgestaltung der
Verträge im Einzelnen häufig problematisch. So findet sich
z.B. teilweise die Regelung, dass der Leasingnehmer erst
nach mehreren Jahren fristgerechter Zahlung der Leasing-
raten einen schuldrechtlichen Anspruch auf Bewilligung einer
Auflassungsvormerkung haben soll, bis dahin aber Zahlungen
ohne jede dingliche Sicherung leistet. Insbesondere hat er das
Risiko einer Belastung des Grundstücks durch den Leasing-
geber zu tragen. Kombiniert wird diese einseitige Risikover-
teilung häufig noch mit einer den Anforderungen von § 309 
Nr. 5 BGB nicht standhaltenden Vereinbarung eines pauscha-
len Schadensersatzes zu Lasten des Leasingnehmers.
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IV. Beurkundungsrechtliche Konsequenzen –
„Umkehr der Beweislast“?

An den oben genannten Beispielen aus verschiedenen Rechts-
gebieten wird deutlich, dass an Notare häufig der Wunsch
nach Beurkundung oder Beglaubigung von Erklärungen her-
angetragen wird, die entweder zumindest für eine Seite evi-
dent wirtschaftlich unsinnig oder durch eine Äquivalenzge-
sichtspunkten nicht mehr gerecht werdende Risikoverteilung
gekennzeichnet sind.

Für die notarielle Praxis stellt sich in diesem Zusammenhang
die Frage, ob sich in den dargestellten Fällen die Urkundsge-
währungspflicht durchsetzt oder die Beurkundung verweigert
werden kann. Das Gesetz trifft dazu in § 15 Abs. 1 BNotO die
lakonische Aussage, der Notar dürfe seine Urkundstätigkeit
nicht ohne ausreichenden Grund verweigern. §14 Abs. 2
BNotO regelt für die Amtstätigkeit des Notars, dass diese zu
versagen ist, wenn sie mit seinen Amtspflichten nicht verein-
bar wäre, „insbesondere wenn seine Mitwirkung bei Hand-
lungen verlangt wird, mit denen erkennbar unerlaubte oder
unredliche Zwecke verfolgt werden“. Für den Bereich der Be-
urkundung wird dies spezialgesetzlich durch § 4 BeurkG kon-
kretisiert. Dem Rechtsuchenden wird durch das Zusammen-
spiel dieser Normen ein subjektives öffentliches Recht8 auf
Beurkundung seiner Erklärung eingeräumt, welches sich
letztlich aus seiner aus der Privatautonomie fließenden Ver-
tragsfreiheit ergibt. Diese grundgesetzlich gewährleistete
Freiheit umfasst prinzipiell auch die Freiheit, nachteilige Er-
klärungen abzugeben oder Verträge zu schließen. Vor diesem
Risiko muss der Notar die Beteiligten nicht bewahren, er hat
insoweit nur seiner Aufklärungspflicht gerecht zu werden.

Es stellt sich aber die Frage, ob für den Notar die Möglichkeit
oder gar die Verpflichtung besteht, Beurkundungen dann ab-
zulehnen, wenn das Siegel der notariellen Tätigkeit dazu be-
nutzt werden soll, letztlich betrügerischen Zwecken nachzu-
gehen, wie es in dem hier interessierenden Bereich des
„grauen Kapitalmarkts“ der Fall ist. Diese Verpflichtung des
Notars ergibt sich, wenn evident betrügerische Ziele verfolgt
werden, schon unmittelbar aus der gesetzlichen Anordnung
des § 14 Abs. 2 BNotO sowie aus § 4 BeurkG. 

Meistens werden sich die in diesem Beitrag erwähnten kriti-
schen Fälle aber nicht eindeutig z.B. unter den Betrugstatbe-
stand des § 263 StGB subsumieren lassen, sondern zu eviden-
ten Benachteiligungen eines möglicherweise unerfahrenen
Beteiligten führen, ohne die Grenze der Strafbarkeit zu über-
schreiten. In diesen Konstellationen kann sich eine Ableh-
nung der notariellen Urkundstätigkeit auf § 15 Abs. 1 S. 1
BNotO stützen. Die Landesnotarkammer Bayern hat dazu die
Auffassung vertreten, dass in Fällen, in denen der wirtschaft-
liche Sinn einer Beurkundung zweifelhaft erscheint, die Be-
teiligten eine Darlegungslast darüber treffe, dass das von ih-
nen zur Beurkundung Vorgelegte (a) vollständig und (b) wirt-
schaftlich für den Notar nachvollziehbar sinnvoll ist. Kann
der Beteiligte dies nicht darlegen, darf der Notar seine Mit-
wirkung verweigern.

Aus den vorstehenden Beispielen ist deutlich geworden, dass
die Gefahr für die Beteiligten v.a. darin besteht, dass dem
Notar die für das Rechtsgeschäft wesentlichen Erklärungen
häufig nicht vorgelegt werden und er daher seiner Beratungs-
und Aufklärungsverpflichtung nicht hinreichend gerecht wer-
den kann. Auch das zweite Kriterium der wirtschaftlichen
Nachvollziehbarkeit des intendierten Geschäfts kann ein we-
sentlicher Anhaltspunkt dafür sein, ob das Vorhaben der Be-

7 Vgl. zum wirtschaftlichen Hintergrund der verschiedenen Leasing-
modelle Heckschen in Beck’sches Notarhandbuch, 3. Auflage, A X 44. 8 So z.B. Reithmann in: Schippel, BNotO, Rdnr. 16 zu § 15 BNotO.
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teiligten dem Bereich des „grauen Kapitalmarkts“ entstammt.
Keidel/Winkler vertreten die Auffassung, dass wirtschaftlich
unsinnige Beurkundungen aus dem „grauen Kapitalmarkt“
per se den „unredlichen Geschäften“ im Sinne des § 4 BeurkG
zuzurechnen sind.9

Rechtlich kann diese „Umkehrung der Beweislast“ auch noch
durch die den Notar treffende Schutzpflicht gegenüber uner-
fahrenen und ungewandten Beteiligten gemäß § 17 Abs. 1 S. 2
BeurkG abgesichert werden, zumindest wenn Anlage- oder
Kreditvermittler Verbrauchern gegenüber agieren. Diese Pflicht
des Notars besteht auch dann, wenn die Sittenwidrigkeits-
grenze nicht erreicht ist10 und manifestiert sich in der Not-
wendigkeit besonders sorgfältiger Sachverhaltsaufklärung.
Wird aus dieser Sachverhaltsaufklärung ein möglicherweise
unredlicher Zweck erkennbar, verlagert sich die oben er-
wähnte „Darlegungslast“ auf die Beteiligten.
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V. Zusammenfassung

1. An den Notar herangetragene Beurkundungsansinnen
mit zweifelhaftem wirtschaftlichen Hintergrund stammen aus
verschiedenen Rechtsbereichen, v.a. jedoch aus dem Kredit-
sicherungs-, dem Gesellschafts-, und dem Grundstücksrecht.
Solche Vorhaben können mit dem sog. „grauen Kapitalmarkt“
in Verbindung stehen, also lediglich als vorgeschobene Hülle
für betrügerische Zwecke dienen.

2. Praktisch entstehen hierbei vor allem bei Beglaubigun-
gen Probleme, da den Notar insoweit keine Verpflichtung
trifft, den Inhalt der zu beglaubigenden Erklärung selbst zu
überprüfen, solange er den Entwurf der Erklärung nicht gefer-
tigt hat.

3. Grundsätzlich besteht auch gegenüber Beteiligten, die
wirtschaftlich unsinnige Erklärungen beurkundet wissen wol-
len, die Urkundsgewährungspflicht des Notars, allerdings in
den durch §§ 14 Abs. 2 BNotO, 4 BeurkG vorgegebenen
Grenzen, die materiell als Beschränkungen des subjektiven
öffentlichen Rechts der Beteiligten auf Beurkundung zu se-
hen sind. Jedoch verlangt die Verpflichtung des Notars, uner-
fahrene bzw. ungewandte Beteiligte durch entsprechende
Sachverhaltsaufklärung zu schützen, dass die Beteiligten dem
Notar den wirtschaftlichen Gehalt einer Erklärung plausibel
darstellen können. Insoweit kann vom Notar aber lediglich
eine „materielle Evidenzkontrolle“ verlangt werden.

2 S. zur wirtschaftlichen Lage der notariellen Berufshaftpflichtversi-
cherung Gutberlet in BNotK Intern 2002, S. 4–6; die Verdoppe-
lung der Haftpflichtprozesse gegen Rechtsberater wie Rechtsan-
wälte, Steuerberater und Notare in den letzten zehn Jahren konsta-
tiert RiBGH a.D. Zugehör im Editorial zu Heft 22/2001 der MDR.

9 Keidel/Winkler. BeurkG, Rdnr. 28 a zu § 4 BeurkG; allerdings
werden aus dem folgenden Hinweis, dass allein aus der Differenz
zwischen dem Wert einer Eigentümergrundschuld und dem Wert
der belasteten Grundstücke nicht auf einen erkennbar unredlichen
Zweck geschlossen werden könne, die Abgrenzungsschwierig-
keiten deutlich.

10 So z.B. Keidel/Winkler, BeurkG, Rdnr. 4 zu § 4 BeurkG.
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1 Der Autor ist Abteilungsleiter bei der Allianz-Versicherungs-AG.

Erkenntnismöglichkeiten aus Schadensfällen – 
Prävention durch Qualitätssicherung

Von Heinz Schlee, München1

Ein Haftpflichtfall ist für jeden Notar nicht nur eine unerfreuliche, arbeitsintensive Angelegenheit, die geltend gemachten
Ansprüche können unter Umständen sogar seine berufliche Existenz gefährden. Der Autor stellt auf der Grundlage der Erfah-
rungen eines Berufshaftpflichtversicherers typische Gefährdungslagen für Schadensfälle im Notariat dar, erläutert die Anforde-
rungen der Rechtsprechung an Notare und schildert, in welchen Bereichen man besonders vorsichtig sein sollte. 

1. Ausgangslage

Nicht nur Staat und Gesellschaft, sondern auch der Notar und
sein Berufshaftpflichtversicherer haben ein großes Interesse
an hoher Qualität der Tätigkeit der Berufsträger. Deshalb ist
es für den Notar besonders misslich, wenn die Qualität seiner
Arbeit durch den Vorwurf einer schuldhaften haftungsbegrün-
denden Amtspflichtverletzung in Frage gestellt wird. Jede
Haftpflichtauseinandersetzung bringt für ihn Zeitaufwand, sie
kostet Nervenkraft, bereitet u. U. auch persönlichen Ärger und
birgt die Gefahr einer Beeinträchtigung des Renommees. So-
mit liegt die Prävention im gemeinsamen wohlverstandenen
Interesse von Notar und Versicherer. Aus Schaden wird man
klug, weiß der Volksmund – es muss aber nicht der eigene
sein, sagt der Autor. Ziel dieses kleines Beitrags ist es, die
eine oder andere Feuerstelle aufzuzeigen, an der sich schon
einmal ein Kollege die Finger verbrannt hat. 

Die Chancen zu solch einem Missgeschick sind in den letzten
zehn Jahren erheblich gestiegen. Die Schadenshäufigkeit für
das gesamte Notariat im Bundesgebiet hat sich nämlich in
dieser Zeit verdoppelt. Etwa alle zwei bis drei Jahre meldet

ein Notar seinem Berufshaftpflichtversicherer einen potenziel-
len Haftungsfall. Da sich auch der Aufwand pro Schadensfall
verdoppelt hat, werden auf dem Gebiet der notariellen Be-
rufshaftpflichtversicherung derzeit nicht unerhebliche Prä-
mienerhöhungen durchgeführt, um die Versicherbarkeit des
Notarrisikos zu gewährleisten2. 

Sieht man – bezogen auf die Schadenstückzahlen – die Rela-
tion zwischen den notariellen Haftpflichtfällen einerseits zu
der Gesamtzahl der Urkunden im Bundesgebiet andererseits,
kann man mit Fug und Recht dem Berufsstand einen hohen
Qualitätsstandard bescheinigen. Treibender Motor der Auf-
wandssteigerung sind in erster Linie die Vermögensentwick-
lung in Deutschland sowie das Anspruchsdenken in einem
wirtschaftlich angespannten Klima. Zudem legt die Recht-
sprechung dem Notar sehr hohe Hürden auf, die er zur kor-
rekten Berufsausübung meistern muss. Qualitätssicherung der
notariellen Tätigkeit ist deshalb stets geboten. 



Prävention ist auf nahezu allen notariellen Tätigkeitsfeldern
erforderlich, da Haftungsgefahren überall bestehen. Beispiels-
weise waren von den bei der Allianz Versicherungs AG im
Jahr 2001 gemeldeten Berufshaftpflichtfällen Belehrungsfeh-
ler zu 25 % Ursache für die Inanspruchnahme des Notars;
Vollzugsfehler und fehlerhafte Gestaltungen lagen je etwa
20 % zugrunde. Missachtung von Formvorschriften stellten
gut 10 % der Schadenursachen, Verwahrungs- bzw. Ander-
kontenfehler 7 % und fehlerhafte Notarbestätigungen 3 %.
Der Rest entfiel auf verschiedenste Fehlerquellen (z.B.
Grundbucheinsicht, Erteilung von vollstreckbaren Ausferti-
gungen, Nebentätigkeiten wie z.B. Testamentsvollstreckung,
Betreuung usw.).

2. Prävention schon bei der Urkundsvorbereitung

Orientierungsmaßstab für das notarielle Handeln ist § 17 Be-
urkG, die „Magna Charta“ der notariellen Arbeitskunst. Im
Vorfeld ist aber schon bei der Feststellung der Personeniden-
tität sowie der Geschäftsfähigkeit bzw. der Testierfähigkeit
(§§ 10, 11 BeurkG) mit der Kunst zu beginnen. Der Notar
braucht zwar geschickt gemachte Unterschriftsfälschungen
bei der Unterschriftsprüfung nicht unbedingt zu bemerken3, er
kann sich aber viel Ärger ersparen, wenn er die Identitäts-
prüfung sorgfältig vornimmt. Ein FDP-Mitgliedsausweis
wurde deshalb in einem Schadensfall aus den 80er-Jahren in
der mündlichen Verhandlung des Haftpflichtprozesses von
den Richtern für den Notar nicht als ausreichend angesehen,
zumal das Papier auch noch schlecht gefälscht war. Gut bera-
ten ist der Notar, wenn er bei Testamentsbeurkundungen am
Krankenbett detailliert festhält, wieso er letztlich von Ge-
schäftsfähigkeit des bettlägerigen Erblassers ausgehen konnte.
Eine solche Dokumentation (s. dazu noch unter Ziffer 7) hat
immer wieder zur erfolgreichen Abwehr von Haftpflichtan-
sprüchen, die von Seiten leer ausgegangener präsumtiver Er-
ben erhoben worden sind, geführt. 

Eine ordentliche Sachverhaltsaufklärung ist unabdingbare
Basis für die danach anzustellende Rechtsberatung. Nicht sel-
ten kommt es zum Haftpflichtfall, weil der Notar verkennt,
dass der Sprachgebrauch des Laien ein anderer als der des Ju-
risten ist. Bei sog. Rechtstatsachen (z.B. Besitz, Eigentum
o.ä.) muss der Notar nachfragen, wie es sich konkret verhält.
Mit der Bedeutung des Notaramtes ist es nicht vereinbar, dass
der Notar auf Zeitnot verweist als Ursache dafür, dass er nicht
geklärt hat, ob die Beteiligten einen Erbteilskauf oder einen
Kauf von Miteigentumsanteilen wollten4. Der Notar hat auch
eine Nachfragepflicht hinsichtlich aller regelungsbedürftigen
Punkte, die üblicherweise zum Gegenstand vertraglicher Ab-
reden gemacht werden; er muss sich vergewissern, ob die Be-
teiligten eine Regelung bewusst nicht getroffen haben, oder
ob dies auf einem Versehen oder auf Unkenntnis beruht5. Um
den „inhaltlichen Mindeststandard für notarielle Rechtsge-
schäfte“6 zu wahren, muss als Grundlage die Sachverhaltsauf-
bereitung sehr sorgfältig durchgeführt werden. 

Deshalb hat der Notar auch die Vertretungsberechtigung zu
prüfen7, insbesondere auch dann, wenn ausländische Gesell-
schaften auftreten8. Wenn der Käufer eines Grundstücks im
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eigenen Namen das noch dem Verkäufer gehörende Grund-
stück belastet, ohne dass dies durch den Kaufvertrag oder eine
sonstige Urkunde autorisiert ist, kann ein Amtshaftungsan-
spruch des Verkäufers entstehen gegen den Notar, der weder
die Berechtigung des Käufers geprüft noch die Urkunde mit
einem Vorbehalt versehen hat9. 

Der Beurkundungsgegenstand ist ganz penibel zu bezeichnen;
die Grundstücksbezeichnung hat eindeutig zu sein. Dies ist
beim Messungskauf nicht immer ganz einfach10. Beim Kauf
einer Eigentumswohnung kann der Verweis auf die richtige
Grundbuchstelle genügen11.

3. Rechtsbelehrung

Die Rechtsprechung fordert vom Notar nicht nur sein „Basis-
wissen“. So hat beispielsweise jeder Notar die Folgen des
§ 2310 Satz 2 BGB zu kennen, wenn er einen Erbteils- oder
Pflichtteilsverzichtsvertrag beurkundet. In einem Mitte 2002
abgeschlossenen Haftpflichtfall hatte der Erblasser die spä-
tere Anspruchstellerin in dritter Ehe geheiratet und mit ihr
einen Erb- und Pflichtteilsverzichtsvertrag geschlossen.
Vier Monate später setzte er doch diese dritte Ehefrau als
Alleinerbin ein, ohne allerdings den vorher geschlossenen
Erbteilsverzichtsvertrag wieder aufzuheben. Zur Freude der
Tochter aus erster Ehe des Erblassers wurde gemäß § 2310
BGB die dritte Ehefrau nun bei der Berechnung des Pflicht-
teils nicht mitgezählt, so dass sich ihr eigener Pflichtteil ver-
doppelt hatte (Schaden: über 700.000 €). 

Der Notar muss aktuelle Gesetzeskenntnis besitzen (auch
Landesrecht, so dass sich ein in Anspruch genommener Notar
nicht auf Unkenntnis des § 22 AGBGB Rheinland-Pfalz
i.V.m. Art. 115 EGBGB berufen konnte, wonach in Rhein-
land-Pfalz die Eintragung einer Reallast unzulässig ist, soweit
sie über den Tod des Veräußerers hinausdauert). Der BGH
verlangt vom Notar auch Kenntnis der veröffentlichten Recht-
sprechung insoweit, als er bei der Prüfung einer Rechtsfrage
die Rechtsprechung der obersten Gerichte – die in den amtli-
chen Sammlungen und in den für seine Amtstätigkeit wesent-
lichen Zeitschriften veröffentlicht ist – und die üblichen Er-
läuterungsbücher auswertet12. Somit ist es aus Präventionsge-
sichtspunkten unabdingbar, dass der Notar sich ständig über
die aktuelle Gesetzes- und Rechtsprechungssituation auf dem
Laufenden hält (für Rechtsanwälte ist beispielsweise ent-
schieden worden, dass die NJW binnen zwei Wochen nach
Erscheinen gelesen sein muss!). Somit ist die Teilnahme an
Fortbildungsveranstaltungen im eigenen Interesse geboten.
Sie ist aber nicht nur eine (manchmal als lästig empfundene)
Pflicht, sondern vielmehr eine Chance, Problembewusstsein
zu erhalten und somit Qualitätssicherung zu betreiben!

4. Notarbestätigungen 

Notarbestätigungen dürfen keinen falschen Anschein erwecken;
ihr Inhalt muss zutreffend sein. Zur Fehlervermeidung trägt es
bei, wenn die Quelle der Information konkret genannt wird,
z.B. bei der Grundbucheinsicht also Blatt, Seite und Band des
Grundbuchs. Wertvolle Hinweise dazu geben die Rundschrei-
ben der Bundesnotarkammer13. Eine Fälligkeitsmitteilung

3 OLG Düsseldorf DNotZ 1985, 240.
4 OLG Dresden, Urteil vom 5.6.1996 – 6 U 688/94, n.v.
5 Ständige Rechtsprechung, vgl. BGH NJW 1995, 330.
6 Grziwotz in NJW 1995, 641.
7 Vollmacht in Urschrift oder Ausfertigung, BGH NJW-RR 1988,

1206.
8 BGH NJW 1993, 2744.

9 BGH NJW-RR 1998, 133.
10 Vgl. dazu von Campe in DNotZ 2000, 109 ff., Anm. zu BGH

DNotZ 2000, 121 = NJW 1999, 3115.
11 BGH NJW 1994, 1347.
12 BGH NJW 1992, 3237, 3239.
13 Z.B. in DNotZ 1987, 1 ff., oder DNotZ 1999, 369 f.
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muss nicht zwingend per Einschreiben mit Rückschein ver-
sandt werden14; im Einzelfall kann dies aber durchaus emp-
fehlenswert sein, um auf „Nummer Sicher“ zu gehen. Eine
Amtspflicht hierzu besteht nicht, auch nicht bei der Übersen-
dung von Grundschuldbriefen15. Da der Notar jedoch dafür
Sorge zu tragen hat, dass alsbald festgestellt werden kann, ob
der Empfänger den Brief erhalten hat oder ob er verloren ge-
gangen ist, könnte sich „Einschreiben mit Rückschein“ für
diesen Fall empfehlen16. 

5. Treuhandtätigkeit 

Durch die §§ 54 a bis e BeurkG sind die bei Treuhandtätigkeit
zu beachtenden Pflichten als Amtspflichten definiert. Die
Rechtsprechung verlangt Beachtung „peinlicher Genauig-
keit“ bei Treuhandgeschäften. Bei mehrfacher pflichtwidriger
Auszahlung von Treuhandgeldern droht Amtsenthebung,
auch wenn kein Schaden entstanden ist17. Der Notar hat sich
vor Auslösung des Zahlungsflusses persönlich zu vergewis-
sern, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. Er darf die Hinter-
legungsanweisung nicht entgegen ihrem Wortlaut auslegen18. 

So kann nicht oft genug vor der in Schadenfällen wiederholt
zum Vorschein gekommenen Praxis gewarnt werden, dieses
Tätigkeitsfeld auf Angestellte zu verlagern. Wird die Über-
prüfung der Auszahlungsvoraussetzungen auf Mitarbeiter de-
legiert, besteht kein Versicherungsschutz für den Notar19. Die
höchstpersönliche Verpflichtung zur Überprüfung der Aus-
zahlungsvoraussetzungen gehört zum Stoff der Notarausbil-
dung, so dass die im Schadensfall mitunter behauptete Un-
kenntnis davon von den Gerichten nicht geglaubt wird. 

Bei der Unterschrift unter den Überweisungsträger soll der
Notar auch die Kontoverbindung überprüfen. Dies lehrt ein
Fall aus Berlin, wo dem Notar von seiner jahrelang soliden
Büroangestellten Überweisungsträger mit unverfänglichem
Verwendungszweck zur Unterschrift vorgelegt wurden (z.B.
„Treuhandauftrag vom …“ oder „letzte Rate aus Urkunden-
Nr. …“). Das angegebene Konto war allerdings nicht das des
berechtigten Empfängers, sondern dasjenige einer von der
Mitarbeiterin selbst gegründeten GmbH. Rückfragen der
Banken nach der Richtigkeit landeten jeweils bei dieser Mit-
arbeiterin selbst, die als einzige mit den Zahlungsvorgängen
befasst war und dann jeweils versicherte, dass alles in Ord-
nung sei. Das Geld wurde von der Mitarbeiterin veruntreut;
sie wurde zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Die zivilrecht-
liche Haftung des Notars stand außer Frage, da er Empfangs-
berechtigung bzw. Empfängerkonto eigenverantwortlich hätte
überprüfen müssen, ohne sich auf die Angaben der Angestell-
ten zu verlassen. 

6. Urkundsvollzug

Beim Vollzug passieren immer wieder Flüchtigkeitsfehler, die
zu unangenehmen Weiterungen führen20. Das Erfordernis,
„unverzüglich“ bei Vollzugsreife zu agieren21, darf nicht auf
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Kosten der Qualität gehen. So muss der Notar auch bei neuen
Erkenntnissen während des Vollzugs reagieren. In einem vom
BGH entschiedenen Fall22 war der Kaufgegenstand als „Haus-
grundstück“ bezeichnet worden, das die Käufer zum ständi-
gen Bewohnen erwerben wollten. Die dem Notar zugegan-
gene Teilungsgenehmigung enthielt den Hinweis, dass es sich
um ein Wochenendhaus handele; somit war dauernde Wohn-
nutzung nicht zulässig. Hier hätte der Notar sofort die Käufer
wegen des drohenden Schadens unterrichten müssen. 

Beanstandungen des Grundbuchamts sind unter allen Um-
ständen zu beachten. Dies lehrt eine Sache23, in der das
Grundbuchamt die Eintragung der Finanzierungsgrundschuld
zugunsten des Käufers abgelehnt und zur Abhilfe für die ins-
gesamt vier Beanstandungsgründe eine Frist gesetzt hatte.
Der Notar hatte dieser Frist keine Bedeutung beigemessen
und sich einige Monate Zeit gelassen, bis er schließlich dage-
gen das – nicht fristgebundene – Rechtsmittel des Einspruchs
einlegte und die vom Grundbuchamt geforderten Berichtigun-
gen vornahm. Das Grundbuchamt trug dann die Grundschuld
ein, wurde aber vom BGH zu § 878 BGB dann dahingehend
belehrt, dass dessen Rechtswohltat nur bei unberechtigten Be-
anstandungen Platz greifen könne, nicht aber bei berechtigten
Beanstandungen des Grundbuchamts. Das war besonders
misslich, da die Käuferin noch vor der Erinnerung des Notars
in Konkurs gefallen war mit der Folge, dass der Konkursver-
walter nun die Grundschuld der Finanzierungsbank des Käu-
fers löschen lassen konnte. Die Finanzierungsbank hatte den
Darlehensbetrag von über 6 Mio. DM bezahlt, ohne dass ihr
nun eine adäquate grundpfandrechtliche Sicherung zur Verfü-
gung stand. 

Da der Notar auch bei Verschulden von Hilfspersonen bei der
Grundbucheinsicht wie für eigenes haftet24, muss er dafür
Sorge tragen, dass auf diesem Gebiet auch nicht der geringste
Fehler passiert. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass die
zutreffende Ermittlung der Grundbuchlage ganz essentielle
Voraussetzung für die Beurkundung von Grundstücksge-
schäften ist, so dass hier dem Notar keinerlei Pardon gegeben
wird. Auf die Erfüllung dieser Sorgfaltspflichten muss der
Notar besonders großen Wert legen und dies auch seinen An-
gestellten ständig einschärfen! Dies gilt sicherlich auch für
den elektronischen Grundbuchverkehr, zu dem allerdings in
puncto Fehlerhäufigkeit noch keine gesicherten Erkenntnisse
vorliegen.

Die Haltung der Rechtsprechung wird auch durch einen
Nichtannahmebeschluss des BGH25 deutlich. Dort hatte der
Notar bei einem Messungskauf ungeprüft die Angabe eines
Maklers übernommen, wonach eine Parzelle eine bestimmte
Bezeichnung erhalten werde. Dies hatte sich dann im Laufe
des Verfahrens als unzutreffend herausgestellt mit der Folge,
dass der Käufer auf einem falschen Grundstück gebaut hatte
und nach dem Konkurs des Verkäufers bzw. Bauträgers die
Bauruine entfernen musste. Das eigentliche „gemeinte“
Grundstück hätte er vom Konkursverwalter des Bauträgers
nur erhalten können, wenn er nochmals den Kaufpreis gezahlt
hätte. Die Gerichte haben den Notar hier wegen ungeprüfter
Übernahme der Maklerangabe in die Haftung genommen.

Fazit daraus kann nur sein, bei allen Informationen zur
Grundbuchsituation höchste Sorgfalt und Akribie an den Tag
zu legen. 

22 BGH NJW 1995, 2713 m. Anm. Reithmann NJW 1995, 3370.
23 BGH MittBayNot 1997, 362.
24 BGH NJW 1996, 464.
25 Beschluss vom 26.11.1998 – IX ZR 231/97 = BGHR BNotO 

§ 14 – Grundakten 1.

14 LG Traunstein MittBayNot 1995, 244.
15 OLG Oldenburg DNotZ 1998, 651 m. Anm. Waldner DNotZ 1998,

653 f.
16 So auch Waldner DNotZ 1998, 653 f.
17 BGH NJW-RR 1998, 1134.
18 BGH NJW 2000, 1644.
19 OLG München VersR 2000, 1490, LG Gera 4 O 1352/97.
20 Vgl. z.B. Schramm, Urkundenvollzug mit Hindernissen, ZNotP

1999, 342.
21 U. U. innerhalb von 1 bis 2 Tagen, s. BGH NJW 1993, 2317 m.

Anm. Reithmann NJW 1995, 3370.
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Dies gilt auch in zeitlicher Hinsicht. Grundsätzlich darf die
Grundbucheinsicht für den Normalfall etwa zwei bis vier Wo-
chen zurückliegen26. Im Einzelfall kann auch eine nur 14 Tage
zurückliegende Grundbucheinsicht nicht mehr als aktuell be-
zeichnet werden27. 

Die Informationen aus den Grundbuchnachrichten sollten
auch zur Kenntnis genommen werden, wie ein Schadenfall
aus der Haftungspraxis des Autors lehrt: Der Notar hatte einen
Eigentumswohnungs-Kaufvertrag beurkundet und sich einen
Grundbuchauszug besorgt. Eine Woche später, aber noch vor
der Beurkundung, hatte das Grundbuchamt von sich aus einen
weiteren Auszug nachgesandt. Daraus hätte sich für den Notar
ergeben können, dass zwischenzeitlich eine Zwangssiche-
rungshypothek eingetragen war. Der Notar beurkundete und
wickelte dann den Kaufvertrag nach den ihm bekannten In-
formationen ab mit der Folge, dass die Altpfandgläubiger so-
wie der Verkäufer entsprechend den Kaufpreis erhielten, dass
aber die Finanzierungsgläubigerin des Erwerbers mit ihrer
Grundschuld nachrangig zu der Zwangssicherungshypothek
eingetragen wurde. Da von dem insolvent gewordenen Ver-
käufer nichts mehr zu holen war, musste der Notar für die Be-
seitigung der Zwangssicherungshypothek Sorge tragen, da er
es versäumt hatte, sich unmittelbar vor der Auszahlung vom
Notaranderkonto gesicherte Erkenntnis über die aktuelle
Grundbuchlage und damit über die Geldempfangsberechti-
gung zu verschaffen.

Der Notar muss gewährleisten, dass ihm auch sämtliche Un-
terlagen betreffend das Grundbuch vorgelegt werden, soweit
sie in seinen Bürobetrieb gelangt sind. Er darf dem Bürovor-
steher nicht die Entscheidung überlassen, welche Unterlagen
dem Notar für die Beurkundung vorzulegen sind28. 

Dringend zu empfehlen ist die Überprüfung der Eintragungs-
mitteilungen des Grundbuchamts auf Vollständigkeit und
Richtigkeit; auch dazu sollte das Personal entsprechend ange-
wiesen werden. Ein vorheriger Abgleich von Anträgen und
Eintragungsmitteilung schafft Qualitätssicherung im Nota-
riat. Nicht wenige unangenehme Notarregressfälle entstehen
nämlich dadurch, dass z.B. Reallasten mit Wohnrechten nicht
eingetragen worden sind, was dann bei der Zwangsversteige-
rung des Grundstücks zu Tage tritt, oder dadurch, dass erst bei
der Weiterveräußerung des Grundstücks die Nichteintragung
eines Wegerechts bemerkt wird. 

Zwar spielen Fristversäumnisse im Haftungsbereich bei No-
taren eine nicht so große Rolle wie bei den Rechtsanwälten;
gleichwohl ist jeder Notar gut beraten, seine Büroorganisation
auf eine ordnungsgemäße effiziente Fristenkontrolle hin aus-
zurichten. Insbesondere bei befristeten Treuhandaufträgen
oder definierten Fälligkeitszeitpunkten lässt sich viel Ärger
vermeiden, wenn man ein Frühwarnsystem installiert hat.

7. Dokumentation und Beweisfragen

Im Haftpflichtprozess gegen den Notar hat nach den all-
gemeinen Beweislastregeln der Kläger das Vorliegen einer
schuldhaften Amtspflichtverletzung sowie die Schadensent-
stehung zu beweisen. Das gilt auch für den Beweis von nega-
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tiven Tatsachen, also z.B. einer unzureichenden oder un-
terbliebenen Belehrung29. 

Eine Beweislastumkehr tritt nur ein, wenn ein gesetzlich vor-
geschriebener Belehrungsvermerk in der Niederschrift fehlt. 

Kann beispielsweise der Kläger nachweisen, dass der Notar
einen „guten Rat“ unterlassen hat oder dass er eine gebotene
Warnung nicht ausgesprochen hat, so hat der Haftpflichtklä-
ger die „Vermutung des beratungsgemäßen Verhaltens“ auf
seiner Seite30. Für den Notar kommt es dann also darauf an,
diesen Beweis des ersten Anscheins zu widerlegen. Dies kann
er nur dann, wenn er Tatsachen darlegt und notfalls beweist,
die den Schluss zulassen, dass der Beteiligte sich über den Rat
hinweggesetzt hätte. Besonders schwierig für den Notar ist
der Beweis dessen, dass sich die Beteiligten über die Trag-
weite ihrer Erklärungen und das damit verbundene Risiko
vollständig im Klaren waren und dass sie die konkrete Ver-
tragsgestaltung gleichwohl ernsthaft gewollt haben. Insbeson-
dere bei ungesicherten Vorleistungen einer Partei ist die
Rechtsprechung nicht auf Seiten des Notars31. 

Es kann deshalb nur eindringlich empfohlen werden, ins-
besondere bei ungesicherten Vorleistungen diese konkret zu
benennen und die Tatsache der Belehrung entweder in der
Urkunde selbst oder in begleitender Korrespondenz, zumin-
dest in einem Aktenvermerk, schriftlich festzuhalten. 

Dies gilt auch für die Fälle, in denen der Notar sich in steuer-
rechtlicher Hinsicht äußert (was er nicht tun sollte, weil er
dazu auch nur ganz ausnahmsweise verpflichtet ist!). Der
Notar sollte auch beweiskräftig festhalten, wenn die Beteilig-
ten fachlichen steuerlichen Rat anderweitig eingeholt haben
bzw. dass ihnen empfohlen worden ist, sich der fachkundigen
Hilfe eines Steuerberaters zu bedienen. Nicht wenige Haft-
pflichtansprüche gegen Notare konnten im Hinblick auf § 19
Abs. 1 Satz 2 BNotO vom Notar abgewehrt werden, weil die-
ser nachweisen konnte, dass ein Steuerberater eingeschaltet
war, der nun als anderweitige Ersatzmöglichkeit vorrangig in
die (Haft-)Pflicht zu nehmen war. 

8. Einschaltung des Berufshaftpflichtversicherers 

Die Pflicht zur unverzüglichen Unterrichtung des Haftpflicht-
versicherers von einem potenziellen Schadensfall nach § 153
VVG trägt zur Qualitätssicherung der notariellen Arbeit bei.
Der Haftpflichtversicherer ist durch den Versicherungsvertrag
verpflichtet, unbegründete Ansprüche vom Notar abzuweh-
ren. Zudem kann der Haftpflichtversicherer aufgrund seiner
Erfahrung im Einzelfall Hinweise zur Rettung der Sache in
haftpflichtrechtlicher Hinsicht geben.

Deshalb soll der Notar, der durch Erhebung von Regressan-
sprüchen mit einem potenziellen Berufsfehler konfrontiert
wird, den Versicherer rasch in Kenntnis von dem Sachverhalt
setzen. Wird Mahnbescheid, Streitverkündung, PKH-Antrag
oder Klage zugestellt, muss unverzüglich der Versicherer ein-
geschaltet und das weitere Vorgehen mit ihm abgestimmt wer-
den, auch wenn der Fall bereits angezeigt wurde. 

Verstößt der Notar gegen die versicherungsvertraglichen Ob-
liegenheiten, kann er bei grober Fahrlässigkeit und Kausalität
für die Feststellung des Versicherungsfalles oder generell bei
Vorsatz hinsichtlich der Verletzung der Obliegenheiten nicht

26 Eylmann/Vaasen, BNotO/BeurkG, 2000, Rdnr. 2 zu § 21 BeurkG.
27 So OLG München, Urteil vom 31.10.1996 – 1 U 2726/96, bei

einem Allerwelts-Grundstückskauf ohne Besonderheiten.
28 So BGH NJW 1989, 586; dort konnte der Notar dann nicht erken-

nen und entsprechend auf die Gefahr hinweisen, daß Spekulations-
steuer anfallen würde, weil der Weiterverkauf innerhalb der (da-
mals zweijährigen, jetzt zehnjährigen) Frist des § 52 Abs.39 EStG
erfolgt ist.

29 Vgl. sehr ausführlich und prägnant zur Beweislast im Notarregress-
prozess Ganter in ZNotP 2000, 176 ff.

30 BGH NJW 2000, 2110.
31 BGH NJW 1995, 330.
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mehr mit einer Versicherungsleistung rechnen (§§ 6 Abs. 3,
63 Abs. 3 VVG). Bezüglich der Obliegenheitsverletzungen
gilt bei Rechtsanwälten eine Vorsatzvermutung gemäß § 6
Abs. 1 VVG32; dies wird auch für Notare gelten. Da kein
Notar gerne zwischen Skylla und Charybdis gerät, also einer-
seits Inanspruchnahme durch den Klienten und andererseits
Deckungsablehnung durch den Versicherer, sollte auch im
Büro des Notars die Anordnung gelten, dass bei Ankündigung
von Regressansprüchen an die Information des Versicherers
zu denken ist und diese auch gewährleistet wird. 

9. Schlussbetrachtung

Das Notaramt ist kein Selbstzweck, sondern dient der frieden-
stiftenden bzw. friedenswahrenden Rechtspflege. Die besten
notariellen Urkunden sind die, von denen man nach der Beur-
kundung nie mehr etwas hört. Um den hohen Anforderungen
der Rechtsprechung zu genügen, ist es unabdingbar, dass der
Notar sich bei jeder Amtshandlung der mit seinem Amt ver-
bundenen Verantwortung bewusst ist und dass er sich stets vor
Augen führt, dass er – trotz aller betriebswirtschaftlichen
Zwänge – für die korrekte Wahrung der Belange der Rechtsu-
chenden zu sorgen hat. Er muss seine Rechtskenntnisse auf
aktuellem und hohem Stand halten und er muss sich auch bei
Formalien, bei der Gestaltungsberatung und beim Vollzug
trotz aller Routine und Wiederholungen bewusst sein, dass je-
der Vorgang anders ist und u. U. gesonderter und abweichen-
der Betrachtung bedarf. Das Argument einer Vielzahl von Be-

503MittBayNot 6/2002 Förtig, Krebs · Umgang mit Beschwerden bei der Landesnotarkammer Bayern

urkundungen pro Jahr kann nicht als Entschuldigungsgrund
herangezogen werden, da der objektive Fahrlässigkeitsmaß-
stab des BGB gilt. Der BGH spricht vom „pflichtbewussten
Durchschnittsnotar“33 als Maßstab; die Messlatte für diesen
„pflichtbewussten Durchschnittsnotar“ liegt in großer Höhe. 

Das Notariat in Deutschland hat bewiesen, dass es die hohen
Anforderungen an seinen Beruf nicht als Last, sondern als
Herausforderung ansieht, der es sich tagtäglich zu stellen gilt.
Trotz aller Kräfteanspannung kann es aber doch im einen oder
anderen Fall passieren, dass ein Fehler geschieht. Um hier
auch gegen größere Auswirkungen gesichert zu sein und wei-
ter Qualitätsarbeit leisten zu können, kann eine Einzelobjekt-
versicherung bzw. eine individuelle Anschlussdeckung über
die gesetzlichen Pflichtversicherungen34 hinaus abgeschlos-
sen werden. „Wer sich gut versichert, kann gut schlafen, wer
sich nicht gut versichert, kann hoffentlich zumindest gut es-
sen“ – so bekommt man gelegentlich von Notaren zu hören.
Die zur Qualitätssicherung u. U. je nach Zuschnitt des Nota-
riats erforderlichen Höherversicherungen lassen sowohl Schlaf
als auch Mahlzeiten zu!

Die Beibehaltung eines hohen Qualitätsstandards der Notare
dient nicht nur dem rechtsuchenden Publikum, sondern ist
existenziell wichtig für den Notarstand, um die Versicherbar-
keit des Risikos auf Dauer zu gewährleisten. 

33 BGH WM 1983, 343 ff.
34 Deren Höhe nach dem subjektiven Eindruck des Autors durch die

Vermögensentwicklung in Deutschland inzwischen als zu niedrig
erachtet wird.32 OLG Frankfurt MDR 1999, 995 m.w.N.
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Umgang mit Beschwerden bei der Landesnotarkammer Bayern
Von Notarassessoren Dr. Helene Förtig und Dr. Markus Krebs, München

Wenn ein Beteiligter mit der Arbeit des Notars nicht zufrieden ist, wendet er sich in aller Regel zunächst an den Notar selbst.
Wie soll dieser dann mit der Beschwerde umgehen? Wie kann man Unzufriedenheit bei den Mandanten vermeiden? Diese Fragen
sind Gegenstand des Beitrags „Qualitätsmanagement im Notariat“ in diesem Heft. Beschwerden nimmt aber auch die Notar-
kammer entgegen: Nach § 67 Abs. 1 S. 2 BNotO hat sie für eine gewissenhafte und lautere Berufsausübung der Notare und Notar-
assessoren zu sorgen. Jede Beschwerde wird daher ernst genommen. Dieser Aufsatz beschreibt den Umgang der Landesnotar-
kammer Bayern mit Beschwerden und einige bei dieser Arbeit aufgefallene typische, aber leicht vermeidbare Reibungspunkte.

I. Das Beschwerdeverfahren bei der Landes-
notarkammer Bayern

Die bayerischen Notare errichten jedes Jahr über eine Million
Urkunden. Trotz dieser großen Zahl gehen bei der Landes-
notarkammer jährlich nur etwa 150 Beschwerden ein. Nur in
wenigen Fällen wurden Fehler des Notars festgestellt. Die Be-
völkerung ist also mit ihren Notaren insgesamt sehr zufrieden. 

1. Die Eingabe

Das Beschwerdeverfahren ist ein schriftliches Verfahren. Oft
tragen Beschwerdeführer ihr Anliegen zwar zunächst tele-
fonisch oder gar an Ort und Stelle persönlich vor. In diesen
Fällen werden sie jedoch gebeten, eine schriftliche Eingabe
mit kurzer Sachverhaltsschilderung nachzureichen.

Dabei muss der Beschwerdeführer Ross und Reiter nennen:
Die Landesnotarkammer Bayern kann Beschwerden nur im

Rahmen eines konkreten Verfahrens gegen ein Kammermit-
glied behandeln. Notaren a. D. fehlt somit die „Passivlegiti-
mation“. Beschwerden gegen außerbayerische Notare werden
an die zuständige Kammer abgegeben.

Gelegentlich kommt es vor, dass unter dem Deckmantel einer
„Beschwerde“ Rechtsauskunft verlangt wird. Dafür ist die
Landesnotarkammer Bayern jedoch nicht zuständig. Reine
Kostenbeschwerden werden in aller Regel an die Notarkasse
A. d. ö. R. weitergeleitet.

2. Stellungnahme des Notars

Wenn die schriftliche Eingabe vorliegt, wird der betroffene
Notar von der Geschäftsstelle um eine Stellungnahme gebe-
ten, manchmal auch gleich um die Übersendung einschlägi-
ger Dokumente (beanstandete Urkunden, Rechnungen und
dergleichen). Der Beschwerdeführer wird hiervon durch Zwi-
schenbescheid verständigt.



Der Sachverhalt wird in dieser Phase nicht bewertet. Insbe-
sondere ist mit der Anforderung der Stellungnahme keinerlei
Wertung verbunden. Sie dient in erster Linie dem rechtlichen
Gehör und wird daher selbst in Fällen verlangt, in denen schon
auf den ersten Blick kein Fehlverhalten des Notars vorliegt.
Oft zeigt auch erst die Stellungnahme, worum es in der Ange-
legenheit eigentlich geht, da sich rechtlich nicht vorgebildete
Beschwerdeführer meist nur unvollkommen ausdrücken.

Nach § 74 Abs. 1 BNotO sind Notare und Notarassessoren
verpflichtet, der Notarkammer Auskünfte zu geben sowie
Bücher und Akten vorzulegen, erforderlichenfalls auch per-
sönlich vor den zuständigen Organen der Kammer zu erschei-
nen. Schon im eigenen Interesse sollte der betroffene Notar
die Stellungnahme zügig abgeben, um weiteren Unmut beim
Beschwerdeführer zu vermeiden und sich nicht dem – häufi-
gen! – Vorwurf der Verfahrensverschleppung auszusetzen.
Geht die Stellungnahme nicht innerhalb angemessener Zeit
ein, kann die Notarkammer (üblicherweise nach einer weite-
ren Mahnung) die Abgabe einer Stellungnahme nach vorheri-
ger schriftlicher Androhung durch Festsetzung eines Zwangs-
geldes erzwingen.

3. Prüfung

Nach Eingang der Stellungnahme wird der Vorgang rechtlich
bewertet, und zwar streng „nach Lage der Akten“: Die Lan-
desnotarkammer Bayern hat im Gegensatz zu Gerichten nicht
die Möglichkeit der Beweiserhebung. Deshalb kann sie bei
unterschiedlicher Sachverhaltsschilderung oftmals kein ab-
schließendes „Urteil“ abgeben, sondern muss den Fall offen
lassen und die Beteiligten auf den Gerichtsweg verweisen.

Nach Abschluss der Untersuchung entwirft die Geschäfts-
stelle ein Antwortschreiben an den Beschwerdeführer. Die
Stellungnahme des Notars wird dem Beschwerdeführer nicht
vorgelegt, die darin enthaltenen Informationen werden aber –
wenn nicht um vertrauliche Behandlung gebeten wurde – bei
Bedarf verwertet. Gleichzeitig wird ein Antwortschreiben an
den Notar entworfen. Die Entwürfe werden dann einem
Mitglied des Vorstands der Landesnotarkammer Bayern zur
Prüfung zugeleitet und von diesem nach Einarbeitung nötiger
Änderungen unterzeichnet. Schwierige Einzelfälle werden 
im Gesamtvorstand behandelt. Der Versand erfolgt durch die
Geschäftsstelle.

4. Konsequenzen

Die allermeisten Beschwerden sind, wie bereits erwähnt, un-
begründet. Wenn aber die Beschwerde ein „ordnungswidriges
Verhalten leichterer Art“ (§ 75 Abs. 1 BNotO) betrifft, das
noch nicht länger als fünf Jahre zurückliegt, kann die Kam-
mer den Notar oder Notarassessor ermahnen. Die Ermahnung
wird vom Vorstand ausgesprochen. Sie ist zu begründen und
dem Notar oder Notarassessor zuzustellen sowie der Auf-
sichtsbehörde zuzuleiten (§ 75 BNotO).

Bei schwereren Dienstvergehen gibt die Landesnotarkammer
Bayern den Vorgang (soweit er nicht ohnehin parallel bei der
Justiz anhängig gemacht wurde) an die Aufsichtsbehörden
weiter und regt dort weitergehende aufsichtliche Maßnahmen
an (Missbilligung nach § 94 BNotO, Verweis, Geldbuße oder
Entfernung aus dem Amt, vgl. § 97 BNotO).

5. Rechtsmittel

Der Beschwerdeführer kann die Entscheidung der Kammer
nicht anfechten (wohl aber der Notar eine Disziplinarmaß-
nahme). Er kann sich mit seiner Beschwerde aber noch an die
Aufsichtsbehörden wenden. Gegen Kostenrechnungen ist zu-
dem die Kostenbeschwerde nach § 156 KostO zulässig. 
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II. Vermeidbare Beschwerden

Echte Pflichtverletzungen sind selten Anlass für Beschwer-
den. Meist konnte der Notar nur seinen – richtigen – Stand-
punkt nicht überzeugend darlegen. Im Folgenden sollen
einige Missverständnisse angesprochen werden, die immer
wieder Gegenstand von Eingaben sind, sich mit etwas Er-
klärungsbereitschaft aber leicht vermeiden ließen.

1. Entwurfsgebühren; Wertfestsetzung

Bei vielen Eingaben geht es zumindest auch um die Kosten. So
ist den Beteiligten oft nicht klar, dass auch Entwürfe abzurech-
nen sind. Hier sollte man früh Klarheit schaffen und schon bei
der Besprechung erwähnen, dass Entwurfsgebühren anfallen
und eine Arbeit ohne Entgelt nicht erwartet werden kann. Bei
Zweifeln an der Höhe der Kostenrechnung sollte man die kal-
kulatorischen Grundlagen der Wertbestimmung darlegen.

2. Entwurfsänderung

Ging den Beteiligten ein Entwurf zu, so halten sie diesen oft
für verbindlich. Eine klassische Beschwerde lautet, der Notar
habe auf Wunsch des anderen Teils in letzter Minute eine Än-
derung hineingenommen, über die beim Vorlesen unauffällig
hinweggegangen worden sei. Es sollte selbstverständlich sein,
dass einseitig verlangte Änderungen nur unter Vorbehalt in
den Urkundstext aufgenommen und spätestens bei der Beur-
kundung nochmals ausführlich besprochen werden.

3. Aufgaben des Notars

Dass der Notar nicht Vertreter einer Partei, sondern unabhän-
giger und unparteiischer Betreuer der Beteiligten ist (§ 14
Abs. 1 BNotO), wird zuweilen verkannt. Dann heißt es etwa,
der Notar habe vor den wirtschaftlichen und steuerlichen Fol-
gen des Geschäfts nicht gewarnt. Hilfreich sind hier klare
Worte darüber, dass der Notar eine solche Beratung aus Man-
gel an Sachkenntnis und wegen der Pflicht zur Neutralität
nicht leisten kann.

Andererseits darf er an unerlaubten und unredlichen Geschäf-
ten (Steuerhinterziehung, Betrug, Gläubigerbenachteiligung)
nicht mitwirken. Auch dies sollte er mit Hinweis auf seine
Amtspflichten klar zum Ausdruck bringen.

4. Neutralität

Ist der Notar mit einem der Beteiligten persönlich bekannt, so
sollte er dies offen legen und zugleich klarstellen, dass seine
Neutralität dadurch nicht beeinträchtigt ist. Dem Vorwurf, der
Notar habe seinen „Spezl“ bevorzugt, kann so vorgebeugt
werden. In einigen Fällen fehlt anscheinend die Sensibilität
dafür, dass Beteiligte den Notar auch dann als befangen be-
trachten können, wenn kein Mitwirkungsverbot tatbestands-
mäßig eingreift („äußere Neutralität“).

5. Bindung an gemeinsame Weisungen

Einige Beteiligte sehen nicht ein, dass sie Weisungen später
nicht einseitig abändern können (etwa die Vorlageanwei-
sung). Sie beschweren sich dann, wenn der Vollzug „hängt“,
weil sich der Notar an die Weisung gebunden hält. Daher
sollte man schon bei der Beurkundung entsprechende Hin-
weise geben.

6. Verschwiegenheit

Gelegentlich fehlt das Verständnis für die weitreichende Ver-
schwiegenheitspflicht des Notars, die auch die Angelegenhei-
ten des anderen Vertragsteils betrifft (etwa beim Doppelver-
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kauf) und auch den Verwandten gegenüber besteht (etwa
wenn Kinder Auskunft über Angelegenheiten ihrer Eltern ver-
langen). Auch solche Missverständnisse lassen sich durch
einen deutlichen Verweis auf das Gesetz schnell aufklären.

7. Auslegung von Vertragsklauseln

Dem Notar wird manchmal angesonnen, im weiteren Verlauf
einer Angelegenheit den von ihm beurkundeten Vertrag aus-
zulegen. Mag es auch unangenehm sein, zugeben zu müssen,
dass eine Klausel unklar ist – Problemfälle muss man letzten
Endes den Gerichten überlassen. Zu leicht setzt man sich
sonst dem Vorwurf der einseitigen Begünstigung aus.
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8. Reklamationen der Beteiligten

Nicht zuletzt gehört zur Qualitätssicherung der korrekte Um-
gang mit Beschwerden im eigenen Notariat. Es sollte selbst-
verständlich sein, dass auch auf unberechtigte Vorwürfe zu-
mindest kurz geantwortet wird. Viele Beschwerden landen
nur deshalb bei der Landesnotarkammer Bayern, weil der
Notar auf die Reklamationen der Beteiligten nicht reagiert
hat. Ein frühzeitiger, im Ton freundlicher Erklärungsversuch
trägt viel zur Deeskalation bei.

Beschwerden sind Chefsache – oder werden es durch die Auf-
forderung zur Stellungnahme durch die Landesnotarkammer
Bayern. In vielen Fällen müsste es soweit gar nicht kommen.

2 H.M., eingehend Kanzleiter, DNotZ 1997, 261.

1 Wer sich vertieft mit diesen Fragen beschäftigen will, für den gibt
es umfangreiche Literatur, z.B.: Erber-Faller (Hrsg.), Elektroni-
scher Rechtsverkehr, Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neu-
wied, besprochen von Oertel, DNotZ 2002, 78.
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Qualitätssicherung durch EDV – trotz EDV
Von Notar Jens Kirchner, Altdorf b. Nürnberg

Dass die EDV in unserer täglichen Arbeit eine ganze Reihe von Vorzügen hat und daraus nicht mehr wegzudenken ist, wird
niemand bestreiten. Was und wie kann sie besonders zu Qualitätssicherung beitragen, wo lauern besondere EDV-spezifische
Fallen und Probleme und wo geht die Reise hin? Diesen Fragen soll hier in Form eines kurzen Abrisses1 nachgegangen werden.

Kaum schreibt man die Überschrift zu diesem Beitrag, muss
man schon gestehen, dass die Terminologie bereits veraltet
ist. Es heißt schon lange nicht mehr „EDV“. Auch den Begriff
IT (Informationstechnologie) verlässt man schon wieder.
Korrekt sprechen die Fachkreise jetzt von IV (Informations-
verarbeitung) und dass sie mit Computern erfolgt, wird als
selbstverständlich vorausgesetzt. Gleiches dürfte für die
Arbeit (insbesondere Informationsverarbeitung) im Notariat
gelten: Computer können dort als selbstverständlich voraus-
gesetzt werden.

Ich möchte dennoch bei der alten Abkürzung, die uns allen
geläufig ist, bleiben, nachdem auch der gesamte Berufsstand
den Begriff „EDV“ beibehalten hat: Es heißt schließlich nach
wie vor „EDV-Ausschuss“ der Bundesnotarkammer und
„EDV-Praxisforum der Landesnotarkammer Bayern und des
Bayerischen Notarvereins“.

I. Textverarbeitung – Nur die komfortable
Schreibmaschine ?

Das Textverarbeitungsprogramm ist heute aus den Notariaten
nicht mehr wegzudenken. Ich meine auch, dass es die Qualität
unserer Arbeit verbessert. 

1. „Schöne“ Urkunde

Das äußere Erscheinungsbild der Urkunde ist zwar juristisch
gesehen unerheblich. Auch will ich nicht bestreiten, dass es
im Nachhinein hilfreich sein kann, wenn sich die Änderungen
während der Beurkundung aus den handschriftlichen Vermer-
ken in der Urschrift selbst ergeben. 

Wer während der Beurkundung den Urkundentext über die
Textverarbeitung ändert und neu ausdruckt, hat zudem zusätz-
liche Risiken: Er muss zwar nach herrschender Meinung nicht

den gesamten Neuausdruck neu verlesen2, sondern nur die
geänderten Passagen (§ 13 Abs. 2 BeurkG). Aber er muss auf-
passen, dass sich durch Umbruchfehler oder Ähnliches nicht
sonstige Textveränderungen einschleichen, die dann zwar un-
terschrieben, aber u. U. nicht vorgelesen sind. 

Für die Mandanten ist jedoch eine saubere Urkunde ein, wenn
auch subjektives, Qualitätsmerkmal, auf das sie teilweise
großen Wert legen. Hier leistet die Textverarbeitung beste
Dienste. Wem die Risiken beim Neuausdruck während der
Beurkundung zu groß sind, der kann auch im Nachhinein mit
der Textverarbeitung eine schöne beglaubigte Abschrift er-
stellen, in der die in der Urschrift enthaltenen (und unverän-
dert verbleibenden) handschriftlichen Ergänzungen eingear-
beitet sind.

2. Klar gegliederte Urkunde

Ein Qualitätsmerkmal jeder juristischen Arbeit, so auch einer
notariellen Urkunde, ist ein klarer und übersichtlicher Aufbau
samt Gliederung mit Überschriften. Dies erleichtert nicht nur
den Mandanten, sondern allen, die mit der Urkunde arbeiten
müssen, das Verständnis und hilft Fehler zu vermeiden. Die
Textverarbeitungsprogramme, die in der Regel über automati-
sche Gliederungssysteme verfügen, leisten hierbei gute Hilfe.
In der Regel passen sie die Nummerierung beim Einfügen
eines neuen Abschnitts automatisch an. Allerdings: Vorsicht
bei Verweisungen innerhalb der Urkunde.

3. Der Textbaustein, der mit dem Bearbeiter spricht

Textverarbeitungssysteme ermöglichen es auch, im Ausdruck
verborgenen Text zu hinterlegen, der am Bildschirm farblich
aufscheint. Dieser ist für Bearbeitungshinweise zu dem ent-
sprechenden Textbaustein geeignet. So kann man z.B. bei
dem Baustein Pflichtteilsverzicht im Ehevertrag einen Hin-
weis aufnehmen, der einen an die Vorschrift § 1586 b BGB er-
innert. Auch Literaturfundstellen können so bausteinbezogen
hinterlegt werden.



4. Vieles geht schneller und leichter

Weitere selbstverständliche Qualitätsverbesserungen durch
Textverarbeitungsprogramme wie schnellere und individuel-
lere Urkundserstellung, einfachere Musteranpassung an neue
Gesetze und Rechtsprechung u. Ä. möchte ich nur der Voll-
ständigkeit halber erwähnen.

II. Datenbankfunktionen 
– Der Computer findet schneller

Der Einzug der elektronischen Datenbanken in das Notariat
ist aus meiner Sicht ein kleiner Quantensprung, wenn man de-
ren Möglichkeiten richtig einsetzt.

Die Überschrift besagt bereits, wo uns der Computer voraus ist:
Beim Durchsuchen großer Datenmengen nach konkreten Da-
ten (Suchbegriffen). Dank der hohen Kapazitäten der heutigen
Hardware sind Geschwindigkeiten meist kein Problem mehr.

Wo setzen die Notariate elektronische Datenbanken zur Qua-
litätsverbesserung ein?

1. Datenbanken, die wir führen müssen

Nach den dienstrechtlichen Vorschriften ist bereits eine um-
fangreiche Zahl von Datenbanken vorgegeben, die Notare
führen müssen. Pflicht ist hier die Papierform. Ich denke
insbesondere an Urkundenrolle, Kostenregister, Namensver-
zeichnis, Erbvertragsverzeichnis. Die elektronische Führung
ist daneben gestattet. Eine Ergänzung zur neugefassten DONot
wird dies nochmals ausdrücklich klarstellen und weitere Ein-
zelheiten zu den Ausdruckpflichten regeln3. Die EDV ermög-
licht das rasche Durchsuchen dieser Datenbanken. Die Vor-
teile für den Notar liegen auf der Hand: Frühere Rechts-
geschäfte, die mit einem neuen Auftrag in Zusammenhang
stehen, können schneller gefunden werden. Insbesondere bei
der Betreuung von Familien spielt dies eine wichtige Rolle
(Beispiel: War bei den Geschwistern des Übernehmers, die
bereits Zuwendungen erhalten haben, auch eine Pflichtteils-
anrechung/Ausgleichung festgelegt oder hatte man sich für
einen Pflichtteilsverzicht entschieden? Stehen erbrechtlich
bindende Verfügungen entgegen?). In der Regel erwarten
Stammmandanten selbstredend, dass das sie betreuende No-
tariat dies von sich aus prüft, auch wenn dazu keine Rechts-
pflicht des Notars besteht. Qualitätssicherung bedeutet
schließlich auch, dass man es besonders gut macht. 

Der Datenschutz beäugt solche Datensammlungen und deren
Verwertung natürlich kritisch. Die Fragen im Einzelnen sind
noch nicht geklärt. Eine Arbeitsgruppe unter Federführung
des Niedersächsischen Justizministeriums arbeitet daran. Der
EDV-Ausschuss der BNotK ist in der Arbeitsgruppe vertreten.
Die Vertreter des Notariats in der Arbeitsgruppe sind sich
einig, dass für das Notariat eine bereichsspezifische bundes-
einheitliche Regelung gefunden werden sollte.

2. Die Literaturrecherche per Datenbank

Es ist – bei der Fülle an Literatur – nicht einfach, immer auf
dem neusten Stand zu sein, insbesondere in den Randgebieten
unserer Tätigkeit. Bereits die Standardliteratur (MittBayNot,
DNotZ, DNotI-Report) will bewältigt sein. Und selbst wer
alles liest, findet die Literaturstelle selten auf Anhieb, wenn er
gerade den dazu passenden Fall auf dem Tisch hat. Lange
suchen oder gar nicht suchen – die Alternative sind elektroni-
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sche Datenbanken: offline (z.B. die Notar-CD-ROM4) oder
online (z.B. die Gutachtendatenbank des DNotI, die die an
das NotarNet angeschlossenen Notare nutzen können oder die
Rundschreibendatenbank der Landesnotarkammer, die allen
bayerischen Notaren offen steht). Auch auf die Möglichkeit,
im Bundesgesetzblatt zu suchen, sei hingewiesen5. Der Juris-
Zugriff ist leider kostenpflichtig.

III. Internet – Das aktuell(st)e Informations-
medium

Der Zugriff auf Online-Datenbanken erfolgt heute zumeist via
Internet (z.B. world wide web = www). Aber auch sonst dient
das Internet als in der Regel brandaktuelle Informationsquelle
für die juristische Arbeit. Nur exemplarisch sei z.B. auf die
Online-Bestellung von Flurkarten bei der Bayerischen Vermes-
sungsverwaltung hingewiesen6. Die Homepage des Bayeri-
schen Notarvereins, der BNotK und des DNotI enthalten stets
aktuelle Informationen und sog. „Links“, also Verbindungen
zu anderen, für den Notar interessanten Seiten. In diesem Zu-
sammenhang sei auch nochmals der Aufsatz „Nützliche Inter-
netadressen für die notarielle Praxis“7 in Erinnerung gebracht.

IV. E-Mail – Schnell, unsicher und gefährlich

1. Schnell

Die Erreichbarkeit per E-Mail gehört nicht nur zum guten
Ton, sondern ist inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Un-
ter dem Gesichtspunkt der Qualitätssicherung besticht die
Schnelligkeit, die einen Informationsaustausch und auch häu-
fig eine Weiterverarbeitung ohne Datenbruch ermöglicht.
Hier das klassische Beispiel aus dem Notariat: Es wird ein
Vertragsentwurf zwischen Notar und Mandanten ausge-
tauscht. Nutzt man E-Mail und erstellt den Vertragsentwurf
mit einem Textverarbeitungsprogramm, das allen zur Verfü-
gung steht (z.B. dem Klassiker „Word“), so kann der Entwurf
schnell hin- und hergesandt werden. Jeder kann seine Ände-
rungswünsche direkt einarbeiten. Die Änderungen können
durch eine entsprechende Funktion des Textverarbeitungspro-
gramms als solche sichtbar gemacht werden. Letzteres kann
auch so erfolgen, dass optisch sofort erkennbar ist, wer wel-
che Änderungen vorgenommen hat. Dies erhöht die Transpa-
renz der Entwurfsentwicklung für alle Beteiligten. Es kann Irr-
tümern und Übervorteilungen vorgebaut werden (§ 17 BeurkG). 

2. Unsicher und gefährlich

Wer mit E-Mail arbeitet, muss sich der Gefahren bewusst
sein. Hier sind u. U. erhebliche (Qualitäts-)Sicherungsmaß-
nahmen erforderlich:

Die E-Mail ist wie eine Postkarte. Sie kann theoretisch von je-
dermann gelesen werden. Die Übersendung mit vertraulichen
bzw. der Verschwiegenheit unterliegenden Daten ist also nur
möglich, wenn entweder alle Betroffenen dem zustimmen
oder eine hinreichend sichere Verschlüsselungstechnik ver-
wandt wird. 

Weiterhin muss man sich darüber im Klaren sein, dass Mani-
pulationen des Inhaltes möglich sind, die der Empfänger nicht
erkennen kann. Eine Täuschung über den wahren Absender

3 Die Arbeit der Arbeitsgruppe, die unter Federführung des Nieder-
sächsischen Justizministeriums stand, hat ihren Vorschlag ausgear-
beitet. Die einzelnen Landesjustizverwaltungen müssen dem nun
zustimmen.

4 Besprechung Rieger, DNotZ 1998, 911; Hoffmann, MittBayNot
1998, 239.

5 Juris Formular für Windows Bundesrecht CD-ROM, besprochen
von Weichselbaumer, MittBayNot 2001, 59.

6 Einzelheiten unter http://www.geodaten.bayern.de.
7 Wälzholz, MittBayNot 2001, 32.
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ist zudem leicht möglich. Zudem besteht die allseits bekannte
Gefahr, sich über E-Mails Viren oder auch sogenannte „Troja-
nische Pferde“ einzuschleppen. Letztere führen dazu, dass
unbemerkt Daten aus der Notariats-EDV nach draußen ge-
sandt werden. Viren und Trojanische Pferde kann man sich
natürlich auch durch anderweitige Nutzung des Internets ein-
fangen.

Wer sich gegen die vorgenannten Risiken in vollem Umfange
schützen will, um im E-Mail-Verkehr eine hohe Qualitäts-
und Sicherheitsstufe zu erreichen, der „nehme“:

● ein sicheres Verschlüsselungsmodul, das allerdings mit
dem des Kommunikationspartners kompatibel sein muss;

● ein Signaturmodul, das bei Einbettung in eine Trust-Cen-
ter-Struktur entsprechend dem Signaturgesetz sicherstellt,
dass der Urheber feststeht (Authenzität) und keine Datenver-
änderung stattgefunden hat (Integrität);

● eine Brandmauer (Firewall) die unerwünschte Eindring-
linge draußen hält; sie sollte regelmäßig gewartet und kon-
trolliert werden;

● einen Virenscanner, der Viren und Vergleichbares heraus-
filtert und eliminiert; Virenscanner müssen, um sicher zu sein,
regelmäßig „aufgefrischt“ werden;

All dies bietet der Markt in unterschiedlichen Qualitäts- und
Sicherheitsstufen an. Es ist wie mit Bürotür und -fenstern:
Man kann eine Hochsicherheitstür einbauen und die Fenster
vergittern. Dienstrechtlich ist dies sicher nicht gefordert, wohl
aber zumindest ein Sicherheitsschloss an der Büro- und Ar-
chivtür. Dies wird man auf Sicherheitsprodukte im Online-
Verkehr übertragen können. 

Wer sich am Notarnetz beteiligt, ist diese Sorgen im Grund-
satz los. Denn die dort gelieferten und geforderten Sicher-
heitsstandards genügen sicher den dienstrechtlichen Anforde-
rungen8. Unabhängig davon ist aber eines wichtig: Wer Ver-
tragsentwürfe per E-Mail versendet, muss kontrollieren, dass
das der E-Mail als Anhang angefügte Dokument auch wirk-
lich das Richtige ist. Wer sich z.B. im Dokumentnamen irrt
und den Inhalt des angehängten Dokumentes nicht mehr veri-
fiziert, begeht schnell einen Verstoß gegen die Verpflichtung
zur Verschwiegenheit.

V. Kombination von Datenbank und 
Textverarbeitung

1. Daten einmal eingeben und vielfach nützen

Der Vollzug der notariellen Urkunden ist stark standardisiert.
Die Vollzugschreiben sind Formulare, in denen meist ledig-
lich die konkreten Vorgangsdaten ausgefüllt werden und die
nur ausnahmsweise darüber hinaus noch ergänzt werden müs-
sen. Bei der Bearbeitung eines Vorgangs, z.B. eines Kaufver-
trages, werden die Daten der Beteiligten und des Grundbe-
sitzes wiederholt an verschiedenen Stellen benötigt. Bei der
wiederholten Eingabe passieren natürlich auch Fehler. Alle
mir bekannten Notariatssysteme machen diese wiederholte
Dateneingabe durch Kombination von Datenbank und Text-
verarbeitung überflüssig. Wer die Daten eines Mandanten ein-
mal richtig eingegeben hat, dem stehen sie für alle Vorgänge
und dort für Urkundserstellung und Vollzug ohne Neueingabe
zur Verfügung. Bei den EDV-Präsentationsveranstaltungen
des EDV-Praxisforums konnten sich Notare und Mitarbeiter
einen Überblick über die Systeme und deren Funktionsweise
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verschaffen9. Aus Gesprächen mit Kollegen weiß ich jedoch,
dass dieser sog. „automatisierte“ Vollzug sehr wenig genützt
wird. Denn wer sich dessen bedienen will, muss seine Formu-
lare für die Nutzung des „automatisierten Vollzugs“ vorberei-
ten und in die Texte Datenfelder einfügen, die dann im Rah-
men der Bearbeitung automatisch mit den Daten aus der Da-
tenbank gefüllt werden. 

Hier ein kurzes Beispiel: Die Flurnummer („FlNr.“) wird im
Rahmen eines Kaufvertrages an mehreren Stellen benötigt:
Kaufvertragsurkunde, Vorkaufsrechtsanfrage, Grundschuld-
urkunde, Veräußerungsanzeige etc. Die Formulare enthalten
an den entsprechenden Stellen das Datenfeld „FlNr.“. Der Be-
arbeiter gibt nun einmal die FlNr. des Kaufobjekts, das Herr
Müller an Herrn Maier verkauft, in die Datenbank zum Vor-
gang Kaufvertrag Müller-Maier ein. Das System nimmt dann
die FlNr. aus der Datenbank in alle Formulare zum Vorgang
Kaufvertrag Müller-Maier und füllt das Datenfeld FlNr. in
den Formularen damit aus. Ist die FlNr. einmal richtig einge-
geben, ist sie immer richtig. Eine Korrektur wirkt sich auf alle
Formulare aus. 

In einem elektronischen Aktenblatt zum Vorgang Kaufvertrag
Müller-Maier erscheinen alle zur Bearbeitung erforderlichen
Daten auf einen Blick. 

2. Bausteinstrategien

Jeder hat seine eigene Arbeitsweise und seine eigene Art,
elektronische Formulare anzulegen. Manche bevorzugen den
so genannten „Komplettbaustein“ also pro Urkundstyp einen
einzigen Baustein, der die gesamte Urkunde enthält. Anderen
bieten die modernen Notariatssysteme die Möglichkeit, die
Urkunde (Urkundenbaustein) aus einzelnen Bausteinen (ein-
fache Textbausteine) nach einem vorgegebenen Bauplan oder
individuell zusammenzumischen. Dies hat den Vorteil, dass
der einmal angelegte einfache Textbaustein in mehreren Ur-
kundsbausteinen verwendet werden kann und immer den-
selben Wortlaut hat. Muss die Formulierung aufgrund neuer
Rechtsprechung oder neuer Gesetze, was uns inzwischen dau-
ernd ereilt, geändert werden, hat derjenige, der mit einzelnen
Bausteinen arbeitet, leichtes Spiel. Er ändert diesen einen ein-
fachen Textbaustein und die neue Formulierung ist in allen
Urkunden enthalten. Auch hier erleichtert die richtig einge-
setzte EDV die Qualitätssicherung. Der Komplettbausteinan-
hänger hat es schwerer. Er muss ggf. zehn Formulare überar-
beiten, wobei leicht eines übersehen wird.

3. Vollzugssteuerung durch EDV

Zusätzlich ermöglichen die Systeme über die Datenbankfunk-
tionen auch, die einzelnen Vollzugsaktivitäten und den Vollzugs-
ablauf vorzugeben. Hierbei besteht die Möglichkeit, Vollzugs-
aktivitäten an bestimmte Textbausteine zu knüpfen. Besondere
Regelungen erfordern u. U. besondere Vollzugsaktivitäten.

Hier ein Beispiel für eine Fehlerquelle aus meinem Notariat:
Die Zuweisung eines Sondernutzungsrechtes beim Verkauf
einer Eigentumswohnung durch einen Bauträger oder Auftei-
ler. Die Zuweisung ist richtig in der Urkunde enthalten. Bei
der Vorlage zum Grundbuchamt wird jedoch nur die Eintra-
gung der Vormerkung, nicht aber der Zuweisung des Sonder-
nutzungsrechtes beantragt. Über unsere EDV haben wir diese
Fehlerquelle in den Griff bekommen. Dabei haben wir uns die
Möglichkeit, an einzelne einfache Textbausteine besondere
Vollzugsaktivitäten zu knüpfen, zunutze gemacht. So haben

8 Benesch, Notarnetz – Sicherheit und Vertraulichkeit im Cyber-
space, DNotZ 2000, 724.
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9 Das Protokoll dazu kann im Internet unter www.notare.bayern.de
in der Rubrik Angebote für Fachanwender/Service eingesehen
werden.



wir an den Textbaustein Sondernutzungsrechtszuweisung als
Vollzugsaktivität ein besonderes Vorlageschreiben an das Grund-
buchamt geknüpft, das auch den Zuweisungsantrag enthält.
Außerdem wird in den Vollzugsbogen automatisch ein Hin-
weis eingefügt. Automatisierung kann also dabei helfen, beim
Vollzug Fehler zu vermeiden und nichts zu übersehen.

VI. Strukturierter elektronischer Datenaustausch

Wer den vorhergehenden Schritt gegangen ist – der Weg ist,
was ich gerne zugebe, gelegentlich mühsam, aber er lohnt
sich – für den ist der nächste Schritt in die Zukunft schon klar:
Strukturierter elektronischer Datenaustausch mit Gerichten,
Behörden und anderen Kommunikationspartnern.

Ich komme auf unser obiges Beispiel Kaufvertrag Müller-
Maier zurück. Handelt es sich bei dem Grundbuchblatt des
Kaufobjektes um ein neu angelegtes elektronisches Grund-
buchblatt, so liegen die einzelnen Grundbuchdaten bei der
Justiz in strukturierter Form vor. Der Inhalt des Grundbuch-
blattes ist nach elektronischen Datenfeldern gegliedert.
Sprächen Notariatssystem und Justiz-EDV „dieselbe Spra-
che“, so könnten die Grundbuchdaten zum Kaufvertrag Mül-
ler-Maier vom Notariat per Mausklick aus der elektronischen
Grundbucheinsicht in die Notariatsdatenbank zu dem konkre-
ten Vorgang übernommen werden. Umgekehrt müsste der
Grundbuchrechtspfleger die Daten des Vormerkungsberech-
tigten nicht abschreiben, sondern könnte sie aus einer elektro-
nischen Grundbuchvorlage des Notars übernehmen. Der Da-
tenbruch entfiele und damit Fehlerquellen.

Die vom Notariat strukturiert zur Verfügung gestellten Daten
könnten es der Finanzverwaltung ermöglichen, Grunderwerb-
steuervorgänge großteils automatisiert abzuarbeiten. Entspre-
chendes könnte für Vorkaufsrechtsanfragen bei Kommunen
und Kreisverwaltungsbehörden gelten.

Eine Arbeitsgruppe des EDV-Praxisforums ist vom Vorstand
der Landesnotarkammer Bayern beauftragt, zusammen mit
einem EDV-Beratungsunternehmen zweier Professoren der
Fachhochschule Deggendorf die grundlegenden Fragen hier-
zu in einem Pflichtenheft zu erarbeiten und zu lösen. 

Dazu sind zunächst die Kommunikationsvorgänge zu analy-
sieren: Im Rahmen welcher Vorgänge tauscht der Notar mit
wem welche Daten aus? Sodann müssen die einzelnen Daten
im Rahmen jedes Vorgangs analysiert und strukturiert wer-
den. Es muss eine Übereinkunft in der Datensprache getroffen
werden. Die Systeme müssen kompatibel sein.

Aus Sicht des Notariats ist es besonders wichtig, dass sich alle
öffentlichen Stellen auf einheitliche Standards einigen. Denn
der Notar kann nicht für jede Behörde eine gesonderte Kom-
munikationsinfrastruktur vorhalten. Außerdem müssen die
Notariatssysteme ihre Datenstrukturen denen der Kommuni-
kationspartner anpassen, jedenfalls bei der Datenausgabe an
der Schnittstelle.

Weiterhin muss im Rahmen der elektronischen Datenüber-
mittlung Vertraulichkeit, Integrität (also Unverfälschbarkeit)
und Authenzität (Sicherheit über den Urheber) sicher gestellt
sein. Insoweit kann ich auf das zur E-Mail unter IV. 2. aus-
geführte verweisen10. Daher müssen auch die Signatur- und
Verschlüsselungssysteme kompatibel sein. 

Eine Hauptaufgabe sieht die Arbeitsgruppe daher darin, be-
reits im Rahmen der Pflichtenhefterstellung das Projekt bei
möglichst vielen Kommunikationspartnern der Notare be-
kannt zu machen und sich mit diesen im Hinblick auf ein-
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heitliche Standards abzustimmen. Hierbei ist immer auch
klarzustellen, dass das Notariat nur bei wechselseitigem Vor-
teil bereit ist, den enormen Aufwand, den eine strukturierte
elektronische Datenkommunikation erfordert, zu leisten. 

Es wird aus meiner Sicht noch einige Zeit dauern, bis es so weit
ist. Denn auch Maßnahmen des Gesetzgebers werden erforder-
lich sein. Es muss z.B. die elektronische beglaubigte Abschrift
geregelt werden. Mit diesen Fragen befasst sich bereits ganz
konkret eine Arbeitsgruppe des EDV-Ausschusses der BNotK.

Andererseits bin ich überzeugt, dass dieser strukturierte Da-
tenaustausch kommen wird, jedenfalls dort, wo größere glei-
che oder gleichartige Datenmengen ausgetauscht werden. Wir
tun also gut daran, uns bereits jetzt mit diesen Fragen zu be-
schäftigen. Nur wer sich auskennt, kann auch mitgestalten.

VII. Spezielle Qualitätssicherungsmaßnahmen 
bei EDV-Einsatz

Wer EDV einsetzt, muss besondere Sicherungsmaßnahmen
ergreifen. Ich habe sie zum Großteil bereits angesprochen.
Hier nochmals eine kurze Zusammenfassung:

1. Datensicherung

Jeder verlässt sich darauf, dass die EDV funktioniert. Das tut
sie aber nicht immer. Ein sommerliches Gewitter mit einem
Blitzschlag, der über das Stromnetz oder die Telefonleitung
die Serverfestplatte erwischt, kann alle Daten zunichte ma-
chen. In der Regel haben die Arbeitsplatzrechner heute so
große Festplatten, dass sie zur Sicherung der Daten auf dem
Server zusätzlich zu den üblichen Bandsicherungen verwandt
werden können. Die Sicherungsmedien (z.B. Bänder) selbst
sollten sicher verwahrt werden, insbesondere auch im Hin-
blick auf die Verschwiegenheit. Wer das Band hat, hat häufig
Einblick in einen großen Teil des Urkundsarchivs. Ein Post-
versand solcher Datenmengen sollte wohl überlegt sein.

2. Zugangssicherung

Besondere Zugangssicherungen, z.B. durch Passwortschutz,
schützen in jedem Fall, wenn auch sicher nicht hundert-
prozentig. Dies gilt insbesondere für Laptops/Notebooks mit
Notariatsdaten.

3. Virenscanner

Einen Virenscanner braucht nicht nur, wer online geht. Auch
über Disketten kann man sich Viren einfangen. Er hilft aller-
dings nur, wenn er regelmäßig aufgefrischt (upgedatet) wird.

4. Brandmauer (Firewall)

Wer Internet oder E-Mail nutzt, sollte entweder einen geson-
derten, vom lokalen Netzwerk abgekoppelten Kommunika-
tionsrechner verwenden oder eine Firewall installieren lassen.

5. Datenpflege

Nur wer seine Daten und Bausteine immer aktuell hält und
entrümpelt, der hat Freude an seiner EDV. Aus meiner Erfah-
rung ist dies die schwierigste Aufgabe.

VIII. Schlussbemerkung

Die EDV ist aus dem Notariat nicht mehr wegzudenken. Wer
sie sachgerecht und durchdacht einsetzt, den kann sie bei der
Qualitätssicherung sehr unterstützen. 

Doch auch hier gilt: EDV kann nie mehr leisten, als der
Mensch ihr vor- bzw. eingibt. Für die Qualität ist und bleibt
letztlich immer der Notar selbst verantwortlich.

10 Siehe hierzu auch bereits Erber-Faller, Perspektiven des elektro-
nischen Rechtsverkehrs, MittBayNot 1995, 182.
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1. Gute Gründe für ein Qualitätsmanagement-
system im Notariat

1.1 Grundsätzliches

Ein Qualitätsmanagementsystem ist Mittel zum Zweck, sein
Ziel ist die Optimierung der unternehmerischen Elemente, um
Freiräume für die eigentlich notarielle Tätigkeit und deren
Produkt zu schaffen. 

Der Begriff des Qualitätsmanagements impliziert, dass Quali-
täten vorhanden sind. Diese müssen gelenkt und gesichert
werden, um gleichbleibende Qualität auf Dauer zu garantie-
ren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Qualität einer qua-
lifizierten Dienstleistung, wie sie von Notaren erbracht wird,
durch den Klienten mit objektiven Kriterien schwer messbar
ist. Für den Klienten stehen seine subjektiven Eindrücke im
Vordergrund3. Das Qualitätsmanagement zielt jedoch nicht
nur auf den außenstehenden Klienten ab, sondern auch auf die
innere „Klientenzufriedenheit“, also die Zufriedenheit des
Notars und seiner Mitarbeiter mit den Büroabläufen.

Viele Notare werden der Meinung sein, dass

1. Qualitätsmanagement ein bloßes Modethema ist,

2. in ihrem Notariat ein Qualitätsmanagement-System be-
trieben wird und

3. sollte dies nicht der Fall sein, sie ein solches System
selbst entwickeln können4.
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Die Punkte 2. und 3. mögen auf manche Notariate zutreffen.
Jedoch wird in den meisten Fällen ein weiteres Verbesse-
rungspotenzial im Verborgenen schlummern.

Ohne Zweifel ist das Thema Qualitätsmanagement ein mo-
dernes Thema, jedoch ginge es zu weit, es als bloßes Mode-
thema einzuordnen. Freilich ist es seit ca. 1997, als die Zertifi-
zierung die Diskussion beherrschte, in vieler Munde. Und si-
cher wurden und werden häufig überzogene Erwartungen ge-
weckt. Jedoch sieht sich das Notariat heute – anders als noch
vor 20 Jahren – ganz neuen Herausforderungen von innen und
außen gegenüber, die eine Auseinandersetzung mit Quali-
tätsmanagement erforderlich machen.

Innerstaatlich ist der Notar Teilnehmer an einem immer stär-
ker umkämpften von manchem so bezeichneten „Rechtsbe-
sorgungsmarkt“. Behaupten kann er sich nur über einen Leis-
tungswettbewerb5. Idealerweise weist er in diesem Leistungs-
wettbewerb nach, dass das Leistungs-Preis-Verhältnis der
notariellen Dienstleistung in vielen Fällen unschlagbar güns-
tig ist. Das Bestehen im Leistungswettbewerb erreicht man
nicht durch ein bloßes „Weiter-so“, sondern durch die stän-
dige Kontrolle seiner eigenen Qualität. Im europäischen Kon-
text muss das Notariat lateinischer Prägung im Wettbewerb
der Rechtssysteme bestehen6.

Der Mensch hält gerne an Gewohnheiten fest. Das Notariat
läuft – was häufig heißt, dass das Ergebnis stimmt und die
Stimmung nicht allzu schlecht ist. Doch woher weiß der
Notar, ob es nicht noch Verbesserungspotenzial gibt? Vollrath
hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Notare bei weitem
nicht alle Messpunkte für Qualität ausschöpfen7. Was ist ge-
gen Klientenbefragungen einzuwenden? Wichtig ist die mög-
lichst schonungslose Schwachstellenanalyse durch einen neu-
tralen Berater. Um Schwachstellen selbst aufzudecken, bedürfte
es äußerster Selbstdisziplin, Selbstkritik und Konsequenz.

5 Wolfsteiner, Ausbau notarieller Dienstleistungen: Chance oder
Verwässerung der Kernkompetenz?, in: notar 2001, 17 (18).

6 Zum Wettbewerb der Systeme weltweit: Baumann, Globalisierung
des Rechts als Herausforderung für Internationale Notarorganisa-
tionen, in: MittRhNotK 2000, 1 ff.

7 Vollrath, MittBayNot 2001, 1 (5).

1 Vollrath, Qualität und Qualitätssicherung im Notariat, in: MittBay-
Not 2001, 1 ff.; Heckschen, Vortrag zu den Zukunftsperspektiven des
Notariats, in: DNotZ Sonderheft 1998, 326 ff.; Markl, Qualität oder
die Stunde der Wahrheit, in: notar 2000, 30 ff. Selbstverständlich ist
Qualitätsmanagement kein exklusives Thema des Notariats oder der
rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe; für die Berufsgruppe der
Ärzte besteht sogar eine gesetzliche Verpflichtung zur Qualitäts-
sicherung, nicht nur im Hinblick auf die fachliche Qualität, sondern
auch auf das Qualitätsmanagement, §§ 135 ff. SGB V.

2 Tagungsbericht in: notar 2001, 2 ff.
3 Vollrath, MittBayNot 2001, 1 (3).
4 Heckschen, DNotZ Sonderheft 1998, 326 (336) weist darauf hin,

dass „Juristen allgemein und, ..., Notare im besonderen, ... der
Überprüfung ihrer Kanzlei durch Dritte wesentlich kritischer
gegenüber [stehen] als der normale Unternehmer“.
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Gruppenberatung zum Qualitätsmanagement im Notariat
Von Notarassessor Dr. Peter Schmitz, Berlin, und Michael Germ, Duisburg

Dem Thema Notare und Qualitätsmanagement (QM) haben sich bereits vor Erscheinen dieses Heftes verschiedentlich Autoren
aus dem Notariat sowie aus dem Beraterbereich angenommen1. Die berechtigten Überlegungen in die Tat umzusetzen ist das
Anliegen des Deutschen Notarvereins und seiner Dienstleistungstochter DNotV GmbH. Inspiriert von der 2. Tagung Berufs-
politik des Deutschen Notarvereins („Amtstätigkeit und Dienstleistung“) im Januar 20012 hat sich die DNotV GmbH zum 
Ziel gesetzt, die Sensibilität der Notare für das Thema Qualitätsmanagement zu wecken und zu fördern. Sie hat dazu die 
GeRMCONSULT als strategischen Partner gewählt. Um ein auch preisgünstiges Angebot für die Notare bereitzuhalten, wurde
das Projekt „Gruppenberatung“ konzipiert, das in diesen Tagen im Bereich des Vereins für das Rheinische Notariat beginnt.
Dieser Beitrag stellt nach einigen allgemeinen Bemerkungen zum Qualitätsmanagement den Ansatz der DNotV GmbH und das
Konzept der Gruppenberatung vor.



Ähnliches gilt für die Entwicklung und Umsetzung eines
QM-Systems. Auch diese werden optimiert durch die Ein-
schaltung eines Beraters, der entsprechende Instrumente aus
seiner Erfahrung bereit hält.

1.2 Der Ansatz der DNotV GmbH/GeRMCONSULT

Das Konzept von DNotV GmbH und GeRMCONSULT geht
von der Stellung des Notars als unabhängigem Träger eines
öffentlichen Amtes (§ 1 BNotO) aus. Durch die Einführung
eines QM-Systems werden an dieser Stellung und an den da-
raus folgenden Amtspflichten selbstverständlich keinerlei
Abstriche gemacht. Das Konzept trägt allerdings der Tatsache
Rechnung, dass es neben den spezifischen, aus der Amtstel-
lung resultierenden notariellen Qualitätsmerkmalen auch un-
ternehmerische Qualitätsmerkmale gibt. 

Die spezifisch notariellen Qualitätsmerkmale sind vor allem
an § 17 BeurkG zu messen. Es sind dies die Qualitäten, die
Vollrath8 als Gestaltungsqualität beschreibt. Er sieht den
Notar – auch vom europäischen Normgeber erkannt – als
„Vertrags-TÜV“. Auf der Schwelle zwischen Gestaltungsqua-
lität und unternehmerischer Qualität liegt die von Vollrath so
bezeichnete Befriedungsqualität9. Die Vermittlung des Ge-
fühls von Sicherheit ist einmal Ausfluss der Gestaltungs-
qualität im Hinblick auf das Produkt Urkunde, aber auch der
Gestaltungsqualität der die Herstellung des Produkts beglei-
tenden technischen, sozialen und organisatorischen Abläufe.
Die Qualität dieser Abläufe soll als Unternehmensqualität
bezeichnet werden. Unternehmensqualität ist somit ein alle
Prozesse im Notariat umfassendes Qualitätsmerkmal.

Die Anerkennung der Erforderlichkeit von Unternehmens-
qualität widerspricht nicht dem Verbot gewerblichen Markt-
verhaltens10. Die hier angesprochene Unternehmensqualität
ist nicht Selbstzweck im Sinne eines gewerblichen Verhaltens,
sondern sie erfüllt eine dienende Funktion; sie soll die Amts-
tätigkeit optimieren.

Ähnliche Entwicklungen sind auch in der staatlichen Ge-
richtsbarkeit zu beobachten. Die Einführung von Serviceein-
heiten bei den Gerichten soll die Arbeitsbedingungen inner-
halb des Gerichts vereinfachen und dadurch beschleunigen,
um die Beziehungen nach außen und nach innen zu verbes-
sern11. Die erfolgreiche Einführung von Serviceeinheiten
dient also zügigem und effektivem Rechtsschutz, wie er unter
Geltung des Rechtsstaatsprinzips gefordert werden muss12.
Niemand käme auf die Idee, aufgrund der Einführung von
Serviceeinheiten am Amtscharakter der richterlichen Tätig-
keit zu zweifeln.

Nichts anderes gilt für die Einführung eines Qualitätsmanage-
mentsystems im Notariat. Die Konstruktion des „freiberufli-
chen“ Notariats selbst ist auf dem Zusammenspiel aus Amt
und Unternehmen aufgebaut. Diese Form der notariellen Be-
rufsausübung verbindet optimal die Merkmale Unabhängig-
keit, Qualität und Effizienz. 

Um den vorbeschriebenen Zusammenhang von Unternehmer-
zielen mit der Amtsstellung nicht aus dem Auge zu verlieren,
hat die DNotV GmbH besonderen Wert darauf gelegt, mit
einem Partner zusammen zu arbeiten, der über eigene Berufs-
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erfahrung im Notariat verfügt. Michael Germ von der GeRM-
CONSULT ist ausgebildeter Rechtsanwalts- und Notarge-
hilfe, Absolvent des Fortbildungskurses der Rheinischen No-
tarkammer zum Notarfachreferenten und war langjähriger
Bürovorsteher in einem Notariat. 

Eine Zertifizierung steht nicht notwendigerweise am Ende
des QM-Prozesses. Eine Zertifizierung ohne QM-System ist
unmöglich, der Einsatz eines QM-Systems ohne Zertifizie-
rung ist dagegen sehr wohl realisierbar13. Für das Notariat ist
der Wert der Zertifizierung, die einen nicht unerheblichen
weiteren finanziellen Aufwand bedeutet, wegen der einge-
schränkten Werbemöglichkeiten zweifelhaft. In einem Abwä-
gungsvorgang müssen selbstverständlich auch andere Vorteile
der Zertifizierung, etwa der Wert einer unabhängigen Kon-
trolle, berücksichtigt werden. Ob sich das Projekt der DNotV
GmbH in Richtung einer Zertifizierung bewegen wird, ist der-
zeit noch offen.

Der entscheidende Erfolgsfaktor für die Einführung eines
QM-Systems nach diesem Ansatz ist, dass die Notarin oder
der Notar uneingeschränkt dahinter steht. Er oder sie selbst
muss Vorbild für die Mitarbeiter sein, diese motivieren und
zumindest letztverantwortlich kontrollieren, um die Umset-
zung des QM-Systems sicherzustellen.

1.3 Brennpunkte

Innerhalb dieses Beitrags können und sollen nur einige Brenn-
punkte, an denen das Qualitätsmanagement ansetzen kann,
gestreift werden.

1.3.1 Büroorganisation

Büroorganisation heißt vor allem Prozessoptimierung. Durch
mangelhafte Geschäftsprozesse werden enorme Reibungsver-
luste und letztlich Kostennachteile in Kauf genommen. Stan-
dardisierung von Abläufen und sinnvolle Aktenbearbeitung
und -verwaltung werden bei der Prozessoptimierung durch
eine gezielte EDV-Anwendung (s. u. 1.3.4) ergänzt. Die Opti-
mierung der Prozessabläufe wird auch zu einer partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit mit den anderen Teilen der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit und mit anderen Behörden führen.

1.3.2 Personalplanung

Als Unternehmer trägt der Notar auch Verantwortung für
seine Mitarbeiter und zwar gegenüber diesen, aber auch ge-
genüber sich selbst. Gute Personalplanung und -führung ist
Voraussetzung eines funktionierenden hochspezialisierten
Dienstleistungsunternehmens. Das System ist daher stark auf
die Auswahl, richtige Führung, Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeiter ausgerichtet und unterstützt diese Elemente durch
Instrumente wie Arbeitsplatzbeschreibungen, Mitarbeiterge-
spräche oder Aus- und Weiterbildungsplanung.

1.3.3 Klientenbeziehung

Die Kunst liegt darin, zu erkennen, was dem Klienten wichtig
ist und wie seine Wünsche erfüllt werden können, ohne Amts-
pflichten zu verletzen oder aber Arbeitsabläufe einrichten zu
müssen, die allen vernünftigen Vorstellungen entgegenstehen.
Dazu muss man dem Klienten signalisieren, dass das gesamte
Notariat bemüht ist, nach bestimmten Regeln die Anforderun-
gen, Erwartungen und Bedürfnisse seines Klienten zu sichern.
Klientenbeziehungen werden geprägt durch Faktoren wie das
äußere Erscheinungsbild über das Einhalten von Leistungsver-
sprechen bis hin zur Transparenz von Abläufen und Kosten.

8 Vollrath, MittBayNot 2001, 1 (2 f.).
9 Vollrath, MittBayNot 2001, 1 (3).
10 Vgl. dazu Bohrer, Das Berufsrecht der Notare, Rdnr. 105.
11 Lindemann, Die Richterassistenz der Serviceeinheiten, in: DRiZ

1999, 118 (119 f.).
12 Jarass in Jarass/Pieroth, GG-Kommentar, Art. 20 Rdnr. 66 f. 13 Germ, Die Zertifizierung lebt, in: Die Kanzlei 2002, 9 ff.
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1.3.4 Zielgenauer Einsatz der EDV

Die EDV-Anlage ist bei Einsatz einer entsprechenden Bran-
chenlösung14 das wichtigste Sachmittel, um Rationalisie-
rungseffekte zu erzielen. Dazu muss die EDV-Anlage aber
auch wirklich zur Verkürzung von Arbeitsabläufen eingesetzt
und darf nicht nur als High-Tech-Schreibmaschine genutzt
werden. 

Die Softwareanwendung verbessert die Kanzleileistung da-
durch, dass die Besonderheiten eines Programms, das kanz-
leispezifische Arbeitsabläufe besonders unterstützt, entdeckt
und in der Kanzlei richtig eingesetzt werden. Bei der Anwen-
dung der EDV muss eine „Wertschöpfung“ durch die Verkür-
zung der Arbeitsschritte erzielt werden. Dabei muss vermie-
den werden, dass jeder Bediener seine eigene Datenumge-
bung schafft. 

Die Mitarbeiter gelangen durch eine effiziente Softwarean-
wendung zu einer schnelleren Abwicklung ihrer Aufgaben,
werden dadurch selbst entlastet und erhalten somit die Mög-
lichkeit, zusätzlich weitere Aufgaben zu übernehmen. Insge-
samt sorgt ein QM-System durch die erheblich verbesserte
Softwareanwendung für große Kosten- und Zeitvorteile.

1.3.5 Fehlermanagement

Fehler passieren, sie dürfen sich nur nicht wiederholen. Letz-
teres kann nur gewährleistet werden, wenn die Fehler analy-
siert werden – etwa durch die Auswertung von Beschwerden
oder Beanstandungen – gemeinsam besprochen und Abhilfen
geschaffen werden. Zu einem Fehlermanagement gehört
natürlich das Einräumen von Fehlern und die sofortige Behe-
bung der Folgen, wobei Schuldfragen nicht gestellt werden.

1.3.6 Zeitmanagement

Zeitmanagementregeln werden häufig zunächst nicht ernst
genommen; dann aber umso mehr beachtet, da sie zu einem
Zeitgewinn führen, der zur Entwicklung der Kanzlei genutzt
werden kann. Die Anwendung von Zeitmanagementregeln ist
im besonderen Maße geeignet, dem Notar Freiräume zu ver-
schaffen, die er für notwendige Personal-, Kontroll-, und Ge-
staltungsaufgaben verwenden kann. Sie ist weiterhin Grund-
lage für die zügige und zeiteffiziente Erledigung aller Auf-
gaben und führt dazu, dass bei einem gezielten Einsatz der
gesamten Arbeitskraft der Wunsch vieler Notare, Aufgaben
nicht mehr am letzten möglichen Tag und die Post am Tag
ihres Eingangs zu bearbeiten, verwirklicht wird.

1.3.7 Information und Kommunikation

Information und Kommunikation innerhalb des Notariats und
vom Notariat nach außen (Klienten, Gerichte und Behörden)
ist letztlich die Grundlage eines funktionierenden QM-Sys-
tems. Im Bereich der Klientenkommunikation spielt etwa das
Telefonmanagement eine wichtige Rolle. Im Rahmen des stan-
desrechtlich Zulässigen ist auch der Einsatz allgemeiner Kli-
enteninformationen zu prüfen, wie Internetpräsentationen oder
Informationsbroschüren. Das Mitarbeitergespräch ist ein Ele-
ment der Personalführung. Der Austausch mit den Gerichten
und Behörden führt zur problementlasteten Zusammenarbeit.
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2. Das Konzept der Gruppenberatung 

Die Idee der Gruppenberatung ist es, die Individualität der
Einzelberatung eines Notars mit der Wirtschaftlichkeit einer
größeren Teilnehmerzahl zu verbinden. Die Kosten der Grup-
penberatung liegen um 40 bis 50% niedriger als bei einer Ein-
zelberatung. Gleichwohl werden möglichst individuelle Er-
gebnisse erzielt. An der Gruppenberatung nehmen zwischen
fünf und zehn Notariate teil.

Zunächst findet in jedem teilnehmenden Notariat ein indivi-
dueller PraxisCheck statt. Der Termin wird zwischen dem Be-
rater und dem Notariat vereinbart. Der PraxisCheck dient dem
Berater dazu, sich ein Bild von den Abläufen im Notariat zu
machen und Schwachstellen aufzudecken. Aus der Summe
aller PraxisChecks filtert der Berater die an den Gruppenbera-
tungstagen besonders zu behandelnden Problemkreise heraus.
Bestandteil des PraxisChecks sind eine Abschlussbespre-
chung und ein Abschlussbericht, der neben der Schwachstel-
lenanalyse auch Lösungsansätze enthält. Der PraxisCheck
dauert je nach Größe des Notariats bis zu einem Tag.

Auf die individuellen PraxisChecks folgen acht gemeinsame
Gruppenberatungstage. Bei den Gruppenberatungsterminen
handelt sich jeweils um ein ganztägiges Intensivseminar, in
dem ausgehend von den PraxisChecks und individuellen
Fragestellungen bestmögliche Lösungen erarbeitet und die
Inhalte der Norm EN ISO 9001:2000 behandelt werden. Am
Ende steht für jedes Notariat ein individuelles Kanzleimanage-
menthandbuch. Acht aufeinanderfolgende Termine bieten die
Möglichkeit, erarbeitete Ergebnisse einer ständigen Überprü-
fung zu unterziehen. Eine Bloßstellung einzelner Notariate
durch Zuordnung von Schwachstellen wird vermieden. Die
Termine finden nach Absprache statt. Die gesamte Beratung
erstreckt sich etwa über ein halbes Jahr. Im Überblick ergibt
sich danach folgender Ablauf:

1. Schritt PraxisCheck 

Individueller PraxisCheck, um die Schwachstellen
jeder teilnehmenden Kanzlei exakt zu ermitteln.

Dokumentation einzeln für jede Kanzlei mit Lö-
sungsvorschlägen.

2. Schritt 1. Gruppenberatungstag

Thema: Grundlagen des Qualitätsmanagements
mit Erarbeitung der einzelnen Teile des Quali-
tätsmanagementhandbuchs; Grundlagenschulung
in der unterstützenden Software QM_Lex_i.

3. Schritt 2. Gruppenberatungstag

Thema: Verantwortung der Leitung; 

Erarbeitung eines Kanzleileitbildes und eines
Kanzleiorganigramms.

4. Schritt 3. Gruppenberatungstag

Thema: Management von Ressourcen; Einsatz-
verteilung und Planung von Mitarbeitern in An-
lehnung an das Kanzleileitbild; Erstellung von
Schulungsplänen für Mitarbeiter. 

5. Schritt 4.–6. Gruppenberatungstag 

Thema: Produktrealisierung;

Geschäftsprozessoptimierung und Softwareein-
satz; Behandlung der Schwachstellen aus den
PraxisChecks (die Themen und deren Reihen-
folge ergeben sich aus der Häufigkeit der Fest-
stellungen).

14 Ob eine EDV-Lösung eingekauft oder selbst entwickelt wird, spielt
dabei keine entscheidende Rolle. Es gibt Tendenzen im Notariat,
nicht auf eine konfektionierte EDV-Lösung zurückzugreifen, son-
dern maßgeschneiderte Lösungen selbst zu schaffen.
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6. Schritt 7. Gruppenberatungstag
Thema: Kommunikation mit den Klienten, Tele-
fonabwicklung etc.

7. Schritt 8. Gruppenberatungstag
Thema: Messung und Analyse; 
Verfahren zur Messung der Wirksamkeit des
QM-Systems; Verfahren zur Ermittlung der Kli-
entenzufriedenheit.

Je Notariat nehmen zwei Personen teil. Dabei ist es unbedingt
erforderlich, dass jeweils der Notar und ein Mitarbeiter –
möglichst stets der gleiche – zu allen Terminen anwesend sind.

Nach den acht Gruppenberatungsterminen findet wiederum
individuell in jedem Notariat ein Qualitätsmanagement-Ab-
schlusscheck statt. Dabei kann geprüft werden, ob die QM-
Maßnahmen umgesetzt wurden.

Bestandteil der Beratung ist der Einsatz einer speziellen Soft-
ware (QM_Lex_i), die die Erstellung und Verwaltung des
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Kanzleihandbuchs in besonderer Weise unterstützt. Eine 
1-Platz-Lizenz dieser Software ist in dem Beratungsumfang
enthalten. Damit ein optimaler Ablauf der Beratungstermine
gewährleistet ist, ist die Software bereits auf einem Laptop
aufgespielt. Das neue Marken-Laptop ist ebenfalls Teil des
Beratungspakets. Selbstverständlich werden jedem teilneh-
menden Notariat Tagungsunterlagen zur Verfügung gestellt.
Die Verpflegung am Gruppenberatungstag ist ebenfalls im
Beratungspreis enthalten. Das Projekt im Rheinland ist als
Pilotprojekt konzipiert. Nach Auswertung der ersten Erfah-
rungen aus diesem Projekt im Frühjahr 2003 wird die Grup-
penberatung auch in anderen Vereins- und Kammergebieten
angeboten werden.

Die DNotV GmbH hofft, den Notaren mit dem Konzept der
Gruppenberatung ein attraktives Angebot zu unterbreiten und
gleichzeitig die Diskussion innerhalb des Berufsstandes über
das Thema Qualitätsmanagement durch praktische Erfahrun-
gen bei der Einführung von QM-Systemen zu fördern.
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Weingärtner, Vermeidbare Fehler im Notariat, Carl
Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München,
6. Auflage 2001, XIII und 197 Seiten, € 35,–

Weingärtners Büchlein hat sich in der sechsten Auflage zu
einem Buch entwickelt. Mit einem Umfang von nun 197 Seiten
deutlich angewachsen (gegenüber 129 Seiten in der vierten
Auflage) legt es den Schluss nahe, dass eine größere Anzahl
bisher unvermeidbarer Fehler zwischenzeitlich zu vermeid-
baren mutiert ist. Leider ist dieser Schluss unzulässig. Die
Gruppe der unvermeidbaren Fehler bleibt dem Leser weiter-
hin verschlossen. Denn der Zuwachs beruht im Wesentlichen
auf der breiten Behandlung des Verwahrungsgeschäfts sowie
des Abdrucks einer „Checkliste für Geschäftsprüfungen“.
Mittlerweile hat das Bayerische Staatsministerium der Justiz
eine eigene „Checkliste für die Durchführung der Amtsprü-
fung der Notare“ als Anlage 7 zur Notarbekanntmachung vor-
gelegt (JMBl. 2002, S. 36 ff., abgedruckt in diesem Heft 
S. 529 ff.), sodass der zusätzliche Erkenntnisgewinn der abge-
druckten Liste für den bayerischen Notar nur noch begrenzt
ist. Obwohl das Werk vor allem auf den Kreis der nebenbe-
ruflichen Notare als Nutzer zielt, ist es auch für den hauptbe-
ruflichen Notar, für den Angestellten der Notarkasse A.d.ö.R.
und insbesondere für den Notarassessor eine überaus loh-
nende Lektüre. Weingärtner gelingt es, das weite Feld der
denkbaren Fehler bei der Führung eines Notariats in einem
Umfang, der zeitlich nur zwei Abende in Anspruch nimmt,
anschaulich darzustellen. Erschöpfend kann die Darstellung
auf engem Raum naturgemäß nicht sein. Meist finden sich
aber Hinweise auf weiterführende Literatur und Rechtspre-
chung, sodass über das Buch ein leichter Einstieg in die Prob-
lemlösung gefunden werden kann. Eine kleine Schwäche des
Buches wirkt für das Auffinden einzelner Probleme insoweit
sogar als Stärke: Einige Themen werden an verschiedenen
Stellen wiederholt behandelt (z.B. die Frage der Wirksamkeit
der Vertreterbestellung [Rdnr. 109 und 147] oder die Bedeu-
tung des § 17 Abs. 2 a [jetzt: Satz 1] BeurkG [Rdnr. 97, 162,
227]). Durchgängige Querverweise wären wünschenswert.
Die Überarbeitung ist auch nicht lückenlos (unter Rdnr. 26
wird z.B. noch auf § 419 BGB a.F Bezug genommen).

Kapitel I behandelt das Thema Geschäftsprüfung und Dienst-
aufsicht, Kapitel II die allgemeinen Mitwirkungsverbote (§ 14
Abs. 2 BNotO, § 4 BeurkG), Kapitel III die Mitwirkungsver-
bote nach dem BeurkG und der BRAO, Kapitel IV wieder-
kehrende Fehler bei der Führung der Bücher, Kapitel V formale
Mängel (z.B. Auswärtsbeurkundungen, Verweisungen, Mit-
teilungspflichten) und Kapitel VI Einzelprobleme wie die Auf-
nahme eidesstattlicher Versicherungen (Rdnr. 212 ff.) oder
steuerliche Belehrungspflichten (Rdnr. 233 ff., vgl. auch OLG
Koblenz, Urt. v. 29.5.2002 – 1 U 1423/01 zur neuen 10-jähri-
gen Spekulationsfrist). Die ausführliche Behandlung des Ver-
wahrungsgeschäfts in Kapitel VII ist von besonderem Wert.
Die Darstellung von Fallgruppen des für die Verwahrung not-
wendigen berechtigten Sicherungsinteresses erfolgt anhand
des Rundschreibens 34 der Bundesnotarkammer vom
4.9.2000 (zur Problematik der vorgetäuschten Sicherheit vgl.
auch Fembacher, Urkundsgewährungspflicht und „Grauer
Kapitalmarkt“, in diesem Heft).

Die vorliegende Auflage ist auf dem Stand vom Mai 2001.
Zwischenzeitliche Änderungen wie das neue Geldwäsche-
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gesetz, die Ergänzung des § 17 Abs. 2 a BeurkG oder der
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 23.9.2002 – 
1 BvR 1717/00 zur Nebentätigkeit des Notars im Aufsichtsrat
eines Kreditinstituts (in diesem Heft) können daher noch
nicht berücksichtigt sein. Die Neufassung der DONot im Jahr
2000 ist natürlich eingearbeitet. 

Die Neubekanntmachung der Dienstordnung hat einige Neue-
rungen gebracht, die zum Teil Fragen aufwerfen. So sind
gemäß § 9 Abs. 4 DONot sowohl der Vertreter als auch der
Vertretene in die Urkundenrolle aufzunehmen. Ob bei Unter-
vollmachten auch der Hauptbevollmächtigte aufzuführen 
ist, diskutiert Weingärtner noch nicht. Im Rundschreiben 
Nr. 08/2001 stellt die Landesnotarkammer Bayern auf das
materielle Recht ab. Folgt man der h.L., wonach der Unter-
vertreter unmittelbar für den Geschäftsherrn handelt, ist der
Hauptvertreter nicht Beteiligter am Urkundsgeschäft und
somit nicht in die Urkundenrolle einzutragen.

Der Notar hat äußerste Sorgfalt auf die Feststellung der Iden-
tität der Beteiligten zu legen (Rdnr. 151). Nach § 26 Abs. 2
DONot sind neben Namen und Geburtsdatum daher auch
Wohnung und Wohnort bei der Bezeichnung natürlicher Per-
sonen in der Urkunde anzugeben, sofern davon nicht zum
Schutz gefährdeter Beteiligter abgewichen werden kann. Die
Angabe der Dienstanschrift („geschäftsansässig“) bei Vertre-
tern von Behörden oder Angestellten von Großunternehmen
ist demnach nur noch zulässig, wenn es sich um einen „be-
sonders gelagerte(n) Ausnahmefall“ handelt, in dem der
Schutz des Beteiligten dem Interesse des Rechtsverkehrs an
der zweifelsfreien Identifizierung in der öffentlichen Urkunde
selbst überwiegt. Die Einschätzung, wann eine ausreichende
Gefährdungslage vorliegt, fällt dem Notar mangels näherer
Bestimmung in der DONot nicht leicht. Und was soll gelten,
wenn die Gefährdung zwar gering sein mag, aber auch bei
einem Verzicht auf die Angabe der Wohnung keine Zweifel an
der Identität des Behördenvertreters bestehen? Die DONot
kann nicht über die Anforderungen des Gesetzes (§ 10 Abs. 1
BeurkG) hinausgehen, sondern dieses nur interpretieren. Eine
klärende Stellungnahme der Justizverwaltung oder gar eine
Klarstellung in der DONot selbst wäre hier wünschenswert.
Auch vom Autor würde man sich (für die nächste Auflage)
eine Stellungnahme wünschen.

Unter Rdnr. 78 f. stellt Weingärtner fest, dass die Beurkun-
dungsverbote des § 3 BeurkG bei der Beurkundung von ein-
seitigen Erklärungen auch gegenüber dem Empfänger der
Erklärung gelten. Auch dieser ist Beteiligter. Das gilt insbe-
sondere für die Gläubigerbank, für die ein Grundpfandrecht
mit Zwangsvollstreckungsunterwerfung beurkundet wird.
Das Bundesverfassungsgericht hat in der oben schon ange-
sprochenen Entscheidung zur Nebentätigkeit des Notars im
Aufsichtsrat einer Kreditgenossenschaft darauf hingewiesen,
dass den aus der Nebentätigkeit herrührenden Gefahren für
die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Notars durch
Auflagen vorgebeugt werden kann, die bis zum Ausschluss
der Beurkundungstätigkeit für das Kreditinstitut führen. Da
Grundpfandrechtrechtsbestellungsurkunden das Musterbei-
spiel vorformulierter Vertragsbedingungen in einem Vertrags-
verhältnis zweier „strukturell“ unterschiedlicher Beteiligter
sind, erscheint es sehr zweifelhaft, dass der beurkundende
Notar aus der Sicht des Schuldners als Unparteiischer er-
scheint, wenn er zugleich im Aufsichtsrat der Gläubigerbank
sitzt. Auflagen dieses Inhalts dürften daher zur Regel werden.
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Einem Missverständnis könnte der Leser aufgrund der Dar-
stellung des § 17 Abs. 2a (jetzt: Satz 1) BeurkG unterliegen.
Danach hat der Notar das Beurkundungsverfahren so zu ge-
stalten, dass die Einhaltung der Belehrungspflichten gewähr-
leistet ist. Unter der Überschrift „Beurkundungsverbote nach
§ 17 Abs. 2a BeurkG“ erörtert Weingärtner jedoch fast aus-
schließlich den Inhalt der Richtlinienempfehlungen der Bun-
desnotarkammer. Demzufolge liegen Verstöße gegen § 17
Abs. 2a BeurkG vor bei systematischem Einsatz von (voll-
machtlosen) Vertretern oder systematischer Aufspaltung in
Angebot und Annahme usf. (Rdnr. 97 ff., 162 ff., 227). Der
Schluss, dass alles, was nach den Richtlinien der Notarkam-
mern nicht unzulässig, da nicht systematisch ist, auch mit § 17
Abs. 2a (jetzt: Satz 1) BeurkG konform geht, wäre aber
falsch. Die Kammerrichtlinien beruhen auf der Kompetenz-
norm des § 67 Abs. 2 Satz 3 Ziff. 2 BNotO i.V.m. § 14 Abs. 3
BNotO. Die Notarkammer kann durch Satzung bestimmen,
wie sich der Notar zu verhalten hat, um dem Anschein der
Parteilichkeit entgegenzutreten. Dieser Anschein entsteht zum
Beispiel dadurch, dass der Notar systematisch ein Beurkun-
dungsverfahren wählt, das nicht dem Idealbild des Gesetzes
entspricht. § 17 Abs. 2a BeurkG hat dagegen einen anderen An-
satz. Dieser ist der konkrete Einzelfall. Ziel des § 17 Abs. 2a
(jetzt: Satz 1) BeurkG ist es, die einzelne Beurkundung mög-
lichst nah am Ideal zu gestalten, damit jeder Beteiligte mög-
lichst die notarielle Belehrung und Betreuung erhält, derer er
Bedarf. Die Zulässigkeit einer Abweichung vom Normalfall
der Beurkundung hat also in zwei Prüfungsschritten zu erfol-
gen: 1. Richtlinien, 2. § 17 Abs. 2a BeurkG. 
Die Ergänzung des § 17 Abs. 2a BeurkG durch das OLG-
VertrÄndG (vgl. Rieger, MittBayNot 2002, 325 ff., Sorge,
DNotZ 2002, 593 ff.) konnte Weingärtner noch nicht berück-
sichtigen. Die Verpflichtung des Notars, darauf hinzuwirken,
dass die rechtsgeschäftlichen Erklärungen des Verbrauchers
von diesem selbst oder einer Vertrauensperson abgegeben
werden, unterstreichen den dargestellten unterschiedlichen
Ansatz von Richtlinien und § 17 Abs. 2a BeurkG. 
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Deshalb ist es auch verfehlt, Notariatsmitarbeiter als Ver-
trauenspersonen für die Beurkundung von Finanzierungs-
grundpfandrechten des Verbrauchers fruchtbar zu machen,
wie dies die Notarkammer Frankfurt a.M. mit dem Begriff des
„objektiven Vertrauens“ zu begründen versucht (Rundschrei-
ben 3/2002 vom Oktober 2002). Jedenfalls der systematische
Gebrauch solcher Vollmachten ist bereits nach dem Richt-
linienrecht unzulässig (Rdnr. 96, 164). Denn der Angestellte
des Notars ist als solcher nicht Vertrauensperson eines Ur-
kundsbeteiligten. Von der Vertrauensperson muss der Ver-
braucher erwarten können, das sie sich von etwaigen Interes-
senkollisionen frei machen kann, um die Interessen des Ver-
tretenen in der Beurkundungsverhandlung wahrnehmen zu
können. Eine einseitige Interessenvertretung in der Beurkun-
dungsverhandlung ist aber mit der Rolle des Notars als unab-
hängigem Betreuer der Beteiligten nicht zu vereinbaren. Ver-
trauen bringen die Beteiligten, die mit dem Notar und seinem
Büro zum ersten Mal in Kontakt treten, im Übrigen vor allem
dem Amt des Notars entgegen. Dies gilt umso mehr für die
Mitarbeiter des Notars, die dem Verbraucher in der Regel
gänzlich unbekannt sind. Der Begriff der Vertrauensperson
setzt persönliches Vertrauen voraus. Die Mitarbeiter leiten
eine Vertrauensstellung also allenfalls vom Notar ab, von dem
eine Überwachung des Bevollmächtigten erwartet wird. Die
Überwachung kann der Notar aber wiederum nur als Unpar-
teilicher wahrnehmen. Abwegig erscheint mir die Annahme
einer persönlichen Vertrauensbeziehung zu einem Mitarbeiter
des Notars spätestens dann, wenn dieser ein Mitarbeiter des
„Zentralnotars“ ist, den der Verbraucher in der Angebotsur-
kunde eines anderen Notars bevollmächtigt hat. 

Die Reihe der infolge der Rechtsänderungen offenen Fragen
steigert die Neugier auf die kommende Auflage des Buches.
Nochmals unterstrichen sei aber, dass schon die Lektüre der
vorliegenden Auflage überaus lohnend ist.

Notar a.D. Hans-Ulrich Sorge, München
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Maurer/Krämer/Becker, Kanzleiführung für rechts-
und wirtschaftsberatende Berufe, Verlag C.H. Beck,
München, 2. Auflage 2000, 372 Seiten, € 50,–

Merz, Marketing für Steuerberater, NWB, Herne/
Berlin 2000, 187 Seiten, € 24,–

Rechtsanwälte tun es, Steuerberater tun es, Wirtschaftsprüfer
tun es: Sie beschäftigen sich – legt man die veröffentlichte
Meinung zugrunde – mit Marketing, Kanzleiführung und
Qualitätsmanagement. Zwar unterscheidet sich unser Berufs-
feld gehörig von dem der anderen Berater: Weder sehen sich
Notare einem ungezügelten Nachdrängen junger Berufsträger
ausgesetzt, noch rückt das Versagen Einzelner den kompletten
Beruf ins Rampenlicht der Wirtschaftspresse oder gar des Ge-
setzgebers (Ausnahmen, wie bei der Neufassung des § 17
Abs. 2a BeurkG, unbenommen). 

Doch ähneln sich die übrigen Voraussetzungen der Berufs-
tätigkeit sehr: Für den Klienten ist die Qualität der Leistungs-
details kaum zu beurteilen, das hohe Maß an Interaktion des
Berufsträgers mit dem Klienten macht die Leistung nur
schwer standardisierbar, die Anforderungen des Berufsrechts

und der Haftungsrechtsprechung erfordern volle Konzentra-
tion des Berufsträgers auf den fachlichen Teil seiner Leistung.
Zudem wird der Beruf – wie bei uns regelmäßig der Fall –
häufig in Einzelpraxis oder kleiner Sozietät ausgeübt. Da kos-
tet es nach einer arbeitsintensiven Woche mit fachlich an-
spruchsvollen Fällen, emotional anspruchsvollen Situationen
mit Klienten und Mitarbeitern und dem dichten Programm,
welches Gesetzgeber und Rechtsprechung bieten, besondere
Mühe, sich zusätzlich mit der Theorie der eigenen Unterneh-
mung oder Kanzlei zu befassen.

Abhilfe könnten in dieser Situation Tipps erfahrener Kollegen
oder Berater schaffen, die uns – am besten in leicht verständ-
licher Weise – Fingerzeige geben, worauf wir achten müssen,
um gute Notare zu sein und als solche wahrgenommen zu
werden. Für Rechtsanwälte unternimmt dies das Buch „Kanz-
leiführung für rechts- und wirtschaftsberatende Berufe“
(München, 2. Auflage 2000, rund 360 Seiten) von Maurer/
Krämer/Becker. Für Steuerberater versucht der Titel „Marke-
ting für Steuerberater“ (Herne/Berlin, 2000, rund 180 Seiten)
von Merz dasselbe.

Maurer/Krämer/Becker wählen vier Kapitel (Qualität der Be-
ratungsleistung – Planung und Organisation des Unterneh-



mens – Führung – Mitarbeitermotivation als zentrale Mana-
gementaufgabe) zur Strukturierung des Themas. Jedes Kapi-
tel stellt sehr ausführlich die theoretischen Grundlagen des je-
weiligen Aspekts dar. So sind im Kapitel „Qualität“ mehr als
die Hälfte des Umfangs der Einbeziehung des Qualitätsge-
dankens in die Managementlehre und ISO 9000 gewidmet.
Das Kapitel „Planung und Organisation“ ähnelt im Aufbau
einem betriebswirtschaftlichen Lehrbuch im Fach Organisa-
tion. Im Kapitel „Mitarbeitermotivation ...“ werden schließ-
lich gängige Erklärungsversuche für Motivation dargestellt.

Abstraktion geht auf Kosten der Anschaulichkeit – auf diese
Kurzformel lässt sich mein Eindruck reduzieren, dass dieses
Buch für die notarielle Praxis wenig Erkenntnisse bringt. Das
Anreißen der jeweiligen theoretischen Konzepte lässt den in
kleiner Kanzlei tätigen Leser ratlos zurück. Das eingestreute
kommunikationstheoretische und verhaltenspsychologische
Wissen geht nicht über das hinaus, was im Rahmen der üb-
lichen Tagesseminare, etwa zur Mitarbeiterführung, serviert
wird, dort allerdings aufgrund konkreter Beispiele meist an-
schaulicher. In konzeptioneller Hinsicht leidet das Buch daran,
dass der Blick auf den Klienten (Anwalts- oder Beurkundungs-
zwang sind ja nicht zum Wohle der Berufsträger, sondern zum
Wohle der Klienten verordnet) zwar an zwei Stellen kurz
postuliert wird, letztlich aber den Gang der Darstellung nicht
beeinflusst.

Sämtliche angesprochenen Mängel vermeidet das Werk von
Merz. Er ist von Anfang an bemüht, dem naheliegenden Miss-
verständnis, bei „Marketing“ gehe es um Werbung oder Ver-
marktung unserer Person oder unserer Dienstleistungen, vor-
zubeugen: Marketing stellt nach Merz eine Führungskonzep-
tion dar, die vor allem drei Anforderungsbereiche umfasst:

(1) eine auf den Klienten (und seinen im Rahmen des ge-
setzlichen Auftrags wohlverstandenen Nutzen) abge-
stimmte Denkhaltung,

(2) eine auf den Klienten abgestimmte Kanzleiorganisation
und -führung sowie

(3) den Einsatz auf den Klienten abgestimmter Ressourcen
(bes. Mitarbeiterauswahl und Kommunikationsmittel).

Nicht die eigenen Leistungspotenziale, sondern die Erfüllung
der bei den Klienten auftretenden (selbstredend im Lichte des
Beurkundungsauftrags wohlverstandenen) Bedürfnisse ma-
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chen den langfristigen Erfolg aus. Ausgehend hiervon regt das
Buch dazu an, sämtliche Aspekte der eigenen Kanzlei – vom
Selbstverständnis des Berufsträgers über konkrete Zielsetzun-
gen für die Positionierung der eigenen Kanzlei gegenüber den
Klienten, aber auch gegenüber anderen Beratern, weiter über
die Gestaltung des Außenauftritts bis hin zur Mitarbeiter-
führung – unter Marketinggesichtspunkten zu reflektieren.

Fazit: Wer sich vom Stichwort „Marketing“ nicht verschre-
cken lässt, wird in Merz’ Checklisten und eingestreuten Bei-
spielen leicht lesbare und nützliche Denkanstöße finden, viel-
fach auch über die Grenzen der eigenen Kanzlei hinaus. Die
überschaubare Zahl der Berufsträger bietet ja bei hauptberuf-
lichen Notaren besonders gute Voraussetzungen für gemein-
schaftliches Handeln. Besonders gilt dies unter zwei Aspekten:

Einerseits fällt es uns im Vergleich mit anderen Rechtsbera-
tern wahrscheinlich besonders schwer, dem Klienten einen
Eindruck konkreten Nutzens zu vermitteln. Er kommt zwar
oft freiwillig zu uns, aber eben nicht freiwillig zum Notar.
Dieser Zwang darf nicht nur kommunikativ kaschiert werden,
sondern das positive Erlebnis guter, nützlicher Leistung muss
im Vordergrund des Klientenempfindens stehen. Dass der
Klient zum Notar ein nützliches „Produkt“ assoziiert – wie
dies etwa die interdisziplinären Symposien zum Thema „Vor-
sorgevollmacht“ auf Bezirksgruppenebene oder das Angebot
der Vorrats-GmbHs des Deutschen Notarvereins versuchen –,
das geht oft nur gemeinschaftlich. 

Andererseits tun wir uns mit der Qualitätskontrolle im Sinne
einer Fehlerkontrolle leichter als andere Berufe: Die Rück-
meldungen an uns über Zwischenverfügungen, Rückfragen
zur Auslegung eines Vertrags, Unmutsäußerungen zu einem
Entwurf o.ä. bescheren uns eine Fülle von Signalen. Beim
Versuch, aus diesen Fehlern zu lernen, sind wir auf unsere
Mitarbeiter angewiesen. Deren Qualifikation sicherzustellen
– etwa durch Informationsbriefe oder Seminare auch für An-
gestellte außerhalb der Notarkasse –, fiele gemeinschaftlich
sicherlich ebenfalls leichter.

Schließlich mag der Gedanke des Marketings auch dazu die-
nen, sich mit (scheinbar) lästigen Neuerungen (§ 17 Abs. 2a
Satz 2 BeurkG) unter einem ganz anderen Gesichtspunkt als
dem des berufsrechtlichen Korsetts zu befassen und, womög-
lich, anzufreunden.

Notar Dr. Hans-Joachim Vollrath, München
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Bettendorf (Hrsg.), EDV und Internet in der nota-
riellen Praxis, Carl Heymanns Verlag, Köln u. a. 2002,
274 Seiten, € 52,–

Wenn du deinen Feind nicht besiegen kannst, verbünde dich
mit ihm – zumeist nach diesem Motto haben sich inzwischen
auch die Notare mit Computern angefreundet. Elektronische
Datenverarbeitung gehört jetzt ganz selbstverständlich zum
Büro, und auch die Vorzüge des Internets drängen sich immer
mehr Notaren auf.

Der schön ausgestattete Sammelband (Wo findet man heute
schon noch ein Lesebändchen?) bietet eine „Zwischenauf-
nahme zum heutigen Stand der EDV“ (S. IX). Im ersten Teil

„Technische Aspekte und Anwendungsbereiche“ schildert
Püls allgemein den EDV-Einsatz im Notariat (Konzeption,
Hard- und Software), Rehm zeigt die Informationsbeschaf-
fung im Internet, Benesch erklärt das Notarnetz-Projekt,
Weichselbaumer die Möglichkeiten eines elektronischen Ur-
kundenarchivs und Brunner das Intranet der österreichischen
Notariatskammer. In einem zweiten Teil „Rechtsgrundlagen
und Standesrecht“ behandelt Starke die Probleme der Selbst-
darstellung des Notars in elektronischen Medien, Bettendorf
das übrige einschlägige Berufsrecht. Malzer schildert die
neuere Gesetzgebung zum elektronischen Rechtsverkehr und
ihre Auswirkungen auf den Notar. Den dritten und letzten Teil
bildet eine Dokumentation, wo einschlägige Gesetze und
Rundschreiben der Bundesnotarkammer abgedruckt sind.



Die Autoren, allesamt ausgewiesene Fachleute, verstehen es
dabei, die technisch oft anspruchsvolle Materie auch dem
interessierten Laien nahe zu bringen. Ein Problem, das alle
Computerbücher haben, ist freilich die rasante Entwicklung
der EDV. Man kann daher zweifeln, ob man ein Buch mit Bei-
spielen füllen sollte, die vielleicht schon bei Drucklegung ver-
altet sind, seien es Computersysteme, Software, Verweise auf
oder Bilder von Internetseiten. Jedenfalls zum Redaktions-
schluss sollten die Beiträge aber aktuell gewesen sein. Dies ist
hier leider nicht durchweg der Fall.
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Der Information tut dies glücklicherweise kaum Abbruch:
Wer das Buch durchgelesen hat, weiß, was in Sachen EDV,
Internet und Notariat gerade angesagt ist. Auf engem Raum
findet man fast alles, was man wissen muss, um mitreden zu
können. Da diese Zwischenaufnahme allerdings naturgemäß
keine lange Halbwertszeit besitzt, ein Vorschlag an Herausge-
ber und Verlag: Wie wäre es mit einem Jahrbuch EDV und
Notariat? Denn solche Bücher brauchen wir öfter!

Notarassessor Dr. Markus Krebs, München
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Schmuck, Deutsch für Juristen: vom Schwulst zur
klaren Formulierung, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln
2002, 59 Seiten, € 24,80

Es soll Notare geben, die Ludwig Reiners’ Stilkunst nie gele-
sen haben. Vielleicht weil sie so dick ist? Schade eigentlich,
ist doch die Sprache das Handwerkszeug des Juristen, und nur
wenige haben es hier zu solcher Meisterschaft gebracht, dass
nicht gelegentlich etwas Nachhilfe gut täte. Zwar gibt eine
exakte Terminologie dem Juristen die Richtung bereits vor.
Ob man aber schnurstracks das Ziel ansteuert oder den Weg
unter Blähungen auf Stelzen entlangwankt, ist eine Frage des
Stils.

Für Lesefaule gibt es jetzt eine eingedampfte Stilkunde, deren
Lektüre nur einen ruhigen Abend benötigt. Mit fehlender Zeit
kann man Stilschnitzer also nicht mehr entschuldigen. Die 
11 Tipps für klares Deutsch, die den Hauptteil des Buches
ausmachen, genügen, um sich nicht zu blamieren. Die zahl-

reichen Übungsbeispiele sind zwar nur selten aus dem Leben
des Notars gegriffen, machen aber deutlich, worum es geht.
Und manche Empfehlung kann sofort übernommen werden,
etwa die Abschaffung des allfälligen Zusatzes „Kollege“, wo
doch ohnehin jeder weiß, dass er Kollege des anderen ist
(S. 55). Wer also in Zukunft von mir nicht als Kollege tituliert
wird, möge nicht beleidigt sein.

So spricht nur eins gegen den Kauf – das Beispiel Nr. 6 für
Blähdeutsch (S. 26): „Von der Kostenseite her ist dieses Buch
zu preisaufwendig.“ Zu exakt demselben Preis gibt’s nämlich
den Klassiker von Reiners mit 542 Seiten, Zitatenschatz und
ein gutes Stück Allgemeinbildung inklusive. Und für nur 5 Euro
„Deutsch fürs Leben“ von Wolf Schneider mit 222 Seiten, ein
weiteres Standardwerk und von Schmuck zur Vertiefung aus-
drücklich empfohlen. Doch wenn sein Büchlein tatsächlich zu
mehr Stilbewusstsein führen sollte, wäre es selbst mit 24,80 €
nicht zu teuer bezahlt.

Notarassessor Dr. Markus Krebs, München



1. Art. 12 Abs. 1, 33 GG, § 7 BNotO (Vergabe von Notar-
stellen an auswärtige Bewerber)

Der Justizverwaltung kommt bei der Auswahl der Notare
im Rahmen ihrer Organisationsgewalt ein weiter Ermes-
sensspielraum zu. Die dabei berücksichtigungsfähigen öf-
fentlichen Belange sind im Hinblick auf die Grundrechte
der Bewerber zu gewichten und mit verhältnismäßigen
Mitteln durchzusetzen.

(Leitsatz der Schriftleitung)

BVerfG, Beschluss vom 20.9.2002 – 1 BvR 819/01 und 1 BvR
826/01 – 

Zum Sachverhalt:

Die Verfassungsbeschwerden betreffen den Abbruch einer Ausschrei-
bung von Notarstellen aufgrund der so genannten Landeskinder-
Klausel.

I. 1. Die Beschwerdeführer sind seit 1998 als Notare an verschiede-
nen Amtssitzen in einem der neuen Länder bestellt. Beide haben ihre
juristischen Staatsexamina in Nordrhein-Westfalen abgelegt und den
Notaranwärterdienst in dem neuen Bundesland abgeleistet.

a) Am 15.9.1999 wurden in Nordrhein-Westfalen eine unplan-
mäßig vakant gewordene Notarstelle sowie eine neu eingerichtete
Notarstelle ausgeschrieben, auf die sich unter anderem die Beschwerde-
führer bewarben.

Mit Bescheiden vom 2.2.2000 teilte der Justizminister den Be-
schwerdeführern mit, die Ausschreibungsverfahren würden abgebro-
chen, da keine Bewerbung eines Notarassessors aus dem Land Nord-
rhein-Westfalen vorliege. Im Hinblick auf § 7 Abs. 1 BNotO würden
die Notarstellen erneut ausgeschrieben. Dies geschah. Wiederum be-
warben sich keine Assessoren des Landes, weil die fünf in Betracht
kommenden Personen bis Mai 2001 andere inzwischen frei gewor-
dene Notariate übernommen hatten. Das Ministerium griff – nach-
dem die vorliegenden Verfassungsbeschwerden schon anhängig
waren – die alten Besetzungsverfahren wieder auf. Es widerrief in
entsprechender Anwendung des § 49 Abs. 1 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen seine Nicht-Beset-
zungs-Bescheide und entschied sich für den Beschwerdeführer zu 2)
sowie einen dritten aus den neuen Ländern stammenden Bewerber.
Der Beschwerdeführer zu 1) hat hiergegen innerhalb der Frist des
§ 111 Abs. 2 BNotO keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung
gestellt.

b) Die Anträge der Beschwerdeführer auf gerichtliche Entschei-
dung gegen den Abbruch der ersten Ausschreibung wurden vom
Oberlandesgericht unter Hinweis auf die Organisationsgewalt des
Justizministeriums zurückgewiesen. Die sofortigen Beschwerden ge-
gen diese Entscheidungen wies der Bundesgerichtshof mit Beschluss
vom 26.3.2001 zurück. Die Landesjustizverwaltung habe bei ihrer
Entscheidung keiner der vorliegenden Bewerbungen Folge leisten
müssen; sie habe das ihr eingeräumte Ermessen pflichtgemäß aus-
geübt. Die Bestimmung des § 7 Abs. 1 BNotO schütze nicht nur die
individuellen Belange von Notarassessoren, sondern auch die vom
Justizministerium zu wahrenden Interessen der Rechtspflege. Die
Überlegung der Justizverwaltung, nur noch Notarassessoren aus
Nordrhein-Westfalen zu Notaren zu bestellen, da ansonsten 2003 ein
Überhang an ausgebildeten Notarassessoren entstünde, entspreche
der Notwendigkeit vorausschauender Personalplanung. Im Hinblick
darauf, dass das Justizministerium beabsichtige, in seinem Dienst ste-
hende Notarassessoren mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln
zur Bewerbung um die Notarstellen zu veranlassen, könne der Ab-
bruch der Ausschreibung „dieses Mal“ noch hingenommen werden.

2. Hiergegen erhoben die Beschwerdeführer Verfassungsbeschwer-
den. Sie rügen Verletzungen der Art. 3, Art. 12 und Art. 33 Abs. 2 GG.
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Zur Begründung machen die Beschwerdeführer im Wesentlichen gel-
tend, ihre Ablehnung beruhe nicht auf einer fehlenden persönlichen
oder fachlichen Eignung, wie sie § 6 Abs. 1 BNotO verlange. Grund
hierfür seien nicht Zweifel an ihrer Qualifikation, sondern allein die
Tatsache, dass sie ihren Anwärterdienst nicht in Nordrhein-Westfalen
abgeleistet hätten. Es mangele jedoch in absehbarer Zeit an Notar-
assessorinnen und -assessoren, mit denen die unvorhersehbar frei ge-
wordene und die neu geschaffene Notarstelle besetzt werden könn-
ten. Mit einer vorausschauenden Personalplanung könne ein angeb-
lich drohender Personalüberhang vermieden werden, ohne dass es
einer generellen Ablehnung von Bewerbern aus anderen Bundeslän-
dern bedürfe.

3. Zu den Verfassungsbeschwerden haben das Bundesministerium
der Justiz, das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen,
das Bayerische Staatsministerium der Justiz, die Bundesnotarkam-
mer, die Rheinische Notarkammer und der Deutsche Notarverein
Stellung genommen.

Das Bundesministerium der Justiz hat sich ausschließlich zu der Vor-
schrift des § 7 Abs. 1 BNotO geäußert, die es für verfassungskonform
erachtet. Die übrigen Stellungnahmen halten auch die Rechtsanwen-
dung im konkreten Fall für verfassungsrechtlich unbedenklich. Sie
äußern Zweifel daran, ob die Verfassungsbeschwerden noch zulässig
seien, nachdem die Ausschreibungsverfahren wieder aufgegriffen
worden seien.

Die Bayerische Staatsregierung und die Rheinische Notarkammer
weisen darüber hinaus auf die Anwartschaft der heimischen Notar-
assessoren, die Wahrung eines hohen Qualitätsstandards des haupt-
beruflichen Notariats sowie die Sicherung der notariellen Versorgung
in ländlichen Gebieten hin. Zudem müsse berücksichtigt werden,
dass die Notarkammer oder -kasse, von der die Notarassessoren ihre
Bezüge erhalten, an einer geordneten Altersstruktur und der Bestel-
lung der jeweils von ihnen alimentierten Assessoren zu Notaren in-
teressiert sein müsse. Das Justizministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen hebt das Erfordernis einer geordneten Rechtspflege hervor.
Die Chancengleichheit der Bewerber werde allein im Rahmen der
Auswahl der Notarassessoren gewahrt; später verpflichteten nicht
einmal überragende juristische Kenntnisse und Fähigkeiten die Lan-
desjustizverwaltung zur Bestellung eines Seiteneinsteigers. Es sei
aber andererseits nicht ausgeschlossen, dass Bewerber aus anderen
Bundesländern berücksichtigt würden.

Aus den Gründen:

II. Die Verfassungsbeschwerden werden nicht zur Entschei-
dung angenommen, da die Voraussetzungen des § 93 a Abs. 2
BVerfGG nicht mehr vorliegen. Die Annahme ist nicht zur
Durchsetzung der als verletzt gerügten Grundrechte ange-
zeigt.

1. An der Vereinbarkeit der angegriffenen Entscheidungen
mit Art. 12 Abs. 1 GG bestehen Bedenken.

Notare üben einen staatlich gebundenen Beruf aus, für den
grundsätzlich Art. 12 Abs. 1 GG gilt. Da sie Inhaber eines
öffentlichen Amtes sind, finden allerdings Sonderregelungen
in Anlehnung an Art. 33 GG Anwendung, die die Wirkungen
des Grundrechts aus Art. 12 Abs. 1 GG zurückdrängen kön-
nen (BVerfGE 7, 377 [398]; 17, 371 [377 ff.]; 73, 280 [292];
stRspr).

Die Verwirklichung der Grundrechte fordert – auch im Ver-
fahren der Notarauswahl – eine dem Grundrechtsschutz ange-
messene Verfahrensgestaltung. Das gilt gerade auch für die
Wahrung der Rechte der Notarbewerber aus Art. 12 Abs. 1
GG. Durch die Gestaltung des Auswahlverfahrens wird un-
mittelbar Einfluss auf die Konkurrenzsituation und damit auf
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das Ergebnis der Auswahlentscheidung genommen. Insbeson-
dere durch die Art der Bekanntgabe der offenen Stellen und
die Terminierung von Bewerbungen und Besetzungen, aber
auch den Abbruch von laufenden Verfahren lässt sich die Zu-
sammensetzung des Bewerberkreises steuern (vgl. BVerfGE
73, 280 [296]). So wird mit jedem Abbruch einer Ausschrei-
bung und der erneuten Ausschreibung der Notarstelle die
Bewerbersituation durch das Nachrücken dienstjüngerer No-
tarassessoren verändert.

Die Ausgestaltung des Auswahlverfahrens entsprach im vor-
liegenden Fall nicht den Anforderungen an die Rechtfertigung
eines Eingriffs in die Freiheit der Berufsausübung (vgl.
BVerfGE 101, 331 [347]). Es ist allerdings nicht zu verken-
nen, dass der Justizverwaltung bei der Auswahl der Notare im
Rahmen ihrer Organisationsgewalt ein weiter Ermessens-
spielraum zukommt. Die im Rahmen der Stellungnahmen ins
Feld geführten, öffentlichen Interessen verdienen bei der No-
tarauswahl Berücksichtigung. Sie sind jedoch im Hinblick auf
die Grundrechte der Bewerber zu gewichten und mit verhält-
nismäßigen Mitteln durchzusetzen.

a) So stellt die Sicherung einer hohen Qualität des hauptbe-
ruflichen Notariats einen gewichtigen öffentlichen Belang
dar. Allerdings fehlt es dem Auswahlverfahren insofern an
Transparenz. Der Abbruch der Auswahlverfahren wurde unter
Qualitätsgesichtspunkten nicht nachvollziehbar begründet.

Dass es sich bei den Bewerbern nicht um Landeskinder han-
delt, begründet für sich genommen die mangelnde Eignung
nach § 7 Abs. 2 BNotO nicht – wie im Übrigen auch die in-
zwischen erfolgte Vergabe der beiden Notarstellen an den Be-
schwerdeführer zu 2) und einen weiteren Bewerber aus einem
anderen Bundesland zeigt.

Die Tatsache, dass sich unter den Bewerbern kein Landeskind
befindet, ist im Übrigen auch nicht ausreichend, das Verfahren
nach § 7 Abs. 7 Nr. 3 BNotO auszulösen. Die vorhandenen
Bewerber müssten dafür vielmehr verbindlich und überprüf-
bar als ungeeignet eingestuft werden. Denn das Druckmittel
des § 7 Abs. 7 Nr. 3 BNotO setzt voraus, dass kein geeigneter
Bewerber gefunden werden konnte, was bei einem Abbruch
der Ausschreibung letztlich offen bleibt, wenn als Begrün-
dung lediglich angeführt wird, die Bewerber seien keine Lan-
deskinder.

b) Aus § 4 BNotO ergibt sich eine zahlenmäßige Begren-
zung von Notarstellen. Hieraus folgt für die Justizverwaltung
das Erfordernis einer vorausschauenden Personalplanung, um
zu gewährleisten, dass genügend Notarassessoren für die
Besetzung der Notarstellen zur Verfügung stehen. Beruht die
Ablehnung eines auswärtigen Bewerbers auf diesem Krite-
rium, bedürfte es auch insofern einer auf die konkrete Situa-
tion bezogenen Begründung. Die ausgeschriebenen Stellen,
die demnächst frei werdenden Amtssitze und Zahl und Aus-
bildungsstand der beschäftigten Assessoren sind zueinander
in Beziehung zu setzen.

Eine vorausschauende Personalplanung kann allerdings nur
bedingt ins Feld geführt werden, wenn – wie im vorliegenden
Fall – Stellen unplanmäßig, also nicht aus Altersgründen, zu
besetzen sind. Gleiches gilt für den Fall, dass keine ernen-
nungsreifen Notarassessoren zur Verfügung stehen. Zwar sind
auch die Rechte der dienstjüngeren Notarassessoren zu
berücksichtigen, deren Chancen durch so genannte Seitenein-
steiger gemindert würden. Ebenso sind die Belange der No-
tarkammern beziehungsweise Notarkassen in die Abwägung
einzubeziehen, denen die Besoldung der Notarassessoren ob-
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liegt. Besteht die Gefahr, dass die Berücksichtigung auswär-
tiger Bewerber zu einem Überhang ausgebildeter Notarasses-
soren führen würde, ist dies konkret darzulegen.

c) Auch soweit das Interesse an einer geordneten Alters-
struktur das Auswahlverfahren beeinflusst, muss dies im Aus-
wahlverfahren gegenüber Seiteneinsteigern konkretisiert wer-
den. Ob dieser Gesichtspunkt in den vorliegenden Verfahren
zum Tragen gekommen wäre, kann offen bleiben. Es handelte
sich um junge Seiteneinsteiger; solche Überlegungen sind für
den Abbruch auch nicht angeführt worden.

d) Schließlich wurde in den Stellungnahmen die Besorgnis
um die geordnete Rechtspflege, insbesondere die notarielle
Versorgung ländlich strukturierter Gebiete, geäußert. Hierzu
ist zunächst festzustellen, dass innerhalb eines Bundeslandes
derzeit eine Fluktuation nach Ablauf einer Mindestverweil-
dauer von fünf Jahren grundsätzlich hingenommen wird. Um
der Unterversorgung bestimmter Regionen entgegenzuwirken,
steht jedem Bundesland im Übrigen das Verfahren nach § 7
Abs. 7 Nr. 3 BNotO offen.

Bei einem Wechsel über Landesgrenzen hinweg können diese
Gesichtspunkte von dem aufnehmenden Bundesland nur be-
dingt ins Feld geführt werden, obwohl ersichtlich die Ausbil-
dung der Notarassessoren in den einzelnen Bundesländern –
insbesondere unter finanziellen Gesichtspunkten – es grund-
sätzlich erfordert, dass jedes Land selbst für seinen No-
tarnachwuchs verantwortlich ist. Dem Argument kommt al-
lerdings keine erhebliche Bedeutung zu, wenn in dem abge-
benden Bundesland strukturbedingt Notarstellen eingezogen
werden müssten. Das ist vorliegend nicht unwahrscheinlich,
weil der starke Bedarf an notariellen Leistungen in den neuen
Ländern nach der Wiedervereinigung deutlich abgenommen
hat. Ein Handeln zu Lasten des abgebenden Landes läge dann
nicht vor.

e) Schließlich fehlt es auch an sachlich nachvollziehbaren
Gründen, wenn die einmal vorgenommene Ausschreibung
einer Stelle, auf die Bewerbungen vorliegen, mit der Begrün-
dung abgebrochen wird, die Justizverwaltung halte das Nota-
riat – bei zahlenmäßig unverändertem Bedarf – nunmehr für
entbehrlich oder jedenfalls die Besetzung für nicht mehr
dringlich. Solche „Probe-Ausschreibungen“ zur Sichtung von
Bewerbern nehmen den vom Bundesverfassungsgericht als
grundrechtsrelevant eingestuften Einfluss auf die Chancen-
gleichheit der Bewerber, ohne von hinlänglichen Sachgrün-
den getragen zu sein.

2. Die Verfassungsbeschwerden bleiben im Ergebnis aller-
dings erfolglos, da sie sich mit der Wiederaufnahme der Aus-
wahlverfahren erledigt haben. Die Justizverwaltung hat die
ablehnenden Bescheide mit Schreiben vom 17.10.2001 wi-
derrufen. Damit ist für beide Beschwerdeführer die Beschwer
entfallen.

Die ursprünglichen Bewerbungsverfahren wurden mit den
drei Bewerbern aus den neuen Ländern wieder aufgenommen.
Für die beiden Notarstellen wurden der Beschwerdeführer 
zu 2) und der dritte Bewerber ausgewählt. Die von den Be-
schwerdeführern geltend gemachten Grundrechtsverletzun-
gen durch Anwendung der so genannten Landeskinder-Klau-
sel sind damit letztlich unterblieben.
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2. § 8 Abs. 3 BNotO, Art. 12 GG (Nebentätigkeit eines
Notars im Aufsichtsrat einer Bank) 

Die Versagung der Nebentätigkeitsgenehmigung eines
Notars für eine Tätigkeit im Aufsichtsrat einer auch im
Grundstücksgeschäft engagierten Volksbank unter Hin-
weis darauf, diese sei generell nicht genehmigungsfähig,
verstößt gegen Art. 12 GG. Soweit die Aufsichtsbehörden
Anhaltspunkte für die Besorgnis haben, Notare könnten
ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat zur Akquirierung neuer
Mandanten nutzen, und sie könnten im Bereich der Beur-
kundungen von ihren Aufsichtsratsmandaten profitieren,
kann diesen Gefahren mit milderen Mitteln als mit einer
generellen Versagung der Nebentätigkeitsgenehmigung
begegnet werden, beispielsweise mit Auflagen. 

(Leitsatz der Schriftleitung)

BVerfG, Beschluss vom 22.9.2002 – 1 BvR 1717/00 – 

Zum Sachverhalt:

Die Beschwerdeführer sind Rechtsanwälte und Notare. Sie wurden
1999 in den Aufsichtsrat von Volksbanken gewählt, die sich nach
ihren Satzungen nicht nur mit der Gewährung von Krediten aller Art
und Dienstleistungen wie der Vermittlung oder dem Verkauf von
Bausparverträgen, Versicherungen und Immobilien befassen, sondern
auch mit dem Erwerb sowie gegebenenfalls der Erschließung, der Be-
lastung und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen
Rechten sowie der Beteiligung an Unternehmen, die eines der vorge-
nannten Geschäfte zum Gegenstand haben.

1. Die Anträge der Beschwerdeführer auf Genehmigung der Ne-
bentätigkeit im jeweiligen Aufsichtsrat wurden von der Präsidentin
des Oberlandesgerichts zurückgewiesen. Das Vertrauen in die Unab-
hängigkeit und Unparteilichkeit des Notars werde durch eine solche
Nebentätigkeit gefährdet. Insoweit sei maßgeblich auf den Eindruck
abzustellen, der durch die organschaftliche Stellung bei der recht-
suchenden Bevölkerung verursacht werde. Ein besonders strenger
Maßstab sei anzulegen, wenn der Kernbereich der notariellen Tätig-
keit betroffen sei. Dies sei insbesondere der Fall, wenn Grundstücks-
geschäfte zur Erreichung des Geschäftszwecks typisch seien. Ein
milderes Mittel, insbesondere in Form einer Auflage, sei nicht er-
sichtlich.

2. Vor dem Oberlandesgericht hatten die Beschwerdeführer Er-
folg. Es hob die Entscheidungen auf, weil die Präsidentin des Ober-
landesgerichts ihr Ermessen nicht ausgeübt und den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit nicht beachtet habe, indem sie eine nach dem
Wortlaut des § 8 Abs. 3 der Bundesnotarordnung (BNotO) grundsätz-
lich genehmigungsfähige Tätigkeit von vornherein als nicht geneh-
migungsfähig angesehen habe.

Der Bundesgerichtshof bestätigte hingegen die Entscheidung der Prä-
sidentin des Oberlandesgerichts. Sie habe die unbestimmten Rechts-
begriffe der einschlägigen Norm zutreffend ausgelegt und ange-
wandt. Im Interesse einer geordneten vorsorgenden Rechtspflege
gelte es, nicht erst konkreten, sondern bereits möglichen Gefährdun-
gen des Leitbildes der Notare vorzubeugen und schon dem mit einer
bestimmten Nebentätigkeit verbundenen Anschein einer Gefährdung
der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Notars zu begegnen.
Bedenklich sei die Tätigkeit im Aufsichtsrat eines Unternehmens,
dessen satzungsmäßiger Geschäftszweck unter anderem die Vermitt-
lung von Grundstücksgeschäften sei, weil dem Notar durch § 14 
Abs. 4 BNotO ausdrücklich verboten sei, Grundstücksgeschäfte zu
vermitteln. Es solle verhindert werden, dass der Notar am Abschluss
oder an einem bestimmten Inhalt von Geschäften interessiert sei, mit
denen er amtlich befasst sei oder befasst werden könne. Für eine Ge-
fährdung des Vertrauens in die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit
des Notars genüge es, dass sich die Volksbanken nach ihrer Satzung
mit Grundstücksgeschäften und deren Vermittlung beschäftigen
könnten; auf die tatsächliche Tätigkeit der Unternehmer in diesem
Bereich komme es nicht an. Die entscheidende Gefährdung liege in
dem „bösen Schein“. Soweit das Oberlandesgericht meine, dem mit
Auflagen begegnen zu können, fehlten Ausführungen dazu, welche
konkreten Auflagen insoweit sinnvoll und erfolgversprechend sein
könnten.
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3. Mit ihren jeweils gegen die Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs gerichteten Verfassungsbeschwerden rügen die Beschwerdefüh-
rer im Wesentlichen eine Verletzung ihrer Grundrechte aus Art. 12
Abs. 1 GG.

4. Zu den Verfassungsbeschwerden haben die Niedersächsische
Staatskanzlei, die Präsidentin des Oberlandesgerichts, die Bundes-
notarkammer, die Bundesrechtsanwaltskammer, der Deutsche Notar-
verein, der Deutsche AnwaltVerein, der Deutsche Sparkassen- und
Giroverband und der Bundesverband der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken Stellung genommen.

a) Die Niedersächsische Staatskanzlei, die Präsidentin des Ober-
landesgerichts sowie die Bundesrechtsanwaltskammer halten die Ver-
fassungsbeschwerden für unbegründet. Das Grundstücksgeschäft habe
sich zu einem Kerngeschäft der Kreditinstitute entwickelt. Es müsse
der Eindruck vermieden werden, bei den Beschwerdeführern handele
es sich um den „Hausnotar“ einer Bank. Es stehe auch zu befürchten,
dass der Notar bei Entscheidungen, die er als Mitglied eines Auf-
sichtsrates zu treffen habe, von Kenntnissen profitiere und sie für das
Kreditinstitut fruchtbar mache, die er im Zusammenhang mit seiner
Amtstätigkeit gewonnen habe. Dem könne auch nicht mit der umfas-
senden Verschwiegenheitspflicht aus § 18 Abs. 1 BNotO begegnet
werden.

b) Demgegenüber halten die Bundesnotarkammer, der Deutsche
Notarverein, der Deutsche AnwaltVerein, der Deutsche Sparkassen-
und Giroverband und der Bundesverband Deutscher Volksbanken
und Raiffeisenbanken die Verfassungsbeschwerden für begründet.

Die Bundesnotarkammer und der Deutsche Notarverein stützen sich
darauf, dass im Einzelfall geprüft werden müsse, ob eine Bank die in
der Satzung aufgeführten Unternehmensgegenstände auch in der Pra-
xis betreibe; entsprechende Feststellungen fehlten in den Ausgangs-
verfahren. Der Deutsche AnwaltVerein vertritt die Auffassung, das
Grundrecht der Berufsfreiheit werde nicht mit dem ihm gebührenden
Gewicht in die Güterabwägung eingestellt, wenn schon der Anschein
einer Gefährdung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ausrei-
che, um eine Genehmigung zu versagen. § 8 Abs. 3 Satz 2 BNotO sei
verfassungskonform dahingehend auszulegen, dass Genehmigungen
nur versagt werden dürften, wenn nicht durch entsprechende Neben-
bestimmungen eine derartige Gefährdung ausgeschlossen werden
könne. Die Verbände der Banken verweisen auf die Gesetzesmateria-
lien zur Ergänzung des § 8 BNotO und zu der unterbliebenen Ver-
schärfung des § 3 BeurkG.

Aus den Gründen:

Die Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerden zur Ent-
scheidung an, weil dies zur Durchsetzung von in § 90 Abs. 1
BVerfGG genannten Rechten angezeigt ist (§ 93 a Abs. 2
Buchstabe b BVerfGG). Auch die weiteren Voraussetzungen
des § 93 c Abs. 1 BVerfGG sind gegeben. Die angegriffenen
Entscheidungen verletzen die Beschwerdeführer in ihrem
Grundrecht auf Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG.

1. Die Verfassungsbeschwerden werfen keine Fragen von
grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Bedeutung auf (§ 93 a
Abs. 2 Buchstabe a BVerfGG). Die maßgeblichen Fragen zur
Sicherung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von No-
taren hat das Bundesverfassungsgericht bereits entschieden.

Das Bundesverfassungsgericht geht in ständiger Rechtspre-
chung davon aus, dass der Notar einerseits einen freien Beruf
ausübt, für den die Gewährleistungen des Art. 12 Abs. 1 GG
gelten, dass die Notare andererseits aber Inhaber eines öffent-
lichen Amtes sind, sodass Sonderregelungen in Anlehnung an
Art. 33 GG Anwendung finden, die die Wirkungen des Grund-
rechts aus Art. 12 Abs. 1 GG zurückdrängen können (vgl.
BVerfGE 7, 377 [398]; 17, 371 [377 ff.]; 73, 280 [292]).
Ebenso ist geklärt, dass die Unabhängigkeit und Unparteilich-
keit des Notaramts im Interesse einer geordneten Rechts-
pflege liegt und damit dem Gemeinwohl dient (vgl. BVerfGE
54, 237 [249]). Dabei steht es dem Gesetzgeber im Rahmen
des Art. 12 Abs. 1 GG weitgehend frei, wie er erkennbaren
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Gefährdungen für die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit
der Notare vorbeugt. Ihm obliegt es, diese Gefährdungen ein-
zuschätzen und ihnen durch Berufsausübungsregelungen zu
begegnen. Sofern er Gefahren befürchtet und ihnen durch
Einschränkungen der Berufsausübungsfreiheit begegnen will,
müssen diese Regelungen allerdings der Verfassung entspre-
chen (vgl. BVerfGE 98, 49 [62]).

2. Die Annahme der Verfassungsbeschwerden ist zur Durch-
setzung der Grundrechte der Beschwerdeführer aus Art. 12
Abs. 1 GG angezeigt. Sie werden in ihrer Berufsausübungs-
freiheit als Anwaltsnotare durch die gesetzlich ermöglichte
und im konkreten Fall durch die Präsidentin des Oberlandes-
gerichts angeordnete Inkompatibilitätsregelung ebenso emp-
findlich beeinträchtigt, wie Notare durch Sozietätsverbote be-
troffen werden, ohne dass es darauf ankäme, ob die weitere
Tätigkeit selbst schon als Beruf zu bezeichnen ist (vgl.
BVerfGE 98, 49 [62], insoweit übereinstimmend mit
BVerfGE 54, 237 [245 f.]). Die Versagung der Genehmigung
ist unverhältnismäßig.

a) Grundlage der angegriffenen Entscheidungen ist § 8 Abs. 3
BNotO, der durch das Dritte Gesetz zur Änderung der Bundes-
notarordnung und anderer Gesetze vom 31.8.1998 (BGBl I 
S. 2585) neu gefasst wurde. Die Norm macht die Übernahme
eines Aufsichtsratsmandats in einer auf Erwerb gerichteten
Gesellschaft, Genossenschaft oder einem in einer anderen
Rechtsform betriebenen Unternehmen von einer Genehmi-
gung abhängig. Die Aufsichtsbehörde hat die Genehmigung
zu versagen, wenn die Tätigkeit mit dem öffentlichen Amt des
Notars nicht vereinbar ist oder das Vertrauen in die Unabhän-
gigkeit oder Unparteilichkeit gefährden kann. Zweck der Re-
gelung ist es, im Interesse einer geordneten Rechtspflege die
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Notare sicherzustel-
len (vgl. BTDrucks. 13/4184, S. 19). Die gesetzliche Rege-
lung dient damit dem Allgemeinwohl und ist auch generell
der Konfliktlage angemessen. Sie begegnet als solche keinen
verfassungsrechtlichen Bedenken.

b) Auslegung und Anwendung einfachrechtlicher Bestim-
mungen sind vornehmlich Aufgabe der Fachgerichte und kön-
nen vom Bundesverfassungsgericht – abgesehen von Ver-
stößen gegen das Willkürverbot – nur darauf überprüft wer-
den, ob sie Auslegungsfehler enthalten, die auf einer
grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung des
betroffenen Grundrechts, insbesondere vom Umfang seines
Schutzbereichs, beruhen. Das ist der Fall, wenn die von den
Fachgerichten vorgenommene Auslegung der Normen die
Tragweite des Grundrechts nicht hinreichend berücksichtigt
oder im Ergebnis zu einer unverhältnismäßigen Beschrän-
kung der grundrechtlichen Freiheit führt (vgl. BVerfGE 18,
85 [92 f., 96]; 85, 248 [257 f.]; 97, 12 [27]). So liegt es hier.
Die angegriffenen Entscheidungen werden dem Maßstab des
Art. 12 Abs. 1 GG nicht gerecht.

Der Bundesgerichtshof geht davon aus, die Streitfälle beträ-
fen zwingende Rechtsanwendung, soweit der Tatbestand des
§ 8 Abs. 3 Satz 2 BNotO gegeben sei. Eine Ermessensaus-
übung nach Satz 4 komme nur in Betracht, wenn die Neben-
tätigkeit als solche zulässig sei und lediglich sachlich und
zeitlich begrenzt werden soll. Die Mitwirkung eines Notars
im Aufsichtsrat eines mit dem Verkauf oder der Vermittlung
von Grundstücken befassten Unternehmens sei aber nicht ge-
nehmigungsfähig, weil sie geeignet sei, jedenfalls den An-
schein möglicher Interessenkonflikte zu erwecken. Diesem
Anschein zu begegnen sei zur Wahrung der Unabhängigkeit
und Unparteilichkeit des Notars geboten. Der Gefährdung des
Vertrauens in die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der
Notare lasse sich nicht durch Auflagen an den Notar begeg-
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nen, wenn Notare in den Aufsichtsrat einer Kreditgenossen-
schaft einträten, die satzungsmäßig auch Grundstücksge-
schäfte betreibe; die entscheidende Gefährdung liege in dem
in der Öffentlichkeit möglichen „bösen Schein“.

Diese Argumentation beruht teilweise auf einer grundsätzlich
unrichtigen Anschauung von der Bedeutung der Berufsfrei-
heit.

aa) Verfassungsrechtlich unbedenklich ist allerdings die
Auffassung des Bundesgerichtshofs, der Aufsichtsbehörde
komme kein Ermessen bei Auslegung und Anwendung von 
§ 8 Abs. 3 Satz 2 BNotO zu, soweit die Pflichtenbindung in 
§ 14 Abs. 3 und 4 BNotO ihre Entsprechung findet.

bb) Die Auslegung der dort verwendeten Begriffe durch den
Bundesgerichtshof hält sich jedoch nicht im Rahmen der ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen an die Auslegung ein-
fachen Rechts durch die Fachgerichte. Die Versagung der
Nebentätigkeitsgenehmigung unter Hinweis darauf, eine
Tätigkeit im Aufsichtsrat einer auch im Grundstücksgeschäft
engagierten Volksbank sei generell nicht genehmigungsfähig,
greift empfindlich in das Grundrecht der Berufsfreiheit der
Notare ein. Die Auffassung des Bundesgerichtshofs verlangt
vom Anwalt die Aufgabe seines Notaramtes, sofern er das
Mandat im Aufsichtsrat antreten will. Damit hat das Neben-
tätigkeitsverbot zugleich Rückwirkung auf die Tätigkeit im
Aufsichtsrat von Kreditinstituten, die gerade Wert darauf le-
gen, in diesem Gremium auch die Kenntnisse und Fähigkeiten
von Notaren fruchtbar zu machen, wie in den Stellungnahmen
der Bankenverbände hervorgehoben worden ist. Dieser weit-
gehende Eingriff ist ein unangemessenes Mittel, um die Un-
abhängigkeit und Unparteilichkeit der Notare zu sichern. Die
vom Bundesgerichtshof vorgenommene Auslegung vernach-
lässigt die Gewährleistungen der Berufsfreiheit, die auch den
Notaren zugute kommt; sie stellt eine unverhältnismäßige Be-
schränkung dar.

(1) Die Eignung kann dieser Maßnahme allerdings nicht ab-
gesprochen werden. Es ist aber bereits zweifelhaft, ob ein sol-
ches generelles Verbot in der vom Bundesgerichtshof vorge-
nommenen Auslegung und Anwendung des § 8 Abs. 3 Satz 2
BNotO erforderlich ist. Gefährdungen der Unabhängigkeit
beugt der Gesetzgeber mit einer Vielzahl einzelner, ausdrück-
lich geregelter Ge- und Verbote vor. Sie haben zum Ziel, das
Vertrauen in die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der
Notare wirkungsvoll zu sichern. Dies gilt insbesondere für die
Beurkundungsverbote des § 3 BeurkG, die Verschwiegen-
heitspflicht des § 18 BNotO, das Vermittlungs- und Beteili-
gungsverbot des § 14 Abs. 4 und 5 BNotO, der noch weitere
Einschränkungen im Zusammenhang mit Darlehen und Bürg-
schaften enthält. Das spezielle Werbeverbot in § 29 Abs. 2
BNotO stellt sicher, dass der Notar in seiner Amtstätigkeit
nicht auf sonstige – erlaubte – Nebentätigkeiten hinweist (vgl.
Ziff. VII 2. der Richtlinienempfehlungen der Bundesnotar-
kammer) und damit einen bösen Schein setzt, selbst wenn er
sein Amt einwandfrei wahrnimmt.

Nachdem der Bundesgesetzgeber aber von dem ursprüng-
lichen Vorhaben Abstand genommen hat, in den Katalog der
Beurkundungsverbote des § 3 Abs. 1 Nr. 6 BeurkG auch die
Zugehörigkeit zu einem Aufsichtsrat aufzunehmen, hat er zu
erkennen gegeben, dass die primär mit Überwachungsauf-
gaben verbundene Mitwirkung in einem Aufsichtsorgan nach
seiner Einschätzung keine Gefahren für die Unabhängigkeit
und Unparteilichkeit des Notars begründet, die es angezeigt
erscheinen lassen, diesen Notaren die Mitwirkung an Ur-
kundsgeschäften der betreffenden Unternehmen zu unter-
sagen (vgl. BTDrucks. 13/11034, S. 24, 40). Der Gesetzgeber
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hat also schon für konkrete Fälle, in denen sich tatsächlich
Berührungspunkte zwischen den Tätigkeiten als Notar und als
Aufsichtsratsmitglied ergeben, eine generelle Gefährdung der
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit verneint. Er hat inso-
weit die Offenlegung der Beziehung als ausreichendes Mittel
angesehen, dem bösen Schein zu begegnen, weil die andere
Partei berechtigt ist, aus diesem Grund für die Beurkundung
einen Notarwechsel zu verlangen. Verneint der Gesetzgeber
bei der eigentlichen Beurkundung einen Gefährdungstatbe-
stand, lässt sich aus dem Sachverhalt nicht ein böser Schein
im Hinblick auf die Unabhängigkeit des Amtes ableiten.

Auch wenn der Bundesgerichtshof unter Bezugnahme auf den
Wortlaut des § 14 Abs. 3 BNotO darauf abstellt, dass der
Notar jedes Verhalten zu vermeiden hat, das den Anschein
eines Verstoßes gegen die ihm gesetzlich auferlegten Pflich-
ten erzeugt, geht es doch nicht nur um die Vermeidung eines
bösen Scheins. Beachtet man, dass Verbote, die die Berufs-
tätigkeit betreffen, sich vor Art. 12 Abs. 1 GG rechtfertigen
müssen, lässt eine solche gesetzliche Formulierung nicht zu,
den möglichen bösen Schein nur darauf zu stützen, dass die
Notare die ihnen auferlegten Pflichten durchweg missachten
könnten. Ginge man davon aus, dürfte man sie nicht länger als
selbstständige Amtsträger walten lassen.

Der Bundesgerichtshof hätte daher die Frage, ob ein böser
Schein entstehen könnte, unter Hinzuziehung aller gesetz-
lichen Ge- und Verbote prüfen, ihre Einhaltung unterstellen
und dennoch Gefahren sehen müssen. Dies ist nicht gesche-
hen. Besonders deutlich wird dies an dem Argument, die Auf-
sichtsratstätigkeit stelle vor allem deshalb eine Gefährdung
dar, weil mehr und mehr Grundstücksgeschäfte zum Tätig-
keitsbereich der Banken gehören. Diese schätzt der Gesetzge-
ber im Verhältnis zum Notaramt aber nicht anders ein als das
generelle Bankengeschäft überhaupt. Beide Arten von Ge-
schäften sind dem Notar gleichermaßen in § 14 Abs. 4 BNotO
verboten; das Darlehensgeschäft wird nicht anders behandelt
als das Grundstücksgeschäft. Nach der Argumentation im
vorliegenden Fall wäre Notaren jede Aufsichtsratstätigkeit bei
Banken schon immer zu versagen gewesen.

(2) Soweit die Aufsichtsbehörden Anhaltspunkte für die Be-
sorgnis haben, Notare könnten ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat
zur Akquirierung neuer Mandanten nutzen, ohne dass § 29
Abs. 2 BNotO hiergegen ausreichenden Schutz böte, und sie
könnten im Bereich der Beurkundungen trotz der Ge- und
Verbote des § 3 BeurkG ebenfalls von ihren Aufsichtsrats-
mandaten profitieren, kann diesen Gefahren mit milderen
Mitteln als mit einer generellen Versagung der Nebentätig-
keitsgenehmigung begegnet werden. In Betracht kommen in-
soweit verschiedene Auflagen im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 4
BNotO, die das Gesetz als weniger einschneidende Mittel
ausdrücklich vorsieht.

Zu denken ist dabei insbesondere an das vollständige oder ein
weitgehendes Verbot, in Angelegenheiten der Bank zu beur-
kunden oder sonst tätig zu werden. Selbst wenn die Tätigkeit
des Notars im Aufsichtsrat der Öffentlichkeit bekannt wird,
wäre dann die Befürchtung auszuschließen, dass hierdurch
der Notar in den Ruf kommt, für die Bank parteilich oder ab-
hängig zu arbeiten. Die Stellung eines „Hausnotars“, der von
einem Kreditinstitut regelmäßig hinzugezogen wird, kann
völlig ohne Mitwirkung in irgendwelchen Organen der Ban-
ken und ohne festen rechtlichen Rahmen im Verhältnis zu
Bauträgern, Bausparkassen oder Maklern entstehen. Solche
regelmäßigen Geschäftsbeziehungen, denen durchaus Ge-
fährdungspotenzial für das unabhängige und unparteiliche
Notariat innewohnt, beruhen vornehmlich auf der wirtschaft-
lichen Macht des die notarielle Dienstleistung nachfragenden
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Mandanten (vgl. BVerfGE 98, 49 [66 f.]). Das Gefährdungs-
potenzial wird aber trotz der Wahrnehmung eines Aufsichts-
ratsmandats minimiert, wenn in Bezug auf das Kreditinstitut
von eben diesem Notar Urkundsgeschäfte gar nicht oder je-
denfalls nicht gehäuft vorgenommen werden.

Die mögliche Gefahr, dass Notare ihr Aufsichtsratsmandat
nutzen, um das Gebührenaufkommen ihres Notariats zu er-
höhen, wäre mit einer Auflage dieser Art ebenfalls unterbun-
den. Eine solche Auflage wäre auch effektiv und durch die
Aufsichtsbehörden kontrollierbar. Bei der Überprüfung des
Notars ließe sich leicht feststellen, ob sich unter den Urkun-
den Vorgänge befinden, die Angelegenheiten des Kreditinsti-
tuts betreffen, in dessen Aufsichtsrat der Notar mit einer Ge-
nehmigung unter Auflagen sitzt.

Allerdings hat der Bundesgerichtshof die Möglichkeit der Er-
teilung einer Genehmigung unter Auflagen ausdrücklich aus-
geschlossen, weil Auflagen erst dann in Betracht kämen,
wenn die Nebentätigkeit als solche zulässig sei. Hierin liegt
indessen eine Verkennung des Bedeutungsgehalts des Art. 12
Abs. 1 GG. Sofern die Ziele, die durch die Versagung einer
Genehmigung verfolgt werden sollen, auch durch das mildere
Mittel einer Auflage zu erreichen sind, gebietet es der in 
Art. 12 Abs. 1 GG verankerte Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit, eine Genehmigung unter Auflagen zu erteilen, wenn da-
mit die einschneidendere Maßnahme der Versagung vermie-
den werden kann.

3. Die angegriffenen Entscheidungen beruhen auf den dar-
gelegten Verstößen gegen Art. 12 Abs. 1 GG und sind daher
aufzuheben.

(...) 

3. BNotO § 15, BeurkG § 53 (Bindung des Notars an Voll-
zugsanweisung)

1. Der Notar hat eine ihm von den Vertragsparteien
hinsichtlich des Vollzugs der Urkunde übereinstim-
mend erteilte Weisung grundsätzlich auch dann zu
beachten, wenn eine Vertragspartei nachträglich ein-
seitig die Unwirksamkeit der Weisung geltend macht,
sofern nicht diese Unwirksamkeit offensichtlich ist.

2. Der mögliche Verstoß einer Kaufpreissicherungsklau-
sel gegen AGB-Recht (vgl. BGHZ 148, 85) begründet
im konkreten Fall keine offensichtliche Unwirksam-
keit der diesbezüglichen Weisung an den Notar.

BayObLG, Beschluss vom 16.9.2002 – 1Z BR 108/02 –, mit-
geteilt von Johann Demharter, Richter am BayObLG

Zum Sachverhalt:

Am 3.8.1995 schlossen die Beteiligten zu 1 und 2 (Käufer) mit den
Beteiligten zu 3 und 4 (Verkäufer) einen notariellen Vertrag über den
Erwerb einer Eigentumswohnung in einer noch zu erstellenden
Wohnanlage. Der Vertrag enthält die Klausel: „Der beurkundende
Notar wird angewiesen, diese Urkunde zum Zwecke der Eigentums-
umschreibung dem Grundbuchamt erst dann vorzulegen, wenn ihm
der Verkäufer bestätigt hat, dass sowohl der Kaufpreis samt etwaiger
Zinsen, als auch die Mehrkosten für etwa durchgeführte Sonderwün-
sche gezahlt sind ... “. Diese Bestätigung wurde bisher nicht erteilt.

Mit Schriftsatz ihrer Verfahrensbevollmächtigten vom 11.3.2002
haben die Käufer beim Notar die Vorlage der Urkunde beim Grund-
buchamt zur Eigentumsumschreibung beantragt. Sie tragen vor, dass
sie einen Kaufpreis-Restbetrag in Höhe von 21.875,– DM wegen um-
fangreicher Gegenansprüche insbesondere aus Mängelhaftung ein-
behalten hätten. Die Urkunde müsse gleichwohl beim Grundbuchamt
zum Vollzug eingereicht werden, da die Vertragsklausel, die den Voll-
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zug der Urkunde ohne vorherige Zahlungsbestätigung des Verkäufers
verbietet, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs als All-
gemeine Geschäftsbedingung unwirksam sei.

Mit Bescheid vom 21.3.2002 hat der Notar die Einreichung der Ur-
kunde zum Vollzug beim Grundbuchamt abgelehnt und den Käufern
anheim gegeben, dagegen gemäß § 15 BNotO Beschwerde einzu-
legen. Die daraufhin von den Käufern eingelegte Beschwerde hat das
Landgericht mit Beschluss vom 10.7.2002 zurückgewiesen. Hier-
gegen richtet sich die weitere Beschwerde der Käufer.

Aus den Gründen:

Die weitere Beschwerde ist zulässig (§ 15 Abs. 2 BNotO, 27,
29 FGG); die Beschwerdebefugnis der Beteiligten zu 1 und 2
folgt aus der Zurückweisung ihrer Erstbeschwerde. Das
Rechtsmittel ist aber nicht begründet.

(…)

2. b)  Beteiligte des Verfahrens sind hier die Parteien des no-
tariellen Vertrages, nicht dagegen der Notar (vgl. BayObLG
a.a.O.; Schippel/Reithmann BNotO 7. Aufl. § 15 Rdnr. 72 f.).
Das Landgericht hat der Beteiligtenstellung der Verkäufer –
obgleich im Rubrum seiner Entscheidung zutreffend als
Beschwerdegegner aufgeführt – nicht Rechnung getragen.
Aus den Akten ist nicht ersichtlich, dass es den Beteiligten 
zu 3 und 4 die Beschwerdeschrift mitgeteilt oder sonst recht-
liches Gehör gewährt hätte; nach Aktenlage hat es ihnen auch
nicht seinen eigenen Beschluss zukommen lassen. Diese Ver-
fahrensweise zwingt hier aber nicht zu einer Aufhebung und
Zurückverweisung, da das Landgericht keine Entscheidung
zum Nachteil der Beteiligten zu 3 und 4 getroffen hat.

c) Gerichtliche Entscheidungen nach § 15 BNotO haben
ausschließlich darüber zu befinden, ob die – ggf. durch Vor-
bescheid angekündigte – Handlungsweise des Notars pflicht-
widrig ist. Das ist hier zu verneinen.

aa) Nach § 53 BeurkG hat der Notar die Urkunde mit Voll-
zugsreife beim Grundbuchamt einzureichen, „es sei denn,
dass alle Beteiligten etwas anderes verlangen“. Ein solches
übereinstimmendes Verlangen liegt hier vor. Zur Sicherung
der Kaufpreiszahlung haben die Parteien den Notar ange-
wiesen, die Urkunde erst nach vom Verkäufer auszustellender
Bestätigung der Kaufpreiszahlung zum Vollzug einzureichen
(vgl. zu derartigen Sicherungsklauseln Reithmann/Albrecht/
Basty Handbuch der notariellen Vertragsgestaltung 7. Aufl.
Rdnr. 351 ff.; Reithmann Vorsorgende Rechtspflege durch
Notare und Gerichte S. 187, 194 ff.). An diese Weisung ist der
Notar gebunden (vgl. BGH DNotZ 1958, 29; 1983, 450;
1983, 509; 1987, 560; Keidel/Winkler Beurkundungsgesetz
14. Aufl. § 53 Rdnr. 20 m.w.N.). Rechtlich handelt es sich um
einen besonderen Treuhandauftrag, den die Vertragsparteien
dem Notar erteilt haben und den dieser angenommen hat (vgl.
Schippel/Reithmann § 24 Rdnr. 29 ff.; Reithmann/Albrecht/
Basty Rdnr. 355; Reithmann S. 196). Damit ist die gesetzlich
normierte Amtspflicht zur Vollzugstätigkeit (§ 53 BeurkG)
nach Maßgabe des Treuhandauftrags hinausgeschoben, des-
sen Beachtung seinerseits eine Amtspflicht des Notars dar-
stellt (vgl. BGH DNotZ 1983, 509/511).

bb) Die Weigerung des Notars, die Urkunde zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt beim Grundbuchamt einzureichen, entspricht
der ihm von den Kaufvertragsparteien übereinstimmend er-
teilten Weisung und ist nicht zu beanstanden. Die im Hinblick
auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Unwirk-
samkeit von Vorleistungsklauseln in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen eines Bauträgers bestehenden Zweifel an der
Wirksamkeit der dem Notar erteilten Weisung lassen deren
Unwirksamkeit hier jedenfalls nicht offensichtlich erscheinen
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und berechtigen den Notar nicht, die Weisung auf einseitiges
Verlangen der Käufer unbeachtet zu lassen.

(1) Der Rechtsbeschwerde ist allerdings einzuräumen, dass
im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs
vom 7.6.2001 (BGHZ 148, 85) erhebliche Zweifel an der
Wirksamkeit der Anweisungsklausel bestehen, sofern es sich
um eine von den Verkäufern verwendete Allgemeine Ge-
schäftsbedingung handelt. Der Bundesgerichtshof hat dort
entschieden, dass die Klausel in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen eines Bauträgervertrages „Der amtierende Notar
wird angewiesen, den Antrag auf Umschreibung des Eigen-
tums erst dann zu stellen, wenn der in bar zu entrichtende
Kaufpreis ... voll gezahlt ist“ den Klauselgegner hinsichtlich
der Pflicht zur Vorleistung unangemessen benachteiligt und
daher wegen eines Verstoßes gegen das AGB-Gesetz unwirk-
sam ist. Diese zum Leitsatz erhobene Aussage des Bundesge-
richtshofs weist deutlich über den Einzelfall hinaus. Die Auf-
fassung des Landgerichts, der Bundesgerichtshof habe die
Klausel lediglich im entschiedenen Einzelfall als unwirksam
angesehen, „weil der bisherige Eigentümer wegen seiner
mangelnden Vertragstreue keinen Schutz verdiene“, ist unzu-
treffend. Dieses Zitat bezieht sich im Urteil des Bundes-
gerichtshofs auf etwas ganz anderes; es dient als zusätzliche
Begründung dafür, warum im dort entschiedenen Fall der
Erwerber ausnahmsweise ohne einen dazu ermächtigenden
Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft Schadens-
ersatzansprüche wegen Mängel am Gemeinschaftseigentum
und Minderung mit Zahlung an sich selbst geltend machen
kann. Die zur Unwirksamkeit der Klausel getroffene Aussage
des Urteils steht damit nicht im Zusammenhang. Insoweit
führt der Bundesgerichtshof unter Hinweis auf BGHZ 141,
108/114 aus, dass eine Vorleistungsverpflichtung in Allge-
meinen Geschäftsbedingungen nur dann wirksam ist, wenn
sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist, der auch
bei der Abwägung mit den hierdurch für den Erwerber entste-
henden Nachteilen Bestand hat.

(2) Diese vom Bundesgerichtshof vorgenommene Einschrän-
kung, nach der eine Vorleistungsverpflichtung auch in Allge-
meinen Geschäftsbedingungen durch einen sachlichen Grund
gerechtfertigt sein kann, zeigt jedoch, dass sich die Wirksam-
keit einer derartigen Klausel nach den Gesamtumständen des
konkreten Falles beurteilt. Schon aus diesem Grund ist die
etwaige Unwirksamkeit der hier erteilten Weisung jedenfalls
nicht offensichtlich. Etwaige – auch starke – Zweifel an der
Wirksamkeit der ihm erteilten Weisung berechtigen den Notar
nicht, entgegen dieser Weisung die Urkunde zum Vollzug ein-
zureichen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Notar
hier mit der Einreichung der Urkunde beim Grundbuchamt
vollendete Tatsachen schaffen würde.

Diese Sachlage liegt auch bei der umgekehrten Fallkonstella-
tion vor, wenn der Notar trotz Vollzugsreife und ohne ent-
gegenstehende gemeinsame Weisung unter Hinweis auf die
angebliche Unwirksamkeit des Vertrages (etwa wegen An-
fechtung oder Sittenwidrigkeit) einseitig aufgefordert wird,
von der Einreichung abzusehen. Selbst dann – wenn es einer
Partei darum geht, vollendete Tatsachen im Grundbuch ge-
rade zu verhindern – wird eine Berechtigung des Notars, ent-
sprechend dem einseitigen Verlangen einer Partei von der Ein-
reichung abzusehen, nur in Ausnahmefällen und unter ganz
besonderen Umständen angenommen, etwa bei offensicht-
licher Unwirksamkeit des Vertrages oder wenn eine hohe
Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass durch den Vollzug der
Urkunde das Grundbuch unrichtig werden würde (vgl. Bay-
ObLGZ 1998, 6/9; Köln OLGZ 1990 397/401; Hamm OLGZ
1994, 495/497; Keidel/Winkler § 53 BeurkG Rdnr. 24 ff., 34
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ff. m.w.N.). Wird schon in der vorgenannten Fallkonstellation
ein strenger Maßstab angelegt, so muss das erst recht in einem
Fall wie dem vorliegenden gelten, in dem die einseitige Gel-
tendmachung der Unwirksamkeit einer Vertragsklausel nicht
der Verhinderung, sondern im Gegenteil der Schaffung voll-
endeter Tatsachen im Grundbuch dient. Hier darf der Notar,
von Ausnahmefällen offensichtlicher Unwirksamkeit abgese-
hen, grundsätzlich keine eigene Entscheidung über die Un-
wirksamkeit der Klausel treffen. Den Käufern, deren Rechts-
position durch eine Eigentumsvormerkung im Grundbuch ge-
sichert ist, bleibt es unbenommen, die Unwirksamkeit der
Klausel im ordentlichen Zivilverfahren geltend zu machen.
(…)

4. BeurkG §§ 51 Abs. 3, 54; BNotO § 18 (Einsicht in nota-
rielle Nebenakten)

Einsicht in die notariellen Nebenakten kann allenfalls
gewährt werden, wenn alle Beteiligten den Notar von der
Pflicht zur Verschwiegenheit entbinden. Der Vorwurf einer
strafbaren unerlaubten Handlung eines Beteiligten macht
dessen Befreiungserklärung nicht entbehrlich.

Fehlt es an der Entbindungserklärung aller Beteiligten,
kommt auch ein auf die Schriftstücke eines zustimmenden
Beteiligten „beschränktes“ Einsichtsrecht nicht in Betracht.

Pfälzisches OLG Zweibrücken, Beschluss vom 10.7.2002 – 
3 W 137/02 –, mitgeteilt von Wilfried Hengesbach, Richter
am OLG

Zum Sachverhalt:

Die Beteiligten zu 1) haben Wohnungseigentum aus einer damals
noch zu errichtenden Wohnanlage gekauft. Sie machen geltend, die
Verkäuferin habe bei Abschluss des Kaufvertrages unredlich und be-
trügerisch gehandelt. Dies ist Gegenstand eines gegen den alleinigen
Gesellschafter und Geschäftsführer der Verkäuferin laufenden Straf-
verfahrens. In einem Zivilprozess nehmen die Beteiligten zu 1) die
Beteiligte zu 2) als finanzierende Bank wegen Aufklärungs- und Be-
ratungsfehlern bei der Anbahnung der Darlehensverträge in An-
spruch. In diesem Zusammenhang haben sie beim Notar, der Rechts-
nachfolger des beurkundenden Notars ist, beantragt, ihnen Einsicht in
die Nebenakten zu der notariellen Kaufvertragsurkunde zu gewähren.
Dies hat der Notar mit Bescheid vom 10.8.2001 abgelehnt, da trotz
mehrfacher Aufforderung nicht sämtliche am Kaufvertrag weiter Be-
teiligten zugestimmt hätten. Die Beschwerde gegen die vorbenannte
Ablehnung ist ohne Erfolg geblieben. Mit der Rechtsbeschwerde ver-
folgen die Beteiligte zu 1) ihr Ziel weiter. Zur Begründung machen
sie im Wesentlichen geltend, mit Blick auf das betrügerische Verhal-
ten der Verkäuferin fehle für sie ein schützenswertes Interesse; der
Notar könne sich insoweit nicht auf seine Verschwiegenheitsver-
pflichtung berufen. Da jedenfalls die Beteiligte zu 2) bezüglich ihrer
eigenen Schriftstücke das Einverständnis erteilt habe, werde hilfs-
weise insoweit Einsicht beantragt.

Aus den Gründen:

1. Die weitere Beschwerde ist statthaft und auch im Üb-
rigen zulässig (§§ 54 Abs. 1 und 2, 51 Abs. 3 BeurkG, 27 
Abs. 1, 29 Abs. 1 FGG). Geht es – wie hier – nicht um die Be-
urkundungs- und Betreuungstätigkeit des Notars, sondern um
das Verfahren im Anschluss an die Beurkundung, greift in
Abgrenzung zu § 15 BNotO die besondere Regelung des § 54
BeurkG ein (vgl. zur Abgrenzung Huhn/von Schuckmann,
BeurkG 3. Aufl. § 54 Rdnr. 3 f.; Mecke/Lerch, BeurkG 2.
Aufl. § 54 Rdnr. 1 f.; Eylmann/Vaasen/Limmer, BeurkG § 54
Rdnr. 1 f.). Die Beteiligten zu 1) leiten hier nach Abschluss
des Beurkundungsverfahrens ihren Anspruch aus § 51 Abs. 3
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BeurkG her. Gegen die Ablehnung ist daher gemäß § 54 
Abs. 1 BeurkG die unbefristete Beschwerde eröffnet. Der die
Beschwerde zurückweisende Beschluss des Landgerichts
kann mit der weiteren Beschwerde nach §§ 27 ff. FGG an-
gefochten werden (vgl. Huhn/von Schuckmann a.a.O. § 54
Rdnr. 9; Mecke/Lerch a.a.O. § 54 Rdnr. 4). 

2. In der Sache bleibt das Rechtsmittel jedoch ohne Erfolg.
Denn die Entscheidung des Landgerichts beruht nicht auf
einer Verletzung des Rechts (§§ 54 Abs. 2 Satz 1 BeurkG, 27
Abs. 1 FGG, 546 ZPO).

a) Allerdings nimmt der Notar im Beschwerdeverfahren
nach § 54 Abs. 1 BeurkG – ebenso wie in dem Verfahren nach
§ 15 Abs. 2 BNotO – die Stelle einer ersten Instanz  nach
Maßgabe der Vorschriften des FGG und nicht die eines An-
trags- oder Beschwerdegegners bzw. eines Verfahrensbetei-
ligten ein (vgl. zu § 15 BNotO Senat OLGR 2002, 261, 262
sowie FGPrax 2002, 85; Huhn/von Schuckmann a.a.O. § 54
Rdnr. 12; Eylmann/Vaasen/Limmer a.a.O. § 54 Rdnr. 3 jew.
m.w.N.). Dementsprechend hat der Senat das Rubrum der
angefochtenen Entscheidung neu gefasst.

b) In der Sache hat das Landgericht ohne Rechtsfehler einen
Anspruch der Beteiligten zu 1) aus § 51 Abs. 3 BeurkG ver-
neint. Dabei kann offen bleiben, ob sich aus der vorgenannten
Vorschrift, die in ihrem Anwendungsbereich § 34 FGG ver-
drängt, überhaupt ein Recht zur Einsicht in die Nebenakten
des Notars herleiten lässt (verneinend etwa Huhn/von Schuck-
mann a.a.O. § 51 Rdnr. 30; Mecke/Lerch a.a.O. § 51 Rdnr. 12;
Keidel/Winkler, BeurkG 14. Aufl. § 51 Rdnr. 37; Eylmann/
Vaasen a.a.O. § 51 BeurkG Rdnr. 16; offengelassen BGH
DNotZ 1990, 392 f.). Jedenfalls kann Einsicht auch in die
Nebenakten nur gewährt werden, wenn alle Beteiligten den
Notar von der Pflicht zur Verschwiegenheit befreien, § 18
Abs. 2 BNotO (vgl. BGH DNotZ 1990, 392, 393 mit Anmer-
kung von Winkler; Keidel/Winkler a.a.O. § 51 Rdnr. 39; Arndt/
Lerch/Sandkühler, BNotO 4. Aufl. § 18 Rdnr. 48). Daran fehlt
es hier. Zwar hat die Beteiligte zu 2) mit Schriftsatz ihrer Ver-
fahrensbevollmächtigten vom 13.11.2001 einer Einsicht in
die Korrespondenz ihrer Rechtsvorgängerin mit dem Notariat
zugestimmt. Eine Befreiungserklärung der außerdem betei-
ligten Verkäuferin fehlt jedoch nach wie vor. Irgendwelche
Umstände, aufgrund derer auf eine konkludente bzw. still-
schweigende Befreiung geschlossen werden könnte (vgl. Eyl-
mann/Vaasen a.a.O. § 18 BNotO Rdnr. 37; Schippel, BNotO
7. Aufl. § 18 Rdnr. 51), sind nicht erkennbar. Solche werden
von der Rechtsbeschwerde auch nicht aufgezeigt.

c) Auf die danach erforderliche Entbindung von der Pflicht
zur Verschwiegenheit kann hier auch nicht ausnahmsweise
verzichtet werden. Dies kommt allenfalls hinsichtlich solcher
Schriftstücke in Betracht, die von einem Beteiligten selbst
stammen (vgl. LG Frankfurt DNotZ 1990, 393 mit Anmer-
kung Winkler; Keidel/Winkler a.a.O. § 51 Rdnr. 40). Soweit
sich die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang auf die
Ausnahmen von der Schweigepflicht unter dem Gesichts-
punkt der Güter- und Interessenabwägung beruft, etwa weil
der Notar von der Absicht einer strafbaren Handlung oder der
Verfolgung unerlaubter bzw. unredlicher Zwecke erfährt, hat
das Landgericht zu Recht darauf verwiesen, dass insoweit ein
Vorrang der Aufklärungs- bzw. Warnpflicht bestehen kann
(vgl. BGH DNotZ 1992, 813, 817). Diese Durchbrechnung
der Verschwiegenheitspflicht hat ihren Grund jedoch darin,
dem Unrecht zu wehren und drohenden Schaden zu verhüten
(BGH DNotZ 1992, 813, 817; Arndt/Lerch/Sandkühler a.a.O.
§ 18 Rdnr. 65). Eine Verhinderung des Schadens muss also
noch möglich sein (vgl. Schippel a.a.O. § 18 Rdnr. 48 f.). Von
einer solchen quasi vorbeugenden Fürsorgepflicht kann bei
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dem hier zu beurteilenden Sachverhalt jedoch keine Rede
sein. Denn nach Darstellung der Beteiligten zu 1) ist bereits
durch die Beurkundung des Kaufvertrags ein Schaden einge-
treten. Ihnen geht es darum, in dem angestrengten Schadens-
ersatzprozess Pflichtverletzungen nachweisen zu können.
Wie sich aus dem Zeugnisverweigerungsrecht des Notars in
den verschiedenen gerichtlichen Verfahren (vgl. zusammen-
fassend Schippel a.a.O. § 18 Rdnr. 38 ff.) erschließt, kommt
bei dieser Sachlage eine Durchbrechung der Verschwiegen-
heitspflicht nicht mehr in Betracht.

d) Bei dieser Ausgangslage ist auch ein „beschränktes“ Ein-
sichtsrecht, wie mit der Rechtsbeschwerde hilfsweise geltend
gemacht und vom Landgericht in seiner Nichtabhilfeentschei-
dung vom 24.6.2002 ebenfalls abgelehnt, nicht gegeben.
Richtig ist zwar, dass die Beteiligte zu 2) bezüglich der eige-
nen Schriftstücke als Rechtsnachfolgerin ihr Einverständnis
zur Einsichtnahme erklärt hat. Dies rechtfertigt aber nicht
eine gesonderte Überlassung des betreffenden Teils der Neben-
akten. Denn die Verpflichtung des Notars zur Verschwiegen-
heit ist nicht teilbar. Vielmehr bedarf es gemäß § 18 Abs. 2
BNotO der Befreiung durch die Beteiligten, d. h., die Pflicht
zur Verschwiegenheit des Notars entfällt erst dann, wenn alle
Beteiligten ihn davon befreien (vgl. Keidel/Winkler a.a.O. 
§ 51 Rdnr. 39; Anmerkung Winkler DNotZ 1990, 395). Ließe
man eine teilweise Einsichtnahme zu, hätte der Notar im Ein-
zelfall zu prüfen, ob und inwieweit dadurch die Interessen des
nicht von der Verschwiegenheitspflicht befreienden weiteren
Beteiligten tangiert sein könnten. Solche – oftmals schwierige
Fragen – sollen aber gerade mit der Anknüpfung des Gesetzes
an die Befreiung durch sämtliche Beteiligten vermieden
werden. Am Rechtsgeschäft beteiligt war hier – wie bereits
dargelegt – auch die Verkäuferin. Da sie bislang keine Befrei-
ungserklärung abgegeben hat, vermag das Rechtsmittel ins-
gesamt nicht zum erstrebten Erfolg führen.

(…)

Anmerkung

Der Senat hatte über das Begehren der Käufer einer Eigen-
tumswohnung auf Gewährung der Einsicht in die gesamten
Nebenakten des Kaufvertrages (hierzu nachstehend 2.) bzw.
hilfsweise über den Antrag auf Gewährung der Einsicht ledig-
lich in die durch ihre eigene finanzierende Bank hereinge-
reichten Unterlagen (hierzu nachstehend 3.) zu entscheiden.

Die Käufer (= Beschwerdeführer) machen Ansprüche gegen
ihre finanzierende Bank wegen Aufklärungs- und Beratungs-
fehlern geltend. Während der Verkäufer, dem betrügerisches
Handeln vorgeworfen wird, die Befreiung von der Verschwie-
genheitsverpflichtung verweigert hat, hat die finanzierende
Bank ihr Einverständnis bezüglich der Einsichtnahme in den
Schriftwechsel zwischen Notar und Bank erteilt.

1. Zu unterscheiden ist jeweils zwischen der Befugnis des
Notars zur Gewährung der Akteneinsicht einerseits (a) und
einem darüber hinausgehenden Anspruch eines Beteiligten
auf Akteneinsicht andererseits (b):

a) Die Befugnis des Notars, einem Beteiligten auf dessen
Antrag hin freiwillig Akteneinsicht zu gewähren, wird alleine
durch die vom Notar einzuhaltende und in § 18 BNotO nor-
mierte Verschwiegenheitsverpflichtung geregelt: Ist der Notar
demnach zur Verschwiegenheit verpflichtet, scheidet die frei-
willige Gewährung der Akteneinsicht durch den Notar aus.
Lediglich in den Fällen, in denen der Notar nicht zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet ist, obliegt es alleine seiner Ent-
scheidung, dem Beteiligten Akteneinsicht zu gewähren oder
nicht. Denn bei den vom Notar geführten Nebenakten handelt
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es sich nicht um Akten der Beteiligten, sondern um eigene
Akten des Notars, über die er allein das Bestimmungsrecht1

hat. Die Vorschrift des § 34 FGG findet jedenfalls keine An-
wendung.2

Die Pflicht des Notars zur Verschwiegenheit entfällt zunächst
dann, wenn die Beteiligten Befreiung hiervon erteilen, sei es
ausdrücklich oder konkludent3. Lediglich wenn ein Beteilig-
ter verstorben oder eine Äußerung von ihm nur mit unverhält-
nismäßigen Schwierigkeiten zu erlangen ist, kann an seiner
Stelle die Aufsichtsbehörde die Befreiung erteilen, § 18 Abs. 2
BNotO. In eng auszulegenden Ausnahmefällen kann die Pflicht
zur Amtsverschwiegenheit außerdem im Rahmen einer Güter-
und Interessenabwägung entfallen4, so etwa dann, wenn der
Notar erkennt, dass ein Beteiligter unerlaubte oder unredliche
Zwecke verfolgt und die Verhütung eines Schadens noch
möglich ist. Aber auch bei Wahrnehmung berechtigter Inter-
essen, etwa im Regressprozess gegen den Notar selbst, ent-
fällt die Verschwiegenheitspflicht.5 Erkennt der Notar, dass
ein Beteiligter unerlaubte oder unredliche Zwecke verfolgt,
ist er sogar aufgrund ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung
nach § 14 Abs. 2 BNotO verpflichtet, seine Amtstätigkeit zu
versagen und in diesem Zusammenhang im Einzelfall nicht
zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet.

Bestehen Zweifel über die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit,
kann der Notar die Entscheidung der Aufsichtsbehörde nach-
suchen, § 18 Abs. 3 Satz 1 BNotO. Andererseits können die
die Einsicht Begehrenden bei Ablehnung ihres Einsichtsge-
suchs den Rechtsweg nach § 54 BeurkG beschreiten.

b) Das Akteneinsichtsrecht dagegen, also die Frage, ob ein
Beteiligter einen Anspruch auf Gewährung von Einsicht hat,
wird erkennbar nur durch § 51 BeurkG geregelt. Nach § 51
Abs. 3 BeurkG ist derjenige, der Ausfertigungen verlangen
kann, auch berechtigt, die Urschrift einzusehen. Ein weiter-
gehendes Einsichtsrecht, etwa in andere Unterlagen des No-
tars wie z.B. die Nebenakten, besteht – zumindest nach § 51
BeurkG – nach h.M.6 nicht. Eine andere Norm des notariellen
bzw. Beurkundungsverfahrensrechts, die einen Einsichtsan-
spruch gewähren würde, ist nicht ersichtlich. Auch die Vor-
schrift des § 810 BGB gewährt in diesem Zusammenhang
kein Einsichtsrecht, da es sich bei den Nebenakten des Notars
im Gegensatz zu den Handakten des Rechtsanwalts7 um Ak-
ten des Trägers eines öffentlichen Amtes handelt, § 1 BNotO.
Akten öffentlicher Behörden gehören aber nicht zu den nach
§ 810 BGB einsehbaren Unterlagen.8

2. Die Beschwerdeführer hatten in der Hauptsache beantragt,
ihnen Einsicht in die notariellen Nebenakten zu gewähren.
Hierzu stellt der Senat zunächst fest, dass Einsicht in die Ne-
benakten nur gewährt werden kann, wenn alle Beteiligten den
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1 Im Rahmen von § 22 DONot.
2 BGH DNotZ 1990, 392, 393.
3 So kann der Notar beispielsweise i.d.R. von einer konkludenten

Befreiung gegenüber anderen Vertragsbeteiligten im Hinblick auf
Vollzugshindernisse ausgehen.

4 Vgl. zu den Voraussetzungen Schippel BNotO, Rdnr. 47 ff. zu § 18.
5 Eylmann/Vaasen, BNotO, Rdnr. 63 zu § 18; Schippel, BNotO,

Rdnr. 50 zu § 18.
6 Huhn/v. Schuckmann, BeurkG, Rdnr. 30 zu § 51 BeurkG;

Mecke/Lerch, BeurkG, Rdnr. 12 zu § 51; Keidel/Winkler, BeurkG,
Rdnr. 37 zu § 51; Eylmann/Vaasen, BeurkG, Rdnr. 16 zu § 51; of-
fengelassen in BGH DNotZ 1990, 392; a.A.: Weingärtner/Schött-
ler, DONot, 8. Auflage, Rdnr. 334.

7 Für ein diesbezügliches Einsichtsrecht: Palandt/Sprau, Rdnr. 7 zu
§ 810 BGB.

8 Palandt/Sprau, Rdnr. 8 zu § 810 BGB.



Notar von der Pflicht zur Verschwiegenheit befreien, da § 18
Abs. 2 BNotO auch für notarielle Nebenakten gilt. Dem ist
zuzustimmen: Wie oben bereits dargestellt, besteht die Ver-
schwiegenheitsverpflichtung grundsätzlich, solange nicht alle
Beteiligten den Notar entweder von seiner Verpflichtung zur
Verschwiegenheit selbst entbunden haben (§ 18 Abs. 2 Satz 1,
1. Halbsatz BNotO) oder eine noch fehlende Befreiungser-
klärung eines Beteiligten durch die Aufsichtsbehörde ersetzt
wurde (§ 18 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz BNotO). Andernfalls
darf der Notar keine Einsicht in die notarielle Nebenakte ge-
währen.

Eine Befreiung durch sämtliche Beteiligten lag nicht vor. Wie
der Senat zu Recht feststellt, kann die noch ausstehende Be-
freiung durch den Verkäufer auch nicht ausnahmsweise im
Rahmen einer Güter- und Interessenabwägung entfallen9, da
die Durchbrechung der Verschwiegenheitsverpflichtung (nur)
erfolgen darf, wenn noch eine Verhütung des Schadens mög-
lich ist10, mithin nur, um den Eintritt eines Schadens zu ver-
hindern. 

Im vorliegenden Fall dagegen unterscheidet sich die zu wür-
digende Interessenlage aber gerade von der zu einer Durch-
brechung der Verschwiegenheitsverpflichtung berechtigenden
Interessenlage dadurch, dass sich ein Schaden bereits reali-
siert hat. Die Gewährung der Akteneinsicht wäre auch nicht
(mehr) geeignet gewesen, den Schadenseintritt zu verhindern.
Sie sollte vielmehr dazu dienen, bereits entstandene Schadens-
ersatzansprüche durchzusetzen. Aus diesem Blickwinkel be-
trachtet zeigt aber auch die in der StPO und ZPO angelegte
Systematik der Zeugnisverweigerungsrechte, dass der Gesetz-
geber in einer Güterabwägung zwischen dem staatlichen
Strafanspruch bzw. zivilprozessualen Interessen Einzelner ei-
nerseits und der Wahrung des Berufsgeheimnisses anderer-
seits der Einhaltung des Berufsgeheimnisses den Vorrang ein-
räumt, auch wenn dadurch berechtigte Ansprüche nicht oder
nur erschwert durchgesetzt werden können. Die Wahrheitsfin-
dung im Prozess tritt hinter den Vertrauensschutz zurück11.
Die fehlende Erteilung der Befreiung von der Verschwiegen-
heitsverpflichtung durch den Angeklagten/Beklagten kann vom
Prozessgericht dann allenfalls noch im Wege freier Beweis-
würdigung berücksichtigt werden.12

Die Frage, ob die Notare bei Befreiung von der Verschwie-
genheitspflicht durch alle Beteiligten Einsicht gewähren müs-
sen, ist damit freilich noch nicht entschieden. Zu dieser Frage
äußert sich der Senat nicht, sondern lässt sie ausdrücklich of-
fen. Insoweit verbleibt es bei der herrschenden Meinung in
der Literatur, nach der § 51 Abs. 3 BNotO kein Einsichtsrecht
gewährt, der Notar mithin nicht verpflichtet ist, Einsicht in die
Nebenakten zu gewähren. Hieran ändert sich nichts, auch
wenn alle Beteiligten zustimmen oder der die Einsicht Begeh-
rende der einzige Betroffene ist.

3. Dem Senat ist ebenfalls zuzustimmen, wenn er auch den
Hilfsantrag der Beschwerdeführer abgelehnt hat, mit dem
sich diese gegen die Gewährung der Einsicht in den Schrift-
wechsel gewendet haben, der von ihrer finanzierenden Bank
mit dem Amtsvorgänger des Notars geführt wurde, obwohl
die Bank die Befreiung von der Verschwiegenheitspflicht
erteilt hat. 

525MittBayNot 6/2002 Rechtsprechung

Auch wenn die Bank ihr Einverständnis dazu erteilt hat, dass
der Notar den von ihr mit seinem Amtsvorgänger geführten
Schriftwechsel den Beschwerdeführern zugänglich machen
darf, bedeutet dies nicht gleichzeitig, dass der Notar auch zur
Gewährung der Einsicht berechtigt ist, da in dem zwischen
ihm und der Bank geführten Schriftwechsel durchaus auch
Belange anderer Beteiligter berührt sein können, die ihm
keine Befreiung von der Verschwiegenheitsverpflichtung ge-
währt haben, hier etwa des Verkäufers. 

Auch wenn man der Meinung folgen wollte, dass die Einwil-
ligung desjenigen ausreichen soll, den die zu offenbarende
Tatsache betrifft, sofern nur sichergestellt ist, dass der Notar
nichts von dem preisgibt, was ihm die anderen Beteiligten
anvertraut haben13, hätte es immer noch dem Notar oblegen,
die Gewährung der Einsicht auf solche Dokumente zu be-
schränken, in denen die zu offenbarende Tatsache wirklich
nur einen Beteiligten betreffen. Gerade diese Differenzierung
und Sortierung des Akteninhalts nach auskunftsfähigem und
zurückzuhaltendem Schriftgut ist dem Notar aber – wie der
Senat richtig feststellt – nicht zuzumuten, nicht zuletzt wegen
möglicher Fehler und angesichts der großen Bedeutung des
zu schützenden Gutes, nämlich des Vertrauens der recht-
suchenden Bevölkerung in die Verschwiegenheit der Notare.

Nichts spricht freilich dagegen, jedem Beteiligten Einsicht in
die mit ihm geführte Korrespondenz zu geben, da keine Ver-
schwiegenheitspflicht hinsichtlich der eigenen Angelegenhei-
ten von Beteiligten besteht14, wenngleich der Notar auch
hierzu nicht verpflichtet ist. Der Notar wäre mithin befugt ge-
wesen, der Bank Einsicht in den mit ihr geführten Schrift-
wechsel zu geben und ggf. auch zu kopieren. Was die Bank
dann mit diesen Kopien macht, insbesondere, ob sie diesen
Schriftverkehr an ihren Darlehensnehmer (= Beschwerdefüh-
rer) weiterleitet, bleibt aber alleine ihre Sache. Hierbei wird
sie insbesondere ein ihr etwa obliegendes Bankgeheimnis ge-
genüber Dritten zu beachten haben. Falls der Verkäufer – was
zwar nicht aus der Entscheidung hervorgeht, aber aufgrund
der von dem Beschwerdeführer gegenüber der Bank geltend
gemachten Ansprüche wegen Aufklärungs- und Beratungs-
fehlern zu vermuten steht – auch in einer Geschäftsverbin-
dung mit der Bank stand, hätte sich die Bank überlegen müs-
sen, wie sie mit der ihr gewährten Einsicht umzugehen hat.
Der Notar aber jedenfalls hat bei dieser Frage außen vor zu
bleiben und die ihm durch § 18 BNotO gesetzten Grenzen, die
nicht ohne Not aufgeweicht werden sollten, strikt zu beach-
ten.

Es ist daher zu begrüßen, dass der Senat das Vertrauen der
Rechtsuchenden in die Amtsverschwiegenheit gerade in Zei-
ten schützt, in denen die notarielle Verschwiegenheitsver-
pflichtung ebenso wie die entsprechenden Verpflichtungen
anderer Berufsgeheimnisträger Angriffen durch die Politik
ausgesetzt ist (vgl. nur die derzeitigen Diskussionen um die
Anwendbarkeit der Identifizierungspflichten nach §§ 3, 2
GwG und die Verdachtsmeldepflicht nach § 11 GwG), indem
er das Erfordernis der umfassenden Befreiungserklärungen
klar aufzeigt und nicht etwa durch Zulassung eines „be-
schränkten“ Einsichtsrechts aufweicht.

Notarassessor Martin Naumann, Frankenthal
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9 Schippel BNotO,, Rdnr. 47 zu § 18.
10 Schippel, BNotO, Rdnr. 48 zu § 18.
11 Schippel, BNotO, Rdnr. 58 zu § 18.
12 Hartmann in Baumbach/Lauterbach, ZPO, 53. Auflage 1995,

Rdnr. 11 zu § 383.

13 Eylmann/Vaasen, BNotO, Rdnr. 32 zu § 18.
14 Arndt/Lerch/Sandkühler, BNotO, Rdnr. 92 zu § 18.



5. BGB § 129 Abs. 1, HGB § 12, BeurkG §§ 39, 40 (Nach-
trägliche Textänderung in unterschriftsbeglaubigter Handels-
registeranmeldung)

Nachträgliche Änderungen im Text einer unterschrifts-
beglaubigten Handelsregisteranmeldung durch den Notar
sind mit Zustimmung des Unterzeichnenden möglich und
beeinträchtigen nicht die Form der Unterschriftsbeglau-
bigung.

(Leitsatz der Schriftleitung)

LG Kassel, Beschluss vom 11.1.2002 – 13 T 9/01 –, mitgeteilt
von Andreas Kersten, Hofgeismar

Zum Sachverhalt:

Die Kommanditistin S ist aus der Gesellschaft ausgeschieden. Die
Übertragung ihrer Kommanditeinlage von 500,00 DM erfolgte im
Wege der Einzelrechtsnachfolge auf den Kommanditisten J. Der Ver-
fahrensbevollmächtigte der Antragstellerin beglaubigte als Notar un-
ter dem 26.3.2001 die Erklärungen der Beteiligten S und J. Eine wei-
tere Beglaubigung gleichen Inhaltes erfolgte unter dem 29.6.2001 durch
das Ortsgericht W. Beide Urkunden enthalten folgende Erklärung:

„Diese Kommanditistin (S) hat ihre Kommanditeinlage von 500,00 DM
im Wege der Einzelrechtsnachfolge auf den Kommanditisten J über-
tragen, dessen Einlage dadurch auf 25.300,00 DM erhöht worden ist.“

Unter dem 13.7.2001 legte die Beschwerdeführerin dem Amtsgericht
die beiden Urkunden vor und beantragte die Eintragung der angemel-
deten Veränderungen in das Handelsregister. Mit Zwischenverfügung
vom 18.7.2001 wies die Rechtspflegerin die Antragstellerin darauf
hin, dass sich die Einlage des Kommanditisten J nicht auf 25.300,00
DM erhöht habe, erforderlich sei eine berichtigte Anmeldung. Mit
Schreiben vom 24.7.2001 bat der Notar um Rücksendung der beiden
Originalurkunden, damit nach Absprache mit den Unterzeichnern
eine Berichtigung auf den Originalen vorgenommen werden könne.
Dies lehnte die Rechtspflegerin ab, weil es sich um unterschriftsbe-
glaubigte Urkunden des Notars und des Ortsgerichtes handele und
eine nachträgliche Änderung in diesen Urkunden nicht zulässig sei.
Der Notar erwiderte hierauf in einem Schreiben vom 9.8.2001, in
dem er unter Hinweis auf ein Gutachten des Deutschen Notarinstituts
ausführte, dass die nachträgliche Textänderung bei einer Unter-
schriftsbeglaubigung selbst dann möglich sei, wenn sie über die Be-
richtigung eines offensichtlichen Schreibversehens hinausgehe. Un-
ter dem 13.8.2001 teilte die Rechtspflegerin der Beschwerdeführerin
mit, die Verfügung vom 18.7.2001 bleibe aufrechterhalten.

Auf erneutes Schreiben der Antragstellerin vom 24.8.2001 händigte
das Amtsgericht die Originalurkunde des Notars aus, nicht hingegen
die Originalurkunde des Ortsgerichtes. Mit Schreiben vom 10.1.2001
bestätigte der Notar den Eingang und forderte das Amtsgericht erneut
auf, die von dem Ortsgericht beglaubigte Urkunde zur Berichtigung
herauszugeben. Falls das Gericht diesem Antrag nicht folge, bleibe
die bereits erhobene Erinnerung und Beschwerde aufrechterhalten.
Mit Verfügung vom 17.9.2001 erklärte das Amtsgerichts die Aufrecht-
erhaltung der Verfügung vom 18.7.2001 hinsichtlich der vom Ortsge-
richt beglaubigten Urkunde. Zur Begründung führte das Amtsgericht
aus, dass nach einer nachträglichen Änderung des Textes – durch wen
auch immer – die Urkunde nicht mehr der Form des § 12 HGB ent-
spreche. 

Aus den Gründen:

Die zulässige Beschwerde musste auch in der Sache erfolg-
reich sein. Zu Unrecht verweigert das Amtsgericht die He-
rausgabe der Originalurkunde des Ortsgerichts, weil es die
Auffassung vertritt, eine nachträgliche Änderung in unter-
schriftsbeglaubigten Urkunden sei unzulässig. Diese Auffas-
sung steht nicht in Einklang mit der Rechtsprechung und herr-
schenden Meinung. Es geht um die Frage, ob die Änderungen
im Text der unterschriftsbeglaubigten Urkunde von dem
ursprünglichen Beglaubigungsvermerk gedeckt sind. Dies ist
der Fall. Denn die Unterschriftsbeglaubigung bedeutet nicht
die Beglaubigung des Inhalts der Erklärung, sondern sie ist
das Zeugnis einer Urkundsperson darüber, dass die Unter-
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schrift in seiner Gegenwart zu dem angegebenen Zeitpunkt
von dem Erklärenden vollzogen oder anerkannt worden ist
(§§ 39, 40 BeurkG). Das bedeutet, dass die Beglaubigung
ohne Rücksicht auf Form und Inhalt des Textes vorgenommen
werden kann. Deshalb vertritt die heute herrschende Meinung
die Auffassung, dass nachträgliche Textänderungen die Form
der Unterschriftsbeglaubigung nach § 129 Abs. 1 S. 1 BGB
i.V.m. §§ 39, 40 BeurkG selbst nicht dann beeinträchtigen,
wenn sie über die Berichtigung eines offensichtlichen
Schreibversehens hinausgehen. Zur Begründung wird darauf
verwiesen, dass die Unterschriftsbeglaubigung lediglich die
Echtheit der Unterschrift bescheinigt, nicht hingegen die
Echtheit des darüber stehenden Textes (vgl. Meikel/Brambring
Grundbuchrecht, 7. Aufl. 1998, § 29 Rdnr. 21; Kehe/Herr-
mann, Grundbuchrecht, 4. Aufl. 1991, § 29 Rdnr. 98; Haegele/
Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 10. Aufl. 1993 Rdnr. 163).
Aus alledem folgt, dass der Text der zu beglaubigenden Er-
klärung mit Zustimmung des Unterzeichnenden auch nach-
träglich geändert werden darf (RGZ 60, 392).

Im Übrigen hat das Amtsgericht durch die Herausgabe der
Originalurkunde des Notars eingeräumt, dass es eine nach-
trägliche Änderung für zulässig erachtet. Einen Unterschied
zwischen dem Beglaubigungsvermerk des Notars und dem
Beglaubigungsvermerks des Ortsgerichtes gibt es nicht; sowohl
der Beglaubigungsvermerk des Notars als auch der Beglaubi-
gungsvermerk des Ortsgerichtes sind öffentliche Urkunden,
die die Echtheit der Unterschrift bezeugen. Nach alledem ist
der Notar befugt, mit ausdrücklicher Zustimmung der Erklä-
renden auch nachträglich im Text Änderungen vorzunehmen,
nämlich den Einlagebetrag von 25.300,00 DM auf 25.250,00
DM als offensichtliche Unrichtigkeit zu korrigieren. 

6. BNotO §§ 24 Abs. 1 Satz 1, 39 (Geltung der Notarvoll-
macht für Notarvertreter)

Der Notarvertreter ist nach § 39 BNotO berechtigt, von ei-
ner dem vertretenen Notar erteilten Durchführungsvoll-
macht Gebrauch zu machen.

(Leitsatz der Schriftleitung)

LG Düsseldorf, Beschluss vom 14.11.2001 – 25 T 822/01 –

Zum Sachverhalt:

Die Beteiligten schlossen vor der Notarin B den Kaufvertrag vom
23.6.2000. Darin heißt es in Nr. 13.1:

„Die Beteiligten erteilen der Notarin Vollmacht, sie im Grundbuch-
verfahren uneingeschränkt zu vertreten, im besonderen, die Um-
schreibung des Kaufgegenstandes auf den Käufer und die Löschung
der Vormerkung des Käufers zu bewilligen.“

Diese Erklärungen hat mit Schreiben vom 27.8.2001 der Notarvertre-
ter T abgegeben. In der Zwischenverfügung des Amtsgerichts Düssel-
dorf vom 3.9.2001 wird dies beanstandet. Die Notarin persönlich sei
bevollmächtigt worden. Deren Bewilligung sei vorzulegen. Gegen
die Zwischenverfügung haben die Beteiligten Beschwerde eingelegt,
der das Amtsgericht nicht abgeholfen hat.

Aus den Gründen:

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

Jede Amtstätigkeit des Notars ist öffentlich-rechtlich zu quali-
fizieren. Privatrechtliche Vertretung ist ausgeschlossen. Auch
die Tätigkeit der notariellen Rechtsbetreuung (§ 24 Abs. 1
Satz 2 BNotO) ist Amtstätigkeit, für welche die Bestellung
des Vertreters nach § 39 BNotO gilt. Die Aufspaltung der Per-
son der Notarin in eine die Urkundstätigkeit durchführende
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Amtsperson und eine die Rechtsbetreuung durchführende,
privatrechtlich bevollmächtigte Privatperson, kann nicht vor-
genommen werden. Ist somit vorliegend der Wille der Betei-
ligten auf die Besorgung der ganzen Grundbuchangelegenheit
durch den Notar gerichtet, geschieht diese als öffentlich-recht-
liche Tätigkeit der Notarin, was das Tätigwerden eines Vertre-
ters nach § 39 BNotO gestattet.

Anmerkung:

Der Entscheidung ist im Ergebnis zuzustimmen. Die kurze
Begründung, die die Zivilkammer der Entscheidung gibt, be-
darf jedoch der Ergänzung.

Zu Recht geht die Entscheidung davon aus, dass jede Amts-
tätigkeit des Notars öffentlich-rechtlicher Natur ist: § 24 Abs. 1
BNotO zählt auch die „Betreuung der Beteiligten auf dem
Gebiet der vorsorgenden Rechtspflege“ zum Amt des Notars.
Was darunter fällt, hängt von der Definition dieses Begriffes1

ab. M.E. kommt es auf den Zweck an, mit der Einrichtung des
Notariats gebietsdeckend ein Netz von unparteiischen Rechts-
kundigen zur Verfügung zu stellen zur Bezeugung von wahrge-
nommenen Tatsachen (Urkundstätigkeit), aber auch darüber
hinaus zur Sicherung und Erleichterung des Rechtsverkehrs.
Dazu gehören neben den in § 24 BNotO genannten Tätigkei-
ten der (planenden) Beratung2 und der Entwurfsfertigung
auch die unbenannten Tätigkeiten, die als Vollzugs- und Treu-
handtätigkeit große praktische Bedeutung gewonnen haben.

Im vorliegenden Fall handelte es sich um die Einschaltung
des Notars zur Sicherung von Leistung und Gegenleistung bei
der Abwicklung eines Grundstückskaufvertrags. Dass dies zu
den Treuhandtätigkeiten im Rahmen der vorsorgenden Rechts-
pflege gehört, steht außer Frage. Der Notar ist dafür zuständig
nach § 24 Abs. 1 Satz  1 BNotO (der in der Entscheidung ge-
nannte Satz 2 betrifft andere Tätigkeiten des Notars).

Für die Haftung des Notars gilt § 19 BNotO. Das Verfahren
des Notars ist gesetzlich nicht geregelt.

Die Praxis hat aber zur Sicherung des Verkäufers drei Verfah-
ren entwickelt:

1. Vorlagesperre

2. Vorbehalt der Eintragungsbewilligung

3. Vorbehalt der Eigentumsumschreibung3.

Wie jede notarielle Tätigkeit setzen auch die Tätigkeiten der
notariellen Rechtsbetreuung einen Antrag voraus, wozu bei
Treuhandtätigkeiten eine gemeinsame Treuhandanweisung
der Beteiligten gehört (im Falle des Anderkontenverfahrens
„Verwahrungsanweisung“ genannt).

Der Antrag zur Eröffnung des Verfahrens wird an den Notar
als Träger, eines öffentlichen Amts gerichtet, meist im Zu-
sammenhang mit der Beurkundung eines Grundstückskauf-
vertrags an den diesen Vertrag beurkundenden Notar. Es kann
aber auch sein, dass dieser Antrag an einen anderen Notar
gerichtet ist, z.B. bei Baumodellen an den Zentralnotar, der
die weit verstreut von den Ortsnotaren beurkundeten Er-
werbsverträge zentral durchführen soll.

Wird für den so beauftragten Notar ein Vertreter bestellt, so
tritt dieser an Stelle des ursprünglich beauftragten Notars.
Alle vom ursprünglich beauftragten Notar begonnenen Ver-
fahren sind vom Notarvertreter fortzuführen. Das Gesetz
bringt dies mit dem Begriff der „Amtsbefugnis“ in § 44 BNotO
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zum Ausdruck. Dass die Amtsbefugnis des Vertreters von der
des vertretenden Notars abgeleitet ist, ist so selbstverständ-
lich, dass sich im Gesetz nur Andeutungen dazu finden4. Der
Vertreter hat nicht nur die Rechte des Vertretenen (er verwen-
det das Amtssiegel des vertretenen Notars); den Vertreter tref-
fen auch die Pflichten des vertretenen Notars.

Im Treuhandverfahren bedient sich der Notar unterschied-
licher Instrumente zur Durchführung seines öffentlich-recht-
lichen Auftrags. Im Verfahren der Vollzugssperre ist dies, die
Eintragungsbewilligung (meist in der Kaufurkunde enthal-
ten), die der Notar, wenn die Voraussetzungen des Treuhand-
verfahrens gegeben sind, dem Grundbuchamt vorlegt. Im hier
vorliegenden Verfahren des Vorbehalts der Bewilligung gibt
der Notar die Eintragungsbewilligung in Form einer Eigen-
urkunde5 ab, und zwar aufgrund Vollmacht der Beteiligten.
Ob diese Vollmacht öffentlich-rechtlicher oder privatrecht-
licher Natur ist, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist
diese Vollmacht Instrument zur Durchführung des notariellen
Treuhandverfahrens. Wenn die Vollmacht vom „beurkunden-
den Notar“ spricht, ist der Notar gemeint, der das Treuhand-
verfahren im Vollzug des beurkundeten Kaufvertrags durch-
führen soll. Als notwendiges Instrument im Treuhandverfah-
ren geht die Vollmacht auch auf den Notarvertreter, der dieses
Verfahren durchführt, über.

Auch wenn, wie im vorliegenden Fall, die „Notarin“ persön-
lich genannt ist, ist die Vollmacht doch als Instrument des no-
tariellen Treuhandverfahrens so auszulegen, dass sie sich an
die Amtsperson richtet, die mit dem Treuhandverfahren be-
auftragt ist. Dies ist in jedem Fall auch der Notarvertreter,
m.E. aber auch der Notariatsverwalter.6

Notar a.D. Dr. Christoph Reithmann, Wolfratshausen

4 Eylmann/Vaasen/Wilke, 2000, BNotO § 44 Rdnr. 3.
5 Reithmann/Albrecht a.a.O. Rdnr. 347, 353.
6 In Gebieten des hauptberuflichen Notariats mit „faktischer Ämter-

kontinuität“ (Wilke a.a.O. § 56 Rdnr. 1) gilt dies wohl auch für den
„Amtsnachfolger“. 

7. BGB § 164 (Umfang der Vollzugsvollmacht für Notar-
angestellte)

Die in einem Kaufvertrag über eine Eigentumswohnung
der Notariatsangestellten erteilte Vollmacht, zur Durch-
führung und etwaigen Ergänzung des Vertrags erforder-
lichen Erklärungen für die Vertragsparteien abzugeben,
berechtigt nicht dazu, die vereinbarte Verpflichtung des
Verkäufers zur Verschaffung eines dinglich wirkenden
Sondernutzungsrechts durch die Pflicht zur Verschaffung
eines obligatorischen Sondernutzungsrechts zu ersetzen.

BGH, Urteil vom 17.5.2002 – V ZR 149/01 –, mitgeteilt von
Wolfgang Wellner, Richter am BGH 

Zum Sachverhalt:

Der Beklagte war Eigentümer eines Hausgrundstücks in L., das er
1993 in Wohnungseigentum aufteilte. Hierdurch entstand u.a. ein
Miteigentumsanteil von 22/100 an dem Grundstück, der mit dem Son-
dereigentum an der im Teilungsplan als Nr. 1 bezeichneten Wohnung
verbunden ist.

Mit Notarvertrag vom 29.3.1994 verkaufte der Beklagte die Woh-
nung dem Kläger. Nach § 6 des Vertrages waren sich die Vertragspar-
teien einig, dass dem Kläger „an dem Wohnraum auf halber Höhe
über der von ihm gekauften Wohnung (im Folgenden: Wohnraum) ...
ein Sondernutzungsrecht“ zustehen solle. In der Vertragsurkunde
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1 Schippel/Reithmann BNotO, 7. Aufl. 2000, § 24 Rdnr. 7 ff.
2 BGH vom 18.4.2002, DNotZ 2002, 773.
3 Reithmann/Albrecht, Notarielle Vertragsgestaltung, 8. Aufl. 2001,

Rdnr. 299 ff.; Verfahren zur Sicherung des Käufers, Rdnr. 322 ff.



bevollmächtigten die Parteien die Notariatsangestellte M. unter Be-
freiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, „alle zur Durch-
führung und etwaigen Ergänzung ... (des) Vertrages noch erforder-
lichen Erklärungen für sie abzugeben“. Die Auflassung erfolgte in
der Notarverhandlung.

In der Folgezeit beanstandete das Grundbuchamt den von dem Ur-
kundsnotar gestellten Antrag auf Eintragung des Klägers in das
Grundbuch, weil der Wohnraum, zu dessen alleiniger Nutzung der
Kläger berechtigt sein sollte, in der Teilungserklärung nicht darge-
stellt sei. Der Notar veranlasste daraufhin Frau M., als Bevollmäch-
tigte der Vertragsparteien den Kaufvertrag zu ändern. Nach der von
Frau M. hierzu am 19.9.1994 in notariell beurkundeter Form abgege-
benen Erklärung soll der Kläger schuldrechtlich zur alleinigen Nut-
zung des Wohnraums berechtigt sein. Ein dinglich wirkendes Son-
dernutzungsrecht soll erst bei einer späteren Änderung der Teilungs-
erklärung begründet werden.

Bemühungen des Klägers, die Wohnung weiterzuverkaufen, scheiter-
ten an dem Mangel einer dinglichen Sicherung des Sondernutzungs-
rechts an dem Wohnraum. Mit Erklärung vom 24.9.1999 verlangte er
von dem Beklagten Verschaffung eines dinglich wirkenden Sonder-
nutzungsrechts, setzte hierzu eine Frist bis zum 15.10.1999 und er-
klärte, die Leistung nach Fristablauf abzulehnen und Schadensersatz
wegen Nichterfüllung des Kaufvertrags zu verlangen. Die Eintragung
des Sondernutzungsrechts in das Grundbuch unterblieb.

Der Kläger beziffert den ihm durch die Nichterfüllung des Vertrages
entstandenen Schaden auf 125.729,54 DM. Mit der Klage verlangt er
von dem Beklagten Erstattung dieses Betrages zuzüglich Zinsen Zug
um Zug gegen Rückauflassung seines Mit- und Sondereigentums.
Zur Begründung seines Antrags auf Abweisung der Klage hat der
Beklagte unter anderem die Einrede der Verjährung erhoben.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klä-
gers ist ohne Erfolg geblieben.

Aus den Gründen:

(...)

Gemäß § 326 Abs. 1 BGB a.F. besteht der von dem Kläger
geltend gemachte Anspruch dem Grunde nach.

1. Nach Ansicht des Berufungsgerichts schuldete der Be-
klagte dem Kläger die Verschaffung des Rechts zur Nutzung
des Wohnraums durch Begründung oder Übertragung eines
gegen einen Rechtsnachfolger wirkenden Sondernutzungsrechts.
Diese Auslegung von § 6 des Kaufvertrags ist fehlerfrei und
wird von der Revision auch nicht beanstandet. Gemäß § 10
Abs. 2 WEG bedarf es zum Entstehen eines solchen Rechts
der Eintragung in das Grundbuch. Da diese unterblieb, hat der
Beklagte dem Kläger das geschuldete Recht nicht verschafft. 

a) Der Anspruch des Klägers auf ein dinglich wirkendes
Sondernutzungsrecht ist durch die am 19.9.1994 von Frau
M. für die Parteien abgegebenen Erklärungen nicht aufge-
hoben oder abgeändert worden. Denn die Erklärungen wirken
nicht gegen den Kläger (§ 177 Abs. 1 BGB). Die in der Ur-
kunde vom 29.3.1994 erteilte Vollmacht berechtigte Frau
M. nur zur Vertretung des Klägers, soweit Hindernisse for-
meller Art, die dem Vollzug des Kaufvertrages entgegenstan-
den, beseitigt werden sollten, nicht aber zur Änderung einer
Hauptleistungspflicht aus dem Kaufvertrag. Um eine solche
handelt es sich aber hier.

Während das dinglich wirkende Sondernutzungsrecht als
Inhalt des Sondereigentums gegenüber jedem Sonderrechts-
nachfolger eines von der Nutzung ausgeschlossenen Erwer-
bers wirkt, wird ein schuldrechtliches Sondernutzungsrecht
mit einem Eigentümerwechsel hinfällig, wenn der neue
Eigentümer die Rechte und Pflichten aus der Begründung des
Sondernutzungsrechts nicht mit Zustimmung der übrigen
Eigentümer übernimmt (OLG Hamburg ZMR 2002, 216,
217; OLG Köln DNotZ 2002, 223, 227 m. Anm. Häublein;
Müller ZMR 2000, 473, 474). Es ist diesem gegenüber nicht
durchsetzbar und verliert damit seinen Ausschließlichkeits-
charakter (vgl. Müller ZMR 2000, 473, 474). Zu einer derar-
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tigen Inhaltsänderung des Sondereigentums berechtigte die
der Notariatsangestellten erteilte Vollmacht nicht. 

b) Die von Frau M. für den Kläger am 19.9.1994 vollmacht-
los erklärte Änderung des Vertrages vom 29.3.1994 ist auch
nicht durch Genehmigung wirksam geworden. Die Genehmi-
gung einer von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht ab-
gegebenen beurkundungsbedürftigen Erklärung bedarf zwar
ihrerseits keiner Form (§ 182 Abs. 2 BGB) und kann damit
auch durch konkludentes Handeln erfolgen. An einem sol-
chen Handeln des Beklagten fehlt es jedoch. Eine Genehmi-
gung vollmachtloser Vertretung durch konkludentes Handeln
des Vertretenen setzt grundsätzlich voraus, dass sich der Ver-
tretene zumindest der Möglichkeit bewusst ist, durch sein
Handeln eine in seinem Namen abgegebene Erklärung zu ge-
nehmigen (st. Rspr., vgl. BGHZ 2, 150, 153; RGZ 118, 335,
336 f., BGH, Urt. v. 18.2.1960, VII ZR 21/59, WM 1960, 611,
612 u. v. 5.3.1986, IVa ZR 141/84, NJW 1986, 2107, 2108).
Dass der Kläger die Unwirksamkeit der in seinem Namen von
Frau M. abgegebenen Erklärungen auch nur in Betracht ge-
zogen haben könnte, hat der Beklagte nicht behauptet. Nach
der vorprozessualen Korrespondenz haben noch nicht einmal
die Rechtsanwälte, die der Kläger mit der Wahrnehmung sei-
ner Interessen beauftragt hatte, den Mangel der Vertretung des
Klägers beim Abschluss des Änderungsvertrages vom 19.9.1994
erkannt. Auch bei der Vorbereitung der Eigentümerversamm-
lung vom 10.2.1999, mit der der Kläger einen Rechtsanwalt
beauftragt hatte, ist die Unwirksamkeit der für den Kläger von
Frau M. abgegebenen Erklärungen nicht erkannt worden. Nach
dem Protokoll der Versammlung haben weder der Kläger noch
sein Berater auch nur mit der Möglichkeit der Unwirksamkeit
der für ihn von Frau M. abgegebenen Erklärungen gerechnet. 

Auch wenn man nur auf die objektive Erklärungsbedeutung
des Verhaltens des Klägers abstellen wollte, führte dies nicht
dazu, dass die von Frau M. für den Kläger vollmachtlos abge-
gebenen Erklärungen genehmigt worden wären. Entschei-
dend ist dann, ob das Verhalten des Klägers sich aus der Sicht
des Beklagten als eines vernünftigen Dritten redlicherweise
als Genehmigung darstellte. Das würde voraussetzen, dass
der Beklagte davon ausging oder davon ausgehen konnte, die
Änderung des Kaufvertrags sei von der Frau M. erteilten Voll-
macht nicht gedeckt. Das ist nicht der Fall.

(...)

8. BNotO §§ 15 Abs. 2, 19 Abs. 1 Satz 1 und 3; BGB § 839
Abs. 3 (Kostenfreie Nachbesserung fehlerhafter Urkunden)

a) Ist eine notarielle Urkunde aus vom Urkundsnotar 
zu vertretenden Gründen inhaltlich fehlerhaft, hat je-
ner den Eintritt eines Schadens möglichst durch um-
gehende Nachbesserung (Berichtigung, Ergänzung,
notfalls Neubeurkundung) zu vermeiden. Zusätzliche
Gebühren stehen ihm dafür nicht zu (im Anschluss an
BGH, Urt. v. 10.2.1994 – IX ZR 109/93, NJW 1994,
1472, 1473).

b) Hat der Auftraggeber in einem solchen Fall dem Ur-
kundsnotar keine Gelegenheit gegeben, die erforder-
liche Berichtigung/Ergänzung/Neubeurkundung vor-
zunehmen, kann er die Kosten einer Neubeurkun-
dung durch einen anderen Notar grundsätzlich nicht
als Schaden geltend machen.

BGH, Urteil vom 17.1.2002 – IX ZR 434/00 –, mitgeteilt von
Wolfgang Wellner, Richter am BGH1

1 Die Entscheidung ist abgedruckt in DNotZ 2002, S. 539 ff. (Heft 7).
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Musteranschreiben, Merkblatt und Checkliste für die Amtsprüfung der Notare 
(Anlagen 5–7 zur Bekanntmachung betreffend die Angelegenheiten der Notare)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz, Gz. 3830 – IV – 11017/001 i.d.F. vom 18.2.2002 (JMBl. vom
22.3.2002, S. 36–40)

Anlage 5: Musteranschreiben zur Vorbereitung der Amtsprüfung der Notare

Prüfung der Amtsführung der Notare

Sehr geehrte ...,

ich beabsichtige, am ........................................, den ..................................., ............... Uhr, bei Ihnen eine Amtsprüfung vorzunehmen.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir möglichst bald, spätestens bis ..................................... eine Aufstellung (dreifach) über folgende
Punkte zukommen lassen könnten:

1. Haben sich die Anzahl, die Größe oder die Nutzart der Geschäftsräume oder die Öffnungszeiten seit der letzten Geschäfts-
prüfung, und wenn ja wie, geändert?

2. Technische Ausstattung des Notariats mit Bürogeräten einschließlich Typenbezeichnung (wie bisher?).

3. Anzahl der Telefonhaupt- und Nebenanschlüsse unter Angabe der Rufnummern der Telefonhauptanschlüsse (Besteht Mit-
hörmöglichkeit? Kann in Ihre Privatwohnung umgeschaltet werden?) (wie bisher?).
Anzahl der Telefaxanschlüsse mit Telefaxnummern (wie bisher?).
Internet-Anschluss, E-Mail-Adresse?

4. Im Notariat beschäftigte Personen unter Angabe des Vor- und Familiennamens (ggf. Geburtsnamens), des Geburtsdatums,
der Dienst- und Berufsbezeichnung sowie des Datums des Eintritts in den Notardienst.
Welche Mitarbeiter werden mit fachlichen Aufgaben vergleichbar den Aufgaben eines Angestellten der Notarkasse einge-
setzt? Wie viele Regelstellen wurden von der Notarkasse zugeteilt?
Wer tätigt Grundbuch- und Registereinsichten? Wer führt die Barkasse?

5. Sind alle im Notariat beschäftigten Personen gemäß § 26 BNotO in Verbindung mit § 1 Verpflichtungsgesetz, § 4 DONot
förmlich verpflichtet? Sind im Notariat Softwarebetreuer externer DV-Wartungsfirmen tätig und wenn ja, wer? Besteht für
die eingesetzten DV-Systeme eine Fernwartung, und wenn ja, durch wen?
Ist externes Reinigungspersonal im Notariat tätig, und wenn ja, wer?

6. Halten Sie Gesellschaftsbeteiligungen – ausgenommen Anteile an börsennotierten Aktiengesellschaften (§ 14 Abs. 5 BNotO)?
Sind Sie Organmitglied einer juristischen Person des privaten oder öffentlichen Rechts (§ 3 Abs. 3 BeurkG)?
Welche Nebentätigkeiten üben Sie aus (wie bisher)?

7. Haben Sie Amtstätigkeiten außerhalb Ihres Amtsbereichs ausgeübt? Wenn ja, welche?

8. Bestand im Verwahrungsbuch für die der letzten Amtsprüfung nachfolgenden Jahre.
Am Prüfungstag wird ein Zwischenabschluss vorzunehmen sein. Zu diesem Zweck bitte ich, für die am Prüfungstag noch
offenen Massen Bankbestätigungen (nicht älter als drei Tage vor dem Prüfungstermin) vorzulegen.
Werden im Notariat Wertgegenstände aufbewahrt?

9. Anfall an Erbverträgen für die der letzten Amtsprüfung nachfolgenden Jahre; Verzeichnis der in Verwahrung genommenen
Erbverträge.

10. Geschäftsanfall für die der letzten Amtsprüfung nachfolgenden Jahre (der aktuelle Stand wird am Prüfungstag ergänzt). Bitte
verwenden Sie zur Aufstellung des Geschäftsanfalls das beiliegende Formblatt.

11. Unerledigte Veränderungsnachweise.
Anliegend erhalten Sie eine Aufstellung des für Ihren Amtsbezirk zuständigen Vermessungsamts über die unerledigten Ver-
änderungsnachweise mit der Bitte, diese Veränderungsnachweise in dem mitübersandten Formblatt listenmäßig zu erfassen
und bei den unerledigten Veränderungsnachweisen, deren Abgabe an Sie mehr als drei Jahre zurückliegt, Sachstandsangaben
zu machen, aus denen insbesondere auch der Zeitpunkt der letzten Bearbeitung durch den Notar hervorgeht. Hierzu kann
auch der übersandte Auszug des Vermessungsamts verwendet werden. Das von Ihnen ausgefüllte Formblatt und die Sach-
standsangaben sollen spätestens am Tag der Amtsprüfung vorgelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen

(Präsident/in des Landgerichts)

Anlagen: 1 Aufstellung des Vermessungsamts über unerledigte Veränderungsnachweise;
1 Formblatt zur Erfassung unerledigter Veränderungsnachweise;
1 Formblatt zur Aufstellung des Geschäftsanfalls
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1 Handbuch für das Notariat – Sachteil – Nr. 20 (in der 6. Auflage 2002 noch in der alten Fassung).
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Anlage 6: Merkblatt für die Amtsprüfung der Notare

1. Rechtsgrundlage

Die Prüfung und Überwachung der Amtsführung der Notare des Landgerichtsbezirks obliegt dem Präsidenten des Landge-
richts (§ 93 Abs. 3 BNotO, § 32 Abs. 2 DONot, Nr. 11.1.2 der Bekanntmachung betreffend die Angelegenheiten der Notare
vom 25. Januar 2001, JMBl S. 32).

Die Amtsführung des Notars wird in der Regel in Abständen von vier Jahren und, wenn besondere Gründe vorliegen, auch
in der Zwischenzeit geprüft. Bei einem neubestellten Notar wird die erste Prüfung innerhalb der ersten zwei Jahre seiner
Tätigkeit vorgenommen (§ 93 Abs. 1 Satz 3 BNotO).

Die Vorschriften über die Amtsprüfung sind nicht abschließend. Die weiteren Befugnisse der Aufsichtsbehörde bleiben
unberührt. Dies gilt insbesondere für die Anordnung von Berichtspflichten (Nr. 11.3.1 der Bekanntmachung betreffend die
Angelegenheiten der Notare vom 25. Januar 2001) und angekündigte oder unangekündigte Besuche in der Geschäftsstelle
und die Befragung der Beteiligten.

2. Prüfungszweck und Prüfungsgegenstand

Die Prüfung der Amtsführung hat den Zweck, die ordnungsgemäße Erfüllung der dem Notar im Bereich der vorsorgenden
Rechtspflege übertragenen Aufgaben zu gewährleisten. Die Prüfung liefert zugleich eine Grundlage für das Eignungsbild der
Notare bei Bewerbungen um Verlegung des Amtssitzes (Nr. 2.3 der Bekanntmachung betreffend die Angelegenheiten der
Notare vom 25. Januar 2001). Die Prüfung soll ferner eine Information der Aufsichtsbehörden ermöglichen und dem Notar
Anregungen vermitteln. 

Die Prüfung umfasst die gesamte ordnungsgemäße Erledigung der Amtsgeschäfte durch den Notar (§ 93 Abs. 2 BNotO).
Dazu gehört in jedem Fall die Überprüfung der Einrichtung der Geschäftsstelle, der Führung und Aufbewahrung der Bücher,
Verzeichnisse und Akten, der ordnungsgemäßen automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, der vorschrifts-
mäßigen Verwahrung von Geld und Wertgegenständen sowie der rechtzeitigen Anzeige des Beginns und der Beendigung von
Vertretungen. Außerdem ist eine größere Anzahl von Urkunden und Nebenakten durchzusehen und auf die Einhaltung der
berufsrechtlichen und beurkundungsrechtlichen Vorschriften einschließlich grundlegender materiellrechtlicher Vorschriften
zu prüfen (§ 93 Abs. 2 BNotO, §§ 3 ff. BeurkG, § 14 Abs. 2 BNotO).

Besonders ist auf die Bearbeitung von Veränderungsnachweisen, vor allem für Straßen, zu achten (Nr. 11.2.2 Abs. 3 der
Bekanntmachung betreffend die Angelegenheiten der Notare vom 25. Januar 2001).

Die Kostenberechnung des Notars wird durch einen Beauftragten der Notarkasse A.d.ö.R. geprüft (§ 93 Abs. 3 Satz 4
BNotO). Die Prüfungstätigkeit der Notarkasse erstreckt sich jedoch nicht auf die tatsächliche Kostenerhebung. Die Einhal-
tung dieser Amtspflicht (§ 17 Abs. 1 BNotO) ist daher Gegenstand der gewöhnlichen Amtsprüfung.

3. Übertragung der Prüfungsgeschäfte

Die Prüfung wird von dem Präsidenten des Landgerichts oder einem von ihm beauftragten Richter des Landgerichts regel-
mäßig in der Geschäftsstelle des Notars vorgenommen. Zur Durchsicht und Prüfung der Verzeichnisse und Bücher ein-
schließlich der Verwahrungsgeschäfte und des Gebühreneinzugs dürfen auch Beamte der Justizverwaltung herangezogen
werden; eine Aufsichtsbefugnis steht diesen Beamten nicht zu (§ 93 Abs. 3 Satz 3 BNotO). Nach Anhörung der Notarkam-
mer können auch Notare zu Prüfungen hinzugezogen werden (§ 93 Abs. 3 Satz 2 BNotO).

4. Vorbereitung der Prüfung

a) Es ist Einsicht zu nehmen in frühere Prüfungsprotokolle, um festzustellen, ob die damals erteilten Hinweise beachtet und
festgestellte Mängel behoben wurden;

b) es ist Einsicht zu nehmen in etwaige Eingaben Rechtsuchender an die Aufsichtsbehörden und in etwaige Mitteilungen in
Zivil- oder Strafsachen, um festzustellen, ob sich daraus Hinweise auf Mängel der Amtsführung ergeben;

c) es sind Erkundigungen über die Zusammenarbeit zwischen Notar und Grundbuchamt sowie Registergericht (evtl. Ein-
sicht der Zwischenverfügungen), Finanzbehörden und Vermessungsämtern einzuholen;

d) bei den zuständigen Vermessungsämtern ist insbesondere anzufragen, ob und in welchem Umfang bei dem Notar ältere,
im Grundbuch noch nicht vollzogene Veränderungsnachweise vorliegen;

e) Prüfungszeit und Prüfungsort sind dem Notar anzuzeigen. Hierbei ist dem Notar eine Aufstellung des Vermessungsamts
über die unerledigten Veränderungsnachweise zu übersenden mit der Bitte, diese Veränderungsnachweise in einem mit-
zuübersendenden Formblatt listenmäßig zu erfassen und bei den unerledigten Veränderungsnachweisen, deren Abgabe an
den Notar mehr als drei Jahre zurückliegt, Sachstandsangaben zu machen, aus denen insbesondere auch der Zeitpunkt der
letzten Bearbeitung durch den Notar hervorgeht. Hierzu kann auch der übersandte Auszug des Vermessungsamts ver-
wendet werden. Das ausgefüllte Formblatt und die Sachstandsangaben sollen spätestens am Tag der Amtsprüfung vorge-
legt werden.
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f) Zugleich soll der Notar gebeten werden, aus Sicherheitsgründen Bankbestätigungen über den Stand der noch offenen
Anderkonten für einen kurz vor dem angekündigten Prüfungstermin liegenden Zeitpunkt einzuholen. Weiter empfiehlt es
sich, den Notar vorab um ausführliche Mitteilungen zu den Punkten 1.5, 1.6, 1.7 und 7.3 der Checkliste zu bitten. Liegt
diese Aufstellung rechtzeitig vor dem Prüfungstermin vor, so wird die eigentliche Prüfungshandlung entlastet.

5. Durchführung der Prüfung

Die Durchführung der Prüfung soll sich an der „Checkliste für die Durchführung der Amtsprüfung der Notare“ orientieren.
Die dortigen Bemerkungen zu den einzelnen Prüfungspunkten sind nicht als abschließende Regelung, sondern als erläu-
ternde Hinweise zu verstehen.

6. Prüfungsniederschrift

Über das Ergebnis der Prüfung ist eine Niederschrift in Anlehnung an die „Checkliste für die Durchführung der Amtsprüfung
der Notare“ aufzunehmen. Soweit der Bericht Beanstandungen enthält, hat der Präsident des Landgerichts nach Anhörung
des Notars die erforderlichen Anordnungen zu treffen (Nr. 11.3.1 der Bekanntmachung betreffend die Angelegenheiten der
Notare vom 25. Januar 2001).

Die in der „Checkliste für die Durchführung der Amtsprüfung der Notare“ mit „S“ gekennzeichneten Punkte sind stets im
Bericht über die Amtsprüfung zu erwähnen, zu den mit „V“ gekennzeichneten Punkten sind nur bei Veranlassung Aus-
führungen zu machen.

Ein Abdruck, bei Sozietäten zwei Abdrucke der Niederschrift sind dem Präsidenten des Oberlandesgerichts vorzulegen; da-
bei ist über die Abstellung der festgestellten Mängel zu berichten. Eine Vorlage an das Staatsministerium der Justiz erfolgt
in Fällen, in denen sich bei der Geschäftsprüfung außergewöhnliche Besonderheiten ergeben haben. Die Landesnotarkam-
mer erhält einen Abdruck der Niederschrift.

Anlage 7: Checkliste für die Durchführung der Amtsprüfung der Notare

1. Allgemeine Angaben

1.1 Zeitpunkt der Prüfung; Name des Prüfers sowie der von ihm zur Mithilfe beigezogenen Personen (S2).

1.2 Zeitpunkt der Übernahme des Amtes durch den Notar sowie der letzten Geschäftsprüfung (S).

Maßnahmen des Notars aufgrund eventueller Beanstandungen der letzten Geschäftsprüfungen (V3).

1.3 Örtliche Lage der Geschäftsstelle, Wohnung des Notars (§ 10 Abs. 2 BNotO) (V).

1.4 Amtsschild/Namensschild (§ 3 DONot) (V).

1.5 Geschäftsräume (V).

Lage und Größe der Geschäftsräume, allgemeiner Eindruck der Ausstattung, Wartegelegenheit für Besucher, ausrei-
chende Schallisolierung zur Wahrung des Amtsgeheimnisses, Sicherung des Archivraumes.

1.6 Technische Ausstattung (V).

Fernsprechanlage:

Haupt- und Nebenstellen, Anrufbeantworter, telefonische Erreichbarkeit des Notars außerhalb der Geschäftsstunden,
Mithörmöglichkeiten von außen (etwa von der Privatwohnung des Notars).

EDV:

Verwendete Hard- und Software, Virenscanner, Netzwerk-/Einzelplatzanwendungen, datenschutzrechtliche Freigabe
der Verfahren, Grundbuchrechner, Verwendung von E-Mail- und Internetanschlüssen.

Sonstiges

Kopierer, Aktenvernichter etc. 

1.7 Personal (V).
Zahl und Namen der an der Notarstelle beschäftigten Mitarbeiter; anzugeben ist, welche Mitarbeiter mit fachlichen Auf-
gaben vergleichbar den Aufgaben eines Angestellten der Notarkasse eingesetzt werden; Verpflichtung nach § 26 BNotO
und § 1 Verpflichtungsgesetz (vgl. § 4 DONot); Anzahl der von der Notarkasse zugeteilten Regelstellen; Beschäftigung
von Notarassessoren und/oder Tätigkeit von Notariatsverwaltern während des Prüfungszeitraumes; Beschäftigung und
konkreter Einsatz juristischer Mitarbeiter (§ 25 BNotO in Verbindung mit §§ 6, 7 VONot); Name des Datenschutzbe-
auftragten (Art. 25 Abs. 2 BayDSG), soweit dessen Bestellung nicht entbehrlich ist (Art. 28 Abs. 2 BayDSG).
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2 Die Kennzeichnung mit dem Buchstaben „S“ bedeutet, dass dieser Punkt im Bericht über die Amtsprüfung stets zu erwähnen ist.
3 Die Kennzeichnung mit dem Buchstaben „S“ bedeutet, dass dieser Punkt im Bericht über die Amtsprüfung nur bei Veranlassung zu erwähnen ist.



1.8 Amtssiegel (Präge- und Farbdrucksiegel) (V).

§ 2 DONot und Nr. 17.2.1 der Bekanntmachung betreffend die Angelegenheiten der Notare vom 25. Januar 2001; An-
zahl der Siegel; Vorkehrung gegen Missbrauch; bei Wechsel des Notars Feststellung über die Ablieferung an das bzw.
Vernichtung der bisherigen Amtssiegel durch das zuständige Amtsgericht, § 51 Abs. 2 BNotO.

1.9 Aufbewahrung von Wertgegenständen und Führung der Barkasse (V).

1.10 Zeit und Ort der Amtsausübung (V).

Öffnungszeiten, Vorhandensein einer weiteren Geschäftsstelle, auswärtige Sprechtage, Beurkundungstätigkeit außer-
halb der gewöhnlichen Geschäftszeiten, Tätigwerden des Notars außerhalb des Amtsbereichs (§ 10 a BNotO) oder des
Amtsbezirks (§ 11 BNotO); vgl. auch Abschnitt IX. der Richtlinien der Landesnotarkammer Bayern.

1.11 Zeitschriften und aktuelle Fachliteratur, Fortbildung (§§ 32, 14 Abs. 6 BNotO), Vortragstätigkeiten des Notars und
sonstige Auftritte in der Öffentlichkeit (vgl. Abschnitt VII. der Richtlinien der Landesnotarkammer Bayern) (V).

1.12 Geschäftsentwicklung der Notarstelle (S).

Entwicklung des bereinigten (gewogenen) Geschäftsanfalls seit der letzten Amtsprüfung, bei erster Prüfung: seit Über-
nahme der Notarstelle; der bereinigte (gewogene) Geschäftsanfall wird ausgedrückt in bereinigten Urkundenrollen-
nummern.

Diese bereinigten Urkundenrollennummern werden aus den Geschäftsübersichten der Notare (§ 24 DONot, Nr. 17.2.3
der Bekanntmachung betreffend die Angelegenheiten der Notare vom 25. Januar 2001) abgeleitet und von der Notar-
kasse A.d.ö.R. automatisch errechnet. Sie können beim Notar erfragt werden.

Die Notarkasse A.d.ö.R. ermittelt die bereinigten Zahlen wie folgt:

– Beglaubigungen ohne Entwurf zählen 1/10,
– Beglaubigungen mit Entwurf zählen 1/2,
– die übrigen Beurkundungen zählen voll.
– Wechsel- und Scheckproteste werden für die Ermittlung des 

bereinigten Geschäftsanfalls mit 1/10 berücksichtigt.

2. Die Bücher des Notars

2.1 Urkundenrolle (S).

Äußere Form: §§ 8, 17 DONot; Umfang; Änderungen: § 7 Abs. 2, § 17 Abs. 2 DONot; Verweisungen: § 8 Abs. 6 DO-
Not; Vertretungsvermerke: § 33 Abs. 4 DONot; Namensverzeichnis zur Urkundenrolle: § 13 DONot.

2.2 Verwahrungsbuch, Anderkonten (S).

§§ 10, 11 DONot; äußere Form: § 11 DONot in Verbindung mit Muster 3; Verweisungen auf die Eintragungen im Mas-
senbuch: § 11 Abs. 4 DONot; Jahresabschlüsse: § 11 Abs. 5 DONot; Bestand am Prüfungstag und an den Jahresenden;
Übersichten über die Verwahrungsgeschäfte: § 25 DONot.

2.3 Massenbuch, Anderkontenliste (S).

Äußere Form: § 12 Abs. 1 DONot in Verbindung mit Muster 5; Namensverzeichnis zum Massenbuch: § 13 DONot;
Belege: § 27 Abs. 3 DONot; Bestand am Prüfungstag nicht abgewickelter Massen.

3. Urkundensammlung (S)

§ 18 DONot; Ordnung; sichere Verwahrung.

4. Die Akten des Notars

4.1 Generalakten (§ 23 DONot) (V).

4.2 Nebenakten (V).

§ 22 DONot; wird bei der Aktenausscheidung § 5 Abs. 4 DONot beachtet und bei der Vernichtung das Amtsgeheimnis
ausreichend gewahrt?

5. Sonstige Sammelwerke

5.1 Kostenregister (S).

§ 16 DONot und Nr. 17.2.2 der Bekanntmachung betreffend die Angelegenheiten der Notare vom 25. Januar 2001.

5.2 Verzeichnis der in Verwahrung genommenen Erbverträge (S).

§ 9 DONot; Stand der Ermittlungen nach §§ 2300 a und 2263 a BGB einschließlich nochmaliger Kontrolle nach je fünf
Jahren.

5.3 Sammlung der Wechsel- und Scheckproteste (§ 21 DONot) (S).
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6. Prüfung der Geschäftsbehandlung

6.1 Allgemeines (V).

Überwachung von Fristen und Terminen, Wiedervorlagewesen; sachliche und personen(gruppen)bezogene Schwer-
punkte der Beurkundungstätigkeit, vgl. Nr. 11.2.1 letzter Absatz der Bekanntmachung betreffend die Angelegenheiten
der Notare vom 25. Januar 2001.

6.2 Zusammenarbeit mit den Gerichten, Finanzbehörden und Vermessungsämtern (V).

Stellungnahmen der Amtsgerichte (Grundbuchämter und Registergerichte), Finanzbehörden und Vermessungsämter,
mit denen der Notar in der Regel zusammenarbeitet.

6.3 Beziehung zu Rechtsuchenden (V).

Ergeben sich aus Eingaben Rechtsuchender an die Aufsichtsbehörden oder Mitteilungen in Zivil- oder Strafsachen
Hinweise auf Mängel der Amtsführung?

6.4 Beurkundungsverfahren.

Erkenntnismittel: Stichproben im Terminkalender, der Urkundenrolle und der Urkundensammlung.

6.4.1 Feststellung der Identität der Beteiligten (V).

§ 10 BeurkG, § 26 DONot.

6.4.2 Verlesen der Urkunden (V).

§§ 13, 13 a, 14 BeurkG. Der Notar ist zur persönlichen Amtsausübung verpflichtet, § 25 BNotO; Nr. 11.2.2 Abs. 2 der
Bekanntmachung betreffend die Angelegenheiten der Notare vom 25. Januar 2001.

6.4.3 Missbräuchliche Verfahrensgestaltungen (V).

§ 17 Abs. 2a BeurkG; Abschnitt II der Richtlinien der Landesnotarkammer Bayern.

6.5 Form und Gestaltung der Urkunden (V).

Formulierung; äußere Form: §§ 28 bis 31 DONot und Nr. 17.2.4 der Bekanntmachung betreffend die Angelegenheiten
der Notare vom 25. Januar 2001.

6.6 Urkundenvollzug (S).

Stichprobenweise Einsicht in laufende Akten; Bearbeitung der noch nicht vollzogenen Urkunden; Überwachung der
Termine und Fristen; Maßnahmen zur Beseitigung von Vollzugshindernissen; unerledigte Veränderungsnachweise:
listenmäßige Erfassung; Angabe des Sachstandes bei den unerledigten Veränderungsnachweisen, deren Abgabe an den
Notar mehr als drei Jahre zurückliegt.

6.7 Letztwillige Verfügungen (S).

§§ 27 ff. BeurkG; unverzügliche Ablieferung der letztwilligen Verfügungen: § 34 Abs. 1 S. 4 BeurkG; Vermerkblatt:
§ 20 Abs. 1 DONot; ordnungsgemäße Benachrichtigung des Standesamts bzw. der Hauptkartei für Testamente: § 20
Abs. 2 DONot; Gemeinsame Bekanntmachung über die Benachrichtigung in Nachlasssachen vom 2. Januar 2001,
JMBl S. 11.

6.8 Rechtsgeschäfte im gewerblichen Immobilienvertrieb (S).

Beachtung der Vorschriften der MaBV, der §§ 305 ff. BGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) und der aufgrund
Art. 244 EGBGB erlassenen Verordnungen.

6.9 Verwahrungstätigkeiten (S).

Berechtigtes Sicherungsinteresse, Klarheit der Hinterlegungsanweisung: § 54 a Abs. 2 BeurkG; Durchführung der Ver-
wahrung: §§ 54 b ff. BeurkG, § 27 DONot; besonderes Augenmerk ist auf Verwahrungen zu richten, die nicht im Zu-
sammenhang mit einem Beurkundungsgeschäft stehen: Abschnitt III der Richtlinien der Landesnotarkammer Bayern.

6.10 Steuerrechtliche Mitteilungspflichten (S).

Stichprobenweise Überprüfung der Beachtung der Mitteilungspflichten gemäß § 54 EStDV, §§ 7, 8 ErbStDV und § 18
GrEStG.

7. Weitere Prüfungen

7.1 Vertretungen, persönliche Amtsausübung (V).

§ 33 Abs. 4 DONot; Pflicht zur persönlichen Amtsausübung: § 25 BNotO in Verbindung mit Abschnitt IV der Richt-
linien der Landesnotarkammer Bayern.

7.2 Anzeige von Abwesenheit oder Verhinderung des Notars (§ 38 BNotO) (S).
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7.3 Nebentätigkeit des Notars, Gesellschaftsbeteiligungen (S).

Art der einzelnen Nebentätigkeiten (gleich, ob genehmigungspflichtig oder genehmigungsfrei); zeitliche Beanspru-
chung durch die einzelnen Nebentätigkeiten; Genehmigungserfordernisse: § 8 BNotO und Nr. 6 der Bekanntmachung
betreffend die Angelegenheiten der Notare vom 25. Januar 2001; Interessenüberschneidungen mit Amtstätigkeiten.

Gesellschaftsbeteiligungen; Vereinbarkeit mit § 14 Abs. 5 BNotO.

7.4 Gebührenwesen (S).

Stichprobenweise Prüfung der Gebührenrückstände und des Mahnwesens; stichprobenweise Prüfung des
Gebühreneingangs bei bestimmten Beteiligten oder großen Geschäften; Höhe der Gebührenausfälle.

7.5 Externe DV-Betreuer / externes Reinigungspersonal (V).

Namen der im Notariat tätigen DV-Betreuer und Reinigungskräfte externer Firmen und der bei der Fernwartung 
der DV-Systeme eingesetzten externen Personen; Sicherstellung der Beachtung der Verschwiegenheitspflicht 
(§ 18 BNotO).

7.6 Automatisiertes Abrufverfahren aus dem maschinell geführten Grundbuch (S).

Stichprobenweise Prüfung von Abrufen aus dem maschinell geführten Grundbuch zur Feststellung, ob den Abrufen
jeweils ein Amtsgeschäft zugrunde lag.

Prüfung der Einhaltung der DV-bezogenen Nebenbestimmungen im Zulassungsbescheid zur Einrichtung eines auto-
matisierten Abrufverfahrens (insb. missbrauchssichere Verwahrung von Kennwort und Passwort; getroffene Maßnah-
men zur Verhinderung der unbefugten Kenntnisnahme, Veränderung oder Löschung gespeicherter personenbezogener
Daten sowie der Nutzung von Datenverarbeitungssystemen durch Unbefugte mit Hilfe von Einrichtungen zur Daten-
übertragung).

7.7 Sonstiges (V).

Z. B. Versicherungen.

8. Gesamtergebnis
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